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Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung  

in Mecklenburg-Vorpommern 
(Sicherheits- und Ordnungsgesetz – SOG M-V)

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2011	-	3
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Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in  
Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung anderer Gesetze

Vom 27. April 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2011	-	2

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:
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§ 1 
Aufgaben

(1)	Das	Land,	die	Landkreise,	die	kreisfreien	und	die	großen	kreis-
angehörigen	 Städte,	 die	 Ämter	 und	 die	 amtsfreien	 Gemeinden	
haben	die	Aufgabe,	von	der	Allgemeinheit	oder	dem	Einzelnen	
Gefahren	abzuwehren,	durch	die	die	öffentliche	Sicherheit	oder	
Ordnung	bedroht	wird	(Gefahrenabwehr).

(2)	Unbeschadet	der	Zuständigkeit	der	Polizei	zur	vorbeugenden	
Bekämpfung	von	Straftaten	(§	7	Absatz	1	Nummer	4)	sollen	staat-
liche	und	nichtstaatliche	Träger	öffentlicher	Aufgaben	im	Rahmen	
ihres	jeweiligen	gesetzlichen	Zuständigkeitsbereichs	zusammen-
wirken	und	zur	Vermeidung	strafbarer	Verhaltensweisen	(Krimi-
nalprävention)	beitragen.

(3)	Der	Schutz	privater	Rechte	gehört	zur	Gefahrenabwehr,	wenn	
gerichtlicher	Schutz	nicht	rechtzeitig	zu	erlangen	ist	und	ohne	die	
Hilfe	die	Gefahr	besteht,	dass	die	Verwirklichung	des	Rechts	ver-
eitelt	oder	wesentlich	erschwert	wird.

(4)	Die	Gefahrenabwehr	wird	von	den	Landkreisen,	kreisfreien	und	
großen	kreisangehörigen	Städten,	Ämtern	und	amtsfreien	Gemein-
den	 als	 Landesaufgabe	 im	 übertragenen	 Wirkungskreis	 wahrge-
nommen.

§ 2 
Ordnungsbehörden und Polizei

(1)	Die	Gefahrenabwehr	obliegt	den	Ordnungsbehörden	und	der	
Polizei.

(2)	Die	Ordnungsbehörden	und	die	Polizei	haben	ferner	diejenigen	
Aufgaben	zu	erfüllen,	die	ihnen	durch	besondere	Rechtsvorschrif-

ten	übertragen	sind.	Soweit	für	die	Durchführung	dieser	Aufgaben	
die	 besonderen	 Rechtsvorschriften	 nichts	Abweichendes	 bestim-
men,	gelten	die	§§	2	bis	78	nach	Maßgabe	der	§§	4	und	7.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

(1)	Ordnungsbehörden	sind:

1.	 die	Ministerien	im	Rahmen	ihres	Geschäftsbereichs	(Landes-
ordnungsbehörden),

2.	 die	Landräte	für	die	Landkreise	(Kreisordnungsbehörden),

3.	 die	Oberbürgermeister	beziehungsweise	Bürgermeister	für	die	
kreisfreien	und	die	großen	kreisangehörigen	Städte,	die	Amts-
vorsteher	für	die	Ämter,	die	Bürgermeister	für	die	amtsfreien	
Gemeinden	(örtliche	Ordnungsbehörden),

4.	 die	 Landesbehörden,	 denen	 Aufgaben	 der	 Gefahrenabwehr	
durch	besondere	Rechtsvorschriften	übertragen	sind	(Sonder-
ordnungsbehörden).

Die	Oberbürgermeister	der	kreisfreien	Städte	sind	für	das	Gebiet	
ihrer	Stadt	zugleich	Kreisordnungsbehörden.

(2)	Polizei	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	die	Polizeivollzugsbe-
amtinnen	und	Polizeivollzugsbeamten	sowie	die	Polizeibehörden	
des	Landes.

(3)	Im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist

1.	 eine	im	einzelnen	Falle	bevorstehende	Gefahr:
	 eine	Sachlage,	bei	der	bei	ungehindertem	Ablauf	des	objektiv	zu	

erwartenden	Geschehens	ein	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ord-
nung	schädigendes	Ereignis	im	konkreten	Einzelfall	in	absehba-
rer	Zeit	mit	hinreichender	Wahrscheinlichkeit	eintreten	wird;
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2.	 gegenwärtige	Gefahr:
	 eine	Sachlage,	bei	der	das	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ord-

nung	 schädigende	 Ereignis	 bereits	 eingetreten	 ist	 (Störung)	
oder	unmittelbar	oder	in	allernächster	Zeit	mit	an	Sicherheit	
grenzender	Wahrscheinlichkeit	bevorsteht;

3.	 erhebliche	Gefahr:
	 eine	Gefahr	für	ein	bedeutsames	Rechtsgut,	wie	Leib,	Leben	

oder	 Freiheit	 einer	 Person,	 wesentliche	 Sach-	 oder	Vermö-
genswerte	oder	den	Bestand	des	Staates.

(4)	„Dritter“	ist	

1.	 eine	natürliche	oder	juristische	Person,	Behörde,	Einrichtung	
oder	andere	Stelle,	außer	der	betroffenen	Person	(Person,	ge-
gen	die	sich	die	Maßnahme	gezielt	richtet),	der	verantwortli-
chen	 Stelle	 (Absatz	 5	 Nummer	 9),	 dem	Auftragsverarbeiter	
(Absatz	5	Nummer	10)	und	den	Personen,	die	unter	der	unmit-
telbaren	Verantwortung	der	verantwortlichen	Stelle	oder	des	
Auftragsverarbeiters	befugt	sind,	die	personenbezogenen	Da-
ten	zu	verarbeiten	oder

2.	 eine	natürliche	oder	juristische	Person,	Behörde,	Einrichtung	
oder	andere	Stelle,	außer	der	betroffenen	Person.

(5)	Im	Sinne	dieses	Gesetzes	

1.	 sind	„personenbezogene	Daten“	alle	Informationen,	die	sich	
auf	eine	identifizierte	oder	identifizierbare	natürliche	Person	
(im	Folgenden	„betroffene	Person“)	beziehen;	als	identifizier-
bar	 wird	 eine	 natürliche	 Person	 angesehen,	 die	 direkt	 oder	
indirekt,	 insbesondere	mittels	Zuordnung	zu	einer	Kennung	
wie	einem	Namen,	zu	einer	Kennnummer,	zu	Standortdaten,	
zu	einer	Online-Kennung	oder	zu	einem	oder	mehreren	beson-
deren	Merkmalen,	die	Ausdruck	der	physischen,	physiologi-
schen,	genetischen,	psychischen,	wirtschaftlichen,	kulturellen	
oder	sozialen	Identität	dieser	natürlichen	Person	sind,	identi-
fiziert	werden	kann.

2.	 sind	„Grunddaten“	Daten,	die	zur	Identifizierung	einer	Person	
dienen,	wie	 insbesondere	Name,	Geschlecht,	Geburtsdatum,	
Geburtsort,	Staatsangehörigkeit,	Anschrift.

3.	 sind	„besondere	Kategorien	personenbezogener	Daten“:

a)	 Daten,	 aus	 denen	die	 ethnische	Herkunft,	 die	 politische	
Meinung	oder	die	religiöse	oder	weltanschauliche	Über-
zeugung	oder	die	Gewerkschaftszugehörigkeit	hervorge-
hen,

b)	 genetische	Daten,

c)	 biometrische	Daten;	Lichtbilder	jedoch	nur,	soweit	sie	mit	
speziellen	technischen	Verfahren	verarbeitet	werden	sol-
len,	die	die	eindeutige	Identifizierung	oder	Authentifizie-
rung	einer	natürlichen	Person	ermöglichen,

d)	 Gesundheitsdaten,

e)	 Daten	zum	Sexualleben,

f)	 Daten	der	sexuellen	Orientierung.

4.	 ist	„Verarbeitung“	 jeder	mit	oder	ohne	Hilfe	automatisierter	
Verfahren	ausgeführte	Vorgang	oder	jede	solche	Vorgangsrei-
he	im	Zusammenhang	mit	personenbezogenen	Daten	wie	das	
Erheben,	 das	 Erfassen,	 die	 Organisation,	 das	 Ordnen,	 die	
Speicherung,	die	Anpassung	oder	Veränderung,	das	Auslesen,	
das	Abfragen,	die	Verwendung,	die	Offenlegung	durch	Über-
mittlung,	Verbreitung	oder	eine	andere	Form	der	Bereitstel-
lung,	der	Abgleich	oder	die	Verknüpfung,	die	Einschränkung,	
das	Löschen	oder	die	Vernichtung.

5.	 ist	„Einschränkung	der	Verarbeitung“	die	Markierung	gespei-
cherter	personenbezogener	Daten	mit	dem	Ziel,	ihre	künftige	
Verarbeitung	einzuschränken.

6.	 ist	„Profiling“	jede	Art	der	automatisierten	Verarbeitung	per-
sonenbezogener	Daten,	die	darin	besteht,	dass	diese	personen-
bezogenen	Daten	verwendet	werden,	um	bestimmte	persönli-
che	Aspekte,	die	sich	auf	eine	natürliche	Person	beziehen,	zu	
bewerten,	 insbesondere	 um	 Aspekte	 bezüglich	 Arbeitsleis-
tung,	 wirtschaftliche	 Lage,	 Gesundheit,	 persönliche	 Vorlie-
ben,	 Interessen,	 Zuverlässigkeit,	 Verhalten,	 Aufenthaltsort	
oder	 Ortswechsel	 dieser	 natürlichen	 Person	 zu	 analysieren	
oder	vorherzusagen.

7.	 ist	„Pseudonymisierung“	die	Verarbeitung	personenbezogener	
Daten	in	einer	Weise,	dass	die	personenbezogenen	Daten	ohne	
Hinzuziehung	 zusätzlicher	 Informationen	 nicht	 mehr	 einer	
spezifischen	betroffenen	Person	zugeordnet	werden	können,	
sofern	diese	zusätzlichen	Informationen	gesondert	aufbewahrt	
werden	und	 technischen	und	organisatorischen	Maßnahmen	
unterliegen,	 die	 gewährleisten,	 dass	 die	 personenbezogenen	
Daten	nicht	einer	identifizierten	oder	identifizierbaren	natürli-
chen	Person	zugewiesen	werden.

8.	 ist	ein	„Dateisystem“	jede	strukturierte	Sammlung	personen-
bezogener	Daten,	die	nach	bestimmten	Kriterien	zugänglich	
sind,	unabhängig	davon,	ob	diese	Sammlung	zentral,	dezen-
tral	oder	nach	funktionalen	oder	geografischen	Gesichtspunk-
ten	geordnet	geführt	wird.

9.	 ist	 „verantwortliche	 Stelle“	 die	 Polizeibehörde	 oder	 Ord-
nungsbehörde,	 die	 die	 personenbezogenen	 Daten	 zur	 Erfül-
lung	der	ihr	obliegenden	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	verar-
beitet.

10.	ist	„Auftragsverarbeiter“	eine	natürliche	oder	juristische	Per-
son,	Behörde,	Einrichtung	oder	andere	Stelle,	die	personenbe-
zogene	Daten	 im	Auftrag	der	verantwortlichen	Stelle	verar-
beitet.

11.	ist	„Empfänger“	eine	natürliche	oder	juristische	Person,	Be-
hörde,	Einrichtung	oder	andere	Stelle,	der	personenbezogene	
Daten	offengelegt	werden,	unabhängig	davon,	ob	es	sich	bei	
ihr	um	einen	Dritten	nach	Absatz	4	Nummer	1	handelt	oder	
nicht.	Behörden,	die	im	Rahmen	eines	bestimmten	Untersu-
chungsauftrags	 nach	 dem	 Unionsrecht	 oder	 dem	 Recht	 der	
Mitgliedstaaten	möglicherweise	personenbezogene	Daten	er-
halten,	gelten	 jedoch	nicht	 als	Empfänger;	die	Verarbeitung	
dieser	Daten	durch	die	genannten	Behörden	erfolgt	 im	Ein-
klang	mit	den	geltenden	Datenschutzvorschriften	gemäß	den	
Zwecken	der	Verarbeitung.
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12.	ist	„Einwilligung“	der	betroffenen	Person	jede	freiwillig	für	
den	 bestimmten	 Fall,	 in	 informierter	Weise	 und	 unmissver-
ständlich	abgegebene	Willensbekundung	in	Form	einer	Erklä-
rung	 oder	 einer	 sonstigen	 eindeutigen	 bestätigenden	 Hand-
lung,	mit	der	die	betroffene	Person	zu	verstehen	gibt,	dass	sie	
mit	der	Verarbeitung	der	sie	betreffenden	personenbezogenen	
Daten	einverstanden	ist.

13.	 ist	 „Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten“	eine	
Verletzung	der	Sicherheit,	die,	ob	unbeabsichtigt	oder	unrecht-
mäßig,	zur	Vernichtung,	zum	Verlust,	zur	Veränderung,	oder	zur	
unbefugten	Offenlegung	von	beziehungsweise	zum	unbefugten	
Zugang	zu	personenbezogenen	Daten	führt,	die	übermittelt,	ge-
speichert	oder	auf	sonstige	Weise	verarbeitet	wurden.

14.	sind	„genetische	Daten“	personenbezogene	Daten	zu	den	er-
erbten	oder	erworbenen	genetischen	Eigenschaften	einer	na-
türlichen	Person,	die	eindeutige	Informationen	über	die	Phy-
siologie	oder	die	Gesundheit	dieser	natürlichen	Person	liefern	
und	 insbesondere	aus	der	Analyse	einer	biologischen	Probe	
der	betreffenden	natürlichen	Person	gewonnen	wurden.

15.	sind	„biometrische	Daten“	mit	speziellen	technischen	Verfah-
ren	gewonnene	personenbezogene	Daten	zu	den	physischen,	
physiologischen	 oder	 verhaltenstypischen	 Merkmalen	 einer	
natürlichen	Person,	die	die	eindeutige	 Identifizierung	dieser	
natürlichen	 Person	 ermöglichen	 oder	 bestätigen,	 wie	 Ge-
sichtsbilder	oder	daktyloskopische	Daten.

16.	sind	 „Gesundheitsdaten“	 personenbezogene	 Daten,	 die	 sich	
auf	die	körperliche	oder	geistige	Gesundheit	einer	natürlichen	
Person,	einschließlich	der	Erbringung	von	Gesundheitsdienst-
leistungen,	beziehen	und	aus	denen	Informationen	über	deren	
Gesundheitszustand	hervorgehen.

17.	ist	„internationale	Organisation“	eine	völkerrechtliche	Orga-
nisation	und	 ihre	nachgeordneten	Stellen	oder	 jede	sonstige	
Einrichtung,	die	durch	eine	zwischen	zwei	oder	mehr	Ländern	
geschlossene	Übereinkunft	oder	auf	der	Grundlage	einer	sol-
chen	Übereinkunft	geschaffen	wurde.

§ 4 
Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden,  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1)	Für	die	Gefahrenabwehr	sind	die	Ordnungsbehörden	zustän-
dig,	 soweit	 durch	 Rechtsvorschrift	 nichts	 anderes	 bestimmt	 ist.	
Zur	Gefahrenabwehr	gehört	auch	die	Verhütung	von	Ordnungs-
widrigkeiten.

(2)	Sachlich	zuständig	 ist	die	örtliche	Ordnungsbehörde,	soweit	
durch	Rechtsvorschrift	nichts	anderes	bestimmt	ist.	Das	fachlich	
zuständige	Ministerium	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministe-
rium	für	Inneres	und	Europa	durch	Rechtsverordnung	die	Zustän-
digkeit	 auf	 die	 Landes-,	 Kreis-	 oder	 Sonderordnungsbehörden	
übertragen.

(3)	Bei	Gefahr	im	Verzug	ist	für	unaufschiebbare	Maßnahmen	je-
doch	jede	örtlich	zuständige	Ordnungsbehörde	auch	sachlich	zu-
ständig.	 Dies	 gilt	 nicht	 für	 Sonderordnungsbehörden.	 Die	 nach	
Absatz	2	zuständige	Behörde	ist	unverzüglich	zu	unterrichten.

(4)	Neben	den	örtlichen	Ordnungsbehörden	sind	auch	die	Landes-	
und	Kreisordnungsbehörden,	neben	den	Kreisordnungsbehörden	
auch	die	Landesordnungsbehörden	für	den	Erlass	von	Verordnun-
gen	über	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	zuständig,	wenn	
sie	eine	einheitliche	Regelung	für	ihren	Bezirk	oder	für	Teile	ihres	
Bezirks	für	erforderlich	halten.	Sie	können	insoweit	ihrer	Verord-
nung	entgegenstehende	oder	inhaltsgleiche	Vorschriften	der	nach-
geordneten	Ordnungsbehörde	aufheben.

§ 5 
Örtliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden,  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1)	Örtlich	zuständig	ist	im	Bereich	ihrer	sachlichen	Zuständigkeit	
die	Ordnungsbehörde,	in	deren	Bezirk	die	zu	schützenden	Interes-
sen	verletzt	oder	gefährdet	werden.

(2)	Ist	es	zweckmäßig,	eine	Angelegenheit,	die	benachbarte	Bezir-
ke	berührt,	einheitlich	zu	regeln,	so	kann	die	gemeinsame	Fach-
aufsichtsbehörde	 eine	 der	 beteiligten	 Ordnungsbehörden	 für	 al-
lein	zuständig	erklären.

(3)	Ist	die	nach	Absatz	1	zuständige	Ordnungsbehörde	nicht	ohne	
eine	Verzögerung,	 durch	 die	 der	 Erfolg	 des	 Eingreifens	 beein-
trächtigt	würde,	zu	erreichen,	so	ist	für	unaufschiebbare	Maßnah-
men	eine	örtlich	zuständige	Ordnungsbehörde	der	angrenzenden	
Bezirke	zuständig.	Die	nach	Absatz	1	zuständige	Behörde	ist	un-
verzüglich	zu	unterrichten.

(4)	Das	fachlich	zuständige	Ministerium	kann	im	Einvernehmen	
mit	dem	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	durch	Rechtsverord-
nung	 die	 örtliche	 Zuständigkeit	 der	 Ordnungsbehörden	 abwei-
chend	von	den	Absätzen	1	und	3	regeln.

§ 6 
(aufgehoben)

§ 7 
Sachliche Zuständigkeit der Polizei

(1)	Die	Polizei	hat

1.	 Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	festzu-
stellen	und	aus	gegebenem	Anlass	zu	ermitteln;

2.	 die	 zuständige	 Ordnungsbehörde	 über	 alle	Vorgänge	 unver-
züglich	zu	unterrichten,	die	deren	Eingreifen	erfordern	oder	
für	deren	Entschließung	von	Bedeutung	sein	können;

3.	 im	Einzelfall	zur	Abwehr	von	Gefahren	für	die	öffentliche	Si-
cherheit	oder	Ordnung	selbstständig	diejenigen	Maßnahmen	
zu	treffen,	die	sie	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	für	unauf-
schiebbar	hält;

4.	 im	Rahmen	der	Gefahrenabwehr	auch	Straftaten	zu	verhüten	
und	für	die	Verfolgung	künftiger	Straftaten	vorzusorgen	(vor-
beugende	Bekämpfung	von	Straftaten)	sowie	andere	Vorberei-
tungen	zu	treffen,	um	künftige	Gefahren	abwehren	zu	können.
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(2)	 Die	 Polizei	 leistet	 anderen	 Behörden	Vollzugshilfe	 (§§	 82a	
bis	82c).

§ 8 
Örtliche Zuständigkeit der Polizeivollzugsbeamtinnen  

und Polizeivollzugsbeamten

Polizeivollzugsbeamtinnen	 und	 Polizeivollzugsbeamte	 sind	 be-
fugt,	Amtshandlungen	im	gesamten	Landesgebiet	und	in	den	Ho-
heitsgewässern	vorzunehmen.	Soweit	sie	im	Bezirk	einer	Behörde	
der	Polizei	tätig	werden,	der	sie	nicht	zugeteilt	sind,	gelten	ihre	
dienstlichen	Handlungen	als	Maßnahme	dieser	Behörde.

§ 9 
Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und  

Polizeivollzugsbeamten eines anderen Landes oder  
des Bundes oder anderer Staaten sowie  

von Zollbediensteten in den Vollzugsbereichen  
der Zollverwaltung

(1)	 Polizeivollzugsbeamtinnen	 und	 Polizeivollzugsbeamte	 eines	
anderen	 Landes	 oder	 des	 Bundes	 können	 in	 Mecklenburg-Vor-
pommern	Amtshandlungen	vornehmen

1.	 auf	Anforderung	oder	mit	Zustimmung	der	zuständigen	meck-
lenburg-vorpommerschen	Behörde;

2.	 in	den	Fällen	des	Artikels	35	Absatz	2	und	3	und	des	Arti-
kels	91	Absatz	1	des	Grundgesetzes;

3.	 zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	erheblichen	Gefahr,	zur	Ver-
folgung	von	Straftaten	 auf	 frischer	Tat	 sowie	 zur	Verfolgung	
und	Wiederergreifung	Entwichener,	wenn	die	zuständige	meck-
lenburg-vorpommersche	Behörde	die	erforderlichen	Maßnah-
men	nicht	rechtzeitig	treffen	kann;

4.	 zur	 Erfüllung	 polizeilicher	 Aufgaben	 bei	 Gefangenentrans-
porten;

5.	 zur	Verfolgung	von	Straftaten	und	Ordnungswidrigkeiten	und	
zur	 Gefahrenabwehr	 in	 den	 durch	 Verwaltungsabkommen,	
Staatsvertrag	oder	Gesetz	geregelten	Fällen.

In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	3	bis	5	ist	die	zuständige	Po-
lizeidienststelle	unverzüglich	zu	unterrichten.

(2)	Werden	Polizeivollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeam-
te	nach	Absatz	1	tätig,	haben	sie	die	gleichen	Befugnisse	wie	Po-
lizeivollzugsbeamtinnen	 und	 Polizeivollzugsbeamte	 des	 Landes	
Mecklenburg-Vorpommern.	Ihre	Maßnahmen	gelten	als	Maßnah-
men	 derjenigen	 Polizeibehörde,	 in	 deren	 örtlichem	 und	 sachli-
chem	Zuständigkeitsbereich	sie	tätig	geworden	sind;	sie	unterlie-
gen	insoweit	deren	Weisungen.

(3)	Besondere	Rechtsvorschriften	über	die	Zuständigkeit	von	Po-
lizeivollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamten	des	Bundes	
bleiben	unberührt.

(4)	Absatz	1	und	2	gelten	für	Zollbedienstete	in	den	Vollzugsbe-
reichen	der	Zollverwaltung,	denen	der	Gebrauch	von	Schusswaf-

fen	bei	Anwendung	des	unmittelbaren	Zwangs	bei	Ausübung	öf-
fentlicher	Gewalt	gestattet	ist,	entsprechend.

(5)	Polizeivollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	ande-
rer	Staaten	können	 in	Mecklenburg-Vorpommern	Amtshandlun-
gen	vornehmen,	soweit	dies	durch	völkerrechtliche	Vereinbarun-
gen	oder	nach	Maßgabe	von	Rechtsakten	der	Europäischen	Union	
vorgesehen	ist.	Sie	können	nur	mit	solchen	Amtshandlungen	be-
traut	 werden,	 die	 auch	 von	 den	 Polizeivollzugsbeamtinnen	 und	
Polizeivollzugsbeamten	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vorpommern	
vorgenommen	werden	dürfen.

§ 10 
Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen  

und Polizeivollzugsbeamten außerhalb  
Mecklenburg-Vorpommerns

(1)	 Die	 Polizeivollzugsbeamtinnen	 und	 Polizeivollzugsbeamten	
des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern	dürfen	außerhalb	des	Lan-
des	im	Zuständigkeitsbereich	eines	anderen	Landes	oder	des	Bun-
des	nur	unter	den	Voraussetzungen,	die	§	9	Absatz	1	entsprechen,	
und	im	Falle	des	Artikels	91	Absatz	2	des	Grundgesetzes	sowie	
nur	dann	tätig	werden,	wenn	das	dort	geltende	Recht	es	vorsieht.	
Außerhalb	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 dürfen	 Polizeivoll-
zugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	des	Landes	Mecklen-
burg-Vorpommern	tätig	werden,	soweit	dies	durch	völkerrechtli-
che	 Vereinbarungen	 oder	 nach	 Maßgabe	 von	 Rechtsakten	 der	
Europäischen	Union	vorgesehen	ist.

(2)	Einer	Anforderung	von	Polizeivollzugsbeamtinnen	und	Poli-
zeivollzugsbeamten	durch	ein	anderes	Land	oder	durch	den	Bund	
ist	zu	entsprechen,	wenn	die	Anforderung	alle	für	die	Entschei-
dung	 wesentlichen	 Merkmale	 des	 Einsatzauftrages	 enthält	 und	
soweit	nicht	die	Verwendung	der	Polizei	im	eigenen	Lande	dring-
licher	 ist	 als	 die	 Unterstützung	 der	 Polizei	 des	 anderen	 Landes	
oder	des	Bundes.

§ 11 
Zusammenarbeit von Ordnungsbehörden  

und Polizei

Die	Ordnungsbehörden	und	die	Polizei	arbeiten	im	Rahmen	ihrer	
sachlichen	Zuständigkeit	zusammen	und	unterrichten	sich	gegen-
seitig	über	Vorkommnisse	und	Maßnahmen	von	Bedeutung.	Nä-
heres,	 insbesondere	 über	 die	 Zusammenarbeit	 im	 Rahmen	 der	
Vollzugshilfe,	regelt	das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	im	
Einvernehmen	mit	dem	fachlich	zuständigen	Ministerium	durch	
Verwaltungsvorschrift.

Abschnitt 2 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen  

Sicherheit und Ordnung (§§ 12 – 24)

§ 12 
Grundsatz

(1)	 Die	 Ordnungsbehörden	 und	 Polizei	 führen	 die	Aufgabe	 der	
Gefahrenabwehr	nach	den	hierfür	erlassenen	besonderen	Geset-
zen	und	Rechtsverordnungen	durch.
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(2)	Nur	soweit	solche	besonderen	Gesetze	und	Rechtsverordnun-
gen	fehlen	oder	eine	abschließende	Regelung	nicht	enthalten,	gel-
ten	für	die	Durchführung	der	Gefahrenabwehr	die	§§	13	bis	78.

§ 13 
Allgemeine Befugnisse

Die	Ordnungsbehörden	und	die	Polizei	haben	im	Rahmen	der	gel-
tenden	Gesetze	die	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	notwendigen	
Maßnahmen	zu	treffen,	um	von	der	Allgemeinheit	oder	dem	Ein-
zelnen	Gefahren	abzuwehren,	durch	die	die	öffentliche	Sicherheit	
oder	Ordnung	bedroht	wird.

§ 14 
Ermessen

(1)	Die	Ordnungsbehörden	und	die	Polizei	entscheiden	über	die	
von	ihnen	zu	treffenden	notwendigen	Maßnahmen	zur	Gefahren-
abwehr	 nach	 sachlichen	 Gesichtspunkten	 unter	 Abwägung	 der	
öffentlichen	 Belange	 und	 der	 Interessen	 des	 Einzelnen,	 soweit	
Rechtsvorschriften	nicht	bestimmen,	dass	oder	in	welcher	Weise	
sie	tätig	zu	werden	haben	(pflichtgemäßes	Ermessen).

(2)	Den	Betroffenen	ist	auf	Antrag	zu	gestatten,	ein	anderes	eben-
so	wirksames	Mittel	 anzuwenden,	 sofern	die	Allgemeinheit	 da-
durch	nicht	stärker	beeinträchtigt	wird.	Der	Antrag	kann	nur	in-
nerhalb	der	Frist	gestellt	werden,	die	den	Betroffenen	zur	Abwehr	
der	Gefahr	gesetzt	wurde.

§ 15 
Grundsatz  

der Verhältnismäßigkeit

(1)	Von	mehreren	möglichen	und	geeigneten	Maßnahmen	haben	
die	Ordnungsbehörden	und	die	Polizei	diejenigen	Maßnahmen	zu	
treffen,	die	den	Einzelnen	und	die	Allgemeinheit	voraussichtlich	
am	wenigsten	beeinträchtigen.	Kommen	dabei	mehrere	Mittel	in	
Betracht,	so	genügt	es,	wenn	eines	davon	bestimmt	wird.

(2)	Eine	Maßnahme	darf	nicht	zu	einem	Nachteil	führen,	der	zu	
dem	erstrebten	Erfolg	erkennbar	außer	Verhältnis	steht.

(3)	Eine	Maßnahme	 ist	 nur	 solange	 zulässig,	 bis	 ihr	Zweck	er-
reicht	ist	oder	sich	zeigt,	dass	er	nicht	erreicht	werden	kann.

§ 16 
Verfügungen

(1)	Verfügungen	 (Ordnungs-	 und	 Polizeiverfügungen)	 als	 Maß-
nahmen	zur	Gefahrenabwehr,	die	in	die	Rechte	des	Einzelnen	ein-
greifen,	 sind,	 sofern	 nicht	 die	 nachfolgenden	 Vorschriften,	 ein	
besonderes	Gesetz	oder	eine	Verordnung	über	die	öffentliche	Si-
cherheit	oder	Ordnung	die	Befugnisse	der	Polizei	und	der	Ord-
nungsbehörden	besonders	regeln,	nur	zulässig,	soweit	sie

1.	 zur	Beseitigung	einer	Störung	der	öffentlichen	Sicherheit	oder	
Ordnung	oder

2.	 zur	Abwehr	einer	im	einzelnen	Falle	bevorstehenden	Gefahr	
für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung

erforderlich	sind.

(2)	Ordnungs-	und	Polizeiverfügungen	sind	Verwaltungsakte	im	
Sinne	des	§	35	des	Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

§ 17 
Verordnungen über die öffentliche  

Sicherheit oder Ordnung

(1)	Die	Landes-,	Kreis-	und	örtlichen	Ordnungsbehörden	können	
zur	Abwehr	von	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ord-
nung	Verordnungen	erlassen	(Verordnungen	über	die	öffentliche	
Sicherheit	oder	Ordnung).

(2)	Die	Verordnungen	über	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ord-
nung	des	Landes	werden	von	den	Landesbehörden,	die	der	Land-
kreise	 werden	 vom	 Landrat	 erlassen	 (Kreisverordnungen).	Ver-
ordnungen	 über	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	 kreis-
freier	Städte	stehen	Kreisverordnungen	gleich.

(3)	Die	Verordnungen	über	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ord-
nung	der	kreisfreien	und	der	großen	kreisangehörigen	Städte,	der	
amtsfreien	 Gemeinden	 und	 der	 Ämter	 (Stadt-,	 Gemeinde-	 und	
Amtsverordnungen)	 werden	 vom	 Oberbürgermeister,	 Bürger-
meister	oder	Amtsvorsteher	für	das	Gemeinde-	oder	Amtsgebiet	
oder	für	Teile	von	ihnen	erlassen.

(4)	Landesordnungsbehörden	dürfen	Verordnungen	über	die	öf-
fentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	nur	erlassen,	wenn	eine	einheit-
liche	Regelung	für	das	ganze	Land	oder	für	Landesteile,	die	mehr	
als	einen	Landkreis	oder	eine	kreisfreie	Stadt	umfassen,	geboten	
ist.	 Die	 Kreisordnungsbehörden	 dürfen	 Verordnungen	 über	 die	
öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	nur	erlassen,	wenn	eine	ein-
heitliche	Regelung	für	den	Landkreis	oder	für	Gebiete,	die	mehr	
als	eine	Gemeinde	umfassen,	geboten	ist.

§ 18 
Inhalt der Verordnungen über die öffentliche  

Sicherheit oder Ordnung

(1)	Verordnungen	 über	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	
müssen	ihrem	Inhalt	nach	bestimmt	sein.

(2)	 Verweisungen	 auf	 Bekanntmachungen,	 Festsetzungen	 oder	
sonstige	Anordnungen	außerhalb	von	Gesetzen	und	Rechtsverord-
nungen	sind	unzulässig,	soweit	diese	Anordnungen	Gebote	oder	
Verbote	von	unbeschränkter	Dauer	enthalten.

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	einer	
aufgrund	des	§	17	erlassenen	Verordnung	zuwiderhandelt,	soweit	
sie	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	
verweist.
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(2)	 Die	 Ordnungswidrigkeit	 kann	 mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu		
5	000	Euro	geahndet	werden.

(3)	Verwaltungsbehörden	im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	des	
Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	sind	die	Landräte,	die	Ober-
bürgermeister	 beziehungsweise	 Bürgermeister	 für	 die	 kreisfreien	
und	großen	kreisangehörigen	Städte,	die	Bürgermeister	der	amts-
freien	Gemeinden	und	die	Amtsvorsteher	der	Ämter	jeweils	für	die	
Verfolgung	und	Ahndung	von	Zuwiderhandlungen	gegen	eine	von	
ihnen	aufgrund	von	§	17	erlassene	Verordnung.	Für	die	Verfolgung	
und	Ahndung	von	Zuwiderhandlungen	gegen	Verordnungen	einer	
Landesordnungsbehörde	über	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ord-
nung	sind	die	Landräte	und	die	Oberbürgermeister	der	kreisfreien	
Städte	zuständig,	soweit	keine	andere	Behörde	bestimmt	ist.

(4)	 Gegenstände,	 auf	 die	 sich	 die	 Ordnungswidrigkeit	 bezieht	
oder	die	zu	ihrer	Vorbereitung	oder	Begehung	verwendet	worden	
sind,	können	eingezogen	werden,	soweit	die	Verordnung	für	einen	
bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Vorschrift	verweist.

§ 20 
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften;  

Genehmigungspflicht

(1)	Verordnungen	 über	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	
dürfen	 keine	 Bestimmungen	 enthalten,	 die	 mit	 Gesetzen	 und	
Rechtsverordnungen	 in	Widerspruch	 stehen.	Stadt-,	Gemeinde-,	
Kreis-	und	Amtsverordnungen	dürfen	keine	Bestimmungen	ent-
halten,	die	mit	Verordnungen	über	die	öffentliche	Sicherheit	oder	
Ordnung	 einer	 Landesordnungsbehörde	 in	 Widerspruch	 stehen.	
Dies	gilt	entsprechend	für	Stadt-,	Gemeinde-	und	Amtsverordnun-
gen	im	Verhältnis	zu	Kreisverordnungen.

(2)	Eine	Verordnung	über	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	
einer	 Landesordnungsbehörde	 darf	 durch	 Stadt-,	 Gemeinde-,	
Kreis-	oder	Amtsverordnung	nur	ergänzt	werden,	soweit	die	Ver-
ordnung	einer	Landesordnungsbehörde	dies	ausdrücklich	zulässt.	
Dies	gilt	entsprechend	für	Stadt-,	Gemeinde-	und	Amtsverordnun-
gen	im	Verhältnis	zu	Kreisverordnungen.

(3)	Verordnungen	 über	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	
der	Landkreise	und	der	kreisfreien	sowie	der	großen	kreisangehö-
rigen	Städte	bedürfen	der	Genehmigung	des	Ministeriums	für	In-
neres	und	Europa,	die	der	Ämter	und	der	amtsfreien	Gemeinden	
bedürfen	der	Genehmigung	des	Landrates.	Die	Ausfertigung	der	
nach	Satz	1	genehmigungsbedürftigen	Verordnungen	erfolgt	nach	
Erteilung	der	Genehmigung.

§ 21 
Form der Verordnungen über die öffentliche  

Sicherheit oder Ordnung

(1)	Die	Verordnungen	über	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ord-
nung	müssen

1.	 als	 Kreis-,	 Stadt-,	 Gemeinde-	 oder	 Amtsverordnung	 in	 der	
Überschrift	entsprechend	gekennzeichnet	sein,

2.	 die	 Rechtsvorschriften	 angeben,	 welche	 die	 Ermächtigung	
zum	Erlass	der	Verordnung	enthalten,

3.	 auf	die	erteilte	Genehmigung,	Zustimmung	oder	das	Einver-
nehmen	mit	anderen	Stellen	hinweisen,	soweit	dies	gesetzlich	
vorgeschrieben	ist,

4.	 das	Datum	angeben,	unter	dem	sie	ausgefertigt	sind,	und

5.	 die	Behörde	bezeichnen,	die	die	Verordnung	erlassen	hat.

(2)	Verordnungen	 über	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	
sollen

1.	 in	der	Überschrift	ihren	wesentlichen	Inhalt	kennzeichnen	und

2.	 den	örtlichen	Geltungsbereich	und	die	Geltungsdauer	 ange-
ben.	 Ist	der	Geltungsbereich	nicht	 angegeben,	 so	gelten	die	
Verordnungen	für	den	gesamten	Bezirk	der	Behörde.

§ 22 
Geltungsdauer

(1)	Verordnungen	 über	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	
sollen	eine	Beschränkung	ihrer	Geltungsdauer	enthalten.	Die	Gel-
tung	darf	nicht	über	20	Jahre	hinaus	erstreckt	werden.	Verordnun-
gen,	die	keine	Beschränkung	der	Geltungsdauer	enthalten,	treten	
20	Jahre	nach	ihrem	Inkrafttreten	außer	Kraft.

(2)	Absatz	1	findet	keine	Anwendung	auf	Verordnungen	über	die	
öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung,	 durch	 die	 Verordnungen	
über	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	abgeändert	oder	auf-
gehoben	werden.

§ 23 
Amtliche Bekanntmachung

(1)	Verordnungen	 über	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	
einer	Landesordnungsbehörde	sind	im	Gesetz-	und	Verordnungs-
blatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

(2)	Stadt-,	Gemeinde-,	Kreis-	und	Amtsverordnungen	sind	örtlich	
in	der	für	Satzungen	bestimmten	Weise	zu	verkünden.

(3)	Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	die	Verkündung	durch	Bekanntma-
chung	in	Tageszeitungen,	im	Hörfunk,	im	Fernsehen,	im	Internet,	
durch	Lautsprecher	oder	in	anderer	ortsüblicher	Art	ersetzt	werden	
(Ersatzverkündung).	Die	Verordnung	über	die	öffentliche	Sicher-
heit	oder	Ordnung	ist	sodann	unverzüglich	nach	Absatz	1	oder	2	
bekannt	zu	machen.	Hierbei	sind	der	Zeitpunkt	und	die	Art	der	Er-
satzverkündung	anzugeben.

§ 24 
Inkrafttreten der Verordnungen über die öffentliche  

Sicherheit oder Ordnung

Verordnungen	über	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	tre-
ten,	 soweit	 in	 ihnen	nichts	 anderes	bestimmt	 ist,	 am	Tage	nach	
ihrer	Verkündung	in	Kraft.
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Abschnitt 3 
Verarbeitung personenbezogener Daten (§§ 25 – 49)

Unterabschnitt 1 
Grundsätze der Verarbeitung (§§ 25 – 26b)

§ 25 
Bestimmungen zur Anwendbarkeit der Vorschriften dieses 

Gesetzes im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 und des Landesdatenschutzgesetzes

(1)	Die	Vorschriften	zur	Datenverarbeitung	nach	diesem	Gesetz	
gelten	in	Anwendung	der	Artikel	6	Absatz	2	und	3	jeweils	in	Ver-
bindung	mit	Absatz	1	Buchstabe	e	sowie	Artikel	23	Absatz	1	der	
Verordnung	(EU)	2016/679	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	
Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	zum	freien	Datenverkehr	
und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	95/46/EG	(Datenschutz-Grund-
verordnung)	 (ABl.	 L	 119	 vom	 4.5.2016,	 S.	 1,	 L	 314	 vom	
22.11.2016,	S.	72,	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	auch	für	die	Erfül-
lung	von	ordnungsbehördlichen	und	polizeilichen	Aufgaben,	die	
in	den	Anwendungsbereich	der	Verordnung	(EU)	2016/679	fallen.	
Dies	gilt	nicht,	soweit	diese	Vorschriften	bereits	auf	den	Anwen-
dungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/680	des	Europäischen	Par-
laments	und	des	Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	
Personen	 bei	 der	Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 durch	
die	 zuständigen	 Behörden	 zum	 Zwecke	 der	Verhütung,	 Ermitt-
lung,	Aufdeckung	oder	Verfolgung	von	Straftaten	oder	der	Straf-
vollstreckung	sowie	zum	freien	Datenverkehr	und	zur	Aufhebung	
des	Rahmenbeschlusses	2008/977/JI	des	Rates	(ABl.	L	119	vom	
4.5.2016,	S.	89,	L	127	vom	23.5.2018,	S.	9)	beschränkt	sind	und	
soweit	die	Definitionen	in	§	3	Absatz	4	und	5	denen	des	Artikels	4	
der	Verordnung	(EU)	2016/679	entsprechen.

(2)	Zur	Schaffung	einer	kohärenten	Regelungslage	im	Bereich	des	
Gefahrenabwehrrechtes	 werden	 zu	 folgenden	 Regelungen	 der	
Verordnung	(EU)	2016/679	spezifische	Bestimmungen	im	Sinne	
des	Artikels	6	Absatz	2	und	3	jeweils	in	Verbindung	mit	Absatz	1	
Buchstabe	e	der	Verordnung	(EU)	2016/679	erlassen	und	zwar

1.	 mit	§	3	Absatz	4	Nummer	1	zu	Artikel	4	Nummer	7.

2.	 mit	§	3	Absatz	5	Nummer	3	Buchstabe	c	zu	Artikel	9	Absatz	1.

3.	 mit	§	25a	Absatz	1	zu	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	e.

4.	 mit	§	25a	Absatz	2	zu	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	a,	b	und	e.

5.	 mit	§	25a	Absatz	3	Satz	1,	Absatz	4	Satz	1	und	Absatz	7	sowie	
mit	§	46j	zu	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	a.

6.	 mit	§	25a	Absatz	5	zu	den	Artikeln	13	und	14.

7.	 mit	§	26	zu	Artikel	7.

8.	 mit	den	§§	27	Absatz	1	bis	3,	37a	und	42	Absatz	1,	2	und	4	zu	
Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	e.

9.	 mit	§	27	Absatz	4	zu	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	e	und	zu	
Artikel	9	Absatz	2	Buchstabe	g.

10.	mit	§	36	zu	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	e	und	Absatz	4.

11.	mit	§	37	zu	Artikel	10.

12.	mit	den	§§	39	bis	39c	zu	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	a,	b	
und	d.

13.	mit	§	42	Absatz	3	zu	Artikel	26	Absatz	2	Satz	2.

14.	mit	den	§§	42	Absatz	6	und	45c	Absatz	3	und	4	zu	Artikel	30.

15.	mit	den	§§	45	und	45a	zu	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	d.

16.	mit	§	45b	zu	Artikel	35.

17.	mit	den	§§	46d	bis	46f	zu	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	a	und	b	
und	zu	Artikel	31.

18.	mit	§	46g	zu	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	a	und	b.

19.	mit	§	46h	zu	Artikel	25.

20.	mit	§	46i	zu	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	f	und	zu	Artikel	32.

21.	mit	§	46k	zu	Artikel	28.

22.	mit	§	47	zu	Artikel	77	Absatz	1.

23.	mit	§	48a	zu	Artikel	16	bis	19.

24.	mit	§	48b	Absatz	6	Satz	2	zu	Artikel	57	Absatz	1	Buchstabe	a.

25.	mit	§	48c	zu	Artikel	31	und	zu	Artikel	36.

26.	mit	§	48d	zu	Artikel	33.

27.	mit	den	§§	48e,	48f,	48g	Absatz	2	bis	4	zu	den	Artikeln	37		
bis	39.

28.	mit	§	48h	zu	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	a.

(3)	Ferner

1.	 wird	mit	§	25a	Absatz	3	Satz	2	und	Absatz	4	Satz	2	der	Arti-
kel	5	Absatz	1	Buchstabe	a	der	Verordnung	 (EU)	2016/679	
beschränkt	nach	Artikel	23	Absatz	1	Buchstabe	d	der	Verord-
nung	(EU)	2016/679,

2.	 wird	mit	§	25a	Absatz	6	der	Artikel	22	der	Verordnung	(EU)	
2016/679	beschränkt	nach	Artikel	23	Absatz	1	Buchstabe	i	der	
Verordnung	(EU)	2016/679,

3.	 werden	mit	den	§§	46a	und	46b	zu	Artikel	14	Absatz	5	Buch-
stabe	 b	 der	Verordnung	 (EU)	 2016/679	 spezifische	 Bestim-
mungen	 im	 Sinne	 des	Artikels	 6	Absatz	 2	 und	 3	 jeweils	 in	
Verbindung	mit	Absatz	1	Buchstabe	e	der	Verordnung	(EU)	
2016/679	erlassen	und	zudem	wird	Artikel	14	beschränkt	im	
Sinne	des	Artikels	23	Absatz	1	Buchstabe	d	der	Verordnung	
(EU)	2016/679,

4.	 werden	mit	§	46c	zu	Artikel	34	der	Verordnung	(EU)	2016/679	
spezifische	Bestimmungen	im	Sinne	des	Artikels	6	Absatz	2	
und	 3	 jeweils	 in	Verbindung	 mit	Absatz	 1	 Buchstabe	 e	 der	
Verordnung	(EU)	2016/679	erlassen	und	§	46c	enthält	zudem	
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Beschränkungen	im	Sinne	des	Artikels	23	Absatz	1	Buchsta-
be	d	der	Verordnung	(EU)	2016/679	und

5.	 werden	mit	§	48	zu	Artikel	15	der	Verordnung	(EU)	2016/679	
spezifische	Bestimmungen	 im	Sinne	des	Artikels	 6	Absatz	2	
und	3	jeweils	in	Verbindung	mit	Absatz	1	Buchstabe	e	der	Ver-
ordnung	(EU)	2016/679	erlassen	und	§	48	enthält	zudem	Be-
schränkungen	im	Sinne	des	Artikels	23	Absatz	1	Buchstabe	d	
der	Verordnung	(EU)	2016/679.

(4)	Mit	den	übrigen	Vorschriften	zur	Datenverarbeitung	im	Sinne	
des	Absatzes	1	werden	zu	Artikel	6	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	
2016/679	spezifische	Bestimmungen	im	Sinne	des	Artikels	6	Ab-
satz	2	und	3	jeweils	in	Verbindung	mit	Absatz	1	Buchstabe	e	der	
Verordnung	(EU)	2016/679	erlassen.

(5)	Soweit	in	diesem	Gesetz	nichts	Besonderes	geregelt	ist,	findet	
das	Landesdatenschutzgesetz	ergänzend	Anwendung.

§ 25a 
Allgemeine Grundsätze

(1)	Die	Ordnungsbehörden	und	die	Polizei	dürfen	personenbezo-
gene	Daten	zum	Zwecke	der	Gefahrenabwehr	verarbeiten,	soweit	
dies	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist	und

1.	 die	Art	und	der	Umfang	des	Umgangs	mit	den	personenbezo-
genen	Daten	durch	Gesetz	ausdrücklich	zugelassen	ist	oder

2.	 die	betroffene	Person	gemäß	§	26	eingewilligt	hat.

(2)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	bei	der	Verarbeitung	personen-
bezogener	Daten	so	weit	wie	möglich	zwischen	den	verschiede-
nen	 Kategorien	 betroffener	 Personen	 zu	 unterscheiden.	 Es	 sind	
insbesondere	die	in	§	27	Absatz	1	und	3	jeweils	aufgeführten	Ka-
tegorien	zu	bilden.

(3)	Personenbezogene	Daten	sind	bei	der	betroffenen	Person	zu	
erheben.	Bei	Behörden	und	anderen	öffentlichen	Stellen	oder	bei	
Personen	und	Stellen	außerhalb	der	öffentlichen	Verwaltung	dür-
fen	sie	nur	erhoben	werden,	wenn	die	Erhebung	bei	der	betroffe-
nen	Person	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	möglich	ist	oder	sonst	die	
Erfüllung	der	jeweiligen	polizeilichen	oder	ordnungsbehördlichen	
Aufgabe	erheblich	erschwert	oder	gefährdet	werden	würde.

(4)	Personenbezogene	Daten	 sind	offen	zu	erheben.	Eine	Erhe-
bung,	die	nicht	als	polizeiliche	oder	ordnungsbehördliche	Maß-
nahme	erkennbar	sein	soll,	ist	nur	zulässig,	wenn	sonst	die	Erfül-
lung	polizeilicher	oder	ordnungsbehördlicher	Aufgaben	erheblich	
gefährdet	werden	würde	oder	wenn	anzunehmen	ist,	dass	dies	im	
Interesse	der	betroffenen	Person	ist.

(5)	Werden	personenbezogene	Daten	bei	der	betroffenen	Person	
oder	bei	Dritten	(§	3	Absatz	4	Nummer	1)	aufgrund	einer	Rechts-
vorschrift	 erhoben,	 die	 zur	Auskunft	 verpflichtet,	 so	 sind	 diese	
hierauf,	sonst	auf	die	Freiwilligkeit	ihrer	Auskunft,	auf	bestehende	
Auskunftsverweigerungsrechte	und	auf	Verlangen	auf	die	Rechts-
grundlage	für	die	Erhebung	hinzuweisen.

(6)	Eine	ausschließlich	auf	einer	automatisierten	Verarbeitung	be-
ruhende	 Entscheidung,	 einschließlich	 Profiling,	 die	 mit	 einer	

nachteiligen	Rechtsfolge	für	die	betroffene	Person	verbunden	ist	
oder	sie	erheblich	beeinträchtigt,	ist	nur	zulässig,	wenn	sie	in	die-
sem	Gesetz	vorgesehen	 ist.	Entscheidungen	nach	Satz	1	dürfen	
nicht	auf	besonderen	Kategorien	personenbezogener	Daten	beru-
hen,	sofern	nicht	geeignete	Maßnahmen	zum	Schutz	der	Rechts-
güter	sowie	der	berechtigten	Interessen	der	betroffenen	Personen	
getroffen	 wurden.	 Profiling,	 das	 zur	 Folge	 hat,	 dass	 betroffene	
Personen	 auf	 der	 Grundlage	 von	 besonderen	 Kategorien	 perso-
nenbezogener	 Daten	 diskriminiert	 werden,	 ist	 verboten.	 Kinder	
dürfen	von	keinen	Maßnahmen	nach	Satz	1	betroffen	sein.

(7)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	bei	der	Verarbeitung	so	weit	wie	
möglich	 danach	 zu	 unterscheiden,	 ob	 personenbezogene	 Daten	
auf	Tatsachen	oder	auf	persönlichen	Einschätzungen	beruhen.	Zu	
diesem	Zweck	hat	sie,	soweit	dies	im	Rahmen	der	jeweiligen	Ver-
arbeitung	 möglich	 und	 angemessen	 ist,	 Beurteilungen,	 die	 auf	
persönlichen	Einschätzungen	beruhen,	als	solche	kenntlich	zu	ma-
chen.	Es	muss	außerdem	feststellbar	sein,	welche	Stelle	die	Unter-
lagen	führt,	die	der	auf	einer	persönlichen	Einschätzung	beruhen-
den	Beurteilung	zugrunde	liegen.

§ 25b 
Gerichtliche Zuständigkeit, Verfahren

Wird	in	diesem	Gesetz	eine	richterliche	Entscheidung	bestimmt,	
ist	das	Amtsgericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	die	die	Maßnahme	
durchführende	Ordnungsbehörde	oder	Polizeibehörde	ihren	Sitz	
hat.	 Für	 das	Verfahren	 findet	 das	 Gesetz	 über	 das	Verfahren	 in	
Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Ge-
richtsbarkeit	 entsprechende	 Anwendung.	 Satz	 1	 und	 2	 gelten	
nicht,	soweit	dieses	Gesetz	die	gerichtliche	Zuständigkeit	oder	das	
Verfahren	 abweichend	 regelt.	 Gegen	 die	 Entscheidung	 des	 Ge-
richtes	ist	auch	die	Beschwerde	der	beantragenden	Behörde	zuläs-
sig.	 Die	 Rechtsbeschwerde	 findet	 nicht	 statt.	 Die	 Entscheidung	
des	Gerichtes	bedarf	 zu	 ihrer	Wirksamkeit	 auch	dann	nicht	 der	
Anhörung	der	betroffenen	Person	und	der	Bekanntgabe	an	die	be-
troffene	 Person,	 soweit	 der	 Zweck	 der	 Maßnahme	 durch	 diese	
gefährdet	würde.	§	77	bleibt	unberührt.

§ 26 
Einwilligung

(1)	 Die	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 kann	 auch	 auf	
Grundlage	 einer	 Einwilligung	 der	 betroffenen	 Person	 erfolgen.	
Unter	Berücksichtigung	der	Umstände	des	Einzelfalles	kann	diese	
schriftlich,	entsprechend	§	3a	des	Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes	 auf	 elektronischem	Wege	oder	mündlich	 erfolgen.	Die	
verantwortliche	Stelle	muss	die	Einwilligung	der	betroffenen	Per-
son	nachweisen	können.

(2)	 Soll	 die	 Einwilligung	 zusammen	 mit	 anderen	 Erklärungen	
schriftlich	 eingeholt	 werden,	 ist	 die	 Einwilligungserklärung	 im	
äußeren	 Erscheinungsbild	 des	 Schriftstücks	 hervorzuheben	 und	
sprachlich	derart	abzufassen,	dass	eine	eindeutige	Zuordnung	zu	
dem	die	Einwilligung	betreffenden	Teil	durch	die	betroffene	Per-
son	möglich	ist.

(3)	Soweit	besondere	Kategorien	personenbezogener	Daten	verar-
beitet	werden,	muss	sich	die	Einwilligung	ausdrücklich	auf	diese	
Daten	beziehen.
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(4)	Die	betroffene	Person	ist	vor	Abgabe	der	Einwilligung	in	ge-
eigneter	Weise	über	die	Bedeutung	und	Tragweite	der	Einwilli-
gung,	insbesondere	über	die	Art	und	den	Umfang	der	Verarbeitung	
sowie	über	Empfänger	beabsichtigter	Übermittlungen	von	Daten,	
aufzuklären.	Die	Anschrift	der	datenverarbeitenden	Stelle	ist	ihm	
mitzuteilen.

(5)	Die	betroffene	Person	 ist	unter	Darlegung	der	Rechtsfolgen	
darauf	hinzuweisen,	dass	sie	die	Einwilligung	verweigern	und	mit	
Wirkung	für	die	Zukunft	jederzeit	widerrufen	kann.	An	die	Form	
des	Widerrufs	dürfen	keine	höheren	Anforderungen	als	an	die	der	
Erteilung	der	Einwilligung	gestellt	werden.

(6)	Die	Einwilligung	ist	nur	wirksam,	wenn	sie	auf	der	freien	Ent-
scheidung	der	betroffenen	Person	beruht.	Bei	der	Beurteilung,	ob	
die	Einwilligung	 freiwillig	 erteilt	wurde,	müssen	die	Umstände	
der	Erteilung	berücksichtigt	werden.

§ 26a 
Schutz des Kernbereiches privater Lebensgestaltung

(1)	Rechtfertigen	Tatsachen	die	Annahme,	dass	durch	eine	Maß-
nahme	allein	Erkenntnisse	aus	dem	Kernbereich	privater	Lebens-
gestaltung	erlangt	werden,	ist	diese	unzulässig.

(2)	 Werden	 durch	 eine	 Maßnahme	 auch	 Erkenntnisse	 aus	 dem	
Kernbereich	privater	Lebensgestaltung	erlangt,	dürfen	diese	nicht	
verwertet	werden.	Aufzeichnungen	über	solche	Erkenntnisse	sind	
unverzüglich	zu	löschen	und	die	Tatsache	ihrer	Erlangung	und	Lö-
schung	ist	gemäß	§	46d	zu	dokumentieren;	für	die	Protokollierung	
gilt	§	46e.	Die	Dokumentation	und	entsprechende	Protokollierung	
dürfen	ausschließlich	 für	Zwecke	der	Datenschutzkontrolle	ver-
wendet	 werden;	 sie	 sind	 frühestens	 nach	Abschluss	 der	 Daten-
schutzkontrolle	gemäß	§	48b	Absatz	6	und	spätestens	nach	vier-
undzwanzig	Monaten	zu	löschen.

(3)	Dürfen	Daten	nach	diesem	Gesetz	erhoben	werden	und	recht-
fertigen	während	der	Erhebung	Tatsachen	die	Annahme,	dass	Er-
kenntnisse	aus	dem	Kernbereich	privater	Lebensgestaltung	erfasst	
werden,	ist	die	Maßnahme	abzubrechen;	dies	gilt	nicht,	sofern	mit	
dem	Abbruch	der	Maßnahme	eine	Gefährdung	der	eingesetzten	
Polizeibeamtinnen	und	Polizeibeamten	oder	Vertrauenspersonen	
oder	 ihrer	weiteren	Verwendung	verbunden	wäre.	Soweit	Daten	
aufgezeichnet	werden,	ist	der	Aufzeichnungsvorgang,	soweit	dies	
technisch	möglich	ist,	unverzüglich	zu	unterbrechen.	Nach	einer	
Unterbrechung	 darf	 die	 Datenerhebung	 und	 -aufzeichnung	 nur	
fortgesetzt	werden,	wenn	 aufgrund	geänderter	Umstände	davon	
ausgegangen	 werden	 kann,	 dass	 die	 Gründe,	 die	 zur	 Unterbre-
chung	geführt	haben,	nicht	mehr	vorliegen.	Die	Tatsache	der	Un-
terbrechung	 und	 der	 Fortsetzung	 ist	 zu	 dokumentieren	 oder	 zu	
protokollieren;	Absatz	2	Satz	3	gilt	entsprechend.

(4)	Soweit	in	diesem	Gesetz	nichts	Besonderes	geregelt	ist,	ist	vor	
einer	Verwendung	von	Daten	in	oder	aus	Wohn-	oder	Geschäfts-
räumen	oder	in	oder	von	befriedetem	Besitztum	die	Rechtmäßig-
keit	dieser	Datenerhebung	zuvor	richterlich	festzustellen.	Bei	Ge-
fahr	im	Verzug	entscheidet	über	die	Verwendung	die	Behördenlei-
tung	oder	eine	von	ihr	besonders	beauftragte	Beamtin	oder	ein	von	
ihr	 besonders	 beauftragter	 Beamter;	 eine	 richterliche	 Entschei-
dung	 ist	unverzüglich	nachzuholen.	Sind	 in	den	Fällen	des	Sat-
zes	2	Daten	an	andere	Stellen	übermittelt	worden	und	wurde	die	

Rechtmäßigkeit	dieser	Datenerhebung	nicht	richterlich	bestätigt,	
ist	§	45	Absatz	5	zu	beachten.

(5)	Soweit	in	diesem	Gesetz	nichts	Besonderes	geregelt	ist,	sind	
vor	einer	Verwendung	von	Daten	in	Fällen	einer	Unterbrechung	
nach	Absatz	3,	die	nicht	bereits	von	Absatz	4	erfasst	werden,	die	
erhobenen	Daten	der	oder	dem	behördlichen	Datenschutzbeauf-
tragten	zur	Auswertung	und	Entscheidung	über	die	Rechtmäßig-
keit	dieser	Datenerhebung	vorzulegen.	Absatz	4	Satz	2	gilt	ent-
sprechend.	Sind	in	den	Fällen	des	Satzes	2	Daten	an	andere	Stellen	
übermittelt	worden	und	wurde	die	Rechtmäßigkeit	dieser	Daten-
erhebung	nicht	von	der	oder	dem	behördlichen	Datenschutzbeauf-
tragten	festgestellt,	ist	§	45	Absatz	5	zu	beachten.

§ 26b 
Schutz von zeugnisverweigerungsberechtigten Personen

(1)	Maßnahmen	zur	Datenerhebung,	die	sich	gegen	eine	in	§	53	
Absatz	1	der	Strafprozessordnung	genannten	Berufsgeheimnisträ-
ger	 richten	 und	 voraussichtlich	 Erkenntnisse	 erbringen	 würden,	
über	die	diese	Person	das	Zeugnis	verweigern	dürfte,	sind	unzu-
lässig.	§	28	Absatz	2	bleibt	unberührt.	Dennoch	erlangte	Erkennt-
nisse	dürfen	nicht	verwertet	werden.	Für	die	Dokumentation,	Pro-
tokollierung	und	Löschung	ist	§	26a	Absatz	2	Satz	2	und	3	anzu-
wenden.	Die	Sätze	2	bis	4	gelten	entsprechend,	wenn	durch	eine	
Maßnahme,	die	sich	nicht	gegen	einen	in	§	53	Absatz	1	der	Straf-
prozessordnung	 genannten	 Berufsgeheimnisträger	 richtet,	 von	
einer	dort	genannten	Person	Erkenntnisse	erlangt	werden,	über	die	
sie	das	Zeugnis	verweigern	dürfte.

(2)	Maßnahmen	zur	Datenerhebung,	durch	die	ein	Berufsgeheim-
nisträger	betroffen	wäre	und	dadurch	voraussichtlich	Erkenntnisse	
erlangt	würden,	über	die	diese	Person	das	Zeugnis	verweigern	dürf-
te,	sind	abweichend	von	Absatz	1	zulässig,	soweit	dies	zur	Abwehr	
einer	gegenwärtigen	Gefahr	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	erforder-
lich	 ist.	Dies	gilt	nicht	 für	Berufsgeheimnisträger	nach	§	53	Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	1,	2	und	4	der	Strafprozessordnung	sowie	für	
einen	Rechtsanwalt,	eine	nach	§	206	der	Bundesrechtsanwaltsord-
nung	 in	 eine	 Rechtsanwaltskammer	 aufgenommene	 Person	 oder	
einen	Kammerrechtsbeistand.	Nach	Satz	1	erhobene	Daten	dürfen	
nur	für	den	dort	bezeichneten	Zweck	verwendet	werden.

(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	entsprechend,	soweit	die	in	§	53a	der	
Strafprozessordnung	Genannten	das	Zeugnis	verweigern	dürften.

(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	nicht,	sofern	Tatsachen	die	Annah-
me	rechtfertigen,	dass	die	zeugnisverweigerungsberechtigte	Per-
son	für	die	Gefahr	verantwortlich	ist.

Unterabschnitt 2 
Maßnahmen der Datenerhebung (§§ 27 – 35)

§ 27 
Allgemeine Befugnisse zur Datenerhebung

(1)	Zur	Abwehr	einer	im	einzelnen	Falle	bevorstehenden	Gefahr	
können	personenbezogene	Daten	erhoben	werden	über

1.	 die	in	den	§§	69	und	70	genannten	Personen	und,	unter	den	
Voraussetzungen	des	§	71,	über	die	dort	genannten	Personen,
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2.	 geschädigte,	 hilflose	 oder	 vermisste	 Personen	 sowie	 deren	
Angehörige,	gesetzliche	Vertreter	oder	Vertrauenspersonen,

3.	 gefährdete	Personen,	

4.	 Zeuginnen	und	Zeugen,	Hinweisgeberinnen	und	Hinweisge-
ber	oder	sonstige	Auskunftspersonen,	

5.	 unbekannte	Personen	und

6.	 Tote.

(2)	Zur	Vorbereitung	für	die	Hilfeleistung	und	das	Handeln	in	Ge-
fahrenfällen	können	von

1.	 Personen,	deren	besondere	Kenntnisse	oder	Fähigkeiten	zur	
Gefahrenabwehr	benötigt	werden,

2.	 Verantwortlichen	für	Anlagen	oder	Einrichtungen,	von	denen	
eine	erhebliche	Gefahr	ausgehen	kann,

3.	 Verantwortlichen	für	gefährdete	Anlagen	oder	Einrichtungen	
und

4.	 Verantwortlichen	 für	 Veranstaltungen	 in	 der	 Öffentlichkeit,	
die	nicht	dem	Versammlungsgesetz	unterliegen,

Namen,	 Vornamen,	 akademische	 Grade,	 Anschriften,	 Telefon-
nummern	und	andere	personenbezogene	Daten	über	die	Erreich-
barkeit	sowie	nähere	Angaben	über	die	Zugehörigkeit	zu	einer	der	
genannten	Personengruppen	aus	allgemein	zugänglichen	Quellen,	
bei	Behörden	oder	aufgrund	freiwilliger	Angaben	der	betroffenen	
Person	erhoben	werden.	Eine	verdeckte	Datenerhebung	ist	nicht	
zulässig.	Kommt	es	 im	Zusammenhang	mit	einem	Gefahrenfall	
zur	Begehung	einer	Straftat	oder	Ordnungswidrigkeit,	so	dürfen	
die	nach	Satz	1	Nummer	2	bis	4	erhobenen	personenbezogenen	
Daten	zur	Verfolgung	einer	solchen	Straftat	oder	Ordnungswidrig-
keit	verarbeitet	werden.	Werden	die	nach	Satz	1	Nummer	4	erho-
benen	 personenbezogenen	 Daten	 nicht	 nach	 Satz	 3	 verwendet,	
sind	 sie	 spätestens	 einen	Monat	nach	Beendigung	des	Anlasses	
ihrer	Erhebung	zu	löschen.

(3)	Rechtfertigen	Tatsachen	die	Annahme	der	künftigen	Begehung	
von	Straftaten	von	erheblicher	Bedeutung	(§	49)	oder	von	terroris-
tischen	Straftaten	(§	67c),	kann	die	Polizei	personenbezogene	Da-
ten	erheben	über

1.	 Personen,	 bei	 denen	 Tatsachen	 die	 Annahme	 rechtfertigen,	
dass	 sie	künftig	solche	Straftaten	begehen	oder	 sich	an	sol-
chen	beteiligen	werden,	

2.	 Personen,	die	mit	einer	Person	nach	Nummer	1	in	nicht	nur	
flüchtigem	oder	in	zufälligem	Kontakt	stehen	und

a)	 von	der	Vorbereitung	einer	Straftat	nach	Satz	1	Kenntnis	
haben,

b)	 aus	der	Verwertung	der	Tat	Vorteile	ziehen	könnten	oder

c)	 derer	sich	die	Person	nach	Nummer	1	zur	Begehung	der	
Straftat	bedienen	könnte

	 und	wenn	die	Verhütung	dieser	Straftaten	auf	 andere	Weise	
aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre,

3.	 Personen,	 bei	 denen	 Tatsachen	 die	 Annahme	 rechtfertigen,	
dass	sie	Opfer	solcher	Straftaten	werden,	oder

4.	 Zeuginnen	und	Zeugen,	Hinweisgeberinnen	und	Hinweisge-
ber	oder	sonstige	Auskunftspersonen,	die	dazu	beitragen	kön-
nen,	den	Sachverhalt	solcher	Straftaten	aufzuklären.

(4)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	1	bis	3,	5	und	6	sowie	
des	Absatzes	3	Nummer	1	und	2	kann	die	Polizei	auch	ohne	Ein-
willigung	 nach	 §	 26	 besondere	 Kategorien	 personenbezogener	
Daten	im	Sinne	des	§	3	Absatz	5	Nummer	3	erheben,	sofern	die	
Kenntnis	dieser	Daten	zur	Abwehr	der	Gefahr	für	die	öffentliche	
Sicherheit	im	jeweiligen	Einzelfall	zwingend	erforderlich	ist.	Für	
die	Ordnungsbehörden	gilt	Satz	1	ausschließlich	in	den	Fällen	des	
Absatzes	1	Nummer	1	bis	3,	5	und	6.

(5)	Die	Polizei	sowie	Behörden,	die	Aufgaben	der	Hilfs-	und	Ret-
tungsdienste	wahrnehmen,	können	fernmündlich	an	sie	gerichtete	
Notrufe	und	über	Notrufeinrichtungen	eingehende	sonstige	Mit-
teilungen	 aufzeichnen;	 ausgehende	 Gespräche	 können	 aufge-
zeichnet	werden,	 sofern	 sie	mit	der	Bearbeitung	des	Notrufs	 in	
Zusammenhang	 stehen.	 Im	 Übrigen	 ist	 eine	Aufzeichnung	 von	
Anrufen	zulässig,	soweit	dies	im	Einzelfall	zur	polizeilichen	Auf-
gabenerfüllung	erforderlich	ist.	Die	oder	der	Anrufende	soll	auf	
die	Aufzeichnung	 nach	 Satz	 2	 hingewiesen	 werden,	 soweit	 da-
durch	die	Aufgabenerfüllung	nicht	gefährdet	wird.	Die	Aufzeich-
nungen	nach	Satz	1	sind	spätestens	sechs	Monate,	die	Aufzeich-
nungen	nach	Satz	2	spätestens	eine	Woche	nach	ihrer	Erhebung	zu	
löschen.	 Dies	 gilt	 nicht,	 sofern	 die	 Daten	 zur	 Verfolgung	 von	
Straftaten	oder	Ordnungswidrigkeiten	oder	zur	Erfüllung	der	 in	
§	1	bezeichneten	Aufgaben	benötigt	werden.

§ 27a 
Polizeiliche Anhalte- und  

Sichtkontrollen

Die	Polizei	darf

1.	 im	öffentlichen	Verkehrsraum	zur	vorbeugenden	Bekämpfung	
von	Straftaten	von	erheblicher	Bedeutung	(§	49)	oder	terroris-
tischer	Straftaten	(§	67c)	oder

2.	 im	Grenzgebiet	bis	zu	einer	Tiefe	von	30	Kilometern,	in	öf-
fentlichen	Einrichtungen	des	internationalen	Verkehrs	mit	un-
mittelbarem	Grenzbezug,	im	Küstenmeer	sowie	in	den	inne-
ren	Gewässern	zur	vorbeugenden	Bekämpfung	der	grenzüber-
schreitenden	 Kriminalität	 oder	 zur	 Unterbindung	 des	 uner-
laubten	Aufenthalts

Personen	kurzzeitig	anhalten	und	mitgeführte	Fahrzeuge,	 insbe-
sondere	 deren	 Kofferräume	 und	 Ladeflächen,	 in	 Augenschein	
nehmen.	Maßnahmen	nach	Satz	1	Nummer	1	werden	durch	die	
Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde	oder	durch	eine	von	ihr	
besonders	beauftragte	Beamtin	oder	einen	von	ihr	besonders	be-
auftragten	Beamten	angeordnet,	soweit	polizeiliche	Lageerkennt-
nisse	dies	rechtfertigen.	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich,	in	Fäl-
len	 von	 Gefahr	 im	Verzug	 ist	 sie	 unverzüglich	 nachträglich	 zu	
dokumentieren.	Sie	ist	in	örtlicher	und	zeitlicher	Hinsicht	auf	den	
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zur	vorbeugenden	Bekämpfung	der	 in	Satz	1	Nummer	1	aufge-
führten	 Straftaten	 erforderlichen	 Umfang	 zu	 beschränken.	 Die	
Anordnung	ist	auf	höchstens	einen	Monat	zu	befristen	und	unter	
Angabe	der	Lageerkenntnisse	zu	begründen.	Eine	Verlängerung	
ist	möglich,	soweit	die	Anordnungsvoraussetzungen	fortbestehen;	
Satz	2	bis	5	gelten	entsprechend.

§ 28 
Befragung und Auskunftspflicht

(1)	Personen	dürfen	befragt	werden,	wenn	Tatsachen	die	Annah-
me	 rechtfertigen,	dass	 sie	Angaben	machen	können,	die	 für	die	
Aufgabenerfüllung	nach	§	1	erforderlich	sind.	Für	die	Dauer	der	
Befragung	dürfen	diese	Personen	angehalten	werden.

(2)	Eine	Person,	die	nach	Absatz	1	befragt	wird,	hat	die	erforder-
lichen	Angaben	zu	leisten	und	auf	Frage	auch	Namen,	Vornamen,	
Tag	und	Ort	der	Geburt,	Wohnanschrift	und	Staatsangehörigkeit	
anzugeben.	§	136a	Absatz	1	Satz	1	und	3	sowie	Absatz	2	und	3	der	
Strafprozessordnung	gilt	entsprechend.	§	90	findet	keine	Anwen-
dung.	§	26b	bleibt	unberührt.	Unter	den	in	den	§§	52	bis	55	der	
Strafprozessordnung	bezeichneten	Voraussetzungen	ist	die	betrof-
fene	Person	zur	Verweigerung	der	Auskunft	zur	Sache	berechtigt.	
Dies	gilt	nicht,	soweit	die	Auskunft	zur	Abwehr	einer	Gefahr	für	
den	Bestand	oder	die	Sicherheit	 des	Bundes	oder	 eines	Landes	
oder	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	erforderlich	ist;	inso-
weit	erlangte	Auskünfte	dürfen	nur	zu	Zwecken	der	Gefahrenab-
wehr	 verwendet	 werden.	 Ein	 Berufsgeheimnisträger	 nach	 §	 53	
Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	2	und	4	der	Strafprozessordnung	so-
wie	ein	Rechtsanwalt,	eine	nach	§	206	der	Bundesrechtsanwalts-
ordnung	 in	 eine	 Rechtsanwaltskammer	 aufgenommene	 Person	
oder	ein	Kammerrechtsbeistand	ist	auch	in	den	Fällen	des	Satzes	6	
zur	Verweigerung	der	Auskunft	berechtigt.	Die	betroffene	Person	
ist	über	ihr	Recht	zur	Verweigerung	der	Auskunft	zu	belehren.

§ 29 
Identitätsfeststellung

(1)	Die	Identität	einer	Person	darf	zur	Abwehr	einer	im	einzelnen	
Falle	bevorstehenden	Gefahr	festgestellt	werden.	Darüber	hinaus	
dürfen	Polizeivollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	die	
Identität	einer	Person	feststellen,

1.	 wenn	sie	sich	an	einem	Ort	aufhält,

a)	 für	den	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass

aa)	 dort	Personen	Straftaten	verabreden,	vorbereiten	oder	
verüben,

bb)	 sich	dort	gesuchte	Straftäter	verbergen,

cc)	 sich	 dort	 Personen	 treffen,	 die	 gegen	 aufenthalts-
rechtliche	Vorschriften	verstoßen,	oder

dd)	 dort	Personen	dem	unerlaubten	Glücksspiel	nachge-
hen	oder

b)	 an	dem	Personen	der	Prostitution	nachgehen,

2.	 wenn	sie	sich	in	einer	Verkehrs-	oder	Versorgungsanlage	oder	
-einrichtung,	einem	öffentlichen	Verkehrsmittel,	Amtsgebäu-
de	oder	in	deren	unmittelbarer	Nähe	aufhält	und	Tatsachen	die	
Annahme	rechtfertigen,	dass	in	oder	an	diesem	Objekt	Straf-
taten	begangen	werden	sollen,	durch	die	Personen	oder	diese	
Objekte	gefährdet	sind,

3.	 wenn	sie	sich	in	einem	gefährdeten	Objekt	oder	in	dessen	unmit-
telbarer	Nähe	aufhält	und	die	zuständige	Polizeibehörde	für	die-
ses	Objekt	besondere	Schutzmaßnahmen	angeordnet	hat	oder

4.	 an	einer	Kontrollstelle,	die	von	der	Polizei	eingerichtet	wor-
den	ist,	um	folgende	Straftaten	zu	verhüten,	für	die	Tatsachen	
die	Annahme	ihrer	Begehung	rechtfertigen:

a)	 die	 in	 §§	 125,	 125a	 des	 Strafgesetzbuches	 genannten	
Straftaten,

b)	 die	in	§	129a	des	Strafgesetzbuches	oder	die	in	§	67c	ge-
nannten	Straftaten,

c)	 eine	Straftat	nach	§	250	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a,	
b	oder	Absatz	2	des	Strafgesetzbuches,

d)	 eine	Straftat	nach	§	255	des	Strafgesetzbuches	in	der	Bege-
hungsform	nach	§	250	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a,	b	
oder	Absatz	2	des	Strafgesetzbuches	oder

e)	 eine	Straftat	nach	§	27	des	Versammlungsgesetzes.

(2)	 Es	 dürfen	 die	 zur	 Feststellung	 der	 Identität	 erforderlichen	
Maßnahmen	getroffen	werden.	Insbesondere	kann	verlangt	wer-
den,	 dass	 die	 betroffene	 Person	Angaben	 zur	 Feststellung	 ihrer	
Identität	 macht	 sowie	 mitgeführte	Ausweispapiere	 zur	 Prüfung	
aushändigt.	Die	betroffene	Person	darf	angehalten	werden.	Voll-
zugsbeamtinnen	und	Vollzugsbeamte	der	Ordnungsbehörden	dür-
fen	die	betroffene	Person	nur	bis	zum	Eintreffen	der	Polizei	fest-
halten,	wenn	die	Identität	auf	andere	Weise	nicht	oder	nur	unter	
erheblichen	Schwierigkeiten	festgestellt	werden	kann.

(3)	Polizeivollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	dürfen	
die	betroffene	Person	festhalten	oder	zur	Dienststelle	verbringen,	
wenn	die	Identität	auf	andere	Weise	nicht	oder	nur	unter	erhebli-
chen	Schwierigkeiten	festgestellt	werden	kann.	Dabei	können	die	
betroffene	 Person	 sowie	 die	 von	 ihr	 mitgeführten	 Sachen	 zum	
Zwecke	der	Identitätsfeststellung	durchsucht	werden.	Die	betrof-
fene	Person	darf	nicht	länger	festgehalten	werden,	als	es	zur	Fest-
stellung	 ihrer	 Identität	 erforderlich	 ist.	Spätestens	 am	Ende	des	
Tages	nach	dem	Festhalten	muss	die	Entlassung	erfolgen,	sofern	
nicht	vorher	die	Fortdauer	der	Freiheitsentziehung	gerichtlich	an-
geordnet	worden	ist.

(4)	§	56	gilt	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Freiheitsent-
ziehung	insgesamt	drei	Tage	nicht	überschreiten	darf.

§ 30 
Prüfung von Berechtigungsscheinen

Es	kann	verlangt	werden,	dass	ein	Berechtigungsschein	zur	Prü-
fung	ausgehändigt	wird,	wenn	die	betroffene	Person	aufgrund	ei-
ner	 Rechtsvorschrift	 oder	 einer	 vollziehbaren	Auflage	 in	 einem	
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Erlaubnisbescheid	 verpflichtet	 ist,	 diesen	 Berechtigungsschein	
mitzuführen.	Die	betroffene	Person	darf	für	die	Dauer	der	Prüfung	
angehalten	werden.

§ 31 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1)	 Erkennungsdienstliche	 Maßnahmen	 dürfen	 angeordnet	 wer-
den,	wenn	eine	nach	§	29	zulässige	Identitätsfeststellung	auf	an-
dere	Weise	nicht	oder	nur	unter	erheblichen	Schwierigkeiten	mög-
lich	 ist.	 Darüber	 hinaus	 dürfen	 Polizeivollzugsbeamtinnen	 und	
Polizeivollzugsbeamte	die	zur	Verhütung	oder	Aufklärung	einer	
künftigen	mit	Strafe	bedrohten	Handlung	erforderlich	erscheinen-
den	erkennungsdienstlichen	Maßnahmen	anordnen,	wenn	die	be-
troffene	Person	verdächtig	ist,	eine	mit	Strafe	bedrohte	Handlung	
begangen	zu	haben,	und	wenn	wegen	der	Art	oder	Ausführung	der	
Handlung	die	Gefahr	der	Begehung	weiterer	mit	Strafe	bedrohter	
Handlungen	besteht.	Die	angeordneten	Maßnahmen	werden	von	
der	Polizei	durchgeführt.	Sie	können	auch	von	Ordnungsbehörden	
durchgeführt	werden,	soweit	sie	über	die	erforderlichen	personel-
len	und	materiellen	Voraussetzungen	verfügen.

(2)	Erkennungsdienstliche	Maßnahmen	sind	insbesondere

1.	 die	Abnahme	von	Fingerabdrücken	und	Abdrücken	von	Hand-	
oder	Fußflächen,

2.	 die	Aufnahme	von	Lichtbildern,

3.	 die	Feststellung	äußerer	körperlicher	Merkmale,

4.	 Messungen	und

5.	 Tonaufzeichnungen.

(3)	Ist	die	Identität	festgestellt,	dürfen	die	in	den	Fällen	des	Absat-
zes	1	Satz	1	im	Zusammenhang	mit	der	Feststellung	angefallenen	
erkennungsdienstlichen	Daten	oder	angefertigten	Unterlagen	nur	
dann	 weiterverarbeitet	 oder	 verwendet	 werden,	 wenn	 dies	 für	
Zwecke	nach	Absatz	1	Satz	2	oder	nach	Rechtsvorschriften	ande-
rer	Gesetze	zulässig	ist.

(4)	 Das	 Ministerium	 für	 Inneres	 und	 Europa	 regelt	 das	 Nähere	
durch	Verwaltungsvorschrift.

§ 31a 
Molekulargenetische Untersuchung  

zur Identitätsfeststellung

(1)	Die	Polizei	kann	zur	Feststellung	der	Identität	von	hilflosen	
Personen	oder	Toten	deren	DNA-Identifizierungsmuster	mit	den-
jenigen	 vermisster	 Personen	 abgleichen,	 wenn	 die	 Feststellung	
der	 Identität	 auf	 andere	Weise	nicht	oder	nur	unter	 erheblichen	
Schwierigkeiten	möglich	ist.	Zu	diesem	Zweck	dürfen

1.	 hilflosen	Personen	oder	Toten	Körperzellen	entnommen	wer-
den,

2.	 Proben	von	Gegenständen	mit	Spurenmaterial	vermisster	Per-
sonen	genommen	werden	und

3.	 die	Proben	nach	den	Nummern	1	und	2	molekulargenetisch	
untersucht	werden.

Für	die	Entnahme	der	Körperzellen	gilt	§	81a	Absatz	1	Satz	2	der	
Strafprozessordnung	 entsprechend.	 Die	 Untersuchungen	 nach	
Satz	2	Nummer	3	sind	auf	die	Feststellung	des	DNA-Identifizie-
rungsmusters	und	des	Geschlechts	zu	beschränken.	Entnommene	
Körperzellen	 sind	unverzüglich	 zu	vernichten,	wenn	 sie	 für	 die	
Untersuchung	nach	Satz	2	nicht	mehr	benötigt	werden.	Die	DNA-
Identifizierungsmuster	können	zum	Zweck	des	Abgleichs	 in	ei-
nem	 Dateisystem	 gespeichert	 werden.	 Sie	 sind	 unverzüglich	 zu	
löschen,	wenn	sie	zur	Identitätsfeststellung	nach	Satz	1	nicht	mehr	
benötigt	werden.

(2)	Molekulargenetische	Untersuchungen	bedürfen	der	richterli-
chen	Anordnung	auf	Antrag	der	Leitung	der	zuständigen	Polizei-
behörde.	Im	Antrag	sind	anzugeben:

1.	 soweit	wie	möglich	eine	Beschreibung	zur	Person,	gegen	die	
sich	die	Maßnahme	richtet,

2.	 Art	und	Umfang	der	Maßnahme,

3.	 der	Sachverhalt,

4.	 eine	Begründung.

(3)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:

1.	 soweit	wie	möglich	eine	Beschreibung	zur	Person,	gegen	die	
sich	die	Maßnahme	richtet,

2.	 Art	und	Umfang	der	Maßnahme,

3.	 die	Gründe.

Für	die	Durchführung	der	Untersuchungen	gilt	§	81f	Absatz	2	der	
Strafprozessordnung	entsprechend.

§ 32 
Einsatz technischer Mittel zur offenen Bild- und  

Tonaufnahme sowie zur Bild- und Tonaufzeichnung

(1)	Bei	oder	im	Zusammenhang	mit	öffentlichen	Veranstaltungen	
oder	Ansammlungen,	die	nicht	dem	Versammlungsgesetz	unter-
liegen,	 können	 personenbezogene	 Daten	 offen	 auch	 durch	 den	
Einsatz	technischer	Mittel

1.	 zur	Bild-	und	Tonaufzeichnung	über	die	in	§	69	und	§	70	ge-
nannten	Personen	erhoben	werden,	wenn	Tatsachen	die	An-
nahme	rechtfertigen,	dass	dabei	Straftaten	begangen	werden	
oder

2.	 zur	Bildaufnahme	erhoben	werden,	wenn	Tatsachen	die	An-
nahme	rechtfertigen,	dass	dabei	Straftaten	begangen	werden,	
oder	zur	Übersichtsaufnahme	erhoben	werden,	wenn	dies	zur	
Lenkung	 und	 Leitung	 des	 Einsatzes	 erforderlich	 ist.	 Über-
sichtsaufzeichnungen	und	die	gezielte	Feststellung	der	Identi-
tät	einer	auf	diesen	Aufzeichnungen	abgebildeten	Person	sind	
nur	unter	den	Voraussetzungen	der	Nummer	1	zulässig;	die	
Identitätsfeststellung	darf	nur	durch	die	Polizei	erfolgen.



Nr.	35	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	4.	Juni	2020	 349

(2)	An	 öffentlich	 zugänglichen	 Orten	 dürfen	 personenbezogene	
Daten	offen	mit	 technischen	Mitteln	zur	Bildaufnahme	erhoben	
werden,	wenn	und	solange	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	
dass	an	diesen	ein	die	öffentliche	Sicherheit	schädigendes	Ereig-
nis	in	absehbarer	Zeit	mit	hinreichender	Wahrscheinlichkeit	ein-
treten	wird.

(3)	 Darüber	 hinaus	 dürfen	 personenbezogene	 Daten	 offen	 mit	
technischen	 Mitteln	 zur	 Bildaufzeichnung	 erhoben	 werden,	 so-
weit	 an	öffentlich	zugänglichen	Orten	wiederholt	Straftaten	be-
gangen	 worden	 sind	 und	Tatsachen	 die	Annahme	 rechtfertigen,	
dass	dort	künftig	mit	der	Begehung	von	Straftaten	zu	rechnen	ist.

(4)	An	oder	in	den	in	§	29	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	und	3	ge-
nannten	Objekten	dürfen	personenbezogene	Daten	offen	mit	tech-
nischen	Mitteln	zur	Bild-	und	Tonaufzeichnung	erhoben	werden,	
soweit	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	an	oder	in	Ob-
jekten	 dieser	Art	 Straftaten	 begangen	 werden	 sollen,	 durch	 die	
Personen,	 diese	 Objekte	 oder	 andere	 darin	 befindliche	 Sachen	
gefährdet	sind.

(5)	Maßnahmen	nach	Absatz	2	bis	4	bedürfen	der	 schriftlichen	
Anordnung	 durch	 die	 Leitung	 der	 zuständigen	 Behörde.	 In	 ihr	
sind	anzugeben:

1.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,	einschließlich	einer	
Bezeichnung	der	Orte	beziehungsweise	Objekte,	auf	die	sich	
die	Maßnahme	erstreckt,

2.	 die	Gründe.

Über	die	Anordnung	 ist	die	oder	der	Landesbeauftragte	 für	den	
Datenschutz	unverzüglich	zu	unterrichten.

(6)	Die	Datenverarbeitung	kann	auch	dann	erfolgen,	wenn	Dritte	
(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	unvermeidbar	betroffen	sind.	Auf	eine	
Datenverarbeitung	nach	Absatz	1	bis	4	ist	in	geeigneter	Weise	hin-
zuweisen,	soweit	diese	nicht	offenkundig	ist	oder	Gefahr	im	Ver-
zug	besteht.	Eine	wegen	Gefahr	im	Verzug	unterbliebene	Mittei-
lung	ist	unverzüglich	nachzuholen.

(7)	Aufzeichnungen	nach	Absatz	1	sind	spätestens	einen	Monat	
nach	ihrer	Erhebung	zu	löschen.	Aufzeichnungen	nach	Absatz	3	
und	4	sind	spätestens	zwei	Wochen	nach	 ihrer	Erhebung	zu	 lö-
schen.	Satz	1	und	2	gelten	nicht,	soweit	nach	diesem	Gesetz	eine	
Weiterverarbeitung	zulässig	ist	oder	§	45	Absatz	3	eine	Einschrän-
kung	der	Verarbeitung	vorsieht.

(8)	Die	Polizei	kann	an	öffentlichen	Orten	technische	Mittel	zur	
offenen	 Bild-	 und	 Tonaufzeichnung	 in	 oder	 an	 Fahrzeugen	 der	
Polizei	einsetzen,	soweit	und	solange	im	Rahmen	der	Gefahrenab-
wehr	und	bei	der	Verfolgung	von	Straftaten	und	Ordnungswidrig-
keiten	mit	hinreichender	Wahrscheinlichkeit	zu	erwarten	ist,	dass	
dies	zum	Schutz	der	Polizeivollzugsbeamtinnen	oder	Polizeivoll-
zugsbeamten	oder	Dritten	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	gegen	eine	
Gefahr	für	Leib	oder	Leben	erforderlich	ist.	Absatz	6	und	Absatz	7	
Satz	2	und	3	gelten	entsprechend.

(9)	Die	Polizei	kann	in	den	für	die	Durchführung	der	Gewahrsam-
nahme	genutzten	polizeilichen	Räumen	durch	den	offenen	Einsatz	
technischer	Mittel	Bild-	und	Tonaufzeichnungen	anfertigen,	 so-
weit	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	dies	zum	Schutz	

der	dort	befindlichen	Personen	gegen	eine	Gefahr	für	Leib	oder	
Leben	erforderlich	ist.	Absatz	6	und	Absatz	7	Satz	2	und	3	gelten	
entsprechend.

(10)	Die	Polizei	darf	durch	den	offenen	Einsatz	technischer	Mittel	
Bild-	und	Tonaufzeichnungen	zur	Suche	von	Personen,	deren	Le-
ben	oder	Gesundheit	gefährdet	ist,	anfertigen,	wenn	die	Erfüllung	
der	polizeilichen	Aufgabe	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	we-
sentlich	 erschwert	 wäre.	Absatz	 6	 gilt	 entsprechend.	 Nach	Ab-
schluss	 der	 Maßnahme	 sind	 die	 erhobenen	 personenbezogenen	
Daten	unverzüglich	zu	löschen.	Dies	gilt	nicht,	soweit	nach	die-
sem	Gesetz	eine	Weiterverarbeitung	zulässig	ist	oder	§	45	Absatz	3	
eine	Einschränkung	der	Verarbeitung	vorsieht.

§ 32a 
Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte

(1)	Die	Polizei	kann	an	öffentlich	zugänglichen	Orten	für	die	Dauer	
von	bis	zu	60	Sekunden	Daten	durch	Anfertigen	von	Bild-	und	
Tonaufzeichnungen	 offen	 mittels	 körpernah	 getragener	Aufnah-
megeräte	 im	Zwischenspeicher	 erheben,	 soweit	und	 solange	 im	
Rahmen	der	Gefahrenabwehr	und	bei	der	Verfolgung	von	Strafta-
ten	und	Ordnungswidrigkeiten	mit	hinreichender	Wahrscheinlich-
keit	zu	erwarten	ist,	dass	dies	zum	Schutz	der	Polizeivollzugsbe-
amtinnen	oder	Polizeivollzugsbeamten	oder	Dritter	(§	3	Absatz	4	
Nummer	2)	gegen	eine	Gefahr	für	Leib	oder	Leben	erforderlich	
ist.	Die	im	Zwischenspeicher	erhobenen	Daten	werden	spätestens	
nach	Ablauf	von	60	Sekunden	automatisch	gelöscht,	soweit	ihre	
Speicherung	nicht	nach	Absatz	2	zulässig	ist.

(2)	Die	Polizei	 kann	darüber	hinaus	 an	öffentlich	 zugänglichen	
Orten	 im	 Rahmen	 der	 Gefahrenabwehr	 und	 bei	 der	Verfolgung	
von	Straftaten	und	Ordnungswidrigkeiten	Daten	durch	Anfertigen	
von	Bild-	und	Tonaufzeichnungen	offen	mittels	körpernah	getra-
gener	Aufnahmegeräte	 auf	 einem	 dauerhaften	 Speichermedium	
erheben,	 soweit	und	 solange	Tatsachen	die	Annahme	 rechtferti-
gen,	 dass	 dies	 zum	 Schutz	 der	 Polizeivollzugsbeamtinnen	 oder	
Polizeivollzugsbeamten	 oder	 Dritter	 (§	 3	Absatz	 4	 Nummer	 2)	
gegen	 eine	 im	 Einzelfall	 bevorstehende	 Gefahr	 für	 Leib	 oder	
	Leben	erforderlich	 ist.	 In	diesem	Fall	dürfen	die	nach	Absatz	1	
Satz	1	erhobenen	Daten	auf	das	dauerhafte	Speichermedium	über-
tragen	werden.

(3)	In	Wohn-	und	Geschäftsräumen	sowie	in	oder	von	befriedetem	
Besitztum	gilt	Absatz	1	entsprechend.	Eine	dauerhafte	Datenerhe-
bung	nach	Absatz	2	ist	in	Wohn-	und	Geschäftsräumen	sowie	auf	
einem	befriedeten	Besitztum	nur	zulässig,	soweit	und	solange	Tat-
sachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	dies	zum	Schutz	der	Poli-
zeivollzugsbeamtinnen	oder	Polizeivollzugsbeamten	oder	Dritter	
(§	 3	Absatz	 4	 Nummer	 2)	 gegen	 eine	 gegenwärtige	 Gefahr	 für	
Leib	oder	Leben	erforderlich	ist.

(4)	§	32	Absatz	6	gilt	entsprechend.

(5)	Aufzeichnungen	sind	verschlüsselt	sowie	manipulationssicher	
anzufertigen	und	aufzubewahren.	Aufzeichnungen,	die	nach	Ab-
satz	3	oder	 in	Fällen	einer	Unterbrechung	nach	§	26a	Absatz	3	
angefertigt	 wurden,	 sind	 besonders	 zu	 kennzeichnen.	Auf	 dem	
dauerhaften	Speichermedium	gespeicherte	Daten	sind	nach	Ab-
lauf	von	zwei	Wochen	nach	ihrer	Erhebung	zu	löschen;	§	32	Ab-
satz	7	Satz	3	gilt	entsprechend.
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(6)	 Das	 Ministerium	 für	 Inneres	 und	 Europa	 regelt	 das	 Nähere	
durch	Verwaltungsvorschrift.	Die	Vorschriften	des	Versammlungs-
rechts	bleiben	unberührt.

§ 33 
Besondere Mittel der Datenerhebung

(1)	Besondere	Mittel	der	Datenerhebung	sind

1.	 die	planmäßig	angelegte	Beobachtung,	die	durchgehend	län-
ger	als	24	Stunden	dauert	oder	an	mehr	als	zwei	Tagen	statt-
finden	soll	(längerfristige	Observation),

2.	 der	verdeckte	Einsatz	technischer	Mittel,	insbesondere	solcher	
zur	Bild-	und	Tonaufnahme	oder	Bild-	und	Tonaufzeichnung,	

3.	 der	Einsatz	von	Personen,	deren	Zusammenarbeit	mit	der	Po-
lizei	den	Betroffenen	und	Dritten	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	
nicht	bekannt	ist	(Vertrauenspersonen),

4.	 der	 Einsatz	 von	 Polizeivollzugsbeamtinnen	 und	 Polizeivoll-
zugsbeamten	unter	einer	ihnen	verliehenen,	auf	Dauer	ange-
legten,	veränderten	Identität	(verdeckt	Ermittelnde).

(2)	Mittel	des	Absatzes	1	können	nur	angewandt	werden,	wenn	
Tatsachen	die	Annahme	der	Begehung	von	Straftaten	von	erhebli-
cher	Bedeutung	(§	49)	rechtfertigen	und	die	Aufklärung	des	Sach-
verhaltes	zum	Zwecke	der	Verhütung	solcher	Straftaten	oder	ihrer	
möglichen	Verfolgung	ansonsten	unmöglich	oder	wesentlich	er-
schwert	wäre.	In	diesem	Fall	kann	die	Polizei	mit	den	Mitteln	des	
Absatzes	1	Daten	erheben	über

1.	 Personen,	 bei	 denen	 Tatsachen	 die	 Annahme	 rechtfertigen,	
dass	sie	eine	Straftat	nach	Satz	1	begehen	oder	sich	an	einer	
solchen	beteiligen	werden	oder	

2.	 Personen	nach	§	27	Absatz	3	Nummer	2.

Mittel	nach	Absatz	1	können	bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	
des	§	67a	Absatz	1	auch	gegenüber	den	dort	genannten	Personen	
sowie	Personen	nach	§	27	Absatz	3	Nummer	2	eingesetzt	werden,	
wenn	die	Aufklärung	des	Sachverhaltes	zum	Zwecke	der	Verhü-
tung	terroristischer	Straftaten	(§	67c)	oder	ihrer	möglichen	Verfol-
gung	 ansonsten	 unmöglich	 oder	 wesentlich	 erschwert	 wäre.	
Brief-,	Post-	und	Fernmeldegeheimnis	bleiben	unberührt.

(3)	Abweichend	von	Absatz	2	können	Mittel	nach	Absatz	1	Num-
mer	2	eingesetzt	werden,	wenn	dies	ausschließlich	dem	Schutz	der	
bei	einem	polizeilichen	Einsatz	tätigen	Personen	dient.	

(4)	Die	Maßnahmen	nach	Absatz	1	und	3	dürfen	auch	durchge-
führt	werden,	wenn	Dritte	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	unvermeidbar	
betroffen	sind.

(5)	Verdeckt	 Ermittelnde	 dürfen	 unter	 der	 Legende	 mit	 Einver-
ständnis	der	berechtigten	Person	deren	Wohnung	betreten.	Im	Üb-
rigen	richten	sich	die	Befugnisse	verdeckt	Ermittelnder	nach	die-
sem	Gesetz	oder	anderen	Rechtsvorschriften.

(6)	Soweit	es	für	den	Aufbau	und	zur	Aufrechterhaltung	der	Le-
gende	verdeckt	Ermittelnder	unerlässlich	ist,	können	entsprechen-

de	 Urkunden	 hergestellt,	 verändert	 und	 gebraucht	 werden.	 Die	
Unerlässlichkeit	 stellt	die	Behörde	 fest,	die	die	verdeckt	Ermit-
telnden	einsetzt.	Verdeckt	Ermittelnde	dürfen	unter	der	Legende	
zur	Erfüllung	ihres	Auftrages	am	Rechtsverkehr	teilnehmen.

§ 33a 
Verfahren beim Einsatz besonderer Mittel  

der Datenerhebung

(1)	Maßnahmen	nach	§	33	bedürfen	in	den	Fällen	des

1.	 Absatz	1	Nummer	1,

2.	 Absatz	 1	 Nummer	 2,	 bei	 denen	 durchgehend	 länger	 als	 24	
Stunden	oder	an	mehr	als	zwei	Tagen	Bildaufzeichnungen	be-
stimmter	Personen	angefertigt	werden	sollen,

3.	 Absatz	1	Nummer	2	zum	Abhören	oder	Aufzeichnen	des	nicht	
öffentlich	gesprochenen	Wortes,

4.	 Absatz	1	Nummer	2,	bei	denen	für	Observationszwecke	be-
stimmte	technische	Mittel	durchgehend	länger	als	24	Stunden	
oder	an	mehr	als	zwei	Tagen	zum	Einsatz	kommen,	und

5.	 Absatz	 1	 Nummer	 3	 und	 4,	 die	 sich	 gegen	 eine	 bestimmte	
Person	richten	oder	bei	denen	Vertrauenspersonen	oder	ver-
deckt	Ermittelnde	eine	Wohnung	betreten,	die	nicht	allgemein	
zugänglich	ist,

der	richterlichen	Anordnung	auf	Antrag	der	Leitung	der	zuständi-
gen	Polizeibehörde.	Bei	Gefahr	im	Verzug	für	Leib,	Leben	oder	
Freiheit	einer	Person	kann	die	Leitung	der	zuständigen	Polizeibe-
hörde	diese	Maßnahme	anordnen;	eine	richterliche	Entscheidung	
ist	unverzüglich	nachzuholen.	Soweit	die	Anordnung	nach	Satz	2	
nicht	binnen	drei	Tagen	durch	das	Gericht	bestätigt	wird,	tritt	sie	
außer	Kraft.	Die	Anordnung	der	sonstigen	Maßnahmen	nach	§	33	
Absatz	1	erfolgt	außer	bei	Gefahr	im	Verzug	durch	die	Leitung	der	
zuständigen	Polizeibehörde	oder	durch	eine	von	ihr	besonders	be-
auftragte	Beamtin	oder	einen	besonders	beauftragten	Beamten.

(2)	Im	Antrag	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,

3.	 der	Sachverhalt	sowie

4.	 eine	Begründung.

(3)	 Die	Anordnung	 ergeht	 schriftlich;	 in	 Fällen	 von	 Gefahr	 im	
Verzug	ist	sie	unverzüglich	nachträglich	zu	dokumentieren.	In	ihr	
sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme	sowie

3.	 die	Gründe.
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Die	Anordnung	ist	auf	höchstens	drei	Monate	zu	befristen;	im	Fal-
le	des	§	33	Absatz	1	Nummer	3	und	4	ist	die	Maßnahme	auf	höchs-
tens	sechs	Monate	zu	befristen.	Die	Verlängerung	der	Maßnahme	
um	jeweils	denselben	Höchstzeitraum	bedarf	einer	neuen	Anord-
nung.

(4)	Daten,	die	ausschließlich	über	andere	als	die	in	§	33	Absatz	2	
oder	4	oder	in	§	26b	genannten	Personen	erhoben	worden	sind,	
sind	unverzüglich	zu	löschen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	nach	§	33	
Absatz	2	erhobenen	Daten	zur	Verfolgung	von	Straftaten	benötigt	
werden.	Satz	1	gilt	ferner	nicht,	soweit	die	nach	§	26b	erhobenen	
Daten	 aufgrund	 gesetzlicher	 Bestimmungen	 verwendet	 werden	
dürfen.

(5)	Maßnahmen	nach	§	33	Absatz	3	kann	die	Einsatzleitung	an-
ordnen.	Aufzeichnungen	sind	unverzüglich	nach	Beendigung	des	
Einsatzes	zu	löschen.	Dies	gilt	nicht,	soweit	nach	diesem	Gesetz	
eine	Weiterverarbeitung	zulässig	ist	oder	§	45	Absatz	3	eine	Ein-
schränkung	der	Verarbeitung	vorsieht.

§ 33b 
Einsatz technischer Mittel zur Wohnraumüberwachung

(1)	Die	Polizei	kann	zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	Gefahr	für	
Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	oder	solche	Güter	der	All-
gemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	oder	den	Bestand	
des	Bundes	oder	eines	Landes	oder	die	Grundlagen	der	Existenz	
der	Menschen	berührt,	durch	den	verdeckten	Einsatz	technischer	
Mittel	in	oder	aus	der	Wohnung	einer	Person,	die	für	diese	Gefahr	
verantwortlich	ist,	deren	nichtöffentlich	gesprochenes	Wort	abhö-
ren	und	aufzeichnen	sowie	von	ihr	Lichtbilder	und	Bildaufzeich-
nungen	herstellen,	soweit	die	Abwehr	der	Gefahr	ansonsten	un-
möglich	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Diese	Maßnahmen	dür-
fen	auch	unter	den	Voraussetzungen	des	§	67a	Absatz	1	gegen	die	
dort	genannten	Personen	durchgeführt	werden,	soweit	die	Abwehr	
der	dort	bezeichneten	Gefahr	ansonsten	unmöglich	oder	wesent-
lich	erschwert	wäre.

(2)	In	Wohnungen	anderer	Personen	ist	die	Maßnahme	nur	zuläs-
sig,	wenn	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass

1.	 sich	eine	Person	im	Sinne	des	Absatzes	1	dort	aufhält	und

2.	 die	Maßnahme	in	der	Wohnung	dieser	Person	allein	nicht	zur	
Abwehr	der	Gefahr	oder	zur	Verhütung	einer	Straftat	nach	Ab-
satz	1	führen	wird.

(3)	Die	Maßnahmen	nach	Absatz	1	und	2	dürfen	auch	durchge-
führt	werden,	wenn	Dritte	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	unvermeidbar	
betroffen	sind.	Bei	der	Beurteilung	nach	§	26a	Absatz	1	ist	insbe-
sondere	auf	die	Art	der	zu	überwachenden	Räumlichkeiten	und	
das	Verhältnis	der	dort	anwesenden	Personen	zueinander	abzustel-
len.

(4)	Die	Maßnahmen	nach	Absatz	1	und	2	bedürfen	der	richterli-
chen	Anordnung	auf	Antrag	der	Leitung	der	zuständigen	Polizei-
behörde.	Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	die	Leitung	der	zuständigen	
Polizeibehörde	 die	 Maßnahme	 anordnen;	 eine	 richterliche	 Ent-
scheidung	 ist	unverzüglich	nachzuholen.	Soweit	die	Anordnung	
nach	Satz	2	nicht	binnen	drei	Tagen	durch	das	Gericht	bestätigt	
wird,	tritt	sie	außer	Kraft.	

(5)	Im	Antrag	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 die	 zu	überwachende	Wohnung	oder	die	 zu	überwachenden	
Wohnräume,

3.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,

4.	 der	Sachverhalt	sowie

5.	 eine	Begründung.

(6)	 Die	Anordnung	 ergeht	 schriftlich;	 in	 Fällen	 von	 Gefahr	 im	
Verzug	ist	sie	unverzüglich	nachträglich	zu	dokumentieren.	In	ihr	
sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 die	 zu	überwachende	Wohnung	oder	die	 zu	überwachenden	
Wohnräume,

3.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme	sowie

4.	 die	Gründe.

Die	Anordnung	ist	auf	höchstens	einen	Monat	zu	befristen.	Eine	
Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	einen	Monat	ist	zulässig,	
soweit	 die	Voraussetzungen	 der	Anordnung	 unter	 Berücksichti-
gung	der	gewonnenen	Erkenntnisse	fortbestehen.	Liegen	die	Vor-
aussetzungen	der	Anordnung	nicht	mehr	vor,	 sind	die	aufgrund	
der	Anordnung	ergriffenen	Maßnahmen	unverzüglich	zu	beenden.

(7)	Das	anordnende	Gericht	ist	über	den	Verlauf	und	die	Ergebnis-
se	zu	unterrichten;	es	entscheidet	unverzüglich	über	die	Rechtmä-
ßigkeit	 der	 Datenverarbeitung.	 Sofern	 die	Voraussetzungen	 der	
Anordnung	nicht	mehr	vorliegen,	ordnet	es	die	Beendigung	der	
Maßnahme	an,	 soweit	diese	nicht	bereits	durch	die	Leitung	der	
zuständigen	Polizeibehörde	veranlasst	wurde.

(8)	Bei	Gefahr	im	Verzug	entscheidet	über	die	Verwendung	erhobe-
ner	Daten	die	Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde;	eine	richter-
liche	Entscheidung	nach	Absatz	7	Satz	1	ist	unverzüglich	nachzu-
holen.	 Bei	 der	 Sichtung	 der	 erhobenen	 Daten	 kann	 sie	 sich	 der	
technischen	 Unterstützung	 von	 zwei	 weiteren	 Bediensteten	 der	
Behörde	 bedienen.	 Die	 Bediensteten	 sind	 zur	 Verschwiegenheit	
über	die	ihnen	bekannt	gewordenen	Erkenntnisse,	die	nicht	verwer-
tet	werden	dürfen,	verpflichtet.	Sind	Daten	an	andere	Stellen	über-
mittelt	 worden	 und	 wurde	 die	 Rechtmäßigkeit	 dieser	 Datenerhe-
bung	nicht	richterlich	bestätigt,	ist	§	45	Absatz	5	zu	beachten.	

(9)	§	33	Absatz	3	und	§	33a	Absatz	5	gelten	entsprechend.

§ 33c 
Einsatz technischer Mittel zum Eingriff  

in informationstechnische Systeme

(1)	Die	Polizei	darf	durch	den	verdeckten	Einsatz	technischer	Mit-
tel	in	von	der	betroffenen	Person	genutzte	informationstechnische	



352	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2020	 Nr.	35

Systeme	eingreifen	und	aus	ihnen	Daten	erheben,	wenn	Tatsachen	
die	Annahme	rechtfertigen,	dass	eine	Gefahr	vorliegt	für

1.	 Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	oder

2.	 solche	Güter	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grund-
lagen	oder	den	Bestand	des	Bundes	oder	eines	Landes	oder	
die	Grundlagen	der	Existenz	der	Menschen	berührt.

Eine	Maßnahme	nach	Satz	1	ist	auch	zulässig,	wenn	die	Voraus-
setzungen	des	§	67a	Absatz	1	vorliegen.	Die	Maßnahme	darf	sich	
nur	gegen	eine	Person	richten,	die	für	eine	Gefahr	verantwortlich	
ist.	In	informationstechnische	Systeme	anderer	Personen	darf	die	
Maßnahme	nur	eingreifen,	wenn	Tatsachen	die	Annahme	rechtfer-
tigen,	dass	eine	nach	Satz	1	oder	2	betroffene	Person	dort	ermitt-
lungsrelevante	Informationen	speichert.

(2)	Die	Maßnahme	darf	nur	durchgeführt	werden,	wenn	die	Ab-
wehr	der	Gefahr	ansonsten	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	
wäre.	Sie	darf	auch	durchgeführt	werden,	wenn	Dritte	(§	3	Ab-
satz	4	Nummer	2)	unvermeidbar	betroffen	sind.	§	26a	gilt	mit	der	
zusätzlichen	 Maßgabe,	 dass,	 soweit	 möglich,	 technisch	 sicher-
zustellen	 ist,	 dass	 Daten,	 die	 den	 Kernbereich	 privater	 Lebens-
gestaltung	betreffen,	nicht	erhoben	werden.

(3)	Es	ist	technisch	sicherzustellen,	dass

1.	 an	dem	informationstechnischen	System	nur	Veränderungen	
vorgenommen	 werden,	 die	 für	 die	 Datenerhebung	 unerläss-
lich	sind,	und

2.	 die	vorgenommenen	Veränderungen	bei	Beendigung	der	Maß-
nahme,	 soweit	 technisch	 möglich,	 automatisiert	 rückgängig	
gemacht	werden.

Das	eingesetzte	Mittel	ist	nach	dem	Stand	der	Technik	gegen	un-
befugte	 Nutzung	 zu	 schützen.	 Kopierte	 Daten	 sind	 nach	 dem	
Stand	der	Technik	gegen	Veränderung,	unbefugte	Löschung	und	
unbefugte	Kenntnisnahme	zu	schützen.

(4)	Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	dürfen	technische	
Mittel	eingesetzt	werden,	um	zur	Vorbereitung	einer	Maßnahme	
nach	Absatz	1	die	erforderlichen	Daten,	wie	insbesondere	spezifi-
sche	 Kennungen,	 sowie	 den	 Standort	 eines	 informationstechni-
schen	Systems	zu	ermitteln.	Personenbezogene	Daten	Dritter	(§	3	
Absatz	4	Nummer	2)	dürfen	dabei	nur	erhoben	werden,	wenn	dies	
aus	technischen	Gründen	unvermeidbar	ist.

(5)	Das	verdeckte	Durchsuchen	von	Sachen	sowie	das	verdeckte	
Betreten	 und	 Durchsuchen	 von	 Räumlichkeiten	 der	 betroffenen	
Personen	sind	zulässig,	soweit	dies	zur	Durchführung	von	Maß-
nahmen	nach	Absatz	1	und	4	erforderlich	ist.

(6)	Die	Maßnahmen	nach	Absatz	1	und	4,	auch	soweit	ein	Fall	des	
Absatzes	5	vorliegt,	bedürfen	der	richterlichen	Anordnung	auf	An-
trag	der	Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde.

(7)	Im	Antrag	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 eine	möglichst	genaue	Bezeichnung	des	informationstechni-
schen	Systems,	in	das	zur	Datenerhebung	eingegriffen	werden	
soll,

3.	 in	Fällen	des	Absatzes	5,	soweit	möglich,	auch	eine	Bezeich-
nung	 der	 Sachen	 und	 die	Anschrift	 der	 Räumlichkeiten	 der	
betroffenen	Personen,

4.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,

5.	 der	Sachverhalt	sowie

6.	 eine	Begründung.

(8)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 eine	möglichst	genaue	Bezeichnung	des	informationstechni-
schen	Systems,	in	das	zur	Datenerhebung	eingegriffen	werden	
soll,

3.	 in	Fällen	des	Absatzes	5,	soweit	möglich,	auch	eine	Bezeich-
nung	 der	 Sachen	 und	 die	Anschrift	 der	 Räumlichkeiten	 der	
betroffenen	Personen,

4.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme	unter	Benennung	des	
Endzeitpunktes		sowie

5.	 die	Gründe.

Die	Anordnung	ist	auf	höchstens	drei	Monate	zu	befristen.	Eine	
Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	einen	Monat	ist	zuläs-
sig,	soweit	die	Anordnungsvoraussetzungen	unter	Berücksichti-
gung	 der	 gewonnenen	 Erkenntnisse	 fortbestehen.	 Liegen	 die	
Voraussetzungen	der	Anordnung	nicht	mehr	vor,	sind	die	auf-
grund	der	Anordnung	ergriffenen	Maßnahmen	unverzüglich	zu	
beenden.

(9)	Das	anordnende	Gericht	ist	über	den	Verlauf	und	die	Ergebnis-
se	zu	unterrichten;	es	entscheidet	unverzüglich	über	die	Rechtmä-
ßigkeit	 der	 Datenverarbeitung.	 Sofern	 die	Voraussetzungen	 der	
Anordnung	nicht	mehr	vorliegen,	ordnet	es	die	Beendigung	der	
Maßnahme	an,	 soweit	diese	nicht	bereits	durch	die	Leitung	der	
zuständigen	Polizeibehörde	veranlasst	wurde.

(10)	Bei	Gefahr	im	Verzug	entscheidet	über	die	Verwendung	erho-
bener	 Daten	 die	 Leitung	 der	 zuständigen	 Polizeibehörde;	 eine	
richterliche	Entscheidung	nach	Absatz	9	Satz	1	ist	unverzüglich	
nachzuholen.	Bei	der	Sichtung	der	erhobenen	Daten	kann	sie	sich	
der	 technischen	 Unterstützung	 von	 zwei	 weiteren	 Bediensteten	
der	Behörde	bedienen.	Die	Bediensteten	sind	zur	Verschwiegen-
heit	über	die	 ihnen	bekannt	gewordenen	Erkenntnisse,	die	nicht	
verwertet	werden	dürfen,	verpflichtet.	Sind	Daten	an	andere	Stel-
len	übermittelt	worden	und	wurde	die	Rechtmäßigkeit	dieser	Da-
tenerhebung	nicht	richterlich	bestätigt,	ist	§	45	Absatz	5	zu	beach-
ten.
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§ 33d 
Einsatz technischer Mittel zur Überwachung  

der Telekommunikation

(1)	Die	Polizei	kann	ohne	Wissen	der	betroffenen	Person	perso-
nenbezogene	 Daten	 durch	 den	 Einsatz	 technischer	 Mittel	 zur	
Überwachung	und	Aufzeichnung	der	Telekommunikation	erheben	
über

1.	 die	für	eine	Gefahr	Verantwortlichen,	wenn	dies	zur	Abwehr	
einer	im	einzelnen	Falle	bevorstehenden	Gefahr	für	Leib,	Le-
ben	oder	Freiheit	einer	Person	oder	solche	Güter	der	Allge-
meinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	oder	den	Bestand	
des	Bundes	oder	eines	Landes	oder	die	Grundlagen	der	Exis-
tenz	der	Menschen	berührt,	erforderlich	ist	oder

2.	 Verantwortliche	für	eine	Gefahr	nach	§	67a	Absatz	1	oder

3.	 Personen,	 bei	 denen	 Tatsachen	 die	 Annahme	 rechtfertigen,	
dass	 sie	 für	 eine	 Person	 nach	 Nummer	 1	 oder	 2	 bestimmte	
oder	 von	 dieser	 herrührende	 Mitteilungen	 entgegennehmen	
oder	weitergeben	oder

4.	 Personen,	 bei	 denen	 Tatsachen	 die	 Annahme	 rechtfertigen,	
dass	eine	Person	nach	Nummer	1	oder	2	deren	Telekommuni-
kationsanschluss	oder	Endgerät	benutzen	wird	oder

5.	 Personen,	deren	Leben	oder	Gesundheit	gefährdet	ist.

Datenerhebungen	 nach	 Satz	 1	 dürfen	 nur	 durchgeführt	 werden,	
wenn	die	Erfüllung	der	polizeilichen	Aufgabe	auf	andere	Weise	
aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Die	Maßnahme	darf	
auch	durchgeführt	werden,	wenn	Dritte	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	
unvermeidbar	betroffen	sind.

(2)	Eine	Datenerhebung	nach	Absatz	1	kann	sich	auf

a)	 die	Inhalte	und	Umstände	der	Telekommunikation	oder

b)	 Verkehrs-	und	Standortdaten	 im	Sinne	des	Telekommunika-
tionsgesetzes	

beziehen.	Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	kann	die	Poli-
zei	auch	Auskunft	über	die	Verkehrs-	und	Standortdaten	in	einem	
zurückliegenden	Zeitraum	verlangen.	Die	Erhebung	aller	in	einer	
Funkzelle	angefallenen	Verkehrsdaten	(Funkzellenabfrage)	ist	nicht	
zulässig.

(3)	Die	Überwachung	und	Aufzeichnung	der	Telekommunikation	
darf	 auch	 in	 der	Weise	 erfolgen,	 dass	 verdeckt	mit	 technischen	
Mitteln	in	von	der	betroffenen	Person	genutzte	informationstech-
nische	Systeme	eingegriffen	wird,	wenn

1.	 durch	 technische	 Maßnahmen	 sichergestellt	 ist,	 dass	 aus-
schließlich	laufende	Telekommunikation	überwacht	und	auf-
gezeichnet	wird	und

2.	 der	Eingriff	in	das	informationstechnische	System	notwendig	
ist,	um	die	Überwachung	und	Aufzeichnung	der	Telekommu-
nikation	insbesondere	auch	in	unverschlüsselter	Form	zu	er-
möglichen.

Auf	dem	informationstechnischen	System	der	betroffenen	Person	
gespeicherte	 Inhalte	 und	 Umstände	 der	 Kommunikation	 dürfen	
überwacht	und	aufgezeichnet	werden,	wenn	sie	auch	während	des	
laufenden	Übertragungsvorgangs	 im	öffentlichen	Telekommuni-
kationsnetz	in	verschlüsselter	Form	hätten	überwacht	und	aufge-
zeichnet	werden	können.	§	33c	Absatz	3	und	5	gilt	entsprechend.	
§	33c	bleibt	im	Übrigen	unberührt.

(4)	Die	Maßnahmen	bedürfen	der	richterlichen	Anordnung	auf	An-
trag	 der	 Leitung	 der	 zuständigen	 Polizeibehörde.	 Bei	 Gefahr	 im	
Verzug	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	kann	die	Leitung	
der	zuständigen	Polizeibehörde	oder	eine	von	ihr	besonders	beauf-
tragte	Beamtin	oder	ein	von	ihr	besonders	beauftragter	Beamter	die	
Maßnahme	anordnen;	eine	richterliche	Entscheidung	ist	unverzüg-
lich	nachzuholen.	Soweit	die	Anordnung	nach	Satz	2	nicht	binnen	
drei	Tagen	durch	das	Gericht	bestätigt	wird,	tritt	sie	außer	Kraft.

(5)	Im	Antrag	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 soweit	möglich	die	Rufnummer	oder	eine	andere	Kennung	des	
zu	 überwachenden	Anschlusses	 oder	 des	 Endgeräts,	 sofern	
nicht	Tatsachen	die	Annahme	 rechtfertigen,	dass	diese	Ruf-
nummer	oder	andere	Kennung	zugleich	einem	anderen	End-
gerät	zugeordnet	ist,

3.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,

4.	 im	Falle	des	Absatzes	3	auch	eine	möglichst	genaue	Bezeich-
nung	des	informationstechnischen	Systems,	in	das	zur	Daten-
erhebung	eingegriffen	werden	soll,	und	in	den	Fällen	der	ent-
sprechenden	Anwendung	des	§	33c	Absatz	5,	soweit	möglich,	
auch	 eine	 Bezeichnung	 der	 Sachen	 und	 die	 Anschrift	 der	
Räumlichkeiten	der	betroffenen	Person,

5.	 der	Sachverhalt	sowie

6.	 eine	Begründung.

(6)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 die	Rufnummer	oder	eine	andere	Kennung	des	zu	überwachen-
den	Anschlusses	oder	des	Endgeräts,	sofern	nicht	Tatsachen	die	
Annahme	 rechtfertigen,	 dass	 diese	 Rufnummer	 oder	 andere	
Kennung	zugleich	einem	anderen	Endgerät	zugeordnet	ist,

3.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme	einschließlich	der	Uhr-
zeit	der	Anordnung,

4.	 im	Falle	des	Absatzes	3	auch	eine	möglichst	genaue	Bezeich-
nung	des	informationstechnischen	Systems,	in	das	zur	Daten-
erhebung	eingegriffen	werden	soll,	und	in	den	Fällen	der	ent-
sprechenden	Anwendung	des	§	33c	Absatz	5,	soweit	möglich,	
auch	 eine	 Bezeichnung	 der	 Sachen	 und	 die	 Anschrift	 der	
Räumlichkeiten	der	betroffenen	Person	sowie

5.	 die	Gründe.
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Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	die	Angabe	der	Gründe	unterbleiben;	
sie	 ist	unverzüglich	nachzuholen.	Die	Anordnung	ist	auf	höchs-
tens	drei	Monate	zu	befristen.	Eine	Verlängerung	um	jeweils	nicht	
mehr	als	drei	weitere	Monate	ist	zulässig,	soweit	die	Vorausset-
zungen	der	Anordnung	unter	Berücksichtigung	der	gewonnenen	
Erkenntnisse	 fortbestehen.	 Liegen	 die	Voraussetzungen	 der	An-
ordnung	nicht	mehr	vor,	sind	die	aufgrund	der	Anordnung	ergrif-
fenen	Maßnahmen	unverzüglich	zu	beenden.

(7)	Aufgrund	der	Anordnung	hat	jeder	Diensteanbieter	im	Sinne	des	
Telekommunikationsgesetzes	der	Polizei	nach	Maßgabe	des	Tele-
kommunikationsgesetzes	 und	 der	 Telekommunikations-Überwa-
chungsverordnung	die	Maßnahmen	unverzüglich	 zu	 ermöglichen	
und	die	erforderlichen	Auskünfte	unverzüglich	zu	erteilen.	Die	in	
Anspruch	genommenen	Diensteanbieter	werden	entsprechend	§	23	
des	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes	entschädigt.

(8)	Über	die	Rechtmäßigkeit	erhobener	Daten,	die	im	Wege	einer	
automatischen	 Aufzeichnung	 ohne	 zeitgleiche	 Prüfung,	 ob	 der	
Kernbereich	 privater	 Lebensgestaltung	 berührt	 ist,	 erlangt	 wur-
den,	entscheidet	die	oder	der	behördliche	Datenschutzbeauftragte.	
Satz	1	gilt	entsprechend,	wenn	sich	bei	zeitgleicher	Prüfung	Tat-
sachen	ergeben,	die	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	Erkenntnisse	
aus	dem	Kernbereich	erfasst	werden.	Bei	Gefahr	im	Verzug	ent-
scheidet	über	die	Verwendung	erhobener	Daten	die	Leitung	der	
zuständigen	 Polizeibehörde	 oder	 eine	 von	 ihr	 besonders	 beauf-
tragte	Beamtin	oder	ein	von	ihr	besonders	beauftragter	Beamter;	
eine	Entscheidung	der	oder	des	behördlichen	Datenschutzbeauf-
tragten	 ist	unverzüglich	nachzuholen.	Soweit	personenbezogene	
Daten	Dritter	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	erhoben	worden	sind,	sind	
diese	unverzüglich	nach	der	Entscheidung	zur	Datenweiterverar-
beitung	zu	löschen,	soweit	dies	technisch	möglich	ist.	Sind	in	den	
Fällen	des	Satzes	3	Daten	an	andere	Stellen	übermittelt	worden	
und	wurde	die	Rechtmäßigkeit	 dieser	Datenerhebung	nicht	 von	
der	oder	dem	behördlichen	Datenschutzbeauftragten	festgestellt,	
ist	§	45	Absatz	5	anzuwenden.

§ 33e 
Auskunft über Nutzungsdaten

(1)	Die	Polizei	kann	unter	den	Voraussetzungen	des	§	33d	Absatz	1	
über	die	dort	genannten	Personen	Auskünfte	über	Nutzungsdaten	
gemäß	§	15	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	und	3	des	Telemediengeset-
zes	verlangen.	Die	Auskunft	kann	auch	über	zukünftige	Nutzungs-
daten	angeordnet	werden.

(2)	Für	die	Anordnung	der	Maßnahme	gilt	§	33d	Absatz	4	bis	6	
entsprechend.

(3)	Aufgrund	der	Anordnung	hat	jeder	Diensteanbieter	im	Sinne	
des	Telemediengesetzes	der	Polizei	unverzüglich	Auskunft	über	
die	Nutzungsdaten	auf	dem	von	ihr	bestimmten	Weg	zu	erteilen.	
§	33d	Absatz	7	Satz	2	gilt	entsprechend.

§ 33f 
Identifizierung und Lokalisierung von  

Mobilfunkkarten und -endgeräten

(1)	Die	Polizei	 kann	unter	 den	Voraussetzungen	des	§	33d	Ab-
satz	1	durch	technische	Mittel

1.	 die	Gerätenummer	eines	Mobilfunkendgeräts	und	die	Karten-
nummer	der	darin	verwendeten	Karte	sowie

2.	 den	Standort	eines	Mobilfunkendgeräts

ermitteln.	Personenbezogene	Daten	Dritter	 (§	3	Absatz	4	Num-
mer	2)	dürfen	anlässlich	einer	Maßnahme	nach	Satz	1	nur	erhoben	
werden,	wenn	dies	aus	technischen	Gründen	zur	Erreichung	des	
Zwecks	nach	Satz	1	unvermeidbar	ist.	Über	den	Datenabgleich	zur	
Ermittlung	der	gesuchten	Geräte-	und	Kartennummer	hinaus	dür-
fen	 sie	 nicht	 verwendet	 werden	 und	 sind	 nach	 Beendigung	 der	
Maßnahme	unverzüglich	zu	löschen.

(2)	Für	die	Anordnung	der	Maßnahme	gilt	§	33d	Absatz	4	bis	6	
entsprechend.

(3)	 Aufgrund	 der	 Anordnung	 einer	 Maßnahme	 nach	 Absatz	 1	
Satz	1	Nummer	2	hat	jeder	Diensteanbieter	im	Sinne	des	Telekom-
munikationsgesetzes	der	Polizei	unverzüglich	die	für	die	Ermitt-
lung	des	Standortes	des	Mobilfunkendgeräts	erforderliche	Geräte-	
und	Kartennummer	mitzuteilen.	§	33d	Absatz	7	Satz	2	gilt	ent-
sprechend.

§ 33g 
Unterbrechung oder Verhinderung  

der Telekommunikation

(1)	Die	Polizei	 kann	unter	 den	Voraussetzungen	des	§	33d	Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	4	und	Satz	2	durch	technische	Mittel	
Telekommunikationsverbindungen	unterbrechen	oder	verhindern.	
Die	Maßnahme	darf	auch	durchgeführt	werden,	wenn	Telekom-
munikationsverbindungen	Dritter	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	unver-
meidbar	unterbrochen	oder	verhindert	werden.

(2)	 Die	 Polizei	 kann	 unter	 den	Voraussetzungen	 des	Absatzes	 1	
	Telekommunikationsverbindungen	 auch	 ohne	 Kenntnis	 der	 Ruf-
nummer	oder	einer	anderen	Kennung	des	betreffenden	Anschlusses	
oder	des	Endgeräts	unterbrechen	oder	verhindern,	sofern	anderen-
falls	die	Erreichung	des	Zwecks	der	Maßnahme	nach	Absatz	1	auf	
andere	Weise	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.

(3)	Für	die	Anordnung	gilt	§	33d	Absatz	4	entsprechend.

(4)	Im	Antrag	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 soweit	möglich	die	Rufnummer	oder	eine	andere	Kennung	des	
zu	 überwachenden	Anschlusses	 oder	 des	 Endgeräts,	 sofern	
nicht	Tatsachen	die	Annahme	 rechtfertigen,	dass	diese	Ruf-
nummer	oder	andere	Kennung	zugleich	einem	anderen	End-
gerät	zugeordnet	ist,

3.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme	unter	Benennung	des	
Endzeitpunkts,

4.	 im	Fall	des	Absatzes	2	die	möglichst	genaue	räumliche	und	
zeitliche	 Bezeichnung	 der	 Telekommunikationsverbindun-
gen,	die	unterbrochen	oder	verhindert	werden	sollen,
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5.	 der	Sachverhalt	sowie

6.	 eine	Begründung.

(5)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 soweit	möglich	die	Rufnummer	oder	eine	andere	Kennung	des	
zu	 überwachenden	Anschlusses	 oder	 des	 Endgeräts,	 sofern	
nicht	Tatsachen	die	Annahme	 rechtfertigen,	dass	diese	Ruf-
nummer	oder	andere	Kennung	zugleich	einem	anderen	End-
gerät	zugeordnet	ist,

3.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme	unter	Benennung	des	
Endzeitpunkts,

4.	 im	 Fall	 des	Absatzes	 2	 die	 möglichst	 genaue	 räumliche	 und	
zeitliche	Bezeichnung	der	Telekommunikationsverbindungen,	
die	unterbrochen	oder	verhindert	werden	sollen	sowie

5.	 die	Gründe.

§	33d	Absatz	6	Satz	3	bis	6	gilt	entsprechend.

§ 33h 
Auskunft über Bestandsdaten

(1)	Die	Polizei	kann	zur	Abwehr	einer	im	einzelnen	Falle	bevor-
stehenden	Gefahr	von	Diensteanbietern	im	Sinne	des	Telekommu-
nikationsgesetzes	Auskunft	über	die	nach	den	§§	95	und	111	des	
Telekommunikationsgesetzes	oder	von	Diensteanbietern	im	Sinne	
des	Telemediengesetzes	Auskunft	über	die	nach	§	14	Absatz	1	und	
§	15	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	des	Telemediengesetzes	erhobe-
nen	personenbezogenen	Daten	verlangen.	Bezieht	sich	das	Aus-
kunftsverlangen	nach	Satz	1	auf	Daten,	mittels	derer	der	Zugriff	
auf	Endgeräte	oder	auf	Speichereinrichtungen,	die	in	diesen	End-
geräten	 oder	 hiervon	 räumlich	 getrennt	 eingesetzt	 werden,	 ge-
schützt	 wird,	 darf	 die	Auskunft	 nur	 verlangt	 werden,	 wenn	 die	
gesetzlichen	Voraussetzungen	für	die	Nutzung	der	Daten	vorlie-
gen.

(2)	Die	Auskunft	nach	Absatz	1	darf	auch	anhand	einer	zu	einem	
bestimmten	 Zeitpunkt	 zugewiesenen	 Internetprotokoll-Adresse	
sowie	 weiterer	 zur	 Individualisierung	 erforderlicher	 technischer	
Daten	verlangt	werden.

(3)	Aufgrund	eines	Auskunftsverlangens	nach	Absatz	1	oder	Ab-
satz	2	haben	die	Diensteanbieter	die	zur	Auskunftserteilung	erfor-
derlichen	Daten	unverzüglich,	vollständig	und	richtig	zu	übermit-
teln.	§	33d	Absatz	7	Satz	2	gilt	entsprechend.

§ 34 
Einsatz unbemannter Luftfahrtsysteme

Bei	den	nachfolgenden	Maßnahmen	dürfen	unter	Beachtung	der	
dort	bestehenden	Regelungen	Daten	auch	durch	den	Einsatz	unbe-
mannter	Luftfahrtsysteme	erhoben	werden:

1.	 offene	Bild-	und	Tonaufnahmen	oder	Bild-	und	Tonaufzeich-
nungen	nach	§	32	Absatz	1,	3,	4	und	10,

2.	 Einsatz	besonderer	Mittel	der	Datenerhebung	nach	§	33,

3.	 Einsatz	technischer	Mittel	in	Wohnungen	nach	§	33b,

4.	 Einsatz	technischer	Mittel	zum	Eingriff	in	informationstech-
nische	Systeme	nach	§	33c,

5.	 Einsatz	 technischer	 Mittel	 zur	 Telekommunikationsüberwa-
chung	nach	den	§§	33d,	33f	und	33g.

Eine	Datenerhebung	mittels	unbemannter	Luftfahrtsysteme	durch	
eine	Vertrauensperson	ist	unzulässig.

§ 35 
Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung  

und gezielten Kontrolle

(1)	Rechtfertigen	Tatsachen	die	Annahme	dafür,	dass	bestimmte	
Personen	Straftaten	von	erheblicher	Bedeutung	(§	49)	oder	terro-
ristische	Straftaten	(§	67c)	begehen	werden,	kann	die	Polizei	zur	
Verhütung	oder	zur	vorbeugenden	Bekämpfung	solcher	Straftaten	
personenbezogene	 Daten,	 insbesondere	 die	 Personalien	 dieser	
Personen	oder	die	 amtlichen	Kennzeichen,	die	 Identifizierungs-
nummern	 oder	 die	 äußeren	 Kennzeichnungen	 der	 von	 solchen	
Personen	 benutzten	 oder	 eingesetzten	 Kraftfahrzeuge,	 Wasser-
fahrzeuge,	Luftfahrzeuge	oder	Container,	 in	einem	Dateisystem	
speichern,	 damit	 andere	 Polizeibehörden	 Erkenntnisse	 über	 das	
Antreffen	sowie	über	Personen	nach	§	27	Absatz	3	Nummer	2	bei	
Gelegenheit	einer	Überprüfung	aus	anderem	Anlass	übermitteln	
(Ausschreibung	zur	polizeilichen	Beobachtung).	Die	Maßnahme	
kann	auch	durchgeführt	werden,	wenn	die	Voraussetzungen	des	
§	67a	Absatz	1	vorliegen.

(2)	Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	ist	auch	die	Aus-
schreibung	zur	gezielten	Kontrolle	zulässig.	Unbeschadet	ande-
rer	Vorschriften	kann	die	Polizei	im	Rahmen	der	gezielten	Kon-
trolle

1.	 die	 Identität	von	Personen	 feststellen,	die	sich	 in	einem	zur	
gezielten	Kontrolle	ausgeschriebenen	Fahrzeug	oder	Contai-
ner	befinden,

2.	 das	 zur	 gezielten	 Kontrolle	 ausgeschriebene	 Fahrzeug	 oder	
den	Container	sowie	die	darin	befindlichen	Sachen	durchsu-
chen	sowie

3.	 die	zur	gezielten	Kontrolle	ausgeschriebene	Person	durchsu-
chen

und	die	daraus	gewonnenen	Erkenntnisse	an	die	ausschreibende	
Polizeibehörde	übermitteln.	Die	für	die	Identitätsfeststellung	so-
wie	die	Durchsuchung	von	Personen	und	Sachen	geltenden	Vor-
schriften	sind	im	Übrigen	anzuwenden.

(3)	Die	Maßnahmen	nach	Absatz	1	und	2	bedürfen	der	Anordnung	
durch	die	Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde.
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(4)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 sonstige	Angaben	nach	Absatz	1,

3.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme	sowie

4.	 die	Gründe.

(5)	Die	Anordnung	ist	auf	höchstens	sechs	Monate	zu	befristen.	
Liegen	 die	Voraussetzungen	 für	 die	Anordnung	 nicht	 mehr	 vor	
oder	ist	der	Zweck	der	Maßnahme	erreicht	oder	zeigt	sich,	dass	er	
nicht	erreicht	werden	kann,	ist	die	Ausschreibung	unverzüglich	zu	
löschen.	Eine	Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	sechs	wei-
tere	Monate	ist	zulässig,	soweit	die	Voraussetzungen	der	Anord-
nung	 fortbestehen.	 Eine	 Verlängerung	 bedarf	 der	 gerichtlichen	
Anordnung	nach	Maßgabe	des	Absatzes	4	auf	Antrag	der	Leitung	
der	 zuständigen	 Polizeibehörde;	 der	Antrag	 muss	 die	Angaben	
nach	Absatz	4	Satz	2	Nummer	1	bis	3	sowie	den	Sachverhalt	und	
eine	Begründung	enthalten.	

Unterabschnitt 3 
Speicherung, Übermittlung und sonstige Verarbeitung  

personenbezogener Daten (§§ 36 – 44)

§ 36 
Zweckbindung, Grundsatz der hypothetischen  

Datenneuerhebung

(1)	Soweit	in	diesem	Gesetz	nichts	Besonderes	geregelt	ist,	kön-
nen	 personenbezogene	 Daten,	 die	 zu	 Zwecken	 dieses	 Gesetzes	
erhoben	wurden,	weiterverarbeitet	werden,	soweit	dies	zur	Erfül-
lung	derselben	Aufgabe	und	zum	Schutz	derselben	Rechtsgüter	
oder	zur	Verhütung	derselben	Straftaten	oder	Ordnungswidrigkei-
ten	 erforderlich	 ist.	 Bei	 personenbezogenen	 Daten,	 die	 durch	
Maßnahmen	zur	Wohnraumüberwachung	(§	33b)	oder	zum	Ein-
griff	in	informationstechnische	Systeme	(§	33c)	erlangt	wurden,	
gilt	dies	mit	der	Maßgabe,	dass	im	Einzelfall	eine	Gefahrenlage	
im	Sinne	dieser	Vorschriften	vorliegt.

(2)	Personenbezogene	Daten,	die	zu	Zwecken	dieses	Gesetzes	er-
hoben	 wurden,	 können	 zu	 anderen	 Zwecken	 weiterverarbeitet	
werden,	wenn	unter	Berücksichtigung	der	jeweiligen	Datenerhe-
bungsvorschrift

1.	 mindestens

a)	 vergleichbar	schwerwiegende	Straftaten	oder	Ordnungs-
widrigkeiten	verhütet,	aufgedeckt	oder	verfolgt	oder

b)	 vergleichbar	bedeutsame	Rechtsgüter	geschützt

werden	sollen	und

2.	 sich	im	Einzelfall	konkrete	Ermittlungsansätze

a)	 zur	Verhütung,	Aufdeckung	oder	Verfolgung	solcher	Straf-
taten	oder	Ordnungswidrigkeiten	ergeben	oder

b)	 zur	Abwehr	von	in	einem	übersehbaren	Zeitraum	drohen-
den	 Gefahren	 für	 mindestens	 vergleichbar	 bedeutsame	
Rechtsgüter	erkennen	lassen,

soweit	Rechtsvorschriften	dieses	Gesetzes	oder	anderer	Gesetze	
die	 zweckändernde	 Weiterverarbeitung	 nicht	 besonders	 regeln	
oder	wenn	andere	Rechtsvorschriften	dieses	Gesetzes	oder	ande-
rer	Gesetze	eine	Datenerhebung	zu	dem	anderen	Zweck	mit	ver-
gleichbaren	Mitteln	zulassen.	§	37a	bleibt	unberührt.

(3)	Für	die	Weiterverarbeitung	von	personenbezogenen	Daten,	die	
durch	Maßnahmen	zur	Wohnraumüberwachung	(§	33b)	oder	zum	
Eingriff	in	informationstechnische	Systeme	(§	33c)	erlangt	wur-
den,	gilt	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	mit	der	Maßgabe	
entsprechend,	dass	im	Einzelfall	eine	Gefahrenlage	im	Sinne	die-
ser	Vorschriften	 vorliegen	 muss.	 Lichtbilder	 oder	 Bildaufzeich-
nungen	von	einer	Person,	die	durch	eine	Maßnahme	zur	Wohn-
raumüberwachung	(§	33b)	erlangt	wurden,	dürfen	nicht	zu	Straf-
verfolgungszwecken	weiterverarbeitet	werden.

(4)	Abweichend	von	Absatz	2	können	die	vorhandenen	Grundda-
ten	nach	§	3	Absatz	5	Nummer	2	einer	Person	auch	weiterverar-
beitet	werden,	um	diese	Person	zu	identifizieren.

(5)	Bei	der	Weiterverarbeitung	von	personenbezogenen	Daten	ist	
durch	 organisatorische	 und	 technische	 Vorkehrungen	 sicherzu-
stellen,	dass	die	Absätze	1	bis	4	beachtet	werden.

§ 37 
Voraussetzungen der Verarbeitung personenbezogener  

Daten aus Strafermittlungsverfahren

(1)	Die	Polizei	kann	personenbezogene	Daten,	die	sie	im	Rahmen	
von	Strafermittlungsverfahren	über	Personen	gewonnen	hat,	die	
einer	Straftat	verdächtig	sind,	unter	Beachtung	des	§	36	Absatz	2	
und	3	verarbeiten,	soweit	dies	zur	vorbeugenden	Bekämpfung	von	
Straftaten	erforderlich	 ist,	weil	wegen	der	Art	oder	Ausführung	
der	Tat,	der	Persönlichkeit	der	betroffenen	Person	oder	sonstiger	
Erkenntnisse	die	Gefahr	der	Begehung	einer	weiteren	Straftat	be-
steht.	§	37a	bleibt	unberührt.

(2)	Ist	der	Ausgang	des	Strafermittlungsverfahrens	zum	Zeitpunkt	
der	Entscheidung	über	eine	Speicherung	nicht	bekannt,	darf	die	
Dauer	der	Speicherung	zunächst	drei	 Jahre	nicht	überschreiten.	
Eine	 weitere	 Speicherung	 darf	 nur	 nach	 erneuter	 Prüfung	 des	
Sachverhalts	und	nur	unter	der	Voraussetzung	erfolgen,	dass	die	
Polizei	Erkundigungen	hinsichtlich	des	Ausgangs	des	Verfahrens	
einholt;	 entfällt	 der	dem	Strafermittlungsverfahren	 zugrundelie-
gende	Verdacht,	so	sind	die	Daten	zu	löschen.

(3)	Die	Polizei	kann	die	nach	§	27	Absatz	3	erhobenen	Daten	unter	
Beachtung	des	§	36	Absatz	1	bis	3	verarbeiten.	Die	Speicherungs-
dauer	dieser	Daten	darf	drei	Jahre	nicht	überschreiten.	Nach	je-
weils	einem	Jahr,	gerechnet	vom	Zeitpunkt	ihrer	Speicherung,	ist	
zu	prüfen,	ob	die	Voraussetzungen	einer	weiteren	Nutzung	noch	
vorliegen;	die	Entscheidung	trifft	die	Leitung	der	zuständigen	Po-
lizeibehörde	 oder	 eine	 von	 ihr	 besonders	 beauftragte	 Beamtin	
oder	ein	von	ihr	besonders	beauftragter	Beamter.

(4)	§	36	Absatz	5	gilt	entsprechend.
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§ 37a 
Verarbeitung zu Zwecken der wissenschaftlichen  

und historischen Forschung, Aus- und Fortbildung  
und Statistik

(1)	 Personenbezogene	 Daten,	 die	 in	 oder	 aus	 Wohn-	 oder	 Ge-
schäftsräumen	oder	befriedetem	Besitztum	oder	durch	eine	Maß-
nahme	nach	§	33c	oder	in	Fällen	des	§	26a	Absatz	3	oder	des	§	26b	
erhoben	wurden,	dürfen	nicht	zu	Zwecken	der	wissenschaftlichen	
oder	historischen	Forschung	oder	der	Aus-	und	Fortbildung	wei-
terverarbeitet	werden.

(2)	Personenbezogene	Daten,	die	nicht	unter	Absatz	1	fallen,	dür-
fen	 zu	 Zwecken	 der	 wissenschaftlichen	 oder	 historischen	 For-
schung	 nach	 Maßgabe	 des	 §	 9	 des	 Landesdatenschutzgesetzes	
weiterverarbeitet	werden.

(3)	Die	Polizei	und	Ordnungsbehörden	können	personenbezogene	
Daten,	die	nicht	unter	Absatz	1	fallen,	zu	Zwecken	der	Aus-	und	
Fortbildung	weiterverarbeiten	und	an	die	mit	der	Aus-	und	Fort-
bildung	 ihrer	 Beschäftigten	 beauftragten	 öffentlichen	 Stellen	
übermitteln,	wenn	auf	andere	Weise	das	Ziel	der	Aus-	oder	Fort-
bildung	nicht	erreichbar	ist	und	nicht	überwiegende	schutzwürdi-
ge	 Interessen	 der	 betroffenen	 Personen	 entgegenstehen.	 Soweit	
der	Zweck	der	Weiterverarbeitung	dieses	zulässt	und	kein	unver-
tretbarer	Verwaltungsaufwand	entgegensteht,	sind	diese	Daten	zu	
anonymisieren.	Für	 die	Übermittlung	 personenbezogener	Daten	
gilt	§	9	Absatz	4	des	Landesdatenschutzgesetzes	entsprechend.

(4)	Personenbezogene	Daten	dürfen	zu	statistischen	Zwecken	nur	
in	anonymisierter	Form	weiterverarbeitet	werden.

§ 38 
Weiterverarbeitung personenbezogener Daten  

zur Vorgangsverwaltung  
und befristeten Dokumentation

Zur	Vorgangsverwaltung	oder	zur	befristeten	Dokumentation	be-
hördlichen	 Handelns	 können	 personenbezogene	 Daten	 gespei-
chert	 und	 nur	 zu	 diesem	 Zweck	 weiterverarbeitet	 werden.	 Die	
§§	36	bis	37a	sind	nicht	anzuwenden.	Mittel	und	Umfang	der	Vor-
gangsverwaltung	werden	vom	Ministerium	für	Inneres	und	Euro-
pa	 im	Benehmen	mit	der	oder	dem	Landesbeauftragten	 für	den	
Datenschutz	durch	Verwaltungsvorschrift	bestimmt.

§ 39 
Grundsätze der Datenübermittlung

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	angemessene	Maßnahmen	zu	
ergreifen,	 um	 zu	 gewährleisten,	 dass	 personenbezogene	 Daten,	
die	unrichtig	oder	nicht	mehr	aktuell	sind,	nicht	übermittelt	oder	
sonst	 zur	Verfügung	gestellt	werden.	Zu	diesem	Zweck	hat	 sie,	
soweit	dies	mit	angemessenem	Aufwand	möglich	ist,	die	Qualität	
der	Daten	vor	ihrer	Übermittlung	oder	Bereitstellung	zu	überprü-
fen.	Bei	jeder	Übermittlung	personenbezogener	Daten	hat	sie	zu-
dem,	soweit	dies	möglich	und	angemessen	ist,	Informationen	bei-
zufügen,	 die	 es	 dem	 Empfänger	 gestatten,	 die	 Richtigkeit,	 die	
Vollständigkeit	 und	 die	 Zuverlässigkeit	 der	 Daten	 sowie	 deren	
Aktualität	zu	beurteilen.

(2)	Gelten	für	die	Verarbeitung	von	personenbezogenen	Daten	be-
sondere	Bedingungen,	so	hat	bei	Datenübermittlungen	die	über-
mittelnde	Stelle	den	Empfänger	auf	diese	Bedingungen	und	die	
Pflicht	zu	ihrer	Beachtung	hinzuweisen.	Die	Hinweispflicht	kann	
dadurch	erfüllt	werden,	dass	die	Daten	entsprechend	gekennzeich-
net	werden.

(3)	Die	übermittelnde	Stelle	darf	auf	Empfänger	 in	anderen	Mit-
gliedstaaten	 der	 Europäischen	 Union	 und	 auf	 Einrichtungen	 und	
sonstige	Stellen,	die	nach	den	Kapiteln	4	und	5	des	Titels	V	des	
Dritten	Teils	des	Vertrags	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	
Union	errichtet	wurden,	keine	Bedingungen	anwenden,	die	nicht	
auch	für	entsprechende	innerstaatliche	Datenübermittlungen	gelten.

§ 39a 
Datenübermittlungsverbote und  

Verweigerungsgründe

(1)	Die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	unterbleibt,	wenn

1.	 für	die	übermittelnde	Stelle	erkennbar	ist,	dass	unter	Berück-
sichtigung	der	Art	der	Daten	und	ihrer	Erhebung	die	schutz-
würdigen	 Interessen	 der	 betroffenen	 Person	 das	Allgemein-
interesse	an	der	Übermittlung	überwiegen,	oder

2.	 Weiterverarbeitungsregelungen	entgegenstehen;	die	Verpflich-
tung	zur	Wahrung	gesetzlicher	Geheimhaltungspflichten	oder	
von	Berufs-	oder	besonderen	Amtsgeheimnissen,	die	nicht	auf	
gesetzlichen	Vorschriften	beruhen,	bleibt	unberührt.

Satz	1	Nummer	1	gilt	nicht	für	Übermittlungen	an	die	Staatsan-
waltschaften.

(2)	Die	Datenübermittlung	an	Stellen	außerhalb	der	Bundesrepu-
blik	Deutschland	unterbleibt	darüber	hinaus,

1.	 wenn	hierdurch	wesentliche	Sicherheitsinteressen	des	Bundes	
oder	der	Länder	beeinträchtigt	würden,

2.	 wenn	hierdurch	der	Erfolg	laufender	Ermittlungen	oder	Leib,	
Leben	oder	Freiheit	einer	Person	gefährdet	würde,

3.	 soweit	Grund	zu	der	Annahme	besteht,	dass	durch	sie	gegen	
den	Zweck	eines	deutschen	Gesetzes	verstoßen	würde,	oder

4.	 wenn	Tatsachen	 die	Annahme	 rechtfertigen,	 dass	 die	 Über-
mittlung	der	Daten	zu	den	in	der	Charta	der	Grundrechte	der	
Europäischen	Union	enthaltenen	Grundsätzen,	 insbesondere	
dadurch,	dass	durch	die	Weiterverarbeitung	der	übermittelten	
Daten	 im	 Empfängerstaat	 Verletzungen	 von	 elementaren	
rechtsstaatlichen	 Grundsätzen	 oder	 Menschenrechtsverlet-
zungen	drohen,	in	Widerspruch	stünde.

(3)	Bei	der	Beurteilung	von	Ausschluss-	und	Verweigerungsgrün-
den	haben	die	Behörden	insbesondere	die	nach	§	28	Absatz	3	des	
Bundeskriminalamtgesetzes	 für	 den	 polizeilichen	 Informations-
austausch	und	Rechtshilfeverkehr	geführte	Aufstellung	über	die	
Einhaltung	 der	 elementaren	 rechtsstaatlichen	 Grundsätze	 und	
Menschenrechtsstandards	 sowie	 das	 Datenschutzniveau	 in	 den	
jeweiligen	Drittstaaten,	die	die	speziellen	Erfordernisse	des	poli-
zeilichen	Informationsaustauschs	berücksichtigt,	zu	beachten.
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§ 39b 
Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich

(1)	Personenbezogene	Daten	können	unter	Beachtung	des	 §	 36	
Absatz	2	bis	4	und	der	§§	39	und	39a	 innerhalb	des	Landes	an	
Polizeibehörden	und	Ordnungsbehörden	und	darüber	hinaus	auch	
an	andere	Polizeien	und	Ordnungsbehörden	des	Bundes	und	der	
Länder	übermittelt	werden,	soweit	dies	zur	Erfüllung	der	polizei-
lichen	oder	ordnungsbehördlichen	Aufgaben	der	übermittelnden	
Stelle	 oder	 des	 Empfängers	 erforderlich	 ist.	 Die	 über	 Personen	
nach	§	27	Absatz	3	Nummer	2	bis	4	gespeicherten	personenbezo-
genen	Daten	dürfen	nur	an	andere	Polizeidienststellen	übermittelt	
werden.

(2)	Für	die	Einrichtung	von	automatisierten	Verfahren	gilt	§	42.

(3)	Personenbezogene	Daten	können	an	andere	als	die	in	Absatz	1	
genannten	Behörden	und	sonstige	öffentliche	Stellen	übermittelt	
werden,	soweit	dies

1.	 in	anderen	Rechtsvorschriften	vorgesehen	ist	oder

2.	 unter	Beachtung	des	§	36	Absatz	2	bis	4	und	der	§§	39	und	39a	
zulässig	und	erforderlich	ist

a)	 zur	Aufgabenerfüllung	nach	diesem	Gesetz,

b)	 für	Zwecke	der	Verfolgung	von	Straftaten	oder	Ordnungs-
widrigkeiten,

c)	 für	Zwecke	der	Gefahrenabwehr	oder

d)	 zur	Verhütung	oder	Beseitigung	erheblicher	Nachteile	für	
das	Gemeinwohl	oder	 zur	Abwehr	 einer	 schwerwiegen-
den	Beeinträchtigung	der	Rechte	Einzelner

	 und	Zwecke	des	Verfahrens,	zu	dem	die	Daten	erhoben	wur-
den,	nicht	entgegenstehen.

Persönliche	 Einschätzungen	 oder	 Beurteilungen	 sowie	 gespei-
cherte	personenbezogene	Daten	über	Personen	nach	§	27	Absatz	3	
Nummer	2	bis	4	dürfen	nicht	übermittelt	werden.	Die	Übermitt-
lung	personenbezogener	Daten	zwischen	der	Verfassungsschutz-
behörde	und	den	Ordnungsbehörden	oder	der	Polizei	des	Landes	
richtet	sich	nach	den	Vorschriften	des	Landesverfassungsschutz-
gesetzes.

(4)	Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	3	können	personen-
bezogene	Daten	auch	an	nichtöffentliche	Stellen	übermittelt	wer-
den.	Die	Übermittlung	unterbleibt,	wenn	der	der	Erhebung	dieser	
Daten	zugrundeliegende	Zweck	gefährdet	würde	oder	schutzwür-
dige	 Interessen	 der	 betroffenen	 Person	 beeinträchtigt	 würden.	
Sind	personenbezogene	Daten	durch	eine	andere	Stelle	übermit-
telt	worden	und	besteht	Grund	zu	der	Annahme,	dass	durch	die	
Übermittlung	nach	Satz	1	der	der	Erhebung	dieser	Daten	zugrun-
deliegende	Zweck	gefährdet	würde,	ist	vor	der	Übermittlung	die	
Zustimmung	dieser	Stelle	einzuholen.	Verarbeitungsbedingungen	
der	übermittelnden	Stelle	sind	zu	beachten.

(5)	Der	Empfänger	darf	die	übermittelten	personenbezogenen	Da-
ten	 nur	 zu	 dem	 Zweck	 verarbeiten,	 für	 den	 sie	 ihm	 übermittelt	
worden	sind.	Eine	Verarbeitung	für	andere	Zwecke	ist	unter	Be-

achtung	des	§	36	Absatz	2	bis	4	zulässig;	im	Falle	des	Absatzes	4	
gilt	dies	nur,	soweit	die	übermittelnde	Stelle	der	Zweckänderung	
zustimmt.

(6)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Datenübermittlung	
trägt	die	übermittelnde	Stelle.	Erfolgt	die	Übermittlung	in	den	Fäl-
len	von	Absatz	1	oder	3	Nummer	2	auf	Ersuchen	des	Empfängers,	
trägt	dieser	die	Verantwortung.	In	diesen	Fällen	prüft	die	übermit-
telnde	Stelle	nur,	ob	das	Übermittlungsersuchen	im	Rahmen	der	
Aufgaben	des	Empfängers	liegt,	es	sei	denn,	dass	besonderer	An-
lass	 zur	 Prüfung	 der	 Zulässigkeit	 der	 Übermittlung	 besteht.	 Im	
Übrigen	hat	die	ersuchende	Stelle	der	übermittelnden	Stelle	die	
zur	Prüfung	der	Zulässigkeit	der	Übermittlung	erforderlichen	An-
gaben	zu	machen.

(7)	Sind	mit	personenbezogenen	Daten,	die	nach	Absatz	1	oder	3	
übermittelt	werden	dürfen,	weitere	personenbezogene	Daten	der	
betroffenen	Person	oder	eines	Dritten	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	in	
Akten	so	verbunden,	dass	eine	Trennung	nicht	oder	nur	mit	unver-
tretbarem	Aufwand	möglich	ist,	so	ist	die	Übermittlung	auch	die-
ser	Daten	zulässig,	soweit	nicht	berechtigte	Interessen	der	betrof-
fenen	Person	oder	eines	Dritten	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	an	der	
Geheimhaltung	offensichtlich	überwiegen;	eine	Verwendung	die-
ser	Daten	durch	den	Empfänger	ist	unzulässig.

§ 39c 
Datenübermittlung an Mitgliedstaaten und  

Organisationen der Europäischen Union

(1)	§	39b	gilt,	mit	Ausnahme	des	§	39b	Absatz	6,	entsprechend	für	
die	Übermittlung	von	personenbezogenen	Daten	an

1.	 öffentliche	und	nichtöffentliche	Stellen	in	Mitgliedstaaten	der	
Europäischen	Union	und

2.	 zwischen-	und	überstaatliche	Stellen	der	Europäischen	Union	
oder	deren	Mitgliedstaaten,	die	mit	Aufgaben	im	Sinne	dieses	
Gesetzes	befasst	sind.

Die	 Verantwortung	 für	 die	 Zulässigkeit	 der	 Datenübermittlung	
trägt	die	übermittelnde	Stelle.	Für	die	Übermittlung	an	Polizei-	
und	Justizbehörden	sowie	an	sonstige	für	die	Verhütung	oder	Ver-
folgung	von	Straftaten	zuständige	öffentliche	Stellen	zum	Zwecke	
der	Verfolgung	von	Straftaten	und	zur	Strafvollstreckung	bleiben	
die	Vorschriften	über	die	internationale	Rechtshilfe	in	strafrechtli-
chen	Angelegenheiten	unberührt.	Die	Zulässigkeit	der	Übermitt-
lung	personenbezogener	Daten	an	eine	Polizeibehörde	oder	eine	
sonstige	für	die	Verhütung	und	Verfolgung	von	Straftaten	zustän-
dige	 öffentliche	 Stelle	 eines	 Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	
Union	auf	der	Grundlage	besonderer	völkerrechtlicher	Vereinba-
rungen	bleibt	unberührt.

(2)	Absatz	1	 findet	 auch	Anwendung	auf	die	Übermittlung	von	
personenbezogenen	Daten	an	Polizeibehörden	oder	 sonstige	 für	
die	Verhütung	und	Verfolgung	von	Straftaten	zuständige	öffentli-
che	Stellen	von	Staaten,	welche	die	Bestimmungen	des	Schengen-
Besitzstandes	aufgrund	eines	Assoziierungsübereinkommens	mit	
der	 Europäischen	 Union	 über	 die	 Umsetzung,	Anwendung	 und	
Entwicklung	des	Schengen-Besitzstandes	anwenden.



Nr.	35	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	4.	Juni	2020	 359

§ 39d 
Datenübermittlung in Drittstaaten im Anwendungs- 

bereich der Richtlinie (EU) 2016/680

(1)	Personenbezogene	Daten	können	unter	Beachtung	des	 §	 36	
Absatz	2	bis	4,	der	§§	39	und	39a	sowie	der	§§	39e	bis	39g	an	
Polizei-	und	Justizbehörden	sowie	an	sonstige	für	die	Verhütung	
oder	Verfolgung	 von	 Straftaten	 oder	 Ordnungswidrigkeiten	 zu-
ständige	öffentliche	Stellen	in	anderen	als	den	in	§	39c	genannten	
Staaten	(Drittstaaten)	und	an	andere	als	dort	genannten	zwischen-	
und	überstaatlichen	Stellen,	die	mit	Aufgaben	der	Verhütung	oder	
Verfolgung	 von	 Straftaten	 oder	 Ordnungswidrigkeiten	 befasst	
sind,	übermittelt	werden,	soweit	dies	erforderlich	ist

1.	 zur	Erfüllung	einer	Aufgabe	nach	§	4	Absatz	1	Satz	2	und	§	7	
Absatz	1	Nummer	4	oder

2.	 zu	den	Zwecken	nach	§	39g	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	3	
und	5.

§	39b	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.

(2)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	trägt	
die	übermittelnde	Stelle.	Der	Empfänger	personenbezogener	Da-
ten	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	die	Daten	nur	zu	dem	Zweck	ver-
arbeitet	werden	dürfen,	zu	dem	sie	übermittelt	worden	sind.	Fer-
ner	 ist	 ihm	 der	 bei	 der	 übermittelnden	 Stelle	 vorgesehene	 Lö-
schungszeitpunkt	mitzuteilen.

§ 39e 
Grundsätze der Datenübermittlung in Drittstaaten  

im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680

(1)	 Die	 Übermittlung	 personenbezogener	 Daten	 nach	 §	 39d	 ist	
zulässig,	 wenn	 die	 Europäische	 Kommission	 gemäß	Artikel	 36	
Absatz	3	der	Richtlinie	(EU)	2016/680	einen	Angemessenheitsbe-
schluss	gefasst	hat.

(2)	Die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	hat	trotz	des	Vorlie-
gens	eines	Angemessenheitsbeschlusses	im	Sinne	des	Absatzes	1	zu	
unterbleiben,	wenn	im	Einzelfall	ein	datenschutzrechtlich	angemes-
sener	und	die	elementaren	Menschenrechte	wahrender	Umgang	mit	
den	 Daten	 beim	 Empfänger	 nicht	 hinreichend	 gesichert	 ist	 oder	
sonst	 überwiegende	 schutzwürdige	 Interessen	 einer	 betroffenen	
Person	entgegenstehen.	Bei	der	Beurteilung	hat	die	übermittelnde	
Stelle	maßgeblich	zu	berücksichtigen,	ob	der	Empfänger	im	Einzel-
fall	einen	angemessenen	Schutz	der	übermittelten	Daten	garantiert.

(3)	Wenn	personenbezogene	Daten,	die	aus	einem	anderen	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Union	übermittelt	oder	zur	Verfügung	
gestellt	wurden,	nach	§	39d	Absatz	1	übermittelt	werden	sollen,	
muss	dieser	Übermittlung	zuvor	von	der	zuständigen	Stelle	des	
anderen	Mitgliedstaates	zugestimmt	werden.	Übermittlungen	oh-
ne	vorherige	Zustimmung	sind	nur	dann	zulässig,	wenn	die	Über-
mittlung	 erforderlich	 ist,	 um	 eine	 gegenwärtige	 Gefahr	 für	 die	
öffentliche	Sicherheit	eines	Staates	oder	für	die	wesentlichen	In-
teressen	eines	Mitgliedstaates	abzuwehren,	und	die	vorherige	Zu-
stimmung	 nicht	 rechtzeitig	 eingeholt	 werden	 kann.	 Im	 Fall	 des	
Satzes	2	ist	die	Stelle	des	anderen	Mitgliedstaates,	die	für	die	Er-
teilung	 der	 Zustimmung	 zuständig	 gewesen	 wäre,	 unverzüglich	
über	die	Übermittlung	zu	unterrichten.

(4)	Die	Stelle,	die	Daten	nach	Absatz	1	übermittelt,	hat	durch	ge-
eignete	 Maßnahmen	 sicherzustellen,	 dass	 der	 Empfänger	 die	
übermittelten	Daten	nur	dann	an	andere	Drittstaaten	oder	andere	
als	die	in	§	39c	genannten	zwischen-	und	überstaatlichen	Stellen	
weiterübermittelt,	wenn	die	übermittelnde	Stelle	dieser	Übermitt-
lung	zuvor	zugestimmt	hat.	Bei	der	Entscheidung	über	die	Ertei-
lung	der	Zustimmung	sind	alle	maßgeblichen	Faktoren	zu	berück-
sichtigen,	insbesondere	die	Schwere	der	Straftat,	der	Zweck	der	
ursprünglichen	Übermittlung	und	das	in	dem	Drittstaat	oder	der	
anderen	 als	 in	 §	 39c	 genannten	 zwischen-	 und	 überstaatlichen	
Stelle,	an	das	oder	an	die	die	Daten	weiterübermittelt	werden	sol-
len,	bestehende	Schutzniveau	für	personenbezogene	Daten.	Eine	
Zustimmung	darf	nur	dann	erfolgen,	wenn	auch	eine	direkte	Über-
mittlung	an	den	anderen	Drittstaat	oder	an	die	andere	als	in	§	39c	
genannte	zwischen-	und	überstaatliche	Stelle	zulässig	wäre.	Die	
Zuständigkeit	für	die	Erteilung	der	Zustimmung	kann	auch	abwei-
chend	geregelt	werden.

§ 39f 
Datenübermittlung in Drittstaaten bei geeigneten Garantien 

im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680

(1)	Liegt	entgegen	§	39e	Absatz	1	kein	Angemessenheitsbeschluss	
nach	Artikel	 36	Absatz	 3	 der	 Richtlinie	 (EU)	 2016/680	 vor,	 ist	
eine	Übermittlung	nach	§	39d	unter	Beachtung	der	übrigen	Maß-
gaben	des	§	39e	auch	dann	zulässig,	wenn

1.	 in	einem	rechtsverbindlichen	Instrument	geeignete	Garantien	
für	 den	 Schutz	 personenbezogener	 Daten	 vorgesehen	 sind	
oder

2.	 die	übermittelnde	Stelle	nach	Beurteilung	aller	Umstände,	die	
bei	 der	Übermittlung	 eine	Rolle	 spielen,	 zu	der	Auffassung	
gelangt	ist,	dass	geeignete	Garantien	für	den	Schutz	personen-
bezogener	Daten	bestehen.

(2)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	die	oder	den	Landesbeauftrag-
ten	für	den	Datenschutz	zu	unterrichten,	wenn	aufgrund	einer	Be-
urteilung	 nach	Absatz	 1	 Nummer	 2	 eine	 Datenübermittlung	 er-
folgt	ist;	die	Beurteilung	ist	zu	dokumentieren	und	der	Aufsichts-
behörde	auf	Anforderung	zur	Verfügung	zu	stellen.

§ 39g 
Datenübermittlung in Drittstaaten ohne geeignete Garantien 

im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680

(1)	Liegt	entgegen	§	39e	Absatz	1	kein	Angemessenheitsbeschluss	
nach	Artikel	36	Absatz	3	der	Richtlinie	(EU)	2016/680	vor	und	
liegen	auch	keine	geeigneten	Garantien	im	Sinne	des	§	39f	Ab-
satz	1	vor,	ist	eine	Übermittlung	nach	§	39d	unter	Beachtung	der	
übrigen	Maßgaben	des	§	39e	nur	dann	zulässig,	wenn	die	Über-
mittlung	erforderlich	ist

1.	 zum	Schutz	lebenswichtiger	Interessen	einer	natürlichen	Per-
son,

2.	 zur	Wahrung	berechtigter	Interessen	der	betroffenen	Person,

3.	 zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	erheblichen	Gefahr	für	die	
öffentliche	Sicherheit	eines	Staates,
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4.	 im	Einzelfall	für	die	in	§	39d	genannten	Zwecke	oder

5.	 im	Einzelfall	zur	Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidi-
gung	 von	 Rechtsansprüchen	 im	 Zusammenhang	 mit	 den	 in	
§	39d	genannten	Zwecken.

(2)	Die	verantwortliche	Stelle	 hat	 von	 einer	Übermittlung	nach	
Absatz	1	abzusehen,	wenn	die	Grundrechte	der	betroffenen	Per-
son	das	öffentliche	Interesse	an	der	Übermittlung	überwiegen.

§ 39h 
Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten 

im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680

(1)	Bei	Vorliegen	der	übrigen	für	die	Datenübermittlung	in	Dritt-
staaten	geltenden	Voraussetzungen	können	im	besonderen	Einzel-
fall	 personenbezogene	 Daten	 unmittelbar	 an	 andere	 als	 die	 in	
§	39d	Absatz	1	genannten	Stellen	in	Drittstaaten	übermittelt	wer-
den,	wenn	die	Übermittlung	für	die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	un-
bedingt	erforderlich	ist	und

1.	 im	konkreten	Fall	keine	Grundrechte	der	betroffenen	Person	
das	öffentliche	Interesse	an	einer	Übermittlung	überwiegen,

2.	 die	Übermittlung	an	die	in	§	39d	Absatz	1	genannten	Stellen	
wirkungslos	 oder	 ungeeignet	 wäre,	 insbesondere,	 weil	 sie	
nicht	rechtzeitig	durchgeführt	werden	kann,	und

3.	 die	übermittelnde	Stelle	dem	Empfänger	die	Zwecke	der	Ver-
arbeitung	mitteilt	und	ihn	darauf	hinweist,	dass	die	übermittel-
ten	Daten	nur	in	dem	Umfang	verarbeitet	werden	dürfen,	in	
dem	ihre	Verarbeitung	für	diese	Zwecke	erforderlich	ist.

§	39b	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.

(2)	Die	übermittelnde	Stelle	hat	die	in	§	39d	Absatz	1	genannten	
Stellen	unverzüglich	über	die	Datenübermittlung	zu	unterrichten,	
sofern	dies	nicht	wirkungslos	oder	ungeeignet	ist.

(3)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	die	oder	den	Landesbeauftrag-
ten	für	den	Datenschutz	 jährlich	über	die	Datenübermittlung	zu	
unterrichten.	In	der	Unterrichtung	kann	sie	die	Empfänger	und	die	
Übermittlungszwecke	angemessen	kategorisieren.

(4)	Bei	Datenübermittlungen	nach	Absatz	1	hat	die	übermittelnde	
Stelle	den	Empfänger	zu	verpflichten,	die	übermittelten	personen-
bezogenen	Daten	nur	für	den	Zweck	zu	verarbeiten,	für	den	sie	
übermittelt	worden	sind.

(5)	Abkommen	 im	 Bereich	 der	 justiziellen	 Zusammenarbeit	 in	
Strafsachen	und	der	polizeilichen	Zusammenarbeit	bleiben	unbe-
rührt.

§ 40 
Datenübermittlung zum Zwecke einer  

Zuverlässigkeitsüberprüfung

(1)	Sofern	vor	Veranstaltungen	Tatsachen	die	Annahme	rechtferti-
gen,	dass	bei	deren	Durchführung	eine	besondere	Gefahrenlage	
eintreten	könnte,	kann	die	Polizei	personenbezogene	Daten	einer	

Person	mit	ihrer	schriftlichen	Einwilligung	nach	§	26	an	öffentli-
che	 und	 nichtöffentliche	 Stellen	 übermitteln,	 wenn	 es	 für	 die	
Überprüfung	 ihrer	 Zuverlässigkeit	 erforderlich	 ist	 und	 im	 Hin-
blick	auf	den	Anlass	dieser	Überprüfung,	 insbesondere	den	Zu-
gang	der	betroffenen	Person	zu	der	Veranstaltung,	sowie	wegen	
der	Art	und	des	Umfangs	der	Erkenntnisse	über	sie	und	mit	Rück-
sicht	auf	das	berechtigte	Sicherheitsinteresse	des	Empfängers	an-
gemessen	 ist.	 Die	 Rückmeldung	 an	 eine	 nichtöffentliche	 Stelle	
beschränkt	sich	auf	die	Auskunft	zum	Vorliegen	von	Zuverlässig-
keitsbedenken.

(2)	 Der	 Empfänger	 darf	 die	 übermittelten	 Daten	 nur	 für	 den	
Zweck	der	Zuverlässigkeitsüberprüfung	verarbeiten.	Die	Polizei	
hat	 den	 Empfänger	 schriftlich	 zu	 verpflichten,	 diese	 Zweckbe-
stimmung	 einzuhalten	 und	 eine	 Löschung	 der	 Daten	 spätestens	
nach	Beendigung	der	Veranstaltung	vorzunehmen.	Die	betroffene	
Person	ist	durch	die	Polizei	über	den	Inhalt	der	Übermittlung	zu	
informieren,	soweit	dies	nicht	bereits	auf	andere	Weise	sicherge-
stellt	ist.

(3)	Die	Vorschriften	des	Sicherheitsüberprüfungsgesetzes	des	Lan-
des	Mecklenburg-Vorpommern	bleiben	unberührt.

§ 41 
Bekanntgabe an die Öffentlichkeit

Die	Ordnungsbehörden	und	die	Polizei	können	Daten	einer	Per-
son	 zum	 Zwecke	 der	 Ermittlung	 der	 Identität	 oder	 des	Aufent-
haltsortes	 oder	 zur	 Warnung	 öffentlich	 bekannt	 geben	 oder	 an	
andere	Stellen	zur	Bekanntgabe	an	die	Öffentlichkeit	übermitteln,	
wenn

1.	 die	Abwehr	einer	im	einzelnen	Falle	bevorstehenden	Gefahr	
für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	auf	andere	Weise	
nicht	möglich	erscheint	oder

2.	 Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	diese	Person	eine	
Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	(§	49)	oder	eine	terroristi-
sche	Straftat	(§	67c)	begehen	wird	und	die	Verhütung	oder	die	
Vorsorge	für	die	Verfolgung	dieser	Straftat	auf	andere	Weise	
nicht	möglich	erscheint.

§ 42 
Automatisierte Verfahren, Verfahrensbeschreibung

(1)	Automatisierte	Verfahren	zur	Verarbeitung	personenbezogener	
Daten	dürfen	unter	Beachtung	des	§	36	Absatz	1	bis	4	nur	einge-
führt	werden,	wenn	dies	unter	Berücksichtigung	der	schutzwürdi-
gen	 Interessen	 der	 betroffenen	 Personen	 und	 der	Aufgaben	 der	
beteiligten	Stellen	angemessen	ist.

(2)	 Ein	 automatisiertes	 Verfahren	 nach	 Absatz	 1	 kann	 auch	 in	
Form	eines	Verfahrens,

1.	 das	die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	durch	Abruf	
ermöglicht	(Abrufverfahren),

2.	 bei	dem	mehrere	verantwortliche	Stellen	gemeinsam	die	Ver-
arbeitung	 personenbezogener	 Daten	 ermöglichen	 (Verbund-
verfahren)	oder
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3.	 das	aus	mindestens	zwei	eigenständigen	automatisierten	Teil-
verfahren	 mit	 jeweils	 eigenen	 verantwortlichen	 Stellen	 be-
steht	(gemeinsames	Verfahren),

eingerichtet	 werden.	Abrufverfahren	 können	 insbesondere	 zwi-
schen	 Polizeidienststellen,	 zwischen	 Ordnungsbehörden	 sowie	
zwischen	Ordnungsbehörden	und	der	Polizei	vereinbart	werden;	
der	Abruf	durch	andere	als	die	genannten	Stellen	ist	nur	aufgrund	
besonderer	Rechtsvorschriften	zulässig.	Der	Empfänger	trägt	die	
Verantwortung	für	die	Rechtmäßigkeit	des	Abrufs.	Einen	Daten-
verbund,	der	eine	automatisierte	Datenübermittlung	zwischen	Po-
lizeidienststellen	des	Landes	und	Polizeidienststellen	des	Bundes	
und	der	Länder	ermöglicht	und	zur	Erfüllung	polizeilicher	Aufga-
ben,	die	überörtliche	Bedeutung	haben,	erforderlich	ist,	darf	nur	
durch	das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	als	oberste	Landes-
behörde	vereinbart	werden.

(3)	Werden	in	automatisierten	Verfahren	die	Zwecke	und	die	Mit-
tel	der	Verarbeitung	von	zwei	oder	mehr	verantwortlichen	Stellen	
gemeinsam	festgelegt,	gelten	sie	als	gemeinsam	verantwortliche	
Stellen.	Gemeinsam	verantwortliche	Stellen	haben	ihre	jeweiligen	
Aufgaben	 und	 datenschutzrechtlichen	 Verantwortlichkeiten	 in	
transparenter	Form	in	einer	Vereinbarung	festzulegen,	soweit	die-
se	nicht	bereits	in	Rechtsvorschriften	festgelegt	sind.	Aus	der	Ver-
einbarung	 muss	 insbesondere	 hervorgehen,	 wer	 welchen	 allge-
meinen	 Informationspflichten	 gemäß	 §	 46	 nachzukommen	 hat	
und	 wie	 und	 gegenüber	 wem	 betroffene	 Personen	 ihre	 Rechte	
wahrnehmen	können.	In	der	Vereinbarung	ist	eine	Anlaufstelle	für	
die	betroffenen	Personen	anzugeben.	Eine	entsprechende	Verein-
barung	hindert	die	betroffene	Person	nicht,	ihre	Rechte	gegenüber	
jeder	der	gemeinsam	verantwortlichen	Stellen	geltend	zu	machen.	
Soweit	Anliegen	nicht	bei	der	Anlaufstelle	eingehen,	sind	diese	ihr	
zuzuleiten.	Betrifft	die	Vereinbarung	die	Verarbeitung	von	Daten	
außerhalb	des	Anwendungsbereichs	der	Richtlinie	(EU)	2016/680,	
ist	der	wesentliche	Inhalt	der	Vereinbarung	den	betroffenen	Perso-
nen	öffentlich	zur	Verfügung	zu	stellen.	Wesentlich	sind	dabei	nur	
solche	Teile	der	Vereinbarung,	die	die	betroffenen	Personen	zur	
Wahrnehmung	 ihrer	 Rechte	 benötigen	 und	 deren	 Kenntnis	 die	
Aufgabenwahrnehmung	 der	 verantwortlichen	 Stellen	 nicht	 we-
sentlich	erschweren.

(4)	Die	verantwortliche	Stelle	 ist	 verpflichtet,	 für	 jedes	von	 ihr	
eingesetzte	automatisierte	Verfahren,	bei	dem	personenbezogene	
Daten	verarbeitet	werden,	in	einer	Verfahrensbeschreibung	festzu-
legen:

1.	 die	Bezeichnung	des	Verfahrens	und	der	verarbeitenden	Stelle,

2.	 den	Zweck	und	die	Rechtsgrundlage	der	Verarbeitung,

3.	 die	Kategorien	der	personenbezogenen	Daten,

4.	 die	Kategorien	der	Betroffenen,

5.	 Prüffristen	nach	§	45a	oder	Speicherungsdauer,

6.	 die	Kategorien	der	Empfänger,	denen	die	Daten	übermittelt	
werden,

7.	 geplante	 Datenübermittlungen	 an	 Staaten	 und	 Stellen	 nach	
§	39d	Absatz	1,	einschließlich	deren	Bezeichnung,

8.	 Angaben	nach	§	45b	Absatz	4,

9.	 eine	 Beschreibung	 der	 technischen	 und	 organisatorischen	
Maßnahmen	nach	den	§§	46d	bis	46i	und

10.	besondere	Regelungen	über	die	Verarbeitung	von	Daten,	die	
nach	dem	2.	Unterabschnitt	(§§	27	bis	35)	erhoben	wurden,	
insbesondere	zum	Verhältnis	von	Speicherinhalt	und	Abrufbe-
rechtigung.

Die	Verfahrensbeschreibung	 ist	 elektronisch	 zu	 führen	 und	 lau-
fend	auf	dem	neuesten	Stand	zu	halten.

(5)	Vor	dem	erstmaligen	Einsatz	eines	Verfahrens	nach	Absatz	1	
oder	dessen	wesentlicher	Änderung	ist	die	oder	der	Landesbeauf-
tragte	für	den	Datenschutz	zu	beteiligen.

(6)	Die	Verfahrensbeschreibung	ist	in	das	Verzeichnis	der	Verar-
beitungstätigkeiten	der	verantwortlichen	Stelle	(§	45c)	aufzuneh-
men.

(7)	 Das	 Ministerium	 für	 Inneres	 und	 Europa	 regelt	 das	 Nähere	
durch	Verwaltungsvorschrift.

§ 43 
Datenabgleich

(1)	Die	Polizei	kann	personenbezogene	Daten	der	in	den	§§	69,	70	
sowie	§	27	Absatz	3	Nummer	1	und	Nummer	2	genannten	Perso-
nen	 mit	 dem	 Inhalt	 polizeilicher	 Dateisysteme	 im	 Rahmen	 der	
Zweckbindung	dieser	Dateisysteme	abgleichen.	Personenbezoge-
ne	Daten	anderer	Personen	kann	die	Polizei	abgleichen,	wenn	Tat-
sachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	dies	zur	Erfüllung	poli-
zeilicher	Aufgaben	 erforderlich	 ist.	 Die	 Polizei	 kann	 ferner	 im	
Rahmen	ihrer	Aufgabenerfüllung	erlangte	personenbezogene	Da-
ten	mit	dem	Fahndungsbestand	abgleichen.	Die	betroffene	Person	
kann	 für	die	Dauer	des	Datenabgleichs	angehalten	werden.	Ein	
Abgleich	der	nach	§	27	Absatz	2	 erlangten	personenbezogenen	
Daten	ist	nur	mit	Zustimmung	der	betroffenen	Personen	zulässig.

(2)	Die	Ordnungsbehörden	können	personenbezogene	Daten	der	
in	den	§§	69	und	70	genannten	Personen	mit	dem	Inhalt	anderer	
von	ihnen	geführter	Dateisysteme	im	Rahmen	der	Zweckbestim-
mung	dieser	Dateisysteme	abgleichen.	Personenbezogene	Daten	
anderer	 Personen	 können	 die	 Ordnungsbehörden	 abgleichen,	
wenn	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	dies	zur	Erfül-
lung	 ordnungsbehördlicher	Aufgaben	 erforderlich	 ist.	Absatz	 1	
Satz	5	gilt	entsprechend.

(3)	Rechtsvorschriften	über	den	Datenabgleich	in	anderen	Fällen	
bleiben	unberührt.

§ 43a 
Datenerhebung und Datenabgleich zur Erkennung  

von Kraftfahrzeugkennzeichen

(1)	 Die	 Polizei	 kann	 im	 öffentlichen	 Verkehrsraum	 technische	
Mittel	zur	Erkennung	von	Kraftfahrzeugkennzeichen	auch	ohne	
Wissen	der	betroffenen	Person	einsetzen,
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1.	 wenn	dies	zur	Abwehr	einer	im	einzelnen	Falle	bevorstehen-
den	Gefahr	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	erfor-
derlich	ist,

2.	 wenn	dies	zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	Gefahr	erforder-
lich	ist	und	die	Voraussetzungen	für	eine	Identitätsfeststellung	
nach	§	29	Absatz	1	Satz	2	vorliegen,

3.	 wenn	eine	Person	oder	ein	Fahrzeug	zur	polizeilichen	Beob-
achtung	 ausgeschrieben	wurde	und	Tatsachen	die	Annahme	
rechtfertigen,	dass	die	für	die	Ausschreibung	relevante	Bege-
hung	 von	 Straftaten	 in	 absehbarer	 Zeit	 mit	 hinreichender	
Wahrscheinlichkeit	bevorsteht,

4.	 wenn	eine	Person	oder	ein	Fahrzeug	zur	gezielten	Kontrolle	
ausgeschrieben	wurde	und	Tatsachen	die	Annahme	rechtferti-
gen,	dass	die	für	die	Ausschreibung	relevante	Begehung	von	
Straftaten	 in	absehbarer	Zeit	mit	hinreichender	Wahrschein-
lichkeit	bevorsteht,

5.	 wenn	dokumentierte	polizeiliche	Lageerkenntnisse	über	Kri-
minalitätsschwerpunkte	 eine	 Überwachung	 des	 öffentlichen	
Verkehrsraumes	zur	vorbeugenden	Bekämpfung	von	Strafta-
ten	 von	 erheblicher	 Bedeutung	 (§	 49)	 oder	 terroristischer	
Straftaten	(§	67c)	erfordern	oder

6.	 zur	 vorbeugenden	 Bekämpfung	 der	 grenzüberschreitenden	
Kriminalität	oder	zur	Unterbindung	des	unerlaubten	Aufent-
halts	in	dem	Gebiet	von	der	Bundesgrenze	bis	einschließlich	
der	Bundesautobahn	A	20.

Dabei	können	das	Kennzeichen	und	Angaben	zum	Ort,	zur	Fahrt-
richtung,	zum	Datum	und	zur	Uhrzeit	automatisiert	erhoben	wer-
den.	Die	automatisierte	Datenerhebung	kann	sich	auch	auf	das	Bild	
des	 Fahrzeuges	 erstrecken.	 Sie	 darf	 auch	 durchgeführt	 werden,	
wenn	Dritte	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	unvermeidbar	betroffen	sind.	
Der	Einsatz	technischer	Mittel	zur	Erkennung	von	Kraftfahrzeug-
kennzeichen	darf	nicht	flächendeckend	durchgeführt	werden;	er	ist	
für	Kontrollzwecke	zu	dokumentieren.

(2)	Die	erhobenen	Daten	dürfen	nur	mit	polizeilichen	Dateisyste-
men	abgeglichen	werden,	die	auf	dasselbe	Schutzziel	ausgerichtet	
sind	 wie	 die	 Datenerhebung	 nach	Absatz	 1.	 Es	 können	 für	 den	
Datenabgleich	nach	Satz	1	auch	solche	polizeilichen	Dateisyste-
me	genutzt	werden,	die	neben	präventiven	auch	repressiven	Zwe-
cken	dienen.	Automatisierte	Abgleiche	dürfen	nicht	protokolliert	
werden.

(3)	Nach	Absatz	1	erhobene	Daten,	die	nicht	in	den	zum	Datenab-
gleich	genutzten	Dateisystemen	enthalten	sind	(Nichttreffer),	sind	
sofort	zu	löschen.

(4)	Sind	die	nach	Absatz	1	erhobenen	Daten	in	den	zum	Datenab-
gleich	 genutzten	 Dateisystemen	 enthalten	 (Treffer),	 können	 die	
Daten	gespeichert	werden.	Außer	im	Falle	des	Absatzes	1	Satz	1	
Nummer	3	ist	das	von	einem	Treffer	betroffene	Fahrzeug	unmit-
telbar	durch	die	Polizei	anzuhalten	und	die	betroffene	Fahrzeug-
führerin	oder	der	betroffene	Fahrzeugführer	ist	über	die	durchge-
führte	 Maßnahme	 zu	 informieren.	 Weitere	 Maßnahmen	 dürfen	
erst	nach	einer	Überprüfung	des	Treffers	vorgenommen	werden.	
Die	nach	Satz	1	gespeicherten	Daten	sind	außer	im	Falle	des	Ab-
satzes	1	Satz	1	Nummer	3	und	4	spätestens	48	Stunden	nach	ihrer	

Erhebung	unwiderruflich	zu	löschen.	Die	im	Falle	des	Absatzes	1	
Satz	1	Nummer	3	und	4	gespeicherten	Daten	können	polizeilich	
genutzt	und	zusammen	mit	den	gewonnenen	Erkenntnissen	an	die	
ausschreibende	Stelle	übermittelt	werden.	Außer	im	Fall	des	Ab-
satzes	1	Satz	1	Nummer	3	und	4	dürfen	die	nach	Satz	1	gespei-
cherten	Daten	nicht	zu	einem	Bewegungsbild	verbunden	werden.

(5)	 Die	 Polizei	 kann	 im	 öffentlichen	 Verkehrsraum	 technische	
Mittel	zur	Erkennung	von	Kraftfahrzeugkennzeichen	ohne	Wis-
sen	der	Person	auch	zur	Unterstützung	einer	Observation	gemäß	
§	 33	Absatz	 1	 Nummer	 1	 einsetzen.	Absatz	 1	 Satz	 2	 bis	 5	 gilt	
entsprechend.	Die	erhobenen	Daten	können	mit	einem	polizeili-
chen	Dateisystem,	in	dem	Kennzeichen	von	Fahrzeugen	gespei-
chert	 sind,	 die	 auf	 die	 observierte	 Person	 zugelassen	 sind	 oder	
durch	diese	Person	genutzt	werden,	abgeglichen	werden.	Absatz	3	
und	Absatz	4	Satz	1	gelten	entsprechend.	Die	gespeicherten	Daten	
dürfen	zu	einem	Bewegungsbild	verbunden	werden.	Im	Übrigen	
sind	die	für	die	Observation	gemäß	§	33	Absatz	1	Nummer	1	gel-
tenden	Vorschriften	zur	Datenverarbeitung	anzuwenden.

§ 44 
Rasterfahndung

(1)	Die	Polizei	kann	von	Behörden,	anderen	öffentlichen	Stellen	
und	von	Stellen	außerhalb	der	öffentlichen	Verwaltung

1.	 unter	den	Voraussetzungen	des	§	67a	Absatz	1	oder

2.	 zur	Abwehr	einer	im	einzelnen	Falle	bevorstehenden	Gefahr	
für	 den	 Bestand	 oder	 die	 Sicherheit	 des	 Bundes	 oder	 eines	
Landes	oder	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	oder	
Sachen	von	bedeutendem	Wert,	deren	Erhalt	im	öffentlichen	
Interesse	geboten	ist,

die	Übermittlung	von	personenbezogenen	Daten	bestimmter	Per-
sonengruppen	aus	Dateisystemen	zum	Zweck	des	Abgleichs	mit	
anderen	Datenbeständen	verlangen	(Rasterfahndung),	wenn	Tat-
sachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	dies	zur	Abwehr	der	Ge-
fahr	 erforderlich	 ist.	 Von	 den	 Verfassungsschutzbehörden	 des	
Bundes	 oder	 der	 Länder,	 dem	 Bundesnachrichtendienst	 sowie	
dem	 Militärischen	Abschirmdienst	 kann	 die	 Übermittlung	 nach	
Satz	1	nicht	verlangt	werden.

(2)	Das	Übermittlungsersuchen	ist	auf	Namen,	Anschrift,	Tag	und	
Ort	der	Geburt	sowie	auf	im	einzelnen	Falle	festzulegende	Merk-
male	 zu	 beschränken;	 es	 darf	 sich	 nicht	 auf	 personenbezogene	
Daten	 erstrecken,	 die	 einem	 Berufs-	 oder	 besonderen	Amtsge-
heimnis	 unterliegen.	 Von	 Übermittlungsersuchen	 nicht	 erfasste	
personenbezogene	Daten	dürfen	übermittelt	werden,	wenn	wegen	
erheblicher	technischer	Schwierigkeiten	oder	wegen	eines	unan-
gemessenen	 Zeit-	 oder	 Kostenaufwands	 eine	 Beschränkung	 auf	
die	 angeforderten	 Daten	 nicht	 möglich	 ist;	 diese	 Daten	 dürfen	
nicht	verwendet	werden.

(3)	Die	Maßnahme	bedarf	der	richterlichen	Anordnung	auf	Antrag	
der	Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde.	Bei	Gefahr	im	Ver-
zug	kann	die	Leitung	der	 zuständigen	Polizeibehörde	die	Maß-
nahme	anordnen;	eine	richterliche	Entscheidung	ist	unverzüglich	
nachzuholen.	Soweit	die	Anordnung	nach	Satz	2	nicht	binnen	drei	
Tagen	durch	das	Gericht	bestätigt	wird,	tritt	sie	außer	Kraft.
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(4)	Im	Antrag	sind	anzugeben:

1.	 soweit	möglich	die	Angaben	nach	Absatz	2	Satz	1,

2.	 die	zur	Übermittlung	zu	Verpflichtenden,

3.	 der	Sachverhalt,

4.	 eine	Begründung.

(5)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:

1.	 soweit	möglich	die	Angaben	nach	Absatz	2	Satz	1,

2.	 die	zur	Übermittlung	Verpflichteten,

3.	 der	Sachverhalt,

4.	 die	Gründe.

(6)	Die	oder	der	Landesbeauftragte	für	den	Datenschutz	ist	unver-
züglich	über	die	Maßnahme	zu	unterrichten.

(7)	Ist	der	Zweck	der	Maßnahme	erreicht	oder	zeigt	sich,	dass	er	
nicht	erreicht	werden	kann,	sind	die	übermittelten	und	im	Zusam-
menhang	mit	der	Maßnahme	zusätzlich	angefallenen	personenbe-
zogenen	Daten	auf	dem	Datenträger	zu	löschen	und	die	Unterla-
gen	zurückzugeben	oder	zu	vernichten,	soweit	sie	nicht	zur	Ab-
wehr	einer	anderen	Gefahr	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	oder	
für	ein	mit	dem	Sachverhalt	zusammenhängendes	Strafverfahren	
erforderlich	sind.

Unterabschnitt 4 
Pflichten der verantwortlichen Stelle und  

des Auftragsverarbeiters (§§ 45 – 46k)

§ 45 
Berichtigung, Ergänzung, Löschung und Einschränkung  

der Verarbeitung personenbezogener Daten

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	personenbezogene	Daten	unver-
züglich	zu	berichtigen,	wenn	sie	unrichtig	sind.	Die	Daten	sind	zu	
ergänzen,	wenn	der	Zweck	der	Speicherung	oder	ein	berechtigtes	
Interesse	der	betroffenen	Person	dies	erfordert.

(2)	Personenbezogene	Daten	sind	unverzüglich	zu	löschen,	sobald	
aus	Anlass	einer	Einzelfallprüfung,	die	insbesondere	nach	Been-
digung	 einer	 Datenerhebungsmaßnahme	 unverzüglich	 durchzu-
führen	ist,	oder	im	Rahmen	einer	Überprüfung	nach	§	45a	festge-
stellt	wird,	dass

1.	 ihre	Verarbeitung	nach	diesem	Gesetz	unzulässig	war	oder	ist,	
es	sei	denn,	die	Verarbeitung	ist	durch	Rechtsvorschriften	an-
derer	Gesetze	zugelassen,

2.	 sie	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung	gelöscht	wer-
den	müssen,

3.	 sie	unrichtig	sind	und	die	speichernde	Stelle	keine	Kenntnis	
der	richtigen	Daten	erlangen	kann,

4.	 ihre	Kenntnis	zur	Erfüllung	der	in	der	Zuständigkeit	der	spei-
chernden	Stelle	liegenden	Aufgabe	nicht	mehr	erforderlich	ist,	
es	sei	denn,	die	Daten	dürfen	nach	§	36	Absatz	2	bis	4	weiter-
verarbeitet	werden,	oder

5.	 eine	Einwilligung	nach	§	26	widerrufen	wird,	es	sei	denn,	die	
Verarbeitung	 ist	 durch	 Rechtsvorschriften	 dieses	 Gesetzes	
oder	anderer	Gesetze	zugelassen.

Kommt	eine	Löschung	zum	Zeitpunkt	der	Überprüfung	nicht	in	
Betracht,	ist	eine	neue	Prüffrist	festzulegen.

(3)	Anstelle	der	Löschung	 tritt	die	Einschränkung	der	Verarbei-
tung,	solange

1.	 Grund	 zu	 der	 Annahme	 besteht,	 dass	 durch	 die	 Löschung	
schutzwürdige	Belange	der	betroffenen	Person	beeinträchtigt	
werden,

2.	 die	Nutzung	der	personenbezogenen	Daten	zur	Behebung	ei-
ner	bestehenden	Beweisnot	in	einem	gerichtlichen	Verfahren	
oder	einem	Verwaltungsverfahren	unerlässlich	ist,	oder

3.	 eine	 Löschung	 wegen	 der	 besonderen	Art	 der	 Speicherung	
nicht	oder	nur	mit	unverhältnismäßigem	Aufwand	möglich	ist.

In	ihrer	Verarbeitung	nach	Satz	1	eingeschränkte	Daten	dürfen	nur	
zu	dem	Zweck	verarbeitet	werden,	der	ihrer	Löschung	entgegen-
stand;	in	Fällen	der	Nummer	1	nur	mit	Einwilligung	der	betroffe-
nen	Person.	 Im	Übrigen	dürfen	solche	Daten	zu	wissenschaftli-
chen	Zwecken	nach	Maßgabe	des	§	37a	Absatz	2	verwendet	wer-
den.	Bei	automatisierten	Dateisystemen	ist	technisch	sicherzustel-
len,	dass	eine	Einschränkung	der	Verarbeitung	eindeutig	erkenn-
bar	ist	und	eine	Verarbeitung	für	andere	Zwecke	nicht	ohne	weite-
re	Prüfung	möglich	ist.

(4)	Für	die	Übergabe	der	Daten	an	ein	Archiv	gelten	anstelle	einer	
Löschung	aus	dem	in	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	genannten	Grund	
die	Vorschriften	des	Landesarchivgesetzes.

(5)	Nach	einer	Übermittlung	personenbezogener	Daten	ist	in	den	
Fällen	des	Absatzes	1	bis	3	der	Empfänger	unverzüglich	über	die	
Berichtigung,	Ergänzung,	Löschung	oder	Einschränkung	der	Ver-
arbeitung	in	Kenntnis	zu	setzen;	im	Fall	der	Ergänzung	nach	Ab-
satz	 1	 gilt	 dies	 nur,	 wenn	 im	 Zeitpunkt	 der	 Übermittlung	 auch	
diese	 ergänzten	 Daten	 übermittelt	 worden	 wären.	 Die	 Berichti-
gung	 von	 unrichtigen	 personenbezogenen	 Daten	 ist,	 sofern	 die	
Daten	nicht	 selbst	 erhoben	wurden,	der	 zuständigen	Stelle,	von	
der	die	unrichtigen	Daten	stammen,	mitzuteilen.

§ 45a 
Festlegung von Prüffristen

(1)	Unbeschadet	in	Rechtsvorschriften	festgesetzter	Höchstspei-
cher-	oder	Löschfristen	hat	die	verantwortliche	Stelle	für	die	Lö-
schung	von	personenbezogenen	Daten	oder	für	eine	regelmäßige	
Überprüfung	der	Notwendigkeit	ihrer	Speicherung	angemessene	
Fristen	vorzusehen	und	durch	verfahrensrechtliche	Vorkehrungen	
sicherzustellen,	dass	diese	Fristen	eingehalten	werden.
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(2)	Die	Prüffristen	dürfen

1.	 bei	Erwachsenen	fünf	Jahre,	in	besonderen	Fällen	zehn	Jahre,

2.	 bei	Erwachsenen	nach	Vollendung	des	70.	Lebensjahres	und	
bei	Jugendlichen	fünf	Jahre,

3.	 bei	Kindern	zwei	Jahre	sowie

4.	 abweichend	von	Nummer	1	und	Nummer	2	bei	einer	Sexual-
straftat	nach	den	§§	174	bis	180,	182	oder	einer	Straftat	nach	
den	§§	211	bis	213,	223	bis	227	des	Strafgesetzbuches,	die	
sexuell	bestimmt	ist,	15	Jahre

nicht	überschreiten,	wobei	nach	dem	Zweck	der	Speicherung	so-
wie	der	Art	und	Bedeutung	des	Sachverhaltes	zu	unterscheiden	ist.	
Die	Frist	beginnt	 regelmäßig	mit	dem	Tag	der	 letzten	behördli-
chen	Speicherung	eines	für	die	Gefahrenprognose	maßgebenden	
personenbezogenen	Datums,	jedoch	nicht	vor	der	Entlassung	der	
betroffenen	Person	aus	der	Justizvollzugsanstalt	oder	Jugendan-
stalt,	der	Beendigung	einer	mit	Freiheitsentziehung	verbundenen	
Maßregel	der	Besserung	oder	Sicherung	oder	dem	Ablauf	einer	
gerichtlich	bestimmten	Bewährungszeit.	Gibt	eine	Person	inner-
halb	der	Frist	des	Satzes	1	Anlass	zur	Speicherung	weiterer	perso-
nenbezogener	Daten	über	sie,	die	für	die	Gefahrenprognose	maß-
gebend	sind,	so	gilt	für	alle	zu	ihr	gespeicherten	Daten	gemeinsam	
der	 Prüfungstermin,	 der	 als	 letzter	 eintritt,	 oder	 die	Aufbewah-
rungsfrist,	die	als	letzte	endet.

(3)	Ist	eine	weitere	Aufbewahrung	erforderlich,	ist	in	regelmäßi-
gen	 Abständen,	 spätestens	 bei	 Änderung	 des	 die	 Speicherung	
begründenden	Sachverhaltes,	eine	erneute	Prüfung	durchzufüh-
ren.

§ 45b 
Durchführung einer Datenschutz- 

Folgenabschätzung

(1)	Hat	eine	Form	der	Verarbeitung,	insbesondere	bei	Verwendung	
neuer	Technologien,	aufgrund	der	Art,	des	Umfangs,	der	Umstän-
de	 und	 der	 Zwecke	 der	Verarbeitung	 voraussichtlich	 ein	 hohes	
Risiko	für	die	Rechtsgüter	betroffener	Personen	zur	Folge,	so	hat	
die	verantwortliche	Stelle	vorab	eine	Abschätzung	der	Folgen	der	
vorgesehenen	Verarbeitungsvorgänge	 für	 die	 betroffenen	 Perso-
nen	durchzuführen.

(2)	 Für	 die	 Untersuchung	 mehrerer	 ähnlicher	Verarbeitungsvor-
gänge	mit	ähnlich	hohem	Gefahrenpotenzial	kann	eine	gemeinsa-
me	Datenschutz-Folgenabschätzung	vorgenommen	werden.

(3)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	die	behördliche	Datenschutzbe-
auftragte	oder	den	behördlichen	Datenschutzbeauftragten	an	der	
Durchführung	der	Folgenabschätzung	zu	beteiligen.

(4)	Die	Folgenabschätzung	hat	den	Rechten	der	von	der	Verarbei-
tung	 betroffenen	 Personen	 Rechnung	 zu	 tragen	 und	 zumindest	
Folgendes	zu	enthalten:

1.	 eine	systematische	Beschreibung	der	geplanten	Verarbeitungs-
vorgänge	und	der	Zwecke	der	Verarbeitung,

2.	 eine	Bewertung	der	Notwendigkeit	und	Verhältnismäßigkeit	
der	Verarbeitungsvorgänge	in	Bezug	auf	deren	Zweck,

3.	 eine	Bewertung	der	Gefahren	für	die	Rechtsgüter	der	betrof-
fenen	Personen	und

4.	 die	Maßnahmen,	mit	denen	bestehenden	Gefahren	abgeholfen	
werden	soll,	einschließlich	der	Garantien,	der	Sicherheitsvor-
kehrungen	und	der	Verfahren,	durch	die	der	Schutz	personen-
bezogener	Daten	sichergestellt	und	die	Einhaltung	der	gesetz-
lichen	Vorgaben	nachgewiesen	werden	sollen.

Die	Einhaltung	genehmigter	Verhaltensregeln	gemäß	Artikel	40	
der	Verordnung	(EU)	2016/679	durch	die	verantwortliche	Stelle	
oder	den	Auftragsverarbeiter	 ist	 im	Rahmen	der	Folgenabschät-
zung	zu	berücksichtigen.

(5)	Soweit	es	erforderlich	ist,	hat	die	verantwortliche	Stelle	eine	
Überprüfung	durchzuführen,	ob	die	Verarbeitung	den	Maßgaben	
folgt,	die	sich	aus	der	Folgenabschätzung	ergeben	haben.

§ 45c 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	ein	Verzeichnis	aller	Kategorien	
von	Verarbeitungstätigkeiten	zu	führen,	die	in	ihre	Zuständigkeit	
fallen.	Dieses	Verzeichnis	hat	hinsichtlich	der	Datenverarbeitung	
zu	Zwecken	der	Richtlinie	(EU)	2016/680	die	folgenden	Angaben	
zu	enthalten:

1.	 den	Namen	und	die	Kontaktdaten	der	verantwortlichen	Stelle	
und	gegebenenfalls	der	gemeinsam	mit	 ihr	verantwortlichen	
Stellen	sowie	den	Namen	und	die	Kontaktdaten	der	oder	des	
behördlichen	Datenschutzbeauftragten,

2.	 die	Zwecke	und	die	Rechtsgrundlagen	der	Verarbeitung,

3.	 die	Kategorien	von	Empfängern,	gegenüber	denen	die	perso-
nenbezogenen	Daten	offengelegt	worden	sind	oder	noch	of-
fengelegt	werden	sollen,

4.	 eine	Beschreibung	der	Kategorien	betroffener	Personen	und	
der	Kategorien	personenbezogener	Daten,

5.	 gegebenenfalls	die	Verwendung	von	Profiling,

6.	 gegebenenfalls	die	Kategorien	von	Übermittlungen	personen-
bezogener	Daten	an	Staaten	und	Stellen	nach	§	39d	Absatz	1,	
einschließlich	deren	Bezeichnung,

7.	 die	Prüffristen	nach	§	45a	oder	die	Aufbewahrungs-	oder	Spei-
cherungsdauer	und

8.	 eine	allgemeine	Beschreibung	der	technischen	und	organisa-
torischen	Maßnahmen	nach	den	§§	46d	bis	46i.

Bei	 automatisierten	Verfahren	 gemäß	 §	 42	 sind	 im	Verzeichnis	
alle	verantwortlichen	Stellen	zu	benennen.	Ferner	ist	bei	Vorliegen	
einer	Vereinbarung	nach	§	42	Absatz	3	zu	ergänzen,	für	welchen	
konkreten	 Bereich	 der	 Datenverarbeitung	 jede	 der	 beteiligten	
Stellen	verantwortlich	ist.
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(2)	Der	Auftragsverarbeiter	hat	ein	Verzeichnis	aller	Kategorien	
von	Verarbeitungen,	die	er	im	Auftrag	einer	verantwortlichen	Stel-
le	durchführt,	zu	führen,	das	hinsichtlich	der	Datenverarbeitung	zu	
Zwecken	 der	 Richtlinie	 (EU)	 2016/680	 Folgendes	 zu	 enthalten	
hat:

1.	 den	 Namen	 und	 die	 Kontaktdaten	 des	Auftragsverarbeiters,	
jeder	verantwortlichen	Stelle,	in	deren	Auftrag	der	Auftrags-
verarbeiter	 tätig	 ist,	 sowie	 gegebenenfalls	 der	 oder	 des	 be-
hördlichen	Datenschutzbeauftragten,

2.	 gegebenenfalls	Übermittlungen	von	personenbezogenen	Da-
ten	an	Staaten	und	Stellen	nach	§	39d	Absatz	1,	einschließlich	
deren	Bezeichnung,

3.	 eine	allgemeine	Beschreibung	der	technischen	und	organisa-
torischen	Maßnahmen	nach	den	§§	46d	bis	46i.

(3)	 Die	 in	 den	Absätzen	 1	 und	 2	 genannten	Verzeichnisse	 sind	
elektronisch	zu	führen.	Dies	gilt	auch	für	die	nach	Artikel	30	der	
Verordnung	(EU)	2016/679	zu	führenden	Verzeichnisse.

(4)	Die	verantwortlichen	Stellen	und	die	Auftragsverarbeiter	ha-
ben	auf	Anforderung	ihre	Verzeichnisse	der	oder	dem	Landesbe-
auftragten	für	den	Datenschutz	zur	Verfügung	zu	stellen.

§ 46 
Allgemeine Informationspflicht

(1)	Im	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/680	hat	die	
verantwortliche	Stelle	 in	allgemeiner	Form	und	 für	 jede	Person	
zugänglich	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen	über

1.	 die	Zwecke	der	von	ihr	vorgenommenen	Verarbeitungen,

2.	 die	im	Hinblick	auf	die	Verarbeitung	ihrer	personenbezogenen	
Daten	bestehenden	Rechte	der	betroffenen	Personen	auf	Aus-
kunft,	Berichtigung,	Löschung	und	Einschränkung	der	Verar-
beitung,

3.	 den	Namen	und	die	Kontaktdaten	der	verantwortlichen	Stelle	
und	der	oder	des	behördlichen	Datenschutzbeauftragten,

4.	 das	Recht,	die	Landesbeauftragte	oder	den	Landesbeauftrag-
ten	für	den	Datenschutz	anzurufen,	und

5.	 die	 Erreichbarkeit	 der	 oder	 des	 Landesbeauftragten	 für	 den	
Datenschutz.

(2)	 Im	Anwendungsbereich	der	Verordnung	 (EU)	2016/679	gilt	
unter	 Beachtung	 der	 Artikel	 13	 und	 14	 der	 Verordnung	 (EU)	
2016/679	§	5	des	Landesdatenschutzgesetzes.

§ 46a 
Benachrichtigungspflichten bei verdeckten und  

eingriffsintensiven Maßnahmen

(1)	 Bei	 folgenden	 Maßnahmen	 sind	 die	 dort	 jeweils	 benannten	
Personen	durch	die	durchführende	Stelle	zu	benachrichtigen:

1.	 bei	Feststellung	der	Identität	von	Personen	auf	Übersichtsauf-
zeichnungen	nach	§	32	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	Satz	2	die	
Adressaten	der	Maßnahme,

2.	 bei	Einsatz	besonderer	Mittel	der	Datenerhebung	nach	§	33	
Absatz	1

a)	 die	Adressaten	der	Maßnahme,

b)	 diejenigen,	deren	personenbezogene	Daten	verarbeitet	wur-
den	und

c)	 diejenigen,	deren	nicht	allgemein	zugängliche	Wohnung	
betreten	wurde,

3.	 bei	Einsatz	technischer	Mittel	in	Wohnungen	nach	§	33b	die	
von	 der	 Maßnahme	 betroffenen	 Personen,	 auch	 wenn	 die	
Maßnahme	nach	§	33b	Absatz	9	als	Personenschutzmaßnah-
me	erfolgt	ist,

4.	 bei	verdecktem	Zugriff	auf	 informationstechnische	Systeme	
nach	 §	 33c,	 Eingriffen	 in	 den	 Telekommunikationsbereich	
nach	§	33d	oder	Inanspruchnahme	von	Diensteanbietern	nach	
den	§§	33e	bis	33g	und	§	33h	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	2,

a)	 die	Adressaten	der	Maßnahme	und

b)	 diejenigen,	 deren	 personenbezogene	 Daten	 im	 Rahmen	
einer	solchen	Maßnahme	verarbeitet	wurden,

5.	 bei	Ausschreibung	zur	polizeilichen	Beobachtung	oder	geziel-
ten	Kontrolle	nach	§	35

a)	 die	Adressaten	der	Maßnahme	und	

b)	 diejenigen,	deren	personenbezogene	Daten	verarbeitet	wur-
den,

6.	 bei	 Rasterfahndung	 nach	 §	 44	 die	 Personen,	 gegen	 die	 nach	
Auswertung	der	Daten	weitere	Maßnahmen	durchgeführt	wur-
den,

7.	 bei	 elektronischer	 Aufenthaltsüberwachung	 nach	 §	 67a	 die	
Adressaten	 der	 Maßnahme,	 wenn	 Bewegungsbilder	 erstellt	
wurden,	wobei	die	Benachrichtigung	spätestens	zwei	Monate	
nach	deren	Beendigung	zu	erfolgen	hat.

Erfolgen	Maßnahmen	mit	Mitteln	des	§	33d	Absatz	3,	sind	die	in	
Satz	1	Nummer	4	genannten	Personen	auch	darüber	zu	unterrich-
ten,	dass	mit	technischen	Mitteln	verdeckt	auf	informationstech-
nische	Systeme	zugegriffen	wurde.	Die	Benachrichtigung	unter-
bleibt,	soweit	überwiegende	schutzwürdige	Belange	einer	betrof-
fenen	Person	entgegenstehen.	Zudem	kann	die	Benachrichtigung	
einer	in	Satz	1	Nummer	2,	4	und	5	bezeichneten	Person,	gegen	die	
sich	die	Maßnahme	nicht	gerichtet	hat,	unterbleiben,	wenn	diese	
von	 der	 Maßnahme	 nur	 unerheblich	 betroffen	 wurde.	 Nachfor-
schungen	zur	Feststellung	der	Identität	oder	des	Aufenthaltsortes	
einer	in	Satz	1	bezeichneten	Person	sind	nur	vorzunehmen,	wenn	
dies	unter	Berücksichtigung	der	Eingriffsintensität	der	Maßnahme	
gegenüber	dieser	Person,	des	Aufwands	für	die	Feststellung	sowie	
der	daraus	für	diese	oder	andere	Personen	folgenden	Beeinträch-
tigungen	geboten	ist.	Bezieht	sich	die	Benachrichtigung	auf	Da-
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ten,	die	an	oder	von	Verfassungsschutzbehörden	des	Bundes	oder	
der	 Länder	 oder	 die	 an	 den	 oder	 von	 dem	 Bundesnachrichten-
dienst	oder	Militärischen	Abschirmdienst	übermittelt	wurden,	ist	
sie	nur	nach	Zustimmung	dieser	Stellen	zulässig.

(2)	Die	Benachrichtigung	erfolgt,	 sobald	dies	ohne	Gefährdung	
des	Zwecks	der	Maßnahme,	der	eingesetzten	Polizeibeamtinnen	
und	Polizeibeamten	oder	Vertrauenspersonen	oder	der	in	der	je-
weiligen	Befugnisnorm	genannten	Rechtsgüter	geschehen	kann.	
In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	2	und	bei	Maßnah-
men	nach	§	33b	Absatz	9	ist	auch	eine	Gefährdung	der	weiteren	
Verwendung	von	Vertrauenspersonen	und	verdeckt	Ermittelnden	
als	bedeutender	Belang	zu	berücksichtigen.	Ist	wegen	desselben	
Sachverhalts	ein	strafrechtliches	Ermittlungsverfahren	gegen	die	
betroffene	Person	eingeleitet	worden,	ist	die	Benachrichtigung	in	
Abstimmung	mit	der	Staatsanwaltschaft	zurückzustellen,	solange	
der	Stand	des	Ermittlungsverfahrens	eine	Benachrichtigung	nicht	
zulässt.

(3)	Die	Benachrichtigung	hat	zumindest	zu	enthalten:

1.	 die	Angaben	nach	§	46	Absatz	1,

2.	 die	Rechtsgrundlage	der	Datenerhebung	und	gegebenenfalls	
der	weiteren	Verarbeitung,

3.	 Informationen	über	die	mutmaßliche	Dauer	der	Datenspeiche-
rung	oder,	falls	diese	Angabe	nicht	möglich	ist,	Kriterien	hier-
für	sowie	

4.	 gegebenenfalls	über	die	Kategorien	der	Empfänger	der	Daten.

(4)	Wird	die	Benachrichtigung	aus	einem	der	in	Absatz	2	genann-
ten	Gründe	zurückgestellt,	bedarf	die	weitere	Zurückstellung	der	
richterlichen	Zustimmung,	wenn	sie	nicht	 innerhalb	des	folgen-
den	Zeitraums	erfolgt:

1.	 sechs	 Monate	 nach	 Beendigung	 des	 Einsatzes	 technischer	
Mittel	in	Wohnungen	nach	§	33b	oder	des	verdeckten	Zugriffs	
auf	 informationstechnische	Systeme	nach	§	33c	oder	§	33d	
Absatz	3	oder

2.	 ein	Jahr	nach	Beendigung	einer	der	übrigen	in	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	1	bis	6	bezeichneten	Maßnahmen.

Sind	mehrere	Maßnahmen	in	einem	engen	zeitlichen	Zusammen-
hang	durchgeführt	worden,	so	beginnt	die	in	Satz	1	genannte	Frist	
mit	der	Beendigung	der	letzten	Maßnahme.	Die	richterliche	Ent-
scheidung	ist	vorbehaltlich	einer	anderen	richterlichen	Anordnung	
jeweils	 nach	 einem	 Jahr	 erneut	 einzuholen.	 Eine	 Benachrichti-
gung	 kann	 mit	 richterlicher	 Zustimmung	 frühestens	 nach	 dem	
Ablauf	von	fünf	Jahren	auf	Dauer	unterbleiben,	wenn

1.	 überwiegende	Interessen	einer	betroffenen	Person	entgegen-
stehen	oder

2.	 die	Voraussetzungen	für	eine	Benachrichtigung	mit	an	Sicher-
heit	grenzender	Wahrscheinlichkeit	auch	in	Zukunft	nicht	ein-
treten	werden

und	eine	Verwendung	der	Daten	gegen	die	betroffene	Person	aus-
geschlossen	ist.	In	diesem	Fall	sind	die	Daten	zu	löschen.

§ 46b 
Benachrichtigung über die Speicherung  

personenbezogener Daten von Kindern und  
unter Betreuung stehenden Personen

Werden	personenbezogene	Daten	von	Kindern	ohne	Kenntnis	der	
Sorgeberechtigten	 verarbeitet,	 sind	 die	 Sorgeberechtigten	 durch	
die	verantwortliche	Stelle	zu	benachrichtigen,	sobald	die	Aufga-
benerfüllung	hierdurch	nicht	mehr	gefährdet	wird.	Die	Benach-
richtigung	kann	zurückgestellt	werden,	solange	zu	besorgen	 ist,	
dass	die	Benachrichtigung	zu	erheblichen	Nachteilen	für	das	Kind	
führt;	§	46a	Absatz	4	gilt	entsprechend.	Satz	1	und	2	gelten	sinn-
gemäß	für	unter	Betreuung	stehende	Personen.

§ 46c 
Benachrichtigung betroffener Personen  

bei Verletzungen des Schutzes  
personenbezogener Daten

(1)	Hat	 eine	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	
voraussichtlich	eine	hohe	Gefährdung	für	Rechtsgüter	betroffener	
Personen	zur	Folge,	hat	die	verantwortliche	Stelle	diese	Personen	
unverzüglich	über	den	Vorfall	zu	benachrichtigen.

(2)	 Die	 Benachrichtigung	 nach	Absatz	 1	 hat	 in	 allgemein	 ver-
ständlicher	Weise	die	Art	der	Verletzung	des	Schutzes	personen-
bezogener	 Daten	 zu	 beschreiben	 und	 zumindest	 die	 folgenden	
Angaben	zu	enthalten:

1.	 den	Namen	und	die	Kontaktdaten	der	oder	des	behördlichen	
Datenschutzbeauftragten	 oder	 einer	 sonstigen	 Person	 oder	
Stelle,	die	weitere	Informationen	erteilen	kann,

2.	 eine	 Beschreibung	 der	 wahrscheinlichen	 Folgen	 der	Verlet-
zung	und

3.	 eine	Beschreibung	der	von	der	verantwortlichen	Stelle	ergrif-
fenen	oder	vorgeschlagenen	Maßnahmen	zur	Behandlung	der	
Verletzung	und	der	getroffenen	Maßnahmen	zur	Abmilderung	
ihrer	möglichen	nachteiligen	Auswirkungen.

(3)	Die	Benachrichtigung	der	betroffenen	Personen	nach	Absatz	1	
kann	zurückgestellt	oder	eingeschränkt	werden	oder	unterbleiben,	
soweit	und	solange

1.	 die	Benachrichtigung	die	öffentliche	Sicherheit	gefährden	oder	
sonst	dem	Wohle	des	Bundes	oder	eines	Landes	Nachteile	be-
reiten	würde,

2.	 die	personenbezogenen	Daten	oder	die	Tatsache	ihrer	Verar-
beitung	nach	einer	Rechtsvorschrift	geheim	zu	halten	sind,

3.	 die	Benachrichtigung	die	Sicherheit	von	Datenverarbeitungs-
systemen	gefährden	würde,

4.	 die	 Benachrichtigung	 die	 Rechtsgüter	 einer	 anderen	 Person	
gefährden	würde	oder

5.	 die	Benachrichtigung	die	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	die-
sem	Gesetz	gefährden	oder	wesentlich	erschweren	würde
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und	soweit	nicht	die	Interessen	der	betroffenen	Person	aufgrund	
der	 von	 der	Verletzung	 ausgehenden	 Gefährdung	 im	 Sinne	 des	
Absatzes	1	überwiegen.

(4)	Die	Benachrichtigung	nach	Absatz	1	kann	unterbleiben,	wenn

1.	 die	verantwortliche	Stelle	für	die	von	der	Verletzung	betroffe-
nen	Daten	geeignete	technische	und	organisatorische	Sicher-
heitsvorkehrungen	 getroffen	 hat;	 dies	 gilt	 insbesondere	 für	
Vorkehrungen	wie	Verschlüsselungen,	durch	die	die	Daten	für	
unbefugte	Personen	unzugänglich	gemacht	wurden;

2.	 die	verantwortliche	Stelle	durch	unmittelbar	im	Anschluss	an	
die	Verletzung	getroffene	Maßnahmen	sichergestellt	hat,	dass	
aller	Wahrscheinlichkeit	nach	keine	Gefährdung	im	Sinne	des	
Absatzes	1	mehr	besteht,	oder

3.	 dies,	insbesondere	wegen	der	Vielzahl	betroffener	Personen,	
mit	einem	unverhältnismäßigen	Aufwand	verbunden	wäre;	in	
diesem	Fall	hat	die	verantwortliche	Stelle	die	Verletzung	nach	
Maßgabe	des	Absatzes	2	öffentlich	bekannt	zu	machen	oder	
eine	ähnlich	wirksame	Maßnahme	zur	Information	zu	ergrei-
fen.

(5)	Wenn	die	verantwortliche	Stelle	die	betroffenen	Personen	über	
eine	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	nicht	be-
nachrichtigt	hat,	kann	die	oder	der	Landesbeauftragte	für	den	Da-
tenschutz	die	Nachholung	von	der	verantwortlichen	Stelle	verlan-
gen	oder	 förmlich	 feststellen,	dass	 ihrer	oder	seiner	Auffassung	
nach	die	in	Absatz	4	genannten	Voraussetzungen	nicht	erfüllt	sind.	
Hierbei	hat	sie	oder	er	die	Wahrscheinlichkeit	zu	berücksichtigen,	
dass	die	Verletzung	eine	Gefährdung	im	Sinne	des	Absatzes	1	zur	
Folge	hat.

(6)	 In	 einem	 Straf-	 oder	 Ordnungswidrigkeitenverfahren	 gegen	
die	meldepflichtige	oder	benachrichtigende	Person	oder	einen	ih-
rer	in	§	52	Absatz	1	der	Strafprozessordnung	bezeichneten	Ange-
hörigen	darf	eine	Benachrichtigung	nach	Absatz	1	nur	mit	Zustim-
mung	der	meldepflichtigen	oder	benachrichtigenden	Person	ver-
wendet	werden.

§ 46d 
Dokumentationspflichten

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	und	der	Auftragsverarbeiter	haben	
zu	jeder	Maßnahme	insbesondere	Folgendes	zu	dokumentieren:

1.	 die	Rechtsgrundlage	der	Erhebung	personenbezogener	Daten,

2.	 die	Weiterverarbeitung	personenbezogener	Daten	im	Sinne	des	
§	36	Absatz	1	und	die	Zweckänderung	sowie	deren	Gründe,

3.	 die	sonstige	weitere	Verwendung	personenbezogener	Daten,	
insbesondere	 die	 Abfrage,	 die	 Offenlegung	 einschließlich	
Übermittlung,	die	Kombination,	die	Einschränkung	der	Verar-
beitung	 und	 die	 Löschung,	 sowie	 die	 Gründe	 der	 weiteren	
Verwendung;	 bei	 einer	 Berichtigung,	 Ergänzung	 und	 Lö-
schung	 fehlerhafter,	 unvollständiger	 und	 unrichtiger	 Daten	
zusätzlich	auch	den	Zeitraum	und	die	Gründe,	die	zur	Fehler-
haftigkeit,	 Unvollständigkeit	 oder	 Unrichtigkeit	 geführt	 ha-
ben,

4.	 den	auch	nur	vorübergehenden	Verzicht	auf	die	Löschung	per-
sonenbezogener	Daten	sowie	deren	Gründe,

5.	 die	Benachrichtigung	von	Datenempfängern	in	Fällen	von	§	45	
Absatz	5,

6.	 die	Festlegung	von	Prüffristen	nach	§	45a	sowie	deren	Bemes-
sungsgründe,

7.	 die	Benachrichtigung	betroffener	Personen	nach	den	§§	46a	
bis	46c,	die	Zurückstellung	sowie	das	Unterbleiben	der	Be-
nachrichtigung	sowie	die	Gründe	und

8.	 die	Benachrichtigung	der	oder	des	Landesbeauftragten	für	den	
Datenschutz.

Im	Rahmen	der	Dokumentation	sind	auch	das	Datum	und	soweit	
erforderlich	die	Uhrzeit	des	Verarbeitungsvorgangs	festzuhalten.	
Bei	der	Übermittlung	personenbezogener	Daten	muss	zudem	aus	
der	Dokumentation	die	Aktenfundstelle,	die	Identität	der	übermit-
telnden	Person,	welche	Daten	übermittelt	wurden	und	deren	Emp-
fänger	erkennbar	sein.

(2)	Dokumentationen	zu	den	in	§	46f	Absatz	2	genannten	verdeck-
ten	und	eingriffsintensiven	Maßnahmen	müssen	zumindest	den	in	
§§	46e	und	46f	aufgeführten	Protokollierungen	entsprechen.	Sie	
sind	 ebenso	 wie	 Dokumentationen	 zu	 Datenübermittlungen	 an	
Drittstaaten	 und	 weitere	 zwischen-	 und	 überstaatliche	 Stellen	
nach	 den	 §§	 39d	 bis	 39h	 sowie	 nach	 der	 Verordnung	 (EU)	
2016/679	mindestens	bis	zum	Abschluss	der	Kontrolle	nach	§	48b	
Absatz	6	aufzubewahren.

(3)	 Soweit	 die	 Dokumentationen	 den	 Protokollierungen	 in	 §	 46f	
entsprechen,	dürfen	sie	nur	zu	den	in	§	46f	Absatz	4	Satz	1	genann-
ten	Zwecken	verwendet	werden.	Im	Übrigen	dürfen	Dokumenta-
tionen	zu	den	in	§	46e	Absatz	4	Satz	1	genannten	Zwecken	verwen-
det	werden.

§ 46e 
Protokollierungspflichten

(1)	In	automatisierten	Verfahren	nach	§	42	haben	die	verantwort-
lichen	Stellen	und	die	Auftragsverarbeiter	mindestens	die	folgen-
den	Verarbeitungsvorgänge	zu	protokollieren:

1.	 Erhebung,

2.	 Veränderung,

3.	 Abfrage,

4.	 Offenlegung	einschließlich	Übermittlung,

5.	 Kombination	und

6.	 Löschung.

(2)	Die	Protokolle	über	Abfragen	und	Offenlegungen	müssen	es	
ermöglichen,	die	Begründung,	das	Datum	und	die	Uhrzeit	dieser	
Vorgänge	und	so	weit	wie	möglich	die	Identität	der	Person,	die	die	
personenbezogenen	Daten	abgefragt	oder	offengelegt	hat,	und	die	
Identität	des	Empfängers	der	Daten	festzustellen.
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(3)	Die	Protokollierung	erfolgt	in	einer	Weise,	dass	die	Protokolle

1.	 der	oder	dem	behördlichen	Datenschutzbeauftragten	und	der	
oder	dem	Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	in	elektro-
nisch	auswertbarer	Form	für	die	Überprüfung	der	Rechtmä-
ßigkeit	der	Datenverarbeitung	zur	Verfügung	stehen	und

2.	 eine	Überprüfung	ermöglichen,	dass	Zugriffe	auf	personenbe-
zogene	Daten	im	automatisierten	Verfahren	innerhalb	festge-
legter	Zugriffsberechtigungen	erfolgen.

(4)	Protokollierungen	dürfen	nur	verwendet	werden

1.	 zur	Erfüllung	von	Informationspflichten	nach	§	46,

2.	 zur	Erfüllung	von	Benachrichtigungspflichten	nach	den	§§	46a	
bis	46c,

3.	 zur	Überprüfung	der	Rechtmäßigkeit	der	Datenverarbeitung,	
auch	durch	die	betroffene	Person,	 einschließlich	der	Eigen-
überwachung,

4.	 zur	 Gewährleistung	 der	 Integrität	 und	 Sicherheit	 der	 perso-
nenbezogenen	Daten,

5.	 zur	Verhütung	und	Verfolgung	von	Straftaten	oder	Ordnungs-
widrigkeiten,

6.	 soweit	dies	nach	§	48h	zur	Erstellung	der	Berichte	und	Unter-
richtungen	erforderlich	ist.

Sie	sind,	soweit	gesetzlich	nichts	anderes	bestimmt	ist,	am	Ende	des	
auf	deren	Generierung	 folgenden	Jahres	zu	 löschen,	es	 sei	denn,	
dass	sie	für	die	in	Satz	1	genannten	Zwecke	noch	erforderlich	sind.	
Bei	den	in	§	46f	Absatz	2	genannten	Maßnahmen	und	bei	der	Über-
mittlung	personenbezogener	Daten	an	Drittstaaten	und	weitere	zwi-
schen-	und	überstaatliche	Stellen	nach	den	§§	39d	bis	39h	sowie	
nach	der	Verordnung	(EU)	2016/679	tritt	an	die	Stelle	der	in	Satz	2	
bestimmten	Frist	die	in	§	48b	Absatz	6	genannte	Frist.

(5)	Protokollierungen	sind	durch	technische	und	organisatorische	
Maßnahmen	zu	sichern	und	der	oder	dem	Landesbeauftragten	für	
den	Datenschutz	auf	Verlangen	zur	Verfügung	zu	stellen.

(6)	Abweichende	Regelungen	bestimmt	§	115	Absatz	3.

§ 46f 
Protokollierungspflichten bei verdeckten und  

eingriffsintensiven Maßnahmen

(1)	Bei	den	 in	§	46a	Absatz	1	Satz	1	aufgeführten	Maßnahmen	
sind	 neben	 den	 nach	 §	 46e	 zu	 protokollierenden	Vorgängen	 zu	
protokollieren:

1.	 das	zur	Datenerhebung	eingesetzte	Mittel,

2.	 der	Zeitpunkt	des	Einsatzes,

3.	 Angaben,	die	die	Feststellung	der	erhobenen	Daten	ermögli-
chen,	sowie

4.	 die	Organisationseinheit,	die	die	Maßnahme	durchführt.

(2)	Zu	protokollieren	sind	auch

1.	 bei	Feststellung	der	Identität	von	Personen	auf	Übersichtsauf-
zeichnungen	nach	§	32	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	Satz	2	die	
Adressaten	der	Maßnahme,

2.	 bei	Einsatz	besonderer	Mittel	der	Datenerhebung	nach	§	33	
Absatz	1	

a)	 die	Adressaten	der	Maßnahme,	

b)	 diejenigen,	deren	personenbezogene	Daten	verarbeitet	wur-
den	und	

c)	 diejenigen,	deren	nicht	allgemein	zugängliche	Wohnung	
betreten	wurde,

3.	 bei	Einsatz	technischer	Mittel	in	Wohnungen	nach	§	33b	die	
von	 der	 Maßnahme	 betroffenen	 Personen,	 auch	 wenn	 die	
Maßnahme	nach	§	33b	Absatz	9	als	Personenschutzmaßnah-
me	erfolgt	ist,

4.	 bei	verdecktem	Zugriff	auf	 informationstechnische	Systeme	
nach	§	33c	und	nach	§	33d	Absatz	3

a)	 die	Adressaten	der	Maßnahme,

b)	 diejenigen,	 deren	 personenbezogene	 Daten	 im	 Rahmen	
einer	solchen	Maßnahme	verarbeitet	wurden	und

c)	 die	Angaben	zur	 Identifizierung	des	 informationstechni-
schen	Systems	und	die	daran	vorgenommenen	nicht	nur	
flüchtigen	Veränderungen,

5.	 bei	 sonstigen	 Eingriffen	 in	 den	Telekommunikationsbereich	
nach	§	33d	oder	Inanspruchnahme	von	Diensteanbietern	nach	
den	§§	33e	bis	33g,

a)	 die	Adressaten	der	Maßnahme,

b)	 diejenigen,	 deren	 personenbezogene	 Daten	 im	 Rahmen	
einer	solchen	Maßnahme	verarbeitet	wurden	und

6.	 bei	Ausschreibung	zur	polizeilichen	Beobachtung	oder	geziel-
ten	Kontrolle	nach	§	35

a)	 die	Adressaten	der	Maßnahme	und

b)	 diejenigen,	 deren	 personenbezogene	 Daten	 verarbeitet	
wurden,

7.	 bei	Rasterfahndung	nach	§	44

a)	 die	im	Übermittlungsersuchen	nach	§	44	Absatz	2	Satz	1	
enthaltenen	Merkmale	und

b)	 die	Personen,	gegen	die	nach	Auswertung	der	Daten	wei-
tere	Maßnahmen	durchgeführt	wurden,

8.	 bei	 elektronischer	 Aufenthaltsüberwachung	 nach	 §	 67a	 die	
Adressaten	 der	 Maßnahme,	 wenn	 Bewegungsbilder	 erstellt	
wurden.
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(3)	Nachforschungen	zur	Feststellung	der	Identität	einer	in	Ab-
satz	2	bezeichneten	Person	sind	nur	vorzunehmen,	wenn	dies	
unter	 Berücksichtigung	 der	 Eingriffsintensität	 der	 Maßnahme	
gegenüber	dieser	Person,	des	Aufwands	für	die	Feststellung	ih-
rer	 Identität	 sowie	der	 daraus	 für	 diese	 oder	 andere	Personen	
folgenden	Beeinträchtigungen	geboten	ist.	Die	Zahl	der	Perso-
nen,	deren	Protokollierung	unterblieben	ist,	ist	im	Protokoll	an-
zugeben.

(4)	Diese	Protokolldaten	dürfen	nur	verwendet	werden	für	Zwe-
cke	der	Benachrichtigung	nach	den	§§	46a	bis	46c	und	§	48d,	so-
weit	erforderlich	für	die	Erstellung	der	Berichte	und	Unterrichtun-
gen	nach	§	48h	oder	um	der	betroffenen	Person	oder	einer	dazu	
befugten	öffentlichen	Stelle	die	Prüfung	zu	ermöglichen,	ob	die	
Maßnahmen	rechtmäßig	durchgeführt	worden	sind.	Sie	sind	bis	
zum	Abschluss	der	Kontrolle	nach	§	48b	Absatz	6	aufzubewahren	
und	sodann	automatisiert	zu	löschen,	es	sei	denn,	dass	sie	für	den	
in	Satz	1	genannten	Zweck	noch	erforderlich	sind.

§ 46g 
Kennzeichnungspflichten

(1)	Bei	der	Speicherung	in	automatisierten	polizeilichen	Verfah-
ren	nach	§	42	sind	personenbezogene	Daten	wie	folgt	zu	kenn-
zeichnen:

1.	 Angabe	des	Mittels	der	Erhebung	der	Daten	einschließlich	der	
Angabe,	ob	die	Daten	offen	oder	verdeckt	erhoben	wurden,

2.	 Angabe	der	Kategorie	nach	§	25a	Absatz	2	bei	Personen,	zu	
denen	Grunddaten	nach	§	3	Absatz	5	Nummer	2	angelegt	wur-
den,

3.	 Angabe	der

a)	 Rechtsgüter,	deren	Schutz	ihre	Erhebung	dient	oder

b)	 Straftaten	oder	Ordnungswidrigkeiten,	deren	Verfolgung	
oder	Verhütung	ihre	Erhebung	dient,

4.	 Angabe	der	Stelle,	die	sie	erhoben	hat,

5.	 falls	zutreffend	die	Angabe,	dass	sie	in	oder	aus	Wohn-	oder	
Geschäftsräumen	 oder	 befriedetem	 Besitztum	 erhoben	 wur-
den,

6.	 falls	zutreffend	die	Angabe,	dass	es	sich	um	kernbereichsrele-
vante	Daten	nach	§	26a	handelt,	soweit	diese	nicht	unverzüg-
lich	gelöscht	werden	konnten,

7.	 falls	zutreffend	die	Angabe,	dass	es	sich	um	Daten	nach	§	26b,	
die	 den	 Schutz	 zeugnisverweigerungsberechtigter	 Personen	
betreffen,	 handelt,	 soweit	 diese	 nicht	 unverzüglich	 gelöscht	
werden	konnten,

8.	 falls	zutreffend	die	Angaben,	ob	sie	beim	Diensteanbieter	er-
hoben	wurden	und	um	welche	konkrete	Datenart	es	sich	han-
delt;	im	Fall	des	§	33d	auch	die	Angabe,	auf	welcher	konkre-
ten	 Rechtsgrundlage	 des	 Telekommunikationsgesetzes	 der	
Diensteanbieter	die	Daten	gespeichert	hat,

9.	 falls	zutreffend	die	Angabe,	dass	es	sich	um	besondere	Katego-
rien	personenbezogener	Daten	nach	§	3	Absatz	5	Nummer	3	
handelt,

10.	falls	zutreffend	die	Angaben,	dass	es	sich	bei	ihnen	um	eine	
persönliche	Einschätzung	oder	Beurteilung	handelt	und	wel-
che	Stelle	die	Unterlagen	führt,	die	der	auf	einer	persönlichen	
Einschätzung	beruhenden	Beurteilung	zugrunde	liegen.

Die	Kennzeichnung	nach	Satz	1	Nummer	1	kann	auch	durch	die	
Angabe	der	Rechtsgrundlage	der	jeweiligen	Mittel	der	Datenerhe-
bung	ergänzt	werden.	Sollen	personenbezogene	Daten	zu	einem	
anderen	Zweck	als	dem,	zu	dem	sie	erhoben	wurden,	weiterverar-
beitet	werden,	sind	sie	zu	kennzeichnen.

(2)	Personenbezogene	Daten,	die	nicht	entsprechend	den	Anforde-
rungen	des	Absatzes	1	gekennzeichnet	sind,	dürfen	so	lange	nicht	
weiterverarbeitet	oder	übermittelt	werden,	bis	eine	Kennzeichnung	
entsprechend	den	Anforderungen	des	Absatzes	1	erfolgt	ist.

(3)	Durch	geeignete	 technische	Maßnahmen	 ist	 sicherzustellen,	
dass	 die	 Kennzeichnung	 auch	 nach	 einer	 Übermittlung	 an	 eine	
andere	Stelle	erhalten	bleibt.	Nach	einer	Übermittlung	an	eine	an-
dere	Stelle	ist	die	Kennzeichnung	nach	Absatz	1	durch	diese	Stel-
le	aufrechtzuerhalten.

(4)	Abweichende	Regelungen	bestimmt	§	115	Absatz	1	und	2.

§ 46h 
Datenschutz durch Technikgestaltung und  
datenschutzfreundliche Voreinstellungen

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	sowohl	zum	Zeitpunkt	der	Fest-
legung	der	Mittel	für	die	Verarbeitung	als	auch	zum	Zeitpunkt	der	
Verarbeitung	 selbst	 angemessene	 Vorkehrungen	 zu	 treffen,	 die	
geeignet	sind,	die	Datenschutzgrundsätze	wie	etwa	die	Datenspar-
samkeit	wirksam	umzusetzen,	und	die	sicherstellen,	dass	die	ge-
setzlichen	Anforderungen	eingehalten	und	die	Rechte	der	betrof-
fenen	Personen	geschützt	werden.	Sie	hat	hierbei	den	Stand	der	
Technik,	die	Implementierungskosten	und	die	Art,	den	Umfang,	
die	Umstände	und	die	Zwecke	der	Verarbeitung	sowie	die	unter-
schiedliche	Eintrittswahrscheinlichkeit	und	Schwere	der	mit	der	
Verarbeitung	verbundenen	Gefahren	für	die	Rechtsgüter	der	be-
troffenen	Personen	zu	berücksichtigen.	Insbesondere	sind	die	Ver-
arbeitung	personenbezogener	Daten	und	die	Auswahl	und	Gestal-
tung	von	Datenverarbeitungssystemen	an	dem	Ziel	auszurichten,	
so	wenig	personenbezogene	Daten	wie	möglich	 zu	verarbeiten.	
Personenbezogene	 Daten	 sind	 zum	 frühestmöglichen	 Zeitpunkt	
zu	 anonymisieren	 oder	 zu	 pseudonymisieren,	 soweit	 dies	 nach	
dem	Verarbeitungszweck	möglich	ist.

(2)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	geeignete	technische	und	orga-
nisatorische	Maßnahmen	zu	treffen,	die	sicherstellen,	dass	durch	
Voreinstellungen	 grundsätzlich	 nur	 solche	 personenbezogenen	
Daten	verarbeitet	werden	können,	deren	Verarbeitung	für	den	je-
weiligen	 bestimmten	 Verarbeitungszweck	 erforderlich	 ist.	 Dies	
betrifft	die	Menge	der	erhobenen	Daten,	den	Umfang	ihrer	Verar-
beitung,	ihre	Speicherfrist	und	ihre	Zugänglichkeit.	Die	Maßnah-
men	 müssen	 insbesondere	 gewährleisten,	 dass	 die	 Daten	 durch	
Voreinstellungen	nicht	automatisiert	einer	unbestimmten	Anzahl	
von	Personen	zugänglich	gemacht	werden	können.
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(3)	Die	Einhaltung	eines	genehmigten	Zertifizierungsverfahrens	
gemäß	Artikel	42	der	Verordnung	(EU)	2016/679	durch	die	ver-
antwortliche	Stelle	kann	als	Umstand	zum	Nachweis	für	die	Erfül-
lung	der	Anforderungen	in	den	Absätzen	1	und	2	dienen.

§ 46i 
Anforderungen an die Sicherheit  

der Datenverarbeitung

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	und	der	Auftragsverarbeiter	haben	
unter	Berücksichtigung	des	Stands	der	Technik,	der	Implementie-
rungskosten,	der	Art,	des	Umfangs,	der	Umstände	und	der	Zwecke	
der	 Verarbeitung	 sowie	 der	 Eintrittswahrscheinlichkeit	 und	 der	
Schwere	der	mit	der	Verarbeitung	verbundenen	Gefahren	für	die	
Rechtsgüter	der	betroffenen	Personen	die	erforderlichen	 techni-
schen	und	organisatorischen	Maßnahmen	zu	treffen,	um	bei	der	
Verarbeitung	personenbezogener	Daten	ein	dem	Risiko	angemes-
senes	Schutzniveau	zu	gewährleisten,	 insbesondere	 im	Hinblick	
auf	 die	Verarbeitung	 besonderer	 Kategorien	 personenbezogener	
Daten.	 Die	 verantwortliche	 Stelle	 hat	 hierbei	 die	 einschlägigen	
Standards,	Technischen	Richtlinien	und	Empfehlungen	des	Bun-
desamtes	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	zu	berücksich-
tigen.	Die	Einhaltung	genehmigter	Verhaltensregeln	gemäß	Arti-
kel	 40	 der	Verordnung	 (EU)	 2016/679	 oder	 eines	 genehmigten	
Zertifizierungsverfahrens	gemäß	Artikel	42	der	Verordnung	(EU)	
2016/679	kann	als	Umstand	zum	Nachweis	der	Erfüllung	der	An-
forderungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	dienen.

(2)	Die	in	Absatz	1	genannten	Maßnahmen	sollen	unter	anderem	
die	Pseudonymisierung	und	Verschlüsselung	personenbezogener	
Daten	umfassen,	soweit	solche	Mittel	in	Anbetracht	der	Verarbei-
tungszwecke	möglich	sind.	Die	Maßnahmen	nach	Absatz	1	sollen	
dazu	führen,	dass

1.	 die	Vertraulichkeit,	Integrität,	Verfügbarkeit	und	Belastbarkeit	
der	Systeme	und	Dienste	im	Zusammenhang	mit	der	Verarbei-
tung	auf	Dauer	sichergestellt	werden	und

2.	 die	Verfügbarkeit	der	personenbezogenen	Daten	und	der	Zu-
gang	zu	 ihnen	bei	einem	physischen	oder	 technischen	Zwi-
schenfall	rasch	wiederhergestellt	werden	können.

(3)	Im	Fall	einer	automatisierten	Verarbeitung	haben	die	verant-
wortliche	Stelle	und	der	Auftragsverarbeiter	nach	einer	Risikobe-
wertung	Maßnahmen	zu	ergreifen,	die	Folgendes	bezwecken:

1.	 Verwehrung	des	Zugangs	für	Unbefugte	zu	Verarbeitungsan-
lagen,	 mit	 denen	 die	 Verarbeitung	 durchgeführt	 wird	 (Zu-
gangskontrolle),

2.	 Verhinderung	des	unbefugten	Lesens,	Kopierens,	Veränderns	
oder	Löschens	von	Datenträgern	(Datenträgerkontrolle),

3.	 Verhinderung	der	unbefugten	Eingabe	von	personenbezoge-
nen	 Daten	 sowie	 der	 unbefugten	 Kenntnisnahme,	Verände-
rung	 und	 Löschung	 von	 gespeicherten	 personenbezogenen	
Daten	(Speicherkontrolle),

4.	 Verhinderung	 der	 Nutzung	 automatisierter	 Verarbeitungssys-
teme	mithilfe	von	Einrichtungen	zur	Datenübertragung	durch	
Unbefugte	(Benutzerkontrolle),

5.	 Gewährleistung,	dass	die	zur	Benutzung	eines	automatisierten	
Verarbeitungssystems	Berechtigten	ausschließlich	zu	den	von	
ihrer	 Zugangsberechtigung	 umfassten	 personenbezogenen	
Daten	Zugang	haben	(Zugriffskontrolle),

6.	 Gewährleistung,	dass	überprüft	und	festgestellt	werden	kann,	
an	welche	Stellen	personenbezogene	Daten	mithilfe	von	Ein-
richtungen	zur	Datenübertragung	übermittelt	oder	zur	Verfü-
gung	gestellt	wurden	oder	werden	können	(Übertragungskon-
trolle),

7.	 Gewährleistung,	dass	nachträglich	überprüft	und	festgestellt	
werden	kann,	welche	personenbezogenen	Daten	zu	welcher	
Zeit	 und	 von	 wem	 in	 automatisierte	 Verarbeitungssysteme	
eingegeben	oder	verändert	worden	sind	(Eingabekontrolle),

8.	 Gewährleistung,	dass	bei	der	Übermittlung	personenbezoge-
ner	Daten	sowie	beim	Transport	von	Datenträgern	die	Vertrau-
lichkeit	und	Integrität	der	Daten	geschützt	werden	(Transport-
kontrolle),

9.	 Gewährleistung,	 dass	 eingesetzte	 Systeme	 im	 Störungsfall	
wiederhergestellt	werden	können	(Wiederherstellbarkeit),

10.	Gewährleistung,	dass	alle	Funktionen	des	Systems	zur	Verfü-
gung	stehen	und	auftretende	Fehlfunktionen	gemeldet	werden	
(Zuverlässigkeit),

11.	Gewährleistung,	dass	gespeicherte	personenbezogene	Daten	
nicht	 durch	 Fehlfunktionen	 des	 Systems	 beschädigt	 werden	
können	(Datenintegrität),

12.	Gewährleistung,	dass	personenbezogene	Daten,	zu	denen	der	
verantwortlichen	 Stelle	 oder	 dem	Auftragsverarbeiter	 unter-
stellte	Personen	Zugang	haben,	nur	entsprechend	den	Weisun-
gen	 der	 verantwortlichen	 Stelle	 verarbeitet	 werden	 können	
(Auftragskontrolle),

13.	Gewährleistung,	dass	personenbezogene	Daten	gegen	Zerstö-
rung	oder	Verlust	geschützt	sind	(Verfügbarkeitskontrolle),

14.	Gewährleistung,	dass	zu	unterschiedlichen	Zwecken	erhobene		
personenbezogene	Daten	getrennt	verarbeitet	werden	können	
(Trennbarkeit).

Ein	Zweck	nach	Satz	1	Nummer	2	bis	5	kann	insbesondere	durch	
die	Verwendung	von	dem	Stand	der	Technik	entsprechenden	Ver-
schlüsselungsverfahren	erreicht	werden.

(4)	Die	Maßnahmen	zur	Datensicherheit	sind	regelmäßig	auf	ihre	
Wirksamkeit	hin	zu	überprüfen	und	zu	bewerten.

§ 46j 
Vertrauliche Meldung von Verstößen

Die	verantwortliche	Stelle	hat	zu	ermöglichen,	dass	 ihr	vertrau-
liche	Meldungen	über	in	ihrem	Verantwortungsbereich	erfolgende	
Verstöße	gegen	Datenschutzvorschriften	zugeleitet	werden	kön-
nen.
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§ 46k 
Auftragsverarbeitung

(1)	Erfolgt	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	im	Auftrag	
durch	andere	Personen	oder	Stellen,	bleibt	die	beauftragende	Stel-
le	verantwortliche	Stelle	und	hat	für	die	Einhaltung	der	Vorschrif-
ten	 dieses	 Gesetzes	 und	 anderer	 Vorschriften	 über	 den	 Daten-
schutz	zu	sorgen.	Die	Rechte	der	betroffenen	Personen	auf	Aus-
kunft,	Berichtigung,	Löschung,	Einschränkung	der	Verarbeitung	
und	Schadensersatz	sind	in	diesem	Fall	gegenüber	der	verantwort-
lichen	Stelle	geltend	zu	machen.

(2)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	den	Auftragsverarbeiter	insbe-
sondere	unter	Berücksichtigung	der	Art	der	zu	verarbeitenden	Da-
ten	 sorgfältig	 auszuwählen.	 Der	 Auftragsverarbeiter	 muss	 mit	
geeigneten	 technischen	 und	 organisatorischen	 Maßnahmen	 si-
cherstellen	 können,	 dass	 die	Verarbeitung	 im	 Einklang	 mit	 den	
gesetzlichen	Anforderungen	erfolgt	und	der	Schutz	der	Rechte	der	
betroffenen	Personen	gewährleistet	wird.	Die	Einhaltung	geneh-
migter	Verhaltensregeln	gemäß	Artikel	40	der	Verordnung	(EU)	
2016/679	 oder	 eines	 genehmigten	 Zertifizierungsverfahrens	 ge-
mäß	Artikel	42	der	Verordnung	(EU)	2016/679	durch	einen	Auf-
tragsverarbeiter	 kann	 als	 Umstand	 zur	 Begründung	 für	 dessen	
Geeignetheit	im	Sinne	des	Satzes	2	dienen.

(3)	Auftragsverarbeiter	dürfen	ohne	vorherige	schriftliche	Geneh-
migung	der	verantwortlichen	Stelle	keine	weiteren	Auftragsverar-
beiter	hinzuziehen.	Hat	die	verantwortliche	Stelle	dem	Auftrags-
verarbeiter	eine	allgemeine	Genehmigung	zur	Hinzuziehung	wei-
terer	Auftragsverarbeiter	 erteilt,	 hat	 der	Auftragsverarbeiter	 die	
verantwortliche	Stelle	über	jede	beabsichtigte	Hinzuziehung	oder	
Ersetzung	zu	informieren.	Die	verantwortliche	Stelle	kann	in	die-
sem	Fall	die	Hinzuziehung	oder	Ersetzung	untersagen.

(4)	Zieht	ein	Auftragsverarbeiter	einen	weiteren	Auftragsverarbeiter	
hinzu,	so	hat	er	diesem	dieselben	Verpflichtungen	aus	seinem	Ver-
trag	mit	der	verantwortlichen	Stelle	nach	Absatz	5	aufzuerlegen,	die	
auch	für	 ihn	gelten,	soweit	diese	Pflichten	für	den	weiteren	Auf-
tragsverarbeiter	nicht	schon	aufgrund	anderer	Vorschriften	verbind-
lich	sind.	Absatz	2	gilt	entsprechend.	Erfüllt	ein	weiterer	Auftrags-
verarbeiter	diese	Verpflichtungen	nicht,	so	haftet	der	ihn	beauftra-
gende	Auftragsverarbeiter	 gegenüber	 der	 verantwortlichen	 Stelle	
für	die	Einhaltung	der	Pflichten	des	weiteren	Auftragsverarbeiters.

(5)	Die	Auftragsverarbeitung	ist	in	einem	Vertrag	oder	einer	ande-
ren	verbindlichen	Regelung	auszugestalten,	der	oder	die	den	Ge-
genstand,	die	Dauer,	die	Art	und	den	Zweck	der	Verarbeitung,	die	
Art	 der	 personenbezogenen	 Daten,	 die	 Kategorien	 betroffener	
Personen	und	die	Rechte	und	Pflichten	der	verantwortlichen	Stel-
le	festlegt.	Der	Vertrag	oder	die	andere	Regelung	haben	insbeson-
dere	vorzusehen,	dass	der	Auftragsverarbeiter

1.	 nur	 auf	 dokumentierte	Weisung	 der	 verantwortlichen	 Stelle	
handelt;	 ist	 der	 Auftragsverarbeiter	 der	 Ansicht,	 dass	 eine	
Weisung	 des	Auftraggebers	 gegen	 eine	Vorschrift	 über	 den	
Datenschutz	verstößt,	 hat	 er	 den	Auftraggeber	 unverzüglich	
darauf	hinzuweisen;

2.	 gewährleistet,	dass	die	zur	Verarbeitung	der	personenbezoge-
nen	Daten	befugten	Personen	zur	Vertraulichkeit	verpflichtet	
werden,	 soweit	 sie	 keiner	 angemessenen	 gesetzlichen	 Ver-
schwiegenheitspflicht	unterliegen;

3.	 die	verantwortliche	Stelle	mit	geeigneten	Mitteln	dabei	unter-
stützt,	die	Einhaltung	der	Bestimmungen	über	die	Rechte	der	
betroffenen	Person	zu	gewährleisten;

4.	 alle	 personenbezogenen	 Daten	 nach	 Abschluss	 der	 Erbrin-
gung	der	Verarbeitungsleistungen	nach	Wahl	der	verantwortli-
chen	 Stelle	 zurückgibt	 oder	 löscht	 und	 bestehende	 Kopien	
vernichtet,	wenn	nicht	nach	einer	Rechtsvorschrift	eine	Ver-
pflichtung	zur	Speicherung	der	Daten	besteht;

5.	 der	verantwortlichen	Stelle	alle	erforderlichen	Informationen,	
insbesondere	die	gemäß	den	§§	46d	bis	46f	erstellten	Doku-
mentationen	 und	 Protokolle,	 zum	 Nachweis	 der	 Einhaltung	
seiner	Pflichten	zur	Verfügung	stellt;

6.	 Überprüfungen	durch	die	verantwortliche	Stelle,	eine	von	die-
ser	beauftragten	Prüferin	oder	einen	von	dieser	beauftragten	
Prüfer	oder	die	Landesbeauftragte	oder	den	Landesbeauftrag-
ten	für	den	Datenschutz	ermöglicht	und	diese	unterstützt;

7.	 die	in	den	Absätzen	3	und	4	aufgeführten	Bedingungen	für	die	
Inanspruchnahme	der	Dienste	eines	weiteren	Auftragsverar-
beiters	einhält;

8.	 alle	gemäß	§	46i	erforderlichen	Maßnahmen	ergreift	und

9.	 unter	Berücksichtigung	der	Art	der	Verarbeitung	und	der	ihm	
zur	Verfügung	 stehenden	 Informationen	 die	 verantwortliche	
Stelle	bei	der	Einhaltung	der	in	den	§§	45b,	46c,	46i,	48c	und	
48d	genannten	Pflichten	unterstützt.

(6)	Der	Vertrag	im	Sinne	des	Absatzes	5	bedarf	der	Schriftform;	
§	3a	des	Landesverwaltungsverfahrensgesetzes	gilt	entsprechend.	
Die	oder	der	Landesbeauftragte	für	den	Datenschutz	ist	über	die	
Beauftragung	zu	informieren.

(7)	Ein	Auftragsverarbeiter,	der	die	Zwecke	und	Mittel	der	Verar-
beitung	unter	Verstoß	gegen	diese	Vorschrift	bestimmt,	gilt	in	Be-
zug	auf	diese	Verarbeitung	als	verantwortliche	Stelle.

Unterabschnitt 5 
Rechte der betroffenen Person (§§ 47 – 48a)

§ 47 
Recht auf Anrufung der oder des Landesbeauftragten  

für den Datenschutz

Jede	 betroffene	 Person	 kann	 sich	 unbeschadet	 anderweitiger	
Rechtsbehelfe	 mit	 einer	 Beschwerde	 an	 die	 Landesbeauftragte	
oder	den	Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	wenden,	wenn	
sie	der	Auffassung	ist,	bei	der	Verarbeitung	ihrer	personenbezoge-
nen	Daten	nach	diesem	Gesetz	durch	die	Polizei	oder	Ordnungs-
behörden	in	ihren	Rechten	verletzt	worden	zu	sein.

§ 48 
Recht auf Auskunft und Akteneinsicht

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	teilt	einer	Person	auf	deren	schrift-
lichen	Antrag	gebührenfrei	mit,	ob	sie	betreffende	personenbezo-
gene	Daten	verarbeitet	werden.	Ist	dies	der	Fall,	erhält	die	Person	
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ihrem	Antrag	entsprechend	Auskunft	über	sie	betreffende	perso-
nenbezogene	Daten	und	über

1.	 die	Rechtsgrundlage	und	die	Zwecke	der	Verarbeitung,

2.	 verfügbare	Informationen	zur	Herkunft	der	Daten	oder,	falls	
dies	im	Einzelfall	nicht	möglich	ist,	zu	den	Kategorien	perso-
nenbezogener	Daten,	die	verarbeitet	werden,

3.	 die	Empfänger,	gegenüber	denen	die	personenbezogenen	Da-
ten	offengelegt	wurden,

4.	 die	für	deren	Speicherung	vorgesehene	Dauer	oder,	falls	dies	
im	Einzelfall	nicht	möglich	ist,	die	Kriterien	für	deren	Festle-
gung,

5.	 die	bestehenden	Rechte	auf	Berichtigung,	Löschung	oder	Ein-
schränkung	der	Verarbeitung	gemäß	§	48a	und	

6.	 die	Kontaktdaten	der	oder	des	Landesbeauftragten	für	den	Da-
tenschutz	und	die	Möglichkeit,	bei	ihr	oder	ihm	Beschwerde	
nach	§	47	einzulegen.

Bestehen	begründete	Zweifel	an	der	Identität	der	antragstellenden	
Person,	kann	die	Erteilung	der	Auskunft	von	der	Erbringung	ge-
eigneter	Nachweise	abhängig	gemacht	werden.

(2)	Wurden	personenbezogene	Daten	von	anderen	oder	an	andere	
Stellen	übermittelt,	gibt	die	verantwortliche	Stelle	diesen	vor	Er-
teilung	der	Auskunft	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	Ergibt	sich	
aus	der	Stellungnahme,	dass	eine	Auskunftserteilung	die	Aufga-
benerfüllung	dieser	Stellen	gefährden	würde,	unterbleibt	die	Aus-
kunft.	Die	Auskunft	zur	Übermittlung	personenbezogener	Daten	
von	oder	an	Verfassungsschutzbehörden	des	Bundes	oder	der	Län-
der,	 den	 Bundesnachrichtendienst	 oder	 den	 Militärischen	 Ab-
schirmdienst,	wird	nur	mit	Zustimmung	dieser	Stellen	erteilt.

(3)	Ein	Auskunftsanspruch	besteht	nicht,	wenn	eine	Auskunft	be-
reits	erteilt	wurde	und	die	gespeicherten	personenbezogenen	Da-
ten	 sich	 nicht	 geändert	 haben	 oder	 die	Auskunft	 offensichtlich	
missbräuchlich	verlangt	wird.	Darüber	hinaus	gelten	für	das	Zu-
rückstellen,	 Einschränken	 oder	 Unterbleiben	 der	 Auskunft	 die	
§§	46a	bis	46c	entsprechend.	Die	Regelungen	zu	den	Benachrich-
tigungspflichten	nach	den	§§	46a	bis	46c	bleiben	unberührt.

(4)	Sind	personenbezogene	Daten	in	Akten	oder	nicht	automati-
sierten	Dateisystemen	gespeichert,	ist	der	betroffenen	Person	auf	
schriftlichen	Antrag	bei	der	verantwortlichen	Stelle	unter	den	Vo-
raussetzungen	 der	Absätze	 1	 bis	 3	 gebührenfrei	 Einsicht	 in	 die	
jeweiligen	sie	betreffenden	Akten	oder	Dateien	zu	gewähren.	Die	
Einsichtnahme	darf	nicht	erfolgen,	wenn	die	personenbezogenen	
Daten	der	betroffenen	Person	mit	personenbezogenen	Daten	Drit-
ter	im	Sinne	von	§	3	Absatz	4	Nummer	2	oder	geheimhaltungsbe-
dürftigen	nicht	personenbezogenen	Daten	derart	verbunden	sind,	
dass	ihre	Trennung	nicht	oder	nur	mit	unverhältnismäßig	großem	
Aufwand	möglich	 ist.	 In	diesem	Fall	 ist	der	betroffenen	Person	
jedoch	über	die	zu	ihr	gespeicherten	Daten	Auskunft	zu	erteilen.	
Rechtsvorschriften	über	die	Akteneinsicht	im	Verwaltungsverfah-
ren	bleiben	unberührt.

(5)	Die	betroffene	Person	wird	unverzüglich	durch	die	verantwort-
liche	Stelle	darüber	in	Kenntnis	gesetzt,	wie	mit	dem	Antrag	nach	

Absatz	1	oder	4	verfahren	wird,	falls	über	ihn	nicht	unverzüglich	
entschieden	wird.	Soweit	ein	Antrag	abgelehnt	wird,	ist	die	betrof-
fene	Person	hierüber	unter	Mitteilung	der	Gründe	schriftlich	zu	
unterrichten	und	darauf	hinzuweisen,	dass	sie	Beschwerde	bei	der	
oder	dem	Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	einlegen	oder	
ihre	Rechte	auch	über	diese	oder	diesen	ausüben	kann.	Die	Mittei-
lung	der	Gründe	unterbleibt,	soweit	und	solange	hierdurch

1.	 die	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	erheblich	er-
schwert	oder	gefährdet	werden	würde,

2.	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	 gefährdet	 würde,	
oder

3.	 überwiegende	Rechte	anderer	Personen	gefährdet	werden	wür-
den.

Die	Begründung	für	das	Unterbleiben	der	Mitteilung	der	Gründe	
ist	von	der	verantwortlichen	Stelle	zu	dokumentieren.	Sie	sind	der	
oder	dem	Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	für	deren	oder	
dessen	Kontrolle	in	auswertbarer	Weise	zur	Verfügung	zu	stellen,	
soweit	nicht	das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	im	Einzelfall	
feststellt,	dass	dadurch	die	Sicherheit	des	Landes,	eines	anderen	
Bundeslandes	oder	des	Bundes	gefährdet	würde.	Eine	Mitteilung	
der	oder	des	Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	an	die	be-
troffene	Person	im	Beschwerdeverfahren	darf	keine	Rückschlüsse	
auf	den	Erkenntnisstand	der	verantwortlichen	Stelle	zulassen,	so-
fern	diese	nicht	einer	weitergehenden	Auskunft	zustimmt.

(6)	Wird	 ein	Antrag	 nicht	 vollständig	 genehmigt	 oder	 über	 ihn	
nicht	unverzüglich	entschieden,	ist	die	betroffene	Person	schrift-
lich	darauf	hinzuweisen,	dass	sie	Beschwerde	bei	der	oder	dem	
Landesbeauftragten	 für	 den	 Datenschutz	 einlegen,	 ihre	 Rechte	
auch	über	diese	oder	diesen	ausüben	oder	gerichtlichen	Rechts-
schutz	in	Anspruch	nehmen	kann.

(7)	§	6	Absatz	5	des	Landesdatenschutzgesetzes	gilt	entsprechend.

(8)	 Bei	 offensichtlich	 unbegründeten	 oder	 in	 ungebührlichem	
Umfang	gestellten	Anträgen	können	angemessene	Kosten	erho-
ben	werden,	soweit	nicht	ausnahmsweise	schon	von	der	Bearbei-
tung	abgesehen	werden	kann.

§ 48a 
Recht auf Berichtigung, Ergänzung, Löschung  

sowie Einschränkung der Verarbeitung

(1)	Die	betroffene	Person	kann	bei	der	verantwortlichen	Stelle	ge-
bührenfrei	die	unverzügliche	Berichtigung,	Ergänzung,	Löschung	
oder	 Einschränkung	 der	 Verarbeitung	 ihrer	 personenbezogenen	
Daten	schriftlich	beantragen.	Bestehen	begründete	Zweifel	an	der	
Identität	der	antragstellenden	Person,	kann	die	Bearbeitung	ihres	
Anliegens	 von	 der	 Erbringung	 geeigneter	 Nachweise	 abhängig	
gemacht	werden.	Im	Fall	von	Aussagen,	Beurteilungen	oder	an-
derweitigen	Wertungen	betrifft	die	Frage	der	Richtigkeit	der	Da-
ten	nicht	deren	Inhalt,	sondern	die	Tatsache,	ob	die	Aussage,	Be-
urteilung	oder	anderweitige	Wertung	so	erfolgt	ist.	Kann	die	Rich-
tigkeit	der	Daten	nicht	erwiesen	werden,	werden	die	Daten	in	der	
Verarbeitung	 eingeschränkt.	 In	 diesem	 Fall	 wird	 die	 betroffene	
Person	unterrichtet,	bevor	die	Verarbeitungseinschränkung	aufge-
hoben	wird.
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(2)	Die	verantwortliche	Stelle	prüft	nach	Maßgabe	des	§	45	den	
Antrag.	Sie	hat	die	betroffene	Person	über	die	Genehmigung	des	
Antrages	 beziehungsweise	 über	 ein	Absehen	 von	 der	 Berichti-
gung,	 Ergänzung	 oder	 Löschung	 oder	 über	 die	 an	 deren	 Stelle	
tretende	Einschränkung	der	Verarbeitung	der	personenbezogenen	
Daten	schriftlich	zu	unterrichten;	 im	Falle	einer	Ablehnung	des	
Antrages	sind	der	betroffenen	Person	auch	die	Gründe	mitzutei-
len.	Die	Mitteilung	der	Gründe	unterbleibt,	 soweit	 und	 solange	
hierdurch

1.	 die	Erfüllung	polizeilicher	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	er-
heblich	erschwert	oder	gefährdet	werden	würde,

2.	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	 gefährdet	 werden	
würde,	oder

3.	 überwiegende	Rechte	anderer	Personen	gefährdet	werden	wür-
den.

Falls	über	den	Antrag	nicht	unverzüglich	entschieden	wird,	wird	
die	betroffene	Person	unverzüglich	darüber	 in	Kenntnis	gesetzt,	
wie	mit	dem	Antrag	verfahren	wird.	

(3)	§	48	Absatz	6	bis	8	gilt	entsprechend.

Unterabschnitt 6 
Datenschutzaufsichtliche und parlamentarische Kontrolle 

(§§ 48b – 48h)

§ 48b 
Aufsicht durch die Landesbeauftragte oder  

den Landesbeauftragten für den Datenschutz über  
die Datenverarbeitung

(1)	Unbeschadet	anderer	Regelungen	dieses	Gesetzes	nimmt	die	
oder	der	Landesbeauftragte	für	den	Datenschutz	im	Rahmen	der	
Aufsicht	über	die	Datenverarbeitung	zu	Zwecken	der	Richtlinie	
(EU)	2016/680	die	Aufgaben	entsprechend	Artikel	57	Absatz	1	
Buchstabe	a	bis	i	und	t	der	Verordnung	(EU)	2016/679	wahr	und	
übt	 die	 Befugnisse	 entsprechend	Artikel	 58	Absatz	 1,	Absatz	 2	
Buchstabe	a	und	b	sowie	Absatz	3	Buchstabe	a	und	b	dieser	Ver-
ordnung	aus.

(2)	Weitergehende	 Maßnahmen	 darf	 die	 oder	 der	 Landesbeauf-
tragte	für	den	Datenschutz	im	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	
(EU)	 2016/680	 nur	 anordnen,	 wenn	 dies	 zur	Abwendung	 einer	
nach	Ausübung	 der	 Befugnisse	 nach	Absatz	 1	 fortbestehenden	
wesentlichen	Verletzung	 datenschutzrechtlicher	Vorschriften	 er-
forderlich	 ist	 und	die	Aufgabenwahrnehmung	durch	die	verant-
wortliche	 Stelle	 dadurch	 nicht	 wesentlich	 beeinträchtigt	 wird.	
	Eine	Löschung	von	personenbezogenen	Daten	darf	nicht	angeord-
net	werden.

(3)	Unbeschadet	der	Bestimmungen	in	Absatz	1	und	2	kann	die	
oder	der	Landesbeauftragte	für	den	Datenschutz	festgestellte	Ver-
stöße	gegen	Vorschriften	über	den	Datenschutz	im	Anwendungs-
bereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/680	beanstanden	und	ihre	Behe-
bung	in	angemessener	Frist	fordern.	Sie	oder	er	kann	die	Rechts-	
und	Fachaufsichtsbehörde	hierüber	verständigen.	Werden	die	be-
anstandeten	Verstöße	nicht	behoben,	kann	sie	oder	er	von	den	in	
Satz	 2	 genannten	 Stellen	 binnen	 angemessener	 Frist	 geeignete	

Maßnahmen	fordern.	Nach	fruchtlosem	Fristablauf	kann	die	oder	
der	Landesbeauftragte	für	den	Datenschutz	den	Landtag	und	die	
Landesregierung	verständigen.

(4)	Übt	die	oder	der	Landesbeauftragte	für	den	Datenschutz	für	
die	betroffene	Person	deren	Rechte	 im	Anwendungsbereich	der	
Richtlinie	(EU)	2016/680	aus,	hat	sie	oder	er	die	Rechtmäßigkeit	
der	Verarbeitung	zu	überprüfen	und	die	betroffene	Person	inner-
halb	einer	angemessenen	Frist	über	das	Ergebnis	dieser	Überprü-
fung	zu	unterrichten	oder	ihr	die	Gründe	mitzuteilen,	aus	denen	
die	Überprüfung	nicht	vorgenommen	werden	kann.	Hierbei	ist	die	
betroffene	Person	auf	die	Rechtsschutzmöglichkeiten	gegen	die	
Landesbeauftragte	 oder	 den	 Landesbeauftragten	 für	 den	 Daten-
schutz	hinzuweisen.	Die	Mitteilung	an	die	betroffene	Person	darf	
keine	Rückschlüsse	auf	den	Erkenntnisstand	der	verantwortlichen	
Stelle	 zulassen,	 sofern	 diese	 Stelle	 nicht	 einer	 weitergehenden	
Auskunft	zustimmt.	Die	oder	der	Landesbeauftragte	für	den	Da-
tenschutz	hat	eine	bei	ihr	oder	ihm	eingelegte	Beschwerde	über	
eine	Verarbeitung,	die	in	die	Zuständigkeit	einer	Aufsichtsbehörde	
des	 Bundes,	 eines	 anderen	 Landes	 oder	 in	 einem	 anderen	 Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Union	fällt,	unverzüglich	an	die	zu-
ständige	Aufsichtsbehörde	weiterzuleiten.	Sie	oder	er	hat	in	die-
sem	Fall	die	betroffene	Person	über	die	Weiterleitung	zu	unter-
richten	und	ihr	auf	deren	Ersuchen	weitere	Unterstützung	zu	leis-
ten.

(5)	Die	Aufsicht	durch	die	Landesbeauftragte	oder	den	Landesbe-
auftragten	für	den	Datenschutz	im	Anwendungsbereich	der	Richt-
linie	(EU)	2016/680	erstreckt	sich	nicht	auf	eine	Datenverarbei-
tung,	die	gerichtlich	überprüft	wurde.

(6)	Die	oder	der	Landesbeauftragte	für	den	Datenschutz	führt	zu	
den	in	§	46f	Absatz	2	genannten	Maßnahmen	und	zu	Datenüber-
mittlungen	an	Drittstaaten	und	weitere	zwischen-	und	überstaatli-
che	Stellen	nach	den	§§	39d	bis	39h	 im	Abstand	von	 längstens	
zwei	 Jahren	 zumindest	 stichprobenartig	 Kontrollen	 durch.	 Dies	
gilt	 auch	 für	 Datenübermittlungen	 an	 Drittstaaten	 und	 weitere	
zwischen-	und	überstaatliche	Stellen	nach	der	Verordnung	(EU)	
2016/679.

§ 48c 
Zusammenarbeit mit der oder dem Landesbeauftragten  
für den Datenschutz und deren oder dessen Anhörung

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	und	der	Auftragsverarbeiter	haben	
mit	der	oder	dem	Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	bei	der	
Erfüllung	ihrer	oder	seiner	Aufgaben	zusammenzuarbeiten.

(2)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	vor	der	Inbetriebnahme	von	neu	
anzulegenden	automatisierten	Verfahren	nach	§	42	die	Landesbe-
auftragte	oder	den	Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	anzu-
hören,	wenn

1.	 aus	einer	Datenschutz-Folgenabschätzung	nach	§	45b	hervor-
geht,	dass	die	Verarbeitung	ein	hohes	Risiko	für	die	Rechtsgü-
ter	betroffener	Personen	zur	Folge	hätte,	wenn	die	verantwort-
liche	Stelle	keine	Abhilfemaßnahmen	treffen	würde,	oder

2.	 die	Form	der	Verarbeitung,	insbesondere	bei	der	Verwendung	
neuer	Technologien,	Mechanismen	oder	Verfahren,	ein	hohes	
Risiko	für	die	Rechtsgüter	betroffener	Personen	zur	Folge	hat.
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Die	 oder	 der	 Landesbeauftragte	 für	 den	 Datenschutz	 kann	 eine	
Liste	der	Verarbeitungsvorgänge	erstellen,	die	der	Pflicht	zur	An-
hörung	nach	Satz	1	unterliegen.

(3)	Der	oder	dem	Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	sind	im	
Fall	des	Absatzes	2	vorzulegen:

1.	 die	nach	§	45b	durchgeführte	Datenschutz-Folgenabschätzung,

2.	 gegebenenfalls	Angaben	 zu	 den	 jeweiligen	 Zuständigkeiten	
der	verantwortlichen	Stelle,	der	gemeinsam	verantwortlichen	
Stellen	und	der	an	der	Verarbeitung	beteiligten	Auftragsverar-
beiter,

3.	 Angaben	zu	den	Zwecken	und	Mitteln	der	beabsichtigten	Ver-
arbeitung,

4.	 Angaben	zu	den	zum	Schutz	der	Rechtsgüter	der	betroffenen	
Personen	vorgesehenen	Maßnahmen	und	Garantien	und

5.	 Name	 und	 Kontaktdaten	 der	 oder	 des	 behördlichen	 Daten-
schutzbeauftragten.

Auf	Anforderung	sind	ihr	oder	ihm	zudem	alle	sonstigen	Informa-
tionen	zu	übermitteln,	die	sie	oder	er	benötigt,	um	die	Rechtmä-
ßigkeit	der	Verarbeitung	sowie	insbesondere	die	in	Bezug	auf	den	
Schutz	 der	 personenbezogenen	 Daten	 der	 betroffenen	 Personen	
bestehenden	Gefahren	und	die	diesbezüglichen	Garantien	bewer-
ten	zu	können.

(4)	Ist	die	oder	der	Landesbeauftragte	für	den	Datenschutz	der	Auf-
fassung,	dass	die	geplante	Verarbeitung	gegen	gesetzliche	Vorgaben	
verstoßen	würde,	insbesondere	weil	die	verantwortliche	Stelle	das	
Risiko	nicht	ausreichend	ermittelt	oder	keine	ausreichenden	Abhil-
femaßnahmen	getroffen	hat,	kann	sie	oder	er	der	verantwortlichen	
Stelle	und	gegebenenfalls	dem	Auftragsverarbeiter	innerhalb	eines	
Zeitraums	von	sechs	Wochen	nach	Einleitung	der	Anhörung	schrift-
liche	Empfehlungen	unterbreiten,	welche	Maßnahmen	noch	ergrif-
fen	werden	sollten.	Erfolgt	die	geplante	Verarbeitung	nicht	zu	Zwe-
cken	der	Richtlinie	(EU)	2016/680,	beträgt	die	Frist	acht	Wochen.	
Die	 oder	 der	 Landesbeauftragte	 für	 den	 Datenschutz	 kann	 diese	
Frist	im	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/680	um	ei-
nen	Monat,	in	übrigen	Fällen	um	sechs	Wochen	verlängern,	wenn	
die	geplante	Verarbeitung	besonders	komplex	ist.	Sie	oder	er	hat	in	
diesem	Fall	innerhalb	eines	Monats	nach	Einleitung	der	Anhörung	
die	verantwortliche	Stelle	und	gegebenenfalls	den	Auftragsverar-
beiter	über	die	Fristverlängerung	zu	informieren.	Die	Fristen	kön-
nen	durch	die	Landesbeauftragte	oder	den	Landesbeauftragten	für	
den	Datenschutz	ausgesetzt	werden,	bis	die	verantwortliche	Stelle	
ihr	 oder	 ihm	 die	 zur	Anhörung	 angeforderten	 Informationen	 zur	
Verfügung	gestellt	hat.	Die	Ausübung	ihrer	oder	seiner	sonstigen	
Befugnisse	nach	§	48b	bleibt	davon	unberührt.

(5)	Hat	die	beabsichtigte	Verarbeitung	zu	Zwecken	der	Richtlinie	
(EU)	2016/680	erhebliche	Bedeutung	für	die	Aufgabenerfüllung	
der	verantwortlichen	Stelle	und	ist	sie	daher	besonders	dringlich,	
kann	die	verantwortliche	Stelle	mit	der	Verarbeitung	nach	Beginn	
der	Anhörung,	aber	vor	Ablauf	der	in	Absatz	4	Satz	1	genannten	
Frist	beginnen.	In	diesem	Fall	sind	die	Empfehlungen	der	oder	des	
Landesbeauftragten	 für	 den	 Datenschutz	 im	 Nachhinein	 zu	 be-
rücksichtigen	und	die	Art	und	Weise	der	Verarbeitung	daraufhin	
gegebenenfalls	anzupassen.

(6)	Vor	dem	Erlass	oder	der	Änderung	von	Rechts-	oder	Verwal-
tungsvorschriften,	 die	 das	 Recht	 auf	 informationelle	 Selbstbe-
stimmung	 berühren,	 ist	 die	 oder	 der	 Landesbeauftragte	 für	 den	
Datenschutz	frühestmöglich	anzuhören.

§ 48d 
Benachrichtigung der oder des Landesbeauftragten  
für den Datenschutz bei Verletzungen des Schutzes  

personenbezogener Daten

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	eine	Verletzung	des	Schutzes	per-
sonenbezogener	Daten	unverzüglich,	spätestens	jedoch	72	Stunden	
nachdem	sie	ihr	bekannt	geworden	ist,	der	oder	dem	Landesbeauf-
tragten	für	den	Datenschutz	zu	melden,	es	sei	denn,	dass	die	Verlet-
zung	voraussichtlich	keine	Gefahr	für	die	Rechtsgüter	natürlicher	
Personen	mit	sich	gebracht	hat.	Erfolgt	die	Meldung	an	die	Landes-
beauftragte	oder	den	Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	nicht	
innerhalb	von	72	Stunden,	so	ist	die	Verzögerung	ihr	oder	ihm	ge-
genüber	zu	begründen.

(2)	Ein	Auftragsverarbeiter	hat	eine	Verletzung	des	Schutzes	per-
sonenbezogener	Daten	unverzüglich	der	verantwortlichen	Stelle	
entsprechend	den	Maßgaben	der	Absätze	3	und	4	zu	melden.

(3)	Die	Meldung	nach	Absatz	1	hat	zumindest	folgende	Informa-
tionen	zu	enthalten:

1.	 eine	Beschreibung	der	Art	der	Verletzung	des	Schutzes	perso-
nenbezogener	 Daten,	 die,	 soweit	 möglich,	Angaben	 zu	 den	
betroffenen	 Kategorien	 personenbezogener	 Daten	 und	 Er-
kenntnisse	zur	ungefähren	Anzahl	der	betroffenen	personen-
bezogenen	Datensätze	zu	enthalten	hat,

2.	 den	Namen	und	die	Kontaktdaten	der	oder	des	behördlichen	
Datenschutzbeauftragten	 oder	 einer	 sonstigen	 Person	 oder	
Stelle,	die	weitere	Informationen	erteilen	kann,

3.	 eine	Beschreibung	der	eingetretenen	und	eine	Einschätzung	
der	wahrscheinlichen	Folgen	der	Verletzung	und

4.	 eine	Beschreibung	der	von	der	verantwortlichen	Stelle	durch-
geführten	oder	vorgeschlagenen	Maßnahmen	zur	Behandlung	
der	Verletzung	und	der	getroffenen	Maßnahmen	zur	Vermei-
dung	ihrer	möglichen	nachteiligen	Auswirkungen.

(4)	Wenn	die	Informationen	nach	Absatz	3	nicht	zusammen	mit	
der	Meldung	übermittelt	werden	können,	hat	die	verantwortliche	
Stelle	sie	unverzüglich	nachzureichen,	sobald	sie	ihr	vorliegen.

(5)	Die	verantwortliche	Stelle	hat	Verletzungen	des	Schutzes	per-
sonenbezogener	Daten	zu	dokumentieren.	Die	Dokumentation	hat	
alle	 mit	 den	 Vorfällen	 zusammenhängenden	 Tatsachen,	 deren	
Auswirkungen	und	die	ergriffenen	Abhilfemaßnahmen	zu	umfas-
sen.

(6)	Soweit	von	einer	Verletzung	personenbezogene	Daten	betrof-
fen	sind,	die	von	einer	verantwortlichen	Stelle	in	einem	anderen	
Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 übermittelt	 wurden,	 sind	
die	in	Absatz	3	genannten	Informationen	der	dortigen	verantwort-
lichen	Stelle	unverzüglich	zu	übermitteln.
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(7)	Weitere	Pflichten	der	verantwortlichen	Stelle	zu	Benachrichti-
gungen	über	Verletzungen	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	
bleiben	unberührt.

(8)	§	46c	Absatz	6	gilt	entsprechend.

§ 48e 
Bestellung behördlicher Datenschutzbeauftragter

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	bestellt	schriftlich	eine	behördliche	
Datenschutzbeauftragte	oder	einen	behördlichen	Datenschutzbe-
auftragten	sowie	eine	Vertretung.

(2)	Für	mehrere	Behörden	nach	Absatz	1	kann	unter	Berücksich-
tigung	ihrer	Organisationsstruktur	und	ihrer	Größe	eine	gemeinsa-
me	Datenschutzbeauftragte	oder	 ein	gemeinsamer	Datenschutz-
beauftragter	bestellt	werden.

(3)	Die	oder	der	behördliche	Datenschutzbeauftragte	wird	auf	der	
Grundlage	ihrer	oder	seiner	beruflichen	Qualifikation	und	insbe-
sondere	 ihres	oder	seines	Fachwissens,	das	sie	oder	er	auf	dem	
Gebiet	des	Datenschutzrechts	und	der	Datenschutzpraxis	besitzt,	
sowie	auf	der	Grundlage	ihrer	oder	seiner	Fähigkeit	zur	Erfüllung	
der	in	§	48g	genannten	Aufgaben	bestellt.

(4)	 Die	 oder	 der	 behördliche	 Datenschutzbeauftragte	 kann	 Be-
schäftigte	oder	Beschäftigter	der	Stelle	nach	Absatz	1	oder	einer	
der	Stellen	nach	Absatz	2	sein	oder	ihre	oder	seine	Aufgaben	auf	
der	Grundlage	eines	Dienstleistungsvertrags	erfüllen.

(5)	Die	Kontaktdaten	der	oder	des	behördlichen	Datenschutzbe-
auftragten	sind	von	der	Stelle	nach	Absatz	1	oder	den	Stellen	nach	
Absatz	2	öffentlich	bekannt	zu	geben	und	der	oder	dem	Landes-
beauftragten	für	den	Datenschutz	mitzuteilen.

§ 48f 
Stellung der behördlichen Datenschutzbeauftragten

(1)	Die	verantwortliche	Stelle	hat

1.	 sicherzustellen,	dass	die	oder	der	behördliche	Datenschutzbe-
auftragte	ordnungsgemäß	und	frühzeitig	in	alle	mit	dem	Schutz	
personenbezogener	Daten	zusammenhängenden	Fragen	einge-
bunden	wird,

2.	 die	behördliche	Datenschutzbeauftragte	oder	den	behördlichen	
Datenschutzbeauftragten	 bei	 der	 Erfüllung	 ihrer	 oder	 seiner	
Aufgaben	gemäß	§	48g	zu	unterstützen,	indem	sie	die	für	die	
Erfüllung	dieser	Aufgaben	erforderlichen	Ressourcen	und	den	
Zugang	 zu	 personenbezogenen	 Daten	 und	Verarbeitungsvor-
gängen	sowie	die	zur	Erhaltung	ihres	oder	seines	Fachwissens	
erforderlichen	Ressourcen	zur	Verfügung	stellt	und

3.	 sicherzustellen,	dass	die	oder	der	behördliche	Datenschutzbe-
auftragte	bei	der	Erfüllung	ihrer	oder	seiner	Aufgaben	keine	
Anweisungen	 bezüglich	 der	Ausübung	 dieser	Aufgaben	 er-
hält.

Die	oder	der	behördliche	Datenschutzbeauftragte	berichtet	unmit-
telbar	der	Leitung	der	Behörde.	Er	oder	sie	darf	von	der	Behörde	

wegen	der	Erfüllung	ihrer	oder	seiner	Aufgaben	nicht	abberufen	
oder	benachteiligt	werden.

(2)	Die	Abberufung	der	oder	des	behördlichen	Datenschutzbeauf-
tragten	ist	nur	in	entsprechender	Anwendung	des	§	626	des	Bür-
gerlichen	Gesetzbuches	zulässig.	Die	Kündigung	des	Arbeitsver-
hältnisses	ist	unzulässig,	es	sei	denn,	dass	Tatsachen	vorliegen,	die	
die	Behörde	zur	Kündigung	aus	wichtigem	Grund	ohne	Einhal-
tung	einer	Kündigungsfrist	berechtigen.	Nach	dem	Ende	der	Tä-
tigkeit	als	behördliche	Datenschutzbeauftragte	oder	als	behördli-
cher	Datenschutzbeauftragter	 ist	die	Kündigung	des	Arbeitsver-
hältnisses	innerhalb	eines	Jahres	unzulässig,	es	sei	denn,	dass	eine	
Kündigung	aus	wichtigem	Grund	ohne	Einhaltung	einer	Kündi-
gungsfrist	berechtigt	ist.

(3)	 Beschäftigte	 der	 verantwortlichen	 Stelle	 können	 sich	 ohne	
Einhaltung	des	Dienstweges	in	allen	Angelegenheiten	des	Daten-
schutzes	an	die	für	sie	zuständige	behördliche	Datenschutzbeauf-
tragte	oder	den	für	sie	zuständigen	behördlichen	Datenschutzbe-
auftragten	wenden.	Betroffene	Personen	können	die	behördliche	
Datenschutzbeauftragte	 oder	 den	 behördlichen	 Datenschutzbe-
auftragten	zu	allen	mit	der	Verarbeitung	ihrer	personenbezogenen	
Daten	und	mit	der	Wahrnehmung	ihrer	Rechte	gemäß	der	Verord-
nung	 (EU)	 2016/679,	 diesem	 Gesetz	 sowie	 anderen	 Rechtsvor-
schriften	 über	 den	 Datenschutz	 im	 Zusammenhang	 stehenden	
Fragen	zu	Rate	ziehen.	Die	oder	der	behördliche	Datenschutzbe-
auftragte	ist	auch	nach	Beendigung	ihrer	oder	seiner	Tätigkeit	zur	
Verschwiegenheit	über	die	Identität	der	betroffenen	Person	sowie	
über	Umstände,	die	Rückschlüsse	auf	die	betroffene	Person	zulas-
sen,	verpflichtet,	soweit	sie	oder	er	nicht	davon	durch	die	betrof-
fene	Person	befreit	wird.

(4)	Wenn	die	oder	der	behördliche	Datenschutzbeauftragte	bei	ih-
rer	oder	 seiner	Tätigkeit	Kenntnis	von	Daten	erhält,	 für	die	der	
Leitung	oder	einer	bei	der	 in	Absatz	1	genannten	Behörden	be-
schäftigten	Person	aus	beruflichen	Gründen	ein	Zeugnisverweige-
rungsrecht	zusteht,	steht	dieses	Recht	auch	der	oder	dem	behörd-
lichen	Datenschutzbeauftragten	und	den	ihr	oder	ihm	unterstellten	
Beschäftigten	zu.	Über	die	Ausübung	dieses	Rechts	entscheidet	
die	 Person,	 der	 das	 Zeugnisverweigerungsrecht	 aus	 beruflichen	
Gründen	zusteht,	es	sei	denn,	dass	diese	Entscheidung	in	absehba-
rer	Zeit	nicht	herbeigeführt	werden	kann.	Soweit	das	Zeugnisver-
weigerungsrecht	 der	 oder	 des	 behördlichen	 Datenschutzbeauf-
tragten	reicht,	unterliegen	ihre	oder	seine	Akten	und	andere	Doku-
mente	einem	Beschlagnahmeverbot.

§ 48g 
Aufgaben der behördlichen Datenschutzbeauftragten

(1)	Der	oder	dem	behördlichen	Datenschutzbeauftragten	obliegen	
neben	den	in	der	Verordnung	(EU)	2016/679	genannten	Aufgaben	
zumindest	folgende	Aufgaben:

1.	 Unterrichtung	und	Beratung	der	Behörde	und	der	Beschäftig-
ten,	die	Verarbeitungen	durchführen,	hinsichtlich	ihrer	Pflich-
ten	nach	diesem	Gesetz	und	sonstigen	Vorschriften	über	den	
Datenschutz,	einschließlich	der	zur	Umsetzung	der	Richtlinie	
(EU)	2016/680	erlassenen	Rechtsvorschriften;

2.	 Überwachung	der	Einhaltung	der	Vorschriften	dieses	Geset-
zes	 und	 sonstiger	 Vorschriften	 über	 den	 Datenschutz,	 ein-
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schließlich	der	zur	Umsetzung	der	Richtlinie	(EU)	2016/680	
erlassenen	Rechtsvorschriften,	 sowie	der	Strategien	der	Be-
hörde	 für	den	Schutz	personenbezogener	Daten,	 einschließ-
lich	der	Zuweisung	von	Zuständigkeiten,	der	Sensibilisierung	
und	der	Schulung	der	an	den	Verarbeitungsvorgängen	betei-
ligten	Beschäftigten	und	der	diesbezüglichen	Überprüfungen;

3.	 Entscheidung	nach	§	26a	Absatz	5	sowie	Beratung	im	Zusam-
menhang	mit	der	Datenschutz-Folgenabschätzung	nach	§	45b	
und	Überwachung	ihrer	Durchführung;

4.	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 oder	 dem	 Landesbeauftragten	 für	
den	Datenschutz;

5.	 Tätigkeit	als	Anlaufstelle	für	die	Landesbeauftragte	oder	den	
Landesbeauftragten	für	den	Datenschutz	in	mit	der	Verarbei-
tung	personenbezogener	Daten	zusammenhängenden	Fragen,	
einschließlich	 der	 vorherigen	 Konsultation	 nach	 §	 48c,	 und	
gegebenenfalls	Beratung	zu	allen	sonstigen	Fragen.

(2)	Die	oder	der	behördliche	Datenschutzbeauftragte	hat	ein	Recht	
auf	Einsichtnahme	in	das	Verzeichnis	aller	Verarbeitungstätigkei-
ten.	Vor	erstmaliger	Inbetriebnahme	einer	Verarbeitungstätigkeit	
ist	der	oder	dem	behördlichen	Datenschutzbeauftragten	das	Ver-
zeichnis	mit	der	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	dem	entspre-
chenden	Eintrag	vorzulegen.

(3)	Die	oder	der	behördliche	Datenschutzbeauftragte	kann	andere	
Aufgaben	und	Pflichten	wahrnehmen.	Die	Behörde	hat	dafür	Sor-
ge	zu	tragen,	dass	derartige	Aufgaben	und	Pflichten	nicht	zu	ei-
nem	 Interessenkonflikt	 führen	 und	 der	 oder	 dem	 behördlichen	
Datenschutzbeauftragten	für	ihre	oder	seine	Aufgaben	nach	Ab-
satz	1	hinreichend	Arbeitszeit	verbleibt.

(4)	Die	oder	der	behördliche	Datenschutzbeauftragte	trägt	bei	der	
Erfüllung	ihrer	oder	seiner	Aufgaben	dem	mit	den	Verarbeitungs-
vorgängen	verbundenen	Risiko	gebührend	Rechnung,	wobei	sie	
oder	er	die	Art,	den	Umfang,	die	Umstände	und	die	Zwecke	der	
Verarbeitung	berücksichtigt.

§ 48h 
Parlamentarische Kontrolle,  

Unterrichtung der Öffentlichkeit

(1)	Das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	berichtet	einem	Gre-
mium	 des	 Landtages	 (SOG-Gremium)	 über	 folgende	 durchge-
führte	Maßnahmen:

1.	 Einsatz	besonderer	Mittel	der	Datenerhebung	nach	§	33	Ab-
satz	1,

2.	 Einsatz	technischer	Mittel	in	Wohnungen	nach	§	33b;	soweit	
die	Maßnahme	nach	§	33b	Absatz	9	als	Personenschutzmaß-
nahme	erfolgt	ist	nur,	wenn	die	erhobenen	Daten	gemäß	§	36	
weiterverarbeitet	wurden,

3.	 verdeckter	Zugriff	auf	informationstechnische	Systeme	nach	
§	33c,

4.	 Eingriffe	in	den	Telekommunikationsbereich	nach	den	§§	33d	
bis	33g,

5.	 Rasterfahndung	nach	§	44,

6.	 elektronische	Aufenthaltsüberwachung	nach	§	67a	und

7.	 Datenübermittlung	an	Drittstaaten	und	weitere	zwischen-	und	
überstaatliche	Stellen	nach	den	§§	39d	bis	39h	und	nach	der	
Verordnung	(EU)	2016/679.	

Der	 Bericht	 bezieht	 sich	 auf	 ein	 Kalenderjahr	 und	 ist	 bis	 zum	
31.	Dezember	des	darauffolgenden	Jahres	abzugeben.	Im	Bericht	
ist	 darzustellen,	 in	 welchem	 Umfang	 von	 den	 Befugnissen	 aus	
Anlass	welcher	Art	von	Gefahrenlagen	Gebrauch	gemacht	wurde	
und	 in	 welchem	 Umfang	 die	 Benachrichtigung	 der	 betroffenen	
Personen	erfolgt	ist.	Das	Justizministerium	berichtet	unter	Beach-
tung	 von	 Satz	 2	 dem	 SOG-Gremium	 entsprechend	 §	 101b	Ab-
satz	4	der	Strafprozessordnung	über	die	durchgeführten	Maßnah-
men	nach	§	100c	der	Strafprozessordnung,	die	von	einem	Gericht	
in	Mecklenburg-Vorpommern	angeordnet	worden	sind.

(2)	 Das	 SOG-Gremium	 besteht	 aus	 fünf	 Mitgliedern	 und	 wird	
vom	 Landtag	 gewählt.	 Die	 Zusammensetzung	 regelt	 sich	 nach	
dem	Stärkeverhältnis	der	Fraktionen.	Das	Gremium	gibt	sich	eine	
Geschäftsordnung.

(3)	Die	Landesregierung	unterrichtet	auf	der	Grundlage	des	Be-
richts	nach	Absatz	1	den	Landtag	über	die	Anzahl	der	Maßnahmen	
nach	Absatz	1	Satz	1	und	Satz	3	und	 in	welchem	Umfang	eine	
Benachrichtigung	erfolgt	ist.

(4)	Das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	und	das	Justizminis-
terium	veröffentlichen	nach	Unterrichtung	des	Landtages	zur	In-
formation	 der	 Öffentlichkeit	 die	 erfolgte	 Unterrichtung	 an	 den	
Landtag	auf	ihrer	Internetseite.

(5)	Das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	regelt	das	nähere	Ver-
fahren	zur	Erfüllung	der	Berichtspflichten	nach	Absatz	1	Satz	1	
durch	Verwaltungsvorschrift.

Unterabschnitt 7 
Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 49)

§ 49 
Straftaten von erheblicher Bedeutung

Straftaten	von	erheblicher	Bedeutung	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	
sind

1.	 Verbrechen,

2.	 Vergehen	nach	den	§§	86,	86a,	89a,	89b,	89c	Absatz	1	bis	4,	
91,	95,	129,	129a,	129b,	130,	184b	Absatz	1	und	2,	184c	Ab-
satz	2,	303b	Absatz	4,	310	Absatz	1	Nummer	2	des	Strafge-
setzbuches	und

3.	 banden-,	gewerbs-,	serienmäßig	oder	sonst	organisiert	began-
gene	Vergehen	nach

a)	 den	§§	125a,	180a,	181a,	224,	243,	244,	260,	261,	263	bis	
264a,	 265b,	 266,	 267,	 283,	 283a	 und	 324	 bis	 330	 des	
Strafgesetzbuches,
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b)	 §	52	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	c	und	d	des	Waffen-
gesetzes,

c)	 §	29	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	des	Betäubungsmittelge-
setzes,

d)	 den	§§	95	Absatz	2	und	96	Absatz	2	des	Aufenthaltsgesetzes.

Abschnitt 4 
Besondere Maßnahmen (§§ 49a – 67d)

§ 49a 
Grundsatz

Soweit	 personenbezogene	 Daten	 nach	 Abschnitt	 4	 verarbeitet	
werden	und	nichts	Abweichendes	geregelt	ist,	sind	die	Vorschrif-
ten	des	Abschnittes	3	anzuwenden.

Unterabschnitt 1 
Besondere Maßnahmen der Polizei und  

der Ordnungsbehörden (§§ 50 – 67)

§ 50 
Vorladung

(1)	Eine	Person	kann	schriftlich	oder	mündlich	vorgeladen	wer-
den,	wenn

1.	 Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	die	Person	sach-
dienliche	Angaben	machen	kann,	die	für	die	Erfüllung	einer	
bestimmten	Aufgabe	der	Ordnungsbehörden	oder	der	Polizei	
erforderlich	sind,	oder

2.	 dies	zur	Durchführung	einer	gesetzlich	zugelassenen	erken-
nungsdienstlichen	Maßnahme	erforderlich	ist.

(2)	Bei	der	Vorladung	soll	deren	Grund	angegeben	werden.	Bei	
der	Festsetzung	des	Zeitpunktes	soll	auf	den	Beruf	und	die	sons-
tigen	 Lebensverhältnisse	 der	 oder	 des	 Vorgeladenen	 Rücksicht	
genommen	werden.

(3)	Wird	der	Vorladung	ohne	hinreichenden	Grund	keine	Folge	
geleistet,	so	kann	sie	zwangsweise	durchgesetzt	werden,

1.	 wenn	die	Angaben	zur	Abwehr	einer	im	einzelnen	Falle	be-
vorstehenden	Gefahr	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Per-
son	erforderlich	sind	oder

2.	 wenn	erkennungsdienstliche	Maßnahmen	durchgeführt	wer-
den	sollen.

(4)	§	136a	der	Strafprozessordnung	gilt	mit	Ausnahme	seines	Ab-
satzes	1	Satz	2	entsprechend.

(5)	Maßnahmen	nach	Absatz	3	im	Wege	des	unmittelbaren	Zwan-
ges	dürfen	nur	Polizeivollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbe-
amte	vornehmen.

(6)	Für	die	Entschädigung	von	Personen,	die	 auf	Vorladung	als	
Zeuginnen	und	Zeugen	erscheinen	oder	die	als	Sachverständige	

oder	Dolmetscherinnen	und	Dolmetscher	herangezogen	werden,	
gilt	 das	 Justizvergütungs-	 und	 -entschädigungsgesetz	 entspre-
chend.

§ 51 
Verfahren bei der Vorführung

(1)	Kommt	eine	Person	der	gesetzlichen	Verpflichtung,	vor	einer	
Behörde	zu	erscheinen,	auf	Vorladung	nicht	nach,	so	kann	sie	vor-
geführt	werden,	wenn	hierauf	in	der	Vorladung	hingewiesen	wor-
den	ist.	Unter	der	gleichen	Voraussetzung	kann	eine	Person	vorge-
führt	 werden,	 wenn	 sie	 aufgrund	 gesetzlicher	 Vorschrift	 einer	
Behörde	vorzustellen	ist,	die	Vorstellung	aber	unterblieben	ist.

(2)	Die	vorgeführte	Person	darf	nicht	länger	als	bis	zum	Ende	der	
Amtshandlung,	zu	der	 sie	vorgeladen	war,	 festgehalten	werden.	
Spätestens	am	Ende	des	Tages	nach	der	Vorführung	ist	sie	zu	ent-
lassen.		

(3)	§	56	gilt	entsprechend.

§ 52 
Platzverweisung und Wegweisung

(1)	Zur	Abwehr	einer	im	einzelnen	Falle	bevorstehenden	Gefahr	
ist	es	zulässig,	eine	Person	vorübergehend	von	einem	Ort	zu	ver-
weisen	oder	ihr	vorübergehend	das	Betreten	eines	Ortes	zu	verbie-
ten.	Die	Platzverweisung	kann	auch	gegen	Personen	angeordnet	
werden,	die	den	Einsatz	der	Feuerwehr	oder	von	Hilfs-	oder	Ret-
tungsdiensten	behindern.

(2)	Die	Polizei	kann	eine	Person	ihrer	Wohnung	und	des	unmittel-
bar	angrenzenden	Bereichs	verweisen,	wenn	dies	erforderlich	ist,	
um	 eine	 gegenwärtige	 Gefahr	 für	 Leib,	 Leben	 oder	 Freiheit	 von	
Bewohnerinnen	oder	Bewohnern	derselben	Wohnung	(gefährdete	
Personen)	abzuwenden.	Unter	den	gleichen	Voraussetzungen	kann	
die	 Einsatzleitung	 ein	 Betretungsverbot	 anordnen.	 Sie	 informiert	
unverzüglich	die	Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde	über	die	
Anordnung;	§	52a	Absatz	3	gilt	entsprechend	und	Widerspruch	und	
Anfechtungsklage	gegen	die	Anordnung	haben	keine	aufschieben-
de	Wirkung.	 Die	 Maßnahme	 darf	 die	 Dauer	 von	 14	Tagen	 nicht	
überschreiten.	 Ergänzend	 können	 Maßnahmen	 zur	 Durchsetzung	
der	Wegweisung	oder	des	Betretungsverbotes	verfügt	werden.	Im	
Falle	eines	Antrags	auf	zivilrechtlichen	Schutz	nach	dem	Gewalt-
schutzgesetz	mit	dem	Ziel	des	Erlasses	einer	einstweiligen	Anord-
nung	endet	die	nach	Satz	1	oder	2	verfügte	polizeiliche	Maßnahme	
bereits	mit	dem	Tag	der	Wirksamkeit	der	gerichtlichen	Entschei-
dung.	Das	Gericht	 informiert	unverzüglich	die	örtlich	zuständige	
Polizeidienststelle	über	seine	Entscheidung.

(3)	 Im	 Falle	 einer	Wegweisung	 oder	 eines	 angeordneten	 Betre-
tungsverbots	nach	Absatz	2	darf	die	Polizei	die	für	eine	Kontakt-
aufnahme	erforderlichen	personenbezogenen	Daten	der	gefährde-
ten	 Personen	 an	 die	 zuständige	 vom	 Ministerium	 für	 Soziales,	
Integration	 und	 Gleichstellung	 anerkannte	 Interventionsstelle	
übermitteln.	Dies	gilt	nicht,	wenn	ausschließlich	gefährdete	Per-
sonen	betroffen	sind,	die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	
haben.	Die	Interventionsstelle	darf	die	übermittelten	personenbe-
zogenen	Daten	ausschließlich	dazu	verwenden,	den	gefährdeten	
Personen	 unverzüglich	 Beratung	 zum	 Schutz	 ihrer	 Rechtsgüter	
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anzubieten.	Lehnt	eine	gefährdete	Person	die	Beratung	ab,	hat	die	
Interventionsstelle	 die	 übermittelten	 Daten	 unverzüglich	 zu	 lö-
schen.	Im	Übrigen	sind	die	übermittelten	Daten	nach	Abschluss	
der	Beratungstätigkeit	zu	löschen.	Die	Sätze	2	bis	5	gelten	auch	
für	eine	nach	§	39b	Absatz	4	zulässige	Datenübermittlung.

§ 52a 
Aufenthalts- und Betretungsverbot

(1)	Rechtfertigen	Tatsachen	die	Annahme,	dass	eine	Person	in	ei-
nem	bestimmten	örtlichen	Bereich	eine	Straftat,	die	keine	terroris-
tische	Straftat	nach	§	67c	ist,	begehen	wird,	können	Ordnungsbe-
hörden	und	Polizei	ihr	untersagen,	diesen	Bereich	zu	betreten	oder	
sich	dort	aufzuhalten.	Örtlicher	Bereich	im	Sinne	des	Satzes	1	ist	
ein	Ort	oder	ein	Gebiet	innerhalb	einer	Gemeinde	oder	auch	ein	
gesamtes	Gemeindegebiet.

(2)	Maßnahmen	nach	Absatz	1	dürfen	nur	durch	die	Leitung	der	
zuständigen	Ordnungs-	oder	Polizeibehörde	oder	bei	polizeilicher	
Anordnung	auch	durch	die	von	ihr	besonders	beauftragte	Beamtin	
oder	 den	 von	 ihr	 besonders	 beauftragten	 Beamten	 angeordnet	
werden.	 Widerspruch	 und	 Anfechtungsklage	 gegen	 die	 Anord-
nung	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.

(3)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	mit	Namen	
und	Anschrift,

2.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,	einschließlich	einer	
Bezeichnung	der	örtlichen	Bereiche,	die	die	Person	nicht	be-
treten	oder	in	denen	sich	die	Person	nicht	aufhalten	darf,	so-
wie

3.	 die	Gründe.

(4)	Das	Verbot	ist	zeitlich	und	örtlich	auf	den	zur	Verhütung	der	
Straftat	erforderlichen	Umfang	zu	beschränken	und	darf	räumlich	
nicht	den	Zugang	zur	Wohnung	der	betroffenen	Person	umfassen.	
Die	Vorschriften	des	Versammlungsrechts	bleiben	unberührt.

(5)	Das	Verbot	ist	auf	höchstens	drei	Monate	zu	befristen.	Eine	Ver-
längerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	drei	Monate	ist	möglich,	so-
weit	die	Voraussetzungen	fortbestehen.	Eine	Verlängerung	bedarf	
der	 gerichtlichen	Anordnung	 nach	 Maßgabe	 des	Absatzes	 3	 auf	
Antrag	der	Leitung	der	zuständigen	Ordnungs-	oder	Polizeibehör-
de;	der	Antrag	muss	die	Angaben	nach	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	
und	2	sowie	den	Sachverhalt	und	eine	Begründung	enthalten.

(6)	Die	jeweils	örtlich	zuständigen	Ordnungs-	und	Polizeibehör-
den	unterrichten	sich	gegenseitig	unverzüglich	über	ein	nach	die-
ser	Vorschrift	angeordnetes	Aufenthalts-	und	Betretungsverbot.

§ 52b 
Meldeauflage

(1)	Rechtfertigen	Tatsachen	die	Annahme,	dass	eine	Person	eine	
Straftat	begehen	wird,	kann	sie	durch	die	Polizei	verpflichtet	wer-
den,	 an	 bestimmten	 Tagen	 zu	 bestimmten	 Zeiten	 in	 einer	 be-
stimmten	Polizeidienststelle	zu	erscheinen	(Meldeauflage).	Glei-

ches	gilt,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	67a	Absatz	1	vorliegen.	
Soweit	der	Zweck	der	Meldeauflage	oder	anderer	im	Zusammen-
hang	mit	der	Anordnung	stehenden	Maßnahmen	nicht	gefährdet	
wird,	kann	mit	Zustimmung	der	betroffenen	Person	auch	eine	in-
ländische	 Polizeidienststelle	 außerhalb	 ihres	 Wohnsitzes	 oder	
ständigen	Aufenthaltsortes	bestimmt	werden.

(2)	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Satz	1	dürfen	nur	durch	die	Lei-
tung	der	zuständigen	Polizeibehörde	oder	durch	eine	von	ihr	be-
sonders	beauftragte	Beamtin	oder	einen	von	ihr	besonders	beauf-
tragten	Beamten	angeordnet	werden.	Maßnahmen	nach	Absatz	1	
Satz	2	darf	nur	die	Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde	anord-
nen.	 Widerspruch	 und	Anfechtungsklage	 gegen	 die	Anordnung	
haben	keine	aufschiebende	Wirkung.

(3)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	mit	Namen	
und	Anschrift,

2.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,	einschließlich	der	Po-
lizeidienststelle,	bei	der	sich	die	Person	zu	melden	hat,	sowie

3.	 die	Gründe.

(4)	Die	Meldeauflage	ist	zeitlich	und	örtlich	auf	den	zur	Verhütung	
der	Straftat	erforderlichen	Umfang	zu	beschränken	und	darf	unter	
Berücksichtigung	der	Art	und	Schwere	der	zu	verhütenden	Straf-
tat	keine	unzumutbaren	Auswirkungen	auf	die	Lebensführung	der	
betroffenen	 Person	 haben.	 Die	Vorschriften	 des	Versammlungs-
rechts	bleiben	unberührt.

(5)	Das	Gebot	 ist	 auf	höchstens	drei	Monate	zu	befristen.	Eine	
Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	drei	Monate	ist	möglich,	
soweit	die	Voraussetzungen	fortbestehen.	Eine	Verlängerung	be-
darf	der	gerichtlichen	Anordnung	nach	Maßgabe	des	Absatzes	3	
auf	Antrag	der	Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde;	der	An-
trag	muss	die	Angaben	nach	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	und	2	
sowie	den	Sachverhalt	und	eine	Begründung	enthalten.

(6)	Eine	nach	Absatz	1	Satz	2	angeordnete	Meldeauflage	geht	der	
nach	Absatz	1	Satz	1	angeordneten	Meldeauflage	vor,	soweit	sie	
sich	entgegenstehen.	Gleiches	gilt	 in	Bezug	auf	ein	nach	§	52a	
angeordnetes	Aufenthalts-	und	Betretungsverbot.

§ 53 
Durchsuchung von Personen und Verfahren

(1)	Eine	Person	kann	außer	in	den	Fällen	des	§	29	Absatz	3	Satz	2	
nur	durchsucht	werden,	wenn

1.	 Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	die	Person	Sachen	
bei	sich	führt,	die	sichergestellt	werden	können,

2.	 sie	nach	diesem	Gesetz	oder	anderen	Rechtsvorschriften	an-
gehalten	 oder	 festgehalten	 werden	 kann	 und	 die	 Durchsu-
chung

a)	 zum	Schutz	der	Person	oder

b)	 zur	Eigensicherung	des	Amtsträgers
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	 erforderlich	ist	oder

3.	 eine	Identitätsfeststellung	aufgrund	des	§	29	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	1,	2	oder	3	zulässig	ist.

(2)	Die	Person	kann	zum	Zwecke	der	Durchsuchung	zur	Dienst-
stelle	verbracht	werden,	wenn	es	sonst	nicht	möglich	ist,	die	Durch-
suchung	ordnungsgemäß	durchzuführen.

(3)	Maßnahmen	nach	Absatz	1	und	2	dürfen	nur	Polizeivollzugs-
beamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	anordnen.

(4)	Bei	der	Durchsuchung	einer	Person	können	der	Körper,	die	
Kleidung,	der	Inhalt	der	Kleidung	und	die	sonstigen	am	Körper	
getragenen	Sachen	durchsucht	werden.

(5)	Personen	dürfen	nur	von	Personen	gleichen	Geschlechts	oder	
von	Ärztinnen	oder	Ärzten	durchsucht	werden.	Bei	berechtigtem	
Interesse	 soll	 dem	 Wunsch	 der	 zu	 durchsuchenden	 Person,	 die	
Durchsuchung	einer	Person	oder	einer	Ärztin	oder	einem	Arzt	be-
stimmten	Geschlechts	zu	übertragen,	entsprochen	werden;	hierauf	
ist	sie	hinzuweisen.	Satz	1	und	2	gelten	nicht,	wenn	die	sofortige	
Durchsuchung	zum	Schutz	gegen	eine	im	einzelnen	Falle	bevor-
stehende	Gefahr	für	Leib	oder	Leben	erforderlich	ist.

§ 54 
Untersuchung von Personen und Verfahren

(1)	Bei	einer	lebenden	oder	verstorbenen	Person,	von	der	sich	er-
gibt	oder	anzunehmen	 ist,	dass	 sie	krank,	krankheitsverdächtig,	
ansteckungsverdächtig	ist	oder	war,	können	körperliche	Untersu-
chungen,	Entnahmen	von	Blutproben	und	andere	körperliche	Ein-
griffe	 zur	 Feststellung	 des	 Infektionsstatus	 angeordnet	 werden,	
wenn	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	es	zu	einer	Über-
tragung	 von	 Krankheitserregern,	 wie	 insbesondere	 Hepatitis	 B,	
Hepatitis	C	oder	Humanes	Immundefizienzvirus	(HIV)	auf	eine	
andere	Person	gekommen	ist	und	bei	dieser	Person	dadurch	eine	
Gefahr	für	das	Leben	oder	eine	schwerwiegende	Gesundheitsge-
fährdung	besteht	und	die	Kenntnis	des	 Infektionsstatus	zur	Ab-
wehr	der	Gefahr	erforderlich	ist.	Körperliche	Untersuchungen	und	
Eingriffe	dürfen	nur	von	einer	Ärztin	oder	einem	Arzt	nach	den	
Regeln	der	ärztlichen	Kunst	durchgeführt	werden;	§	53	Absatz	5	
Satz	2	und	3	gelten	insoweit	entsprechend.	Vor	einer	Blutentnah-
me	soll	eine	ärztliche	Konsultation	erfolgen.	Körperliche	Untersu-
chungen	 und	 Eingriffe	 sind	 ohne	 Einwilligung	 der	 betroffenen	
Person	zulässig,	wenn	kein	Nachteil	 für	 ihre	Gesundheit	zu	be-
fürchten	ist.

(2)	Die	Maßnahme	bedarf,	außer	in	Fällen	von	Gefahr	im	Verzug,	
der	richterlichen	Anordnung	auf	Antrag	der	Leitung	der	zuständi-
gen	Polizeibehörde	oder	einer	von	ihr	besonders	beauftragten	Be-
amtin	 oder	 eines	 von	 ihr	 besonders	 beauftragten	 Beamten.	 Im	
Antrag	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 Art	und	Umfang	der	Maßnahme,

3.	 der	Sachverhalt	sowie

4.	 eine	Begründung.

Im	Falle	einer	Anordnung	durch	die	Polizei	bei	Gefahr	im	Verzug	
gilt	§	25b	entsprechend.	Die	richterliche	Entscheidung	ist	unver-
züglich	nachzuholen.

(3)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich,	in	Fällen	von	Gefahr	im	Ver-
zug	ist	sie	unverzüglich	nachträglich	zu	dokumentieren.	In	ihr	sind	
anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 Art	und	Umfang	der	Maßnahme	sowie

3.	 die	Gründe.

(4)	Die	bei	der	Untersuchung	erhobenen	personenbezogenen	Da-
ten	dürfen	über	den	Zweck	dieses	Gesetzes	hinaus	nur	zum	Schutz	
vor	oder	zur	Abwehr	von	schwerwiegenden	Gesundheitsgefähr-
dungen	verarbeitet	werden.

§ 55 
Gewahrsam von Personen

(1)	Eine	Person	kann	nur	in	Gewahrsam	genommen	werden,	wenn	
dies

1.	 zu	ihrem	Schutz	gegen	eine	im	einzelnen	Falle	bevorstehende	
Gefahr	 für	 Leib	 oder	 Leben	 erforderlich	 ist,	 insbesondere,	
weil	sie	sich	erkennbar	in	einem	die	freie	Willensbestimmung	
ausschließenden	Zustand	oder	sonst	 in	hilfloser	Lage	befin-
det,

2.	 unerlässlich	ist,	um	die	unmittelbar	bevorstehende	Begehung	
oder	Fortsetzung	einer	Straftat	zu	verhindern;	die	Annahme,	
dass	eine	Person	eine	solche	Tat	begehen	oder	zu	ihrer	Bege-
hung	beitragen	wird,	kann	sich	insbesondere	darauf	stützen,	
dass

a)	 sie	die	Begehung	der	Tat	angekündigt	oder	dazu	aufgefor-
dert	hat	oder	Transparente	oder	sonstige	Gegenstände	mit	
einer	solchen	Aufforderung	mit	sich	führt;	dies	gilt	auch	
für	Flugblätter	solchen	Inhalts,	soweit	sie	in	einer	Menge	
mitgeführt	werden,	die	zur	Verteilung	geeignet	ist,

b)	 bei	 ihr	 Waffen,	 Werkzeuge	 oder	 sonstige	 Gegenstände	
aufgefunden	werden,	die	ersichtlich	zur	Tatbegehung	be-
stimmt	 sind	 oder	 erfahrungsgemäß	 bei	 derartigen	Taten	
verwendet	werden	oder	ihre	Begleitperson	solche	Gegen-
stände	mit	sich	führt	und	sie	den	Umständen	nach	hiervon	
Kenntnis	haben	musste,	oder

c)	 sie	bereits	 in	der	Vergangenheit	aus	vergleichbarem	An-
lass	bei	der	Begehung	von	Straftaten	als	Störer	angetrof-
fen	worden	ist	und	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	
dass	eine	Wiederholung	dieser	Verhaltensweise	zu	erwar-
ten	ist,

3.	 unerlässlich	ist,	um	eine	gegenwärtige	Gefahr	für	die	öffentli-
che	Sicherheit	oder	Ordnung	abzuwehren,
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4.	 unerlässlich	ist,	um	private	Rechte	zu	schützen	und	eine	Fest-
nahme	und	Vorführung	der	Person	nach	den	§§	229	und	230	
Absatz	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuches	zulässig	ist,	oder

5.	 unerlässlich	ist,	um	eine	Maßnahme	nach	den	§§	52,	52a,	52b,	
67a	oder	67b	durchzusetzen.

(2)	Minderjährige,	die	sich	der	Obhut	der	Sorgeberechtigten	ent-
zogen	haben,	können	in	Gewahrsam	genommen	werden,	um	sie	
den	Sorgeberechtigten	oder	dem	Jugendamt	 zuzuführen.	Satz	1	
gilt	sinngemäß	für	unter	Betreuung	stehende	Personen.

(3)	 Eine	 Person,	 die	 aus	 dem	 Vollzug	 von	 Untersuchungshaft,	
Freiheitsstrafen,	Jugendstrafen	oder	freiheitsentziehenden	Maßre-
geln	der	Besserung	und	Sicherung	entwichen	ist	oder	sich	sonst	
ohne	 Erlaubnis	 außerhalb	 der	 Justizvollzugsanstalt,	 Jugendan-
stalt,	 Jugendarrestanstalt	 oder	 einer	Anstalt	 nach	den	§§	63,	64	
oder	 66	 des	 Strafgesetzbuches	 aufhält,	 kann	 in	 Gewahrsam	 ge-
nommen	und	in	die	Anstalt	zurückgebracht	werden.

(4)	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	dürfen	nur	Polizeivoll-
zugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	vornehmen.

(5)	 Der	 Gewahrsam	 ist	 unverzüglich	 aufzuheben,	 sobald	 der	
Grund	weggefallen	oder	der	Zweck	erreicht	ist.	Der	Gewahrsam	
ist	spätestens	am	Ende	des	Tages	nach	der	Übernahme	in	den	Ge-
wahrsam	aufzuheben,	sofern	nicht	vorher	die	Fortdauer	der	Frei-
heitsentziehung	gerichtlich	angeordnet	worden	ist.

§ 56 
Verfahren bei amtlichem Gewahrsam

(1)	Wird	eine	Person	in	Gewahrsam,	Verwahrung	oder	Haft	genom-
men	oder	untergebracht	(amtlicher	Gewahrsam),	so	sind	ihr	unver-
züglich	der	Grund	der	Maßnahme	und	die	zulässigen	Rechtsbehelfe	
bekannt	zu	geben,	es	sei	denn,	die	Bekanntgabe	wirkt	sich	für	die	
Person	nachteilig	aus.

(2)	Einer	 in	Gewahrsam	genommenen	Person	 ist	unverzüglich	
Gelegenheit	 zu	geben,	 eine	oder	 einen	Angehörigen	oder	 eine	
Person	 ihres	Vertrauens	 zu	 benachrichtigen.	 Ist	 die	 betroffene	
Person	nicht	 in	der	Lage,	von	diesem	Recht	Gebrauch	zu	ma-
chen,	so	soll	die	Behörde	selbst	die	Benachrichtigung	einer	oder	
eines	Angehörigen	übernehmen.	Ist	die	betroffene	Person	min-
derjährig,	so	ist	in	jedem	Falle	diejenige	Person	unverzüglich	zu	
benachrichtigen,	der	die	Sorge	für	die	betroffene	Person	obliegt;	
ist	 für	die	betroffene	Person	eine	Betreuerin	oder	ein	Betreuer	
bestellt,	so	ist	diese	oder	dieser	zu	benachrichtigen.	Satz	1	und	2	
gelten	nicht,	soweit	der	Zweck	des	Gewahrsams	dadurch	gefähr-
det	wird.

(3)	 Die	 Person	 soll	 nicht	 in	 einem	 Raum	 mit	 Strafgefangenen,	
Untersuchungsgefangenen	 oder	 Suchtkranken	 verwahrt	 werden.	
Die	Unterbringung	soll	getrennt	nach	Geschlechtern	erfolgen;	fin-
det	der	Gewahrsam	in	Gewahrsamsräumen	statt,	hat	sie	getrennt	
zu	erfolgen.

(4)	Der	Person	dürfen	nur	solche	Beschränkungen	auferlegt	wer-
den,	die	zur	Sicherung	des	Zwecks	oder	zur	Aufrechterhaltung	der	
Ordnung	des	amtlichen	Gewahrsams	notwendig	sind.

(5)	Nimmt	die	Polizei	eine	Person	in	Gewahrsam,	so	hat	sie	unter	
Angabe	der	betroffenen	Person,	mit	deren	Namen	und	deren	An-
schrift,	 der	 beabsichtigten	 Gewahrsamsdauer,	 des	 Sachverhalts	
und	der	Begründung	unverzüglich	eine	richterliche	Entscheidung	
über	die	Zulässigkeit	 und	Fortdauer	des	Gewahrsams	herbeizu-
führen.	 Der	 Herbeiführung	 der	 Entscheidung	 bedarf	 es	 nicht,	
wenn	anzunehmen	 ist,	dass	die	Entscheidung	erst	nach	Wegfall	
des	 Grundes	 des	 Gewahrsams	 ergehen	 würde.	 Die	 richterliche	
Entscheidung	ergeht	schriftlich	und	in	ihr	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 Art	und	höchstzulässige	Dauer	des	Gewahrsams;	der	Gewahr-
sam	darf	im	Falle	des	§	55	Absatz	1	Nummer	2	zehn	Tage	und	
in	 den	 übrigen	 Fällen	 drei	Tage	 nicht	 überschreiten,	 soweit	
gesetzlich	nichts	anderes	bestimmt	ist,	sowie

3.	 die	Gründe.

Für	die	Entscheidung	ist	das	Amtsgericht	zuständig,	in	dessen	Be-
zirk	der	Gewahrsam	vollzogen	wird.	Für	das	Verfahren	gelten	die	
Vorschriften	 über	 das	 Verfahren	 in	 Freiheitsentziehungssachen	
nach	dem	Gesetz	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	
Angelegenheiten	 der	 freiwilligen	 Gerichtsbarkeit	 entsprechend.	
Die	 richterliche	Entscheidung	kann	ohne	persönliche	Anhörung	
der	 in	 Gewahrsam	 genommenen	 Person	 ergehen,	 wenn	 diese	
rauschbedingt	nicht	in	der	Lage	ist,	den	Gegenstand	der	persönli-
chen	Anhörung	durch	das	Gericht	ausreichend	zu	erfassen	und	in	
der	Anhörung	zur	Feststellung	der	entscheidungserheblichen	Tat-
sachen	 beizutragen.	 In	 diesen	 Fällen	 wird	 die	 richterliche	 Ent-
scheidung	 mit	 Erlass	 wirksam	 und	 bedarf	 hierzu	 nicht	 der	 Be-
kanntgabe	an	die	in	Gewahrsam	genommene	Person.	Dauert	die	
Freiheitsentziehung	länger	als	bis	zum	Ende	des	Tages	nach	dem	
Ergreifen,	ist	in	den	Fällen	des	Satzes	6	unverzüglich	eine	erneute	
richterliche	Entscheidung	herbeizuführen.	Ist	eine	Anhörung	hier-
bei	nicht	möglich,	hat	 sich	das	Gericht	einen	persönlichen	Ein-
druck	von	der	in	Gewahrsam	genommenen	Person	zu	verschaffen.	
Für	die	Gerichtskosten	gelten,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	
die	Vorschriften	über	die	Kostenerhebung	in	den	Angelegenheiten	
der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	entsprechend.

(6)	Wird	der	Gewahrsam	nach	§	55	Absatz	1	im	Wege	der	Amts-
hilfe	in	der	nach	dem	Vollstreckungsplan	für	das	Land	Mecklen-
burg-Vorpommern	 zuständigen	 Justizvollzugsanstalt	 vollzogen,	
gelten	die	§§	171,	173	bis	175	und	178	Absatz	3	des	Strafvollzugs-
gesetzes	entsprechend.

§ 57 
Durchsuchung von Sachen

(1)	Sachen	können	außer	in	den	Fällen	des	§	29	Absatz	3	Satz	2,	
§	33c	Absatz	5,	§	33d	Absatz	3	Satz	3	und	des	§	35	Absatz	2	Satz	2	
Nummer	2	nur	durchsucht	werden,	wenn

1.	 eine	 Person	 sie	 mitführt,	 die	 nach	 §	 53	 durchsucht	 werden	
darf,

2.	 Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	sich	darin	eine	an-
dere	Sache	befindet,	die	sichergestellt	werden	kann,
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3.	 Tatsachen	 die	 Annahme	 rechtfertigen,	 dass	 sich	 darin	 eine	
Person	befindet,	die

a)	 in	Gewahrsam	genommen	werden	darf,

b)	 widerrechtlich	festgehalten	wird	oder

c)	 hilflos	ist,

4.	 sie	sich	an	einem	der	in	§	29	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	ge-
nannten	Orte	befinden,

5.	 sie	sich	in	einem	Objekt	im	Sinne	des	§	29	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	2	oder	3	oder	in	dessen	unmittelbarer	Nähe	befinden	
und	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	Straftaten	in	
oder	an	diesem	Objekt	begangen	werden	sollen,	oder

6.	 es	sich	um	ein	Land-,	Wasser-	oder	Luftfahrzeug	handelt,	in	
dem	sich	eine	Person	befindet,	deren	Identität	nach	§	29	fest-
gestellt	werden	darf;	die	Durchsuchung	kann	sich	auch	auf	die	
in	dem	Fahrzeug	enthaltenen	Sachen	erstrecken.

(2)	 Betrifft	 die	 Durchsuchung	 ein	 elektronisches	 Speicherme-
dium,	können	auch	vom	Durchsuchungsobjekt	räumlich	getrennte	
Speichermedien	durchsucht	werden,	 soweit	von	diesem	aus	auf	
sie	zugegriffen	werden	kann	und	wenn	die	Erfüllung	der	Aufgabe	
nach	diesem	Gesetz	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	wesent-
lich	erschwert	wäre.	Die	Maßnahme	darf	auch	durchgeführt	wer-
den,	wenn	Dritte	(§	3	Absatz	4	Nummer	2)	unvermeidbar	betrof-
fen	 sind.	 Personenbezogene	 Daten	 dürfen	 darüberhinausgehend	
nur	dann	weiterverarbeitet	werden,	wenn	dies	gesetzlich	zugelas-
sen	ist.

§ 58 
Verfahren bei der Durchsuchung von Sachen

(1)	Bei	der	Durchsuchung	von	Sachen	vor	Ort	hat	die	Gewahr-
samsinhaberin	oder	der	Gewahrsamsinhaber	das	Recht,	anwesend	
zu	 sein.	 Ist	 sie	 oder	 er	 abwesend	 und	 eine	Vertreterin	 oder	 ein	
Vertreter	 oder	 eine	Zeugin	oder	 ein	Zeuge	 anwesend,	 so	 sollen	
diese	hinzugezogen	werden.

(2)	Der	Gewahrsamsinhaberin	oder	dem	Gewahrsamsinhaber	ist	
eine	Bescheinigung	über	die	Durchsuchung	und	ihren	Grund	zu	
erteilen;	dies	im	Falle	ihrer	oder	seiner	Anwesenheit	jedoch	nur	
auf	Verlangen.

§ 59 
Betreten und Durchsuchung von Räumen

(1)	Das	Betreten	von	Wohn-	und	Geschäftsräumen	oder	eines	be-
friedeten	Besitztums	ist	gegen	den	Willen	der	Inhaberin	oder	des	
Inhabers	nur	zulässig,	wenn	dies	zur	Verhütung	einer	erheblichen	
Gefahr	 für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	erforderlich	
ist.

(2)	Arbeits-,	Betriebs-	und	Geschäftsräume	sowie	andere	Räume	
und	Grundstücke,	die	der	Öffentlichkeit	zugänglich	sind,	dürfen	
zum	 Zwecke	 der	 Gefahrenabwehr	 während	 der	 Arbeits-,	 Ge-
schäfts-	oder	Aufenthaltszeit	betreten	werden.

(3)	Polizeivollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	dürfen	
Wohn-	 und	 Geschäftsräume	 oder	 ein	 befriedetes	 Besitztum	 nur	
durchsuchen,	wenn

1.	 Tatsachen	 die	 Annahme	 rechtfertigen,	 dass	 sich	 darin	 eine	
Person	 befindet,	 die	 nach	 §	 51	 vorgeführt	 oder	 nach	 einer	
Rechtsvorschrift	in	Gewahrsam	genommen	werden	darf,

2.	 Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	sich	darin	Sachen	
befinden,	die	nach	§	61	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	sicherge-
stellt	werden	dürfen,	oder

3.	 dies	zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	erheblichen	Gefahr	er-
forderlich	ist.

(4)	Während	der	Nachtzeit,	welche	die	Stunden	von	21	bis	6	Uhr	
umfasst,	sind	das	Betreten	und	die	Durchsuchung	durch	Polizei-
vollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	nur	zur	Abwehr	
einer	gegenwärtigen	erheblichen	Gefahr	zulässig.	Dies	gilt	nicht	
für	das	Betreten	von	Räumen,

1.	 die	zur	Nachtzeit	jeder	Person	zugänglich	sind,

2.	 wenn	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass

a)	 dort	Personen	Straftaten	verabreden,	vorbereiten	oder	ver-
üben,

b)	 sich	dort	Personen	treffen,	die	gegen	aufenthaltsrechtliche	
Vorschriften	verstoßen,

c)	 sich	dort	gesuchte	Straftäter	verbergen	oder

d)	 dort	Personen	dem	unerlaubten	Glücksspiel	nachgehen,	oder

3.	 die	der	Prostitution	dienen.

(5)	Durchsuchungen	von	Wohn-	und	Geschäftsräumen	bedürfen,	
außer	in	den	Fällen	von	Gefahr	im	Verzug,	der	richterlichen	An-
ordnung	auf	Antrag	der	Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde	
oder	der	von	ihr	besonders	beauftragten	Beamtin	oder	des	von	ihr	
besonders	beauftragten	Beamten.	Im	Antrag	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,

2.	 die	zu	durchsuchenden	Räume	und	deren	Anschrift,

3.	 der	Sachverhalt	sowie

4.	 eine	Begründung.

Im	Falle	einer	Anordnung	durch	die	Polizei	bei	Gefahr	im	Verzug	
gilt	§	25b	entsprechend.	Die	richterliche	Entscheidung	ist	unver-
züglich	nachzuholen.

(6)	 Die	Anordnung	 ergeht	 schriftlich;	 in	 Fällen	 von	 Gefahr	 im	
Verzug	ist	sie	unverzüglich	nachträglich	zu	dokumentieren.	In	ihr	
sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	soweit	mög-
lich	mit	Namen	und	Anschrift,
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2.	 die	zu	durchsuchenden	Räume	und	deren	Anschrift	sowie

3.	 die	Gründe.

Für	die	Anordnung	ist	das	Amtsgericht,	in	dessen	Bezirk	die	zu	
durchsuchenden	Räume	liegen,	zuständig.	

§ 60 
Verfahren bei der Durchsuchung von Räumen

(1)	Bei	der	Durchsuchung	der	Wohnung,	der	Geschäftsräume	oder	
des	befriedeten	Besitztums	hat	die	Inhaberin	oder	der	Inhaber	das	
Recht,	anwesend	zu	sein.	Ist	sie	oder	er	nicht	anwesend,	so	soll	
eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	oder	eine	Zeugin	oder	ein	Zeuge	
hinzugezogen	werden.

(2)	Der	Inhaberin	oder	dem	Inhaber	oder	ihrem	oder	seinem	Ver-
treter	ist	vor	Beginn	der	Durchsuchung	der	Grund	der	Maßnahme	
bekannt	zu	geben.	Auf	die	zulässigen	Rechtsbehelfe	ist	hinzuwei-
sen.

(3)	Über	die	Durchsuchung	ist	eine	Niederschrift	zu	fertigen,	in	
der	 die	 für	 die	 Durchführung	 verantwortliche	 Behörde,	Anlass,	
Zeit	und	Ort	der	Durchsuchung	und	die	anwesenden	Personen	na-
mentlich	aufzuführen	sind.	Die	Niederschrift	ist	von	den	durchsu-
chenden	Vollzugsbeamtinnen	oder	Vollzugsbeamten	und	der	Inha-
berin	oder	dem	Inhaber	des	durchsuchten	Raumes,	ihrer	oder	sei-
ner	Vertreterin	oder	ihrem	oder	seinem	Vertreter	oder	den	hinzu-
gezogenen	Zeuginnen	oder	Zeugen	zu	unterschreiben.	Wird	die	
Unterschrift	verweigert,	so	ist	hierüber	ein	Vermerk	aufzunehmen.	
Der	Inhaberin	oder	dem	Inhaber	und	ihrer	oder	seiner	Vertreterin	
oder	ihrem	oder	seinem	Vertreter	ist	auf	Verlangen	eine	Abschrift	
der	Niederschrift	auszuhändigen.

(4)	Ist	die	Anfertigung	der	Niederschrift	oder	die	Aushändigung	
ihrer	Abschrift	unter	den	vorherrschenden	Umständen	nicht	mög-
lich	oder	würde	sie	den	Zweck	der	Durchsuchung	gefährden,	so	
sind	der	Inhaberin	oder	dem	Inhaber	oder	ihrer	oder	seiner	Vertre-
terin	oder	ihrem	oder	seinem	Vertreter	lediglich	die	Vornahme	der	
Durchsuchung	 unter	Angabe	 der	 für	 die	 Durchsuchung	 verant-
wortlichen	Behörde	sowie	Zeit	und	Ort	der	Durchsuchung	schrift-
lich	zu	bestätigen.

(5)	Die	nach	§	291	der	Abgabenordnung	für	die	Vornahme	einer	
Vollstreckungshandlung	zur	Beitreibung	einer	Geldforderung	er-
forderliche	Niederschrift	ersetzt	die	Niederschrift	nach	dieser	Be-
stimmung.

§ 61 
Sicherstellung von Sachen

(1)	Eine	Sache	kann	nur	sichergestellt	werden,

1.	 um	 eine	 gegenwärtige	 Gefahr	 für	 die	 öffentliche	 Sicherheit	
oder	Ordnung	abzuwehren,

2.	 wenn	sie	von	einer	Person	mitgeführt	wird,	die	nach	diesem	
Gesetz	 oder	 anderen	 Rechtsvorschriften	 festgehalten	 wird,	
und	die	Sache	verwendet	werden	kann,	um

a)	 sich	zu	töten	oder	zu	verletzen,

b)	 Leben	oder	Gesundheit	anderer	zu	schädigen,

c)	 fremde	Sachen	zu	beschädigen	oder

d)	 die	Flucht	zu	ermöglichen	oder	zu	erleichtern,

3.	 um	die	Eigentümerin	oder	den	Eigentümer	oder	die	rechtmä-
ßige	Inhaberin	oder	den	rechtmäßigen	Inhaber	der	tatsächli-
chen	Gewalt	vor	Verlust	oder	Beschädigung	einer	Sache	zu	
schützen	oder

4.	 wenn	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	sie	zur	Be-
gehung	 einer	 Straftat	 oder	 Ordnungswidrigkeit	 verwendet	
werden	soll.

Satz	1	gilt	auch	für	Daten	auf	einem	elektronischen	Speicherme-
dium	und	für	Daten,	auf	von	diesem	räumlich	getrennten	Speicher-
medien,	 soweit	 auf	 sie	 vom	 elektronischen	 Speichermedium	 aus	
zugegriffen	werden	kann.	Der	weitere	Zugriff	auf	diese	Daten	kann	
ausgeschlossen	werden,	wenn	andernfalls	die	Abwehr	der	Gefahr,	
der	Schutz	vor	Verlust	oder	die	Verhinderung	der	Verwendung	aus-
sichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Die	sicherstellende	Be-
hörde	hat	die	richterliche	Bestätigung	der	Rechtmäßigkeit	der	Maß-
nahmen	nach	Satz	2	und	3	unverzüglich	zu	beantragen;	im	Übrigen	
gilt	§	25b	entsprechend.	Daten,	die	nach	den	§§	26a	und	26b	nicht	
weiterverarbeitet	 werden	 dürfen	 oder	 für	 die	 Aufgabenerfüllung	
nicht	mehr	erforderlich	sind,	sind	zu	löschen;	dies	gilt	nicht	für	Da-
ten,	die	zusammen	mit	dem	Datenträger	sichergestellt	wurden,	auf	
dem	sie	gespeichert	sind.	Die	Regelungen	in	Absatz	3	sowie	in	den	
§§	62,	63	und	64	Absatz	4	hinsichtlich	der	Herausgabe,	des	Verfah-
rens,	der	Verwahrung	und	der	Vernichtung	gelten	unter	Berücksich-
tigung	der	unkörperlichen	Natur	von	Daten	entsprechend.

(2)	Die	Polizei	kann	Forderungen	oder	andere	Vermögensrechte	
bis	zu	einer	Dauer	von	sechs	Monaten	sicherstellen,	soweit	Tatsa-
chen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	diese	zur	Begehung	einer	
Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	nach	§	49	oder	einer	terroris-
tischen	Straftat	nach	§	67c	verwendet	werden	sollen.	Die	Sicher-
stellung	 wird	 auf	Antrag	 der	 Leitung	 der	 Polizeibehörde	 durch	
Pfändung	durch	das	Amtsgericht,	in	dessen	Bezirk	die	Inhaberin	
oder	der	Inhaber	der	Forderung	oder	Vermögensrechte	ihren	oder	
seinen	Wohnsitz	oder	ständigen	Aufenthalt	hat,	bewirkt.	Die	Vor-
schriften	der	Zivilprozessordnung	über	die	Zwangsvollstreckung	
in	Forderungen	und	 andere	Vermögensrechte	 sind	 entsprechend	
anzuwenden.

(3)	Sobald	die	Voraussetzungen	für	die	Sicherstellung	weggefal-
len	sind,	sind	die	Sachen	derjenigen	oder	demjenigen	herauszuge-
ben,	bei	der	oder	dem	sie	sichergestellt	worden	sind;	Forderungen	
oder	andere	Vermögensrechte	sind	entsprechend	freizugeben.	Ist	
die	Herausgabe	an	sie	oder	ihn	nicht	möglich,	können	sie	an	eine	
andere	 Person	 herausgegeben	 werden,	 die	 ihre	 Berechtigung	
glaubhaft	 macht.	 Die	 Herausgabe	 ist	 ausgeschlossen,	 wenn	 da-
durch	erneut	die	Voraussetzungen	für	eine	Sicherstellung	eintreten	
würden;	soweit	es	sich	um	sichergestellte	Forderungen	oder	andere	
Vermögensrechte	 handelt,	 kann	 die	 Sicherstellung	 um	 jeweils	
weitere	sechs	Monate	verlängert	werden.	Über	die	Verlängerung	
entscheidet	auf	Antrag	der	Leitung	der	Polizeibehörde	das	Amts-
gericht,	in	dessen	Bezirk	die	Inhaberin	oder	der	Inhaber	der	For-
derung	 oder	Vermögensrechte	 ihren	 oder	 seinen	Wohnsitz	 oder	
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ständigen	Aufenthalt	hat.	Der	Antrag	muss	neben	den	Angaben	
aus	der	nach	Absatz	2	erfolgten	Sicherstellung	insbesondere	die	
Gründe	für	die	Verlängerung	enthalten.			

(4)	Die	Herausgabe	der	Sachen	kann	von	der	Zahlung	der	Kosten,	
die	durch	die	Sicherstellung	entstanden	sind,	abhängig	gemacht	
werden.

§ 62 
Verfahren bei der Sicherstellung von Sachen

(1)	Hat	eine	Person	eine	bewegliche	Sache	herauszugeben	oder	
vorzulegen,	so	kann	die	Vollzugsbeamtin	oder	der	Vollzugsbeamte	
(§	103)	sie	ihr	wegnehmen.

(2)	Der	herausgabepflichtigen	Person	ist	eine	Bescheinigung	zu	
erteilen,	die	die	weggenommene	Sache	bezeichnet,	den	Grund	der	
Maßnahme	erkennen	lässt	und	eine	Belehrung	über	die	zulässigen	
Rechtsbehelfe	enthalten	soll.

(3)	 Wird	 die	 Sache	 nicht	 vorgefunden,	 so	 hat	 die	 herausgabe-
pflichtige	 Person	 auf	 Verlangen	 der	 Vollzugsbehörde	 vor	 dem	
Amtsgericht	an	Eides	Statt	zu	versichern,	dass	sie	nicht	wisse,	wo	
die	Sache	sich	befinde.

(4)	 Dem	Antrag	 an	 das	Amtsgericht,	 der	 herausgabepflichtigen	
Person	die	eidesstattliche	Versicherung	abzunehmen,	sind	beglau-
bigte	Abschriften	des	Verwaltungsaktes	sowie	eine	etwaige	Nie-
derschrift	 über	 den	 erfolglosen	 Wegnahmeversuch	 beizufügen.	
Für	das	Verfahren	vor	dem	Amtsgericht	gelten	die	§§	478	bis	480,	
483,	802e,	802f	Absatz	4,	802g	bis	802i,	883	Absatz	2	Satz	2	und	
Absatz	3	der	Zivilprozessordnung	entsprechend.

(5)	Sichergestellte	Sachen	 sind	 amtlich	 zu	verwahren.	Falls	 die	
Beschaffenheit	der	Sache	dies	nicht	zulässt	oder	die	amtliche	Ver-
wahrung	unzweckmäßig	 ist,	kann	der	Zweck	der	Sicherstellung	
auf	andere	Weise	gewährleistet	werden.

§ 63 
Amtliche Verwahrung

(1)	Wird	eine	Sache	amtlich	oder	durch	einen	Anderen	in	amtli-
chem	Auftrag	verwahrt,	so	 ist	das	Erforderliche	zu	veranlassen,	
um	einem	Verderb	oder	einer	wesentlichen	Minderung	ihres	Wer-
tes	vorzubeugen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	der	Andere	auf	Verlangen	
der	früheren	Gewahrsamsinhaberinnen	oder	Gewahrsamsinhaber	
mit	der	Verwahrung	beauftragt	worden	sind.	Abweichende	Rechts-
vorschriften	bleiben	unberührt.

(2)	Die	verwahrten	Sachen	sind	zu	verzeichnen	und	so	zu	kenn-
zeichnen,	dass	Verwechselungen	vermieden	werden.

§ 64 
Verwertung, Vernichtung

(1)	Die	Verwertung	verwahrter	Sachen	ist	zulässig,	wenn

1.	 ihr	 Verderb	 oder	 eine	 wesentliche	 Minderung	 ihres	 Wertes	
droht	oder	ihre	Aufbewahrung	oder	Unterhaltung	mit	unver-

hältnismäßig	hohen	Kosten,	erheblichen	Schwierigkeiten	oder	
Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	verbun-
den	ist,

2.	 die	 empfangsberechtigte	 Person	 die	 Sache	 innerhalb	 einer	
Frist	von	sechs	Wochen	nach	schriftlich	ergangener	Aufforde-
rung	nicht	in	Empfang	nimmt	oder

3.	 die	Sache	nach	einer	Frist	von	sechs	Monaten	nicht	an	die	emp-
fangsberechtigte	 Person	 herausgegeben	 werden	 kann,	 ohne	
dass	die	Gründe,	die	zu	ihrer	Sicherstellung	berechtigten,	fort-
bestehen	oder	Sicherstellungsgründe	erneut	entstehen	würden.

(2)	Die	Verwertung	soll	nach	den	§§	296,	298,	302	bis	305	und	308	
der	 Abgabenordnung	 durchgeführt	 werden.	 Die	 Eigentümerin	
oder	der	Eigentümer	und	andere	Personen,	denen	Rechte	an	der	
Sache	zustehen,	sollen	vor	der	Androhung	der	Verwertung	gehört	
werden;	ihnen	sollen	Ort	und	Zeit	der	Verwertung	mitgeteilt	wer-
den.	Bei	der	Verwertung	von	Datenträgern	ist	sicherzustellen,	dass	
zuvor	personenbezogene	Daten	dem	Stand	der	Technik	entspre-
chend	gelöscht	wurden.

(3)	Der	Erlös	tritt	an	die	Stelle	der	Sache	und	ist	an	die	berechtig-
te	Person	herauszugeben.	Ist	eine	berechtigte	Person	nicht	vorhan-
den	oder	nicht	zu	ermitteln,	so	ist	der	Erlös	nach	den	Vorschriften	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	zu	hinterlegen.	Der	Anspruch	auf	
Herausgabe	des	Erlöses	erlischt	drei	Jahre	nach	Ablauf	des	Jahres,	
in	dem	die	Sache	verwertet	worden	ist.	Ist	eine	Sache	verwertet	
worden,	können	die	Kosten	aus	dem	Erlös	gedeckt	werden.

(4)	Verwahrte	 Sachen	 können	 unbrauchbar	 gemacht,	 vernichtet	
oder	eingezogen	werden,	wenn

1.	 im	Falle	einer	Verwertung	die	Gründe,	die	zu	ihrer	Sicherstel-
lung	 berechtigten,	 fortbestehen	 oder	 Sicherstellungsgründe	
erneut	entstehen	würden	oder

2.	 eine	Verwertung	aus	anderen	Gründen	nicht	möglich	ist	oder	
der	zu	erwartende	Erlös	aus	einer	Verwertung	die	entstehen-
den	Kosten	nicht	deckt.

Absatz	2	Satz	2	gilt	entsprechend.

§ 65 
Verfahren bei der Wegnahme einer Person

(1)	Hat	jemand	eine	Person	herauszugeben,	so	kann	die	Vollzugs-
beamtin	oder	der	Vollzugsbeamte	(§	103)	sie	jeder	Person	weg-
nehmen,	bei	der	sie	angetroffen	wird.

(2)	Der	herausgabepflichtigen	Person	ist	eine	Bescheinigung	zu	
erteilen,	 die	 die	weggenommene	Person	bezeichnet,	 den	Grund	
der	Maßnahme	erkennen	lässt	und	eine	Belehrung	über	die	zuläs-
sigen	Rechtsbehelfe	enthalten	soll.

(3)	Wird	 die	 Person	 nicht	 vorgefunden,	 so	 hat	 die	 herausgabe-
pflichtige	 Person	 auf	 Verlangen	 der	 Vollzugsbehörde	 vor	 dem	
Amtsgericht	an	Eides	Statt	zu	versichern,	dass	sie	nicht	wisse,	wo	
die	Person	sich	befinde.

(4)	§	62	Absatz	4	gilt	entsprechend.
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§ 66 
Verfahren bei der Zwangsräumung

(1)	Hat	eine	Person	eine	unbewegliche	Sache,	einen	Raum	oder	
ein	Schiff	zu	räumen	oder	herauszugeben,	so	können	sie	und	die	
ihrem	 Haushalt	 oder	 Geschäftsbetrieb	 angehörenden	 Personen	
aus	 dem	 Besitz	 gesetzt	 werden.	 Der	 Zeitpunkt	 der	 Zwangsräu-
mung	 soll	 der	 betroffenen	 Person	 in	 angemessener	 Zeit	 vorher	
angekündigt	werden.

(2)	Werden	bei	einer	Zwangsräumung	bewegliche	Sachen	vorge-
funden,	die	nicht	herauszugeben	oder	vorzulegen	sind,	so	werden	
sie	der	betroffenen	Person	oder,	wenn	diese	abwesend	ist,	der	Ver-
treterin	 oder	 dem	 Vertreter	 oder	 einer	 dem	 Haushalt	 oder	 Ge-
schäftsbetrieb	der	betroffenen	Person	angehörenden	erwachsenen	
Person	übergeben.

(3)	 Ist	 keine	 empfangsberechtigte	 Person	 nach	Absatz	 2	 anwe-
send,	so	sind	die	beweglichen	Sachen	in	amtliche	Verwahrung	zu	
nehmen.	Dies	gilt	auch,	wenn	sich	die	empfangsberechtigte	Per-
son	weigert,	die	Sachen	anzunehmen.

§ 67 
Übertragung des Eigentums

(1)	Ist	eine	Person	zur	Übertragung	des	Eigentums	an	einer	Sache	
verpflichtet,	so	ist	für	die	nach	bürgerlichem	Recht	erforderlichen	
Willenserklärungen	und	für	die	Eintragung	in	öffentliche	Bücher	
und	Register	§	93	anzuwenden.

(2)	Die	Übergabe	der	Sache	wird	dadurch	bewirkt,	dass	die	Voll-
zugsbeamtin	oder	der	Vollzugsbeamte	die	Sache	in	Besitz	nimmt.	
§	62	Absatz	3	und	4	gilt	entsprechend.	Befindet	sich	die	Sache	im	
Gewahrsam	Anderer,	so	ist	der	Behörde,	die	den	Verwaltungsakt	
erlassen	hat,	der	Anspruch	der	betroffenen	Person	auf	Herausgabe	
der	Sache	zu	überweisen.	Die	§§	309	bis	313	und	315	bis	317	der	
Abgabenordnung	sind	entsprechend	anzuwenden.

Unterabschnitt 2 
Besondere Maßnahmen der Polizei im Zusammenhang mit 

drohenden terroristischen Straftaten (§§ 67a – 67d)

§ 67a 
Elektronische Aufenthaltsüberwachung

(1)	 Die	 Polizei	 kann	 eine	 Person	 dazu	 verpflichten,	 ein	 techni-
sches	Mittel,	mit	 dem	der	Aufenthaltsort	 dieser	Person	 elektro-
nisch	 überwacht	 werden	 kann,	 ständig	 in	 betriebsbereitem	 Zu-
stand	am	Körper	bei	sich	zu	führen	und	dessen	Funktionsfähigkeit	
nicht	zu	beeinträchtigen,	wenn

1.	 Tatsachen	die	Annahme	 rechtfertigen,	dass	diese	Person	 in-
nerhalb	eines	überschaubaren	Zeitraums	auf	eine	zumindest	
ihrer	Art	nach	konkretisierte	Weise	eine	terroristische	Straftat	
nach	§	67c	begehen	oder	an	dieser	teilnehmen	wird,	oder

2.	 das	 individuelle	Verhalten	dieser	Person	die	konkrete	Wahr-
scheinlichkeit	dafür	begründet,	dass	sie	innerhalb	eines	über-
schaubaren	Zeitraums	eine	terroristische	Straftat	nach	§	67c	
begehen	oder	an	dieser	teilnehmen	wird,

um	diese	Person	durch	die	Überwachung	und	die	Datenverwen-
dung	von	der	Begehung	einer	solchen	Straftat	abzuhalten.

(2)	Eine	Maßnahme	nach	Absatz	1	soll	mit	einer	Maßnahme	nach	
§	67b	verbunden	werden.

(3)	Die	Polizei	kann	mithilfe	der	von	der	verantwortlichen	Person	
mitgeführten	 technischen	Mittel	 automatisiert	Daten	über	deren	
Aufenthaltsort	sowie	über	etwaige	Beeinträchtigungen	der	Daten-
erhebung	erheben	und	speichern.	Soweit	es	technisch	möglich	ist,	
ist	 sicherzustellen,	dass	 innerhalb	der	Wohnung	der	betroffenen	
Person	keine	über	den	Umstand	ihrer	Anwesenheit	hinausgehen-
den	 Aufenthaltsdaten	 erhoben	 werden.	 Die	 Daten	 dürfen	 ohne	
Einwilligung	der	betroffenen	Person	nur	verarbeitet	werden,	so-
weit	dies	erforderlich	ist	für	die	folgenden	Zwecke:

1.	 zur	Verhütung	oder	zur	Verfolgung	einer	terroristischen	Straf-
tat	nach	§	67c,

2.	 zur	Feststellung	von	Verstößen	gegen	eine	Aufenthaltsanord-
nung	nach	§	67b,

3.	 zur	Verfolgung	einer	Straftat	nach	§	67d,

4.	 zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	erheblichen	Gefahr	oder

5.	 zur	Aufrechterhaltung	der	Funktionsfähigkeit	der	technischen	
Mittel.

Zur	Einhaltung	der	Zweckbindung	nach	Satz	3	hat	die	Verarbei-
tung	der	Daten	automatisiert	zu	erfolgen.	Zudem	sind	die	Daten	
gegen	unbefugte	Kenntnisnahme	und	Verarbeitung	besonders	zu	
sichern.

(4)	Die	in	Absatz	3	Satz	1	genannten	Daten	sind	spätestens	zwei	
Monate	nach	ihrer	Erhebung	zu	löschen,	soweit	sie	nicht	für	die	in	
Absatz	 3	 Satz	 3	 genannten	 Zwecke	 verwendet	 werden.	 Für	 die	
Protokollierung	gelten	die	§§	46e	und	46f.	Werden	innerhalb	der	
Wohnung	der	betroffenen	Person	über	den	Umstand	ihrer	Anwe-
senheit	 hinausgehende	 Aufenthaltsdaten	 erhoben,	 dürfen	 diese	
nicht	verarbeitet	werden	und	sind	unverzüglich	nach	Kenntnisnah-
me	 zu	 löschen.	Die	Tatsache	 ihrer	Kenntnisnahme	 ist	 zu	doku-
mentieren	und	die	Löschung	zu	protokollieren;	für	die	Dokumen-
tation	gilt	§	46d	und	für	die	Protokollierung	Satz	2.

(5)	Eine	Maßnahme	nach	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Ab-
satz	2,	bedarf	der	richterlichen	Anordnung	auf	Antrag	der	Leitung	
der	zuständigen	Polizeibehörde.	Im	Antrag	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	mit	Namen	
und	Anschrift,

2.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,	die	Angabe,	ob	ge-
genüber	der	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	ei-
ne	Aufenthaltsanordnung	nach	§	67b	besteht,	

3.	 der	Sachverhalt	sowie

4.	 eine	Begründung.

Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	die	Leitung	der	zuständigen	Polizei-
behörde	die	Maßnahme	anordnen;	§	25b	gilt	entsprechend.	Eine	
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richterliche	 Entscheidung	 ist	 unverzüglich	 nachzuholen.	 Soweit	
die	Anordnung	nicht	binnen	drei	Tagen	durch	das	Gericht	bestätigt	
wird,	tritt	sie	außer	Kraft.

(6)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:	

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	mit	Namen	
und	Anschrift,

2.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,	

3.	 im	Fall	des	Absatzes	2	die	Angaben	aus	§	67b	Absatz	3	Satz	2	
Nummer	2	sowie

4.	 die	Gründe.

(7)	 Die	Anordnung	 ist	 auf	 höchstens	 drei	 Monate	 zu	 befristen.	
Eine	Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	drei	Monate	ist	mög-
lich,	soweit	die	Anordnungsvoraussetzungen	fortbestehen.	Liegen	
die	Voraussetzungen	der	Anordnung	nicht	mehr	vor,	ist	die	Maß-
nahme	unverzüglich	zu	beenden.

§ 67b 
Aufenthaltsanordnung

(1)	Die	Polizei	kann	zur	Abwehr	einer	Gefahr	oder	zur	Verhütung	
einer	terroristischen	Straftat	nach	§	67c	einer	Person	untersagen,	
sich	 ohne	 Erlaubnis	 der	 zuständigen	 Polizeibehörde	 von	 ihrem	
Wohn-	oder	Aufenthaltsort	oder	aus	einem	bestimmten	Bereich	zu	
entfernen	(Aufenthaltsgebot)	oder	sich	an	bestimmten	Orten	auf-
zuhalten	(Aufenthaltsverbot),	wenn

1.	 Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	die	betroffene	Per-
son	 innerhalb	 eines	 überschaubaren	 Zeitraums	 auf	 eine	 zu-
mindest	ihrer	Art	nach	konkretisierte	Weise	eine	terroristische	
Straftat	nach	§	67c	begehen	oder	an	dieser	teilnehmen	wird,	
oder

2.	 das	individuelle	Verhalten	der	betroffenen	Person	die	konkrete	
Wahrscheinlichkeit	begründet,	dass	sie	innerhalb	eines	über-
schaubaren	Zeitraums	eine	terroristische	Straftat	nach	§	67c	
begehen	oder	an	dieser	teilnehmen	wird.

(2)	Maßnahmen	nach	Absatz	1	dürfen	nur	 von	der	Leitung	der	
zuständigen	Polizeibehörde	angeordnet	werden.	Widerspruch	und	
Anfechtungsklage	 gegen	 die	Anordnung	 haben	 keine	 aufschie-
bende	Wirkung.

(3)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben:

1.	 die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	mit	Namen	
und	Anschrift,

2.	 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,	einschließlich	einer	
Bezeichnung	 der	 Orte,	 von	 denen	 sich	 die	 Person	 ohne	 Er-
laubnis	der	zuständigen	Polizeibehörde	nicht	entfernen	oder	
an	denen	sich	die	Person	ohne	Erlaubnis	der	zuständigen	Po-
lizeibehörde	nicht	aufhalten	darf,	sowie

3.	 die	Gründe.

(4)	Aufenthaltsgebote	 und	Aufenthaltsverbote	 sind	 auf	 den	 zur	
Abwehr	der	Gefahr	oder	zur	Verhütung	einer	terroristischen	Straf-
tat	nach	§	67c	erforderlichen	Umfang	zu	beschränken	und	dürfen	
räumlich	den	Zugang	zur	Wohnung	der	betroffenen	Person	nicht	
umfassen.	Sie	sind	auf	höchstens	drei	Monate	zu	befristen.	Eine	
Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	drei	Monate	ist	möglich,	
soweit	ihre	Voraussetzungen	fortbestehen.	Eine	Verlängerung	be-
darf	der	gerichtlichen	Anordnung	nach	Maßgabe	des	Absatzes	3	
auf	Antrag	der	Leitung	der	zuständigen	Polizeibehörde;	der	An-
trag	muss	die	Angaben	nach	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	und	2	
sowie	den	Sachverhalt	und	eine	Begründung	enthalten.

(5)	Die	Vorschriften	des	Versammlungsrechts	bleiben	unberührt.	
Eine	 Aufenthaltsanordnung	 nach	 Absatz	 1	 geht	 einem	 Aufent-
halts-	und	Betretungsverbot	nach	§	52a	vor,	soweit	sie	sich	entge-
genstehen.	Gleiches	gilt	in	Bezug	auf	eine	nach	§	52b	Absatz	1	
Satz	1	angeordnete	Meldeauflage.

§ 67c 
Terroristische Straftat

Eine	terroristische	Straftat	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	eine	Straftat

1.	 nach	den	§§	89a	bis	89c,	129a	und	129b	des	Strafgesetzbu-
ches,

2.	 nach	den	§§	211,	212,	224,	226	und	227	des	Strafgesetzbu-
ches,

3.	 nach	den	§§	239a	und	239b	des	Strafgesetzbuches,

4.	 nach	den	§§	303b,	305,	305a,	306	bis	306c,	307	Absatz	1	bis	3,	
308	Absatz	1	bis	4,	309	Absatz	1	bis	5,	310	Absatz	1	oder	2,	
313,	314,	315	Absatz	1,	3	oder	4,	315b	Absatz	1	oder	3,	316b	
Absatz	1	oder	3,	316c	Absatz	1	bis	3	und	317	Absatz	1	des	
Strafgesetzbuches,

5.	 nach	den	§§	328	Absatz	1	oder	2,	330	Absatz	1	oder	2	und	
330a	Absatz	1	bis	3	des	Strafgesetzbuches,

6.	 nach	den	§§	19	Absatz	1	bis	3,	20	Absatz	1	oder	2,	20a	Ab-
satz	1	bis	3	oder	nach	§	22a	Absatz	1	bis	3	des	Gesetzes	über	
die	Kontrolle	von	Kriegswaffen,

7.	 nach	den	§§	19	Absatz	2	Nummer	2	oder	Absatz	3	Nummer	2,	
20	Absatz	1	oder	2	oder	20a	Absatz	1	bis	3	 jeweils	auch	in	
Verbindung	 mit	 §	 21	 des	 Gesetzes	 über	 die	 Kontrolle	 von	
Kriegswaffen,

8.	 nach	§	51	Absatz	1	bis	3	des	Waffengesetzes,

9.	 nach	den	§§	6	bis	12	des	Völkerstrafgesetzbuches

bei	Begehung	im	In-	und	Ausland,	wenn	diese	Straftat	dazu	be-
stimmt	ist,

1.	 die	Bevölkerung	auf	erhebliche	Weise	einzuschüchtern,

2.	 eine	Behörde	oder	eine	internationale	Organisation	rechtswid-
rig	 mit	 Gewalt	 oder	 durch	 Drohung	 mit	 Gewalt	 zu	 nötigen	
oder
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3.	 die	politischen,	verfassungsrechtlichen,	wirtschaftlichen	oder	
sozialen	Grundstrukturen	eines	Staates,	eines	Landes	oder	ei-
ner	internationalen	Organisation	zu	beseitigen	oder	erheblich	
zu	beeinträchtigen

und	durch	die	Art	ihrer	Begehung	oder	ihre	Auswirkungen	einen	
Staat,	 ein	 Land	 oder	 eine	 internationale	 Organisation	 erheblich	
schädigen	können.

§ 67d 
Strafvorschrift

(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	
bestraft,	wer	gegen	eine	gerichtliche	Anordnung	nach	§	67a	Ab-
satz	1	verstößt	und	dadurch	den	Zweck	der	Maßnahme	gefährdet.

(2)	Ebenso	wird	bestraft,	wer	gegen	eine	gerichtliche	Anordnung	
nach	§	67b,	die	mit	der	Anordnung	einer	Maßnahme	nach	§	67a	
Absatz	1	verbunden	wurde,	verstößt	und	dadurch	den	Zweck	der	
Aufenthaltsanordnung	gefährdet.

(3)	Absatz	1	und	2	gelten	auch	in	den	Fällen	einer	behördlichen	
Anordnung	bei	Gefahr	im	Verzug	nach	§	67a	Absatz	5	Satz	3;	die	
Strafbarkeit	entfällt,	wenn	die	Anordnung	nicht	innerhalb	der	Frist	
des	§	67a	Absatz	5	Satz	4	durch	das	zuständige	Gericht	bestätigt	
wird.

(4)	Die	Tat	wird	nur	auf	Antrag	der	zuständigen	Polizeibehörde	
verfolgt.

Abschnitt 5 
In Anspruch zu nehmende Personen (§§ 68 – 71)

§ 68 
Grundsatz

Maßnahmen	zur	Gefahrenabwehr	dürfen	nur	gegen	die	nach	den	
§§	69	oder	70	verantwortlichen	Personen	gerichtet	werden,	es	sei	
denn,	dass	gesetzlich	etwas	anderes	bestimmt	ist.

§ 69 
Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen

(1)	Wird	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	durch	das	Ver-
halten	von	Personen	gestört	oder	im	einzelnen	Fall	gefährdet,	so	
ist	die	Person	verantwortlich,	die	die	Störung	oder	Gefahr	verur-
sacht	hat.

(2)	Verursachen	Personen,	die	das	14.	Lebensjahr	noch	nicht	voll-
endet	haben,	die	Störung	oder	Gefahr,	so	ist	auch	diejenige	Person	
verantwortlich,	der	die	Sorge	für	die	minderjährige	Person	obliegt.	
Ist	 für	die	Person	eine	Betreuerin	oder	ein	Betreuer	bestellt,	 so	
können	die	Maßnahmen	im	Rahmen	ihres	oder	seines	Aufgaben-
kreises	auch	gegen	sie	oder	ihn	gerichtet	werden.

(3)	Verursacht	eine	Person,	die	zu	einer	Verrichtung	bestellt	ist,	die	
Störung	oder	Gefahr,	so	ist	auch	die	Person	verantwortlich,	die	die	
andere	Person	zu	der	Verrichtung	bestellt	hat.

§ 70 
Verantwortlichkeit für Sachen

(1)	Wird	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	durch	den	Zu-
stand	einer	Sache	gestört	oder	im	einzelnen	Fall	gefährdet,	so	ist	
deren	Eigentümerin	oder	Eigentümer	verantwortlich.

(2)	Eine	Person,	die	die	tatsächliche	Gewalt	über	eine	Sache	aus-
übt,	ist	neben	der	Eigentümerin	oder	dem	Eigentümer	verantwort-
lich.	Sie	ist	anstelle	der	Eigentümerin	oder	des	Eigentümers	ver-
antwortlich,	wenn	sie	die	 tatsächliche	Gewalt	gegen	den	Willen	
der	Eigentümerin	oder	des	Eigentümers	ausübt.

(3)	Geht	die	Störung	oder	Gefahr	von	einer	herrenlosen	Sache	aus,	
so	können	die	Maßnahmen	gegen	die	Person	gerichtet	werden,	die	
das	Eigentum	an	der	Sache	aufgegeben	hat.

(4)	 Gesetze,	 die	 eine	 andere	 Regelung	 enthalten,	 bleiben	 unbe-
rührt.

§ 70a 
Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme

Die	Ordnungsbehörden	und	die	Polizei	können	eine	Maßnahme	
selbst	oder	durch	eine	Beauftragte	oder	einen	Beauftragten	(un-
mittelbar)	ausführen,	wenn	die	oder	der	nach	den	§§	69	oder	70	
Verantwortliche	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erreicht	werden	kann	
und	die	Maßnahme	dem	tatsächlichen	oder	mutmaßlichen	Willen	
der	oder	des	Verantwortlichen	entspricht.	Die	von	der	Maßnahme	
Betroffenen	sind	unverzüglich	zu	unterrichten.

§ 71 
Inanspruchnahme des Nichtstörers

(1)	Zur	Beseitigung	einer	Störung	oder	zur	Abwehr	einer	gegen-
wärtigen	Gefahr	können	Maßnahmen	auch	gegen	andere	Perso-
nen	als	die	Verantwortlichen	(§§	68	bis	70)	getroffen	werden,	so-
weit	und	solange

1.	 die	Verantwortlichen	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	in	Anspruch	
genommen	werden	können	oder	Maßnahmen	gegen	sie	kei-
nen	Erfolg	versprechen	und

2.	 die	Störung	oder	Gefahr	nicht	durch	die	Behörde	selbst	oder	
durch	eine	Beauftragte	oder	einen	Beauftragten	beseitigt	wer-
den	kann	und

3.	 die	 andere	 Person	 ohne	 erhebliche	 eigene	 Gefährdung	 oder	
Verletzung	anderer	überwiegender	Pflichten	in	Anspruch	ge-
nommen	werden	kann.

(2)	Wird	eine	andere	Person	in	Anspruch	genommen,	so	hat	die	
Behörde	die	verantwortliche	Person	unverzüglich	zu	benachrich-
tigen.
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Abschnitt 6 
Entschädigungsansprüche (§§ 72 – 77)

§ 72 
Entschädigungsanspruch des Nichtstörers

(1)	Wer	nach	§	71	in	Anspruch	genommen	wird,	kann	Entschädi-
gung	für	den	ihm	hierdurch	entstandenen	Schaden	verlangen.

(2)	Ein	Entschädigungsanspruch	besteht	jedoch	nicht,	soweit

1.	 die	oder	der	Geschädigte	auf	andere	Weise	Ersatz	erlangt	hat	
oder

2.	 die	oder	der	Geschädigte	oder	ihr	oder	sein	Vermögen	durch	
die	Maßnahme	geschützt	worden	ist.

(3)	Die	Absätze	1	und	2	finden	keine	Anwendung,	soweit	die	Ent-
schädigungspflicht	wegen	rechtmäßiger	Maßnahmen	in	anderen	
gesetzlichen	Vorschriften	geregelt	oder	ausgeschlossen	ist.

§ 73 
Entschädigungsanspruch Unbeteiligter

§	 72	 findet	 entsprechende	Anwendung,	 wenn	 Unbeteiligte,	 die	
weder	nach	den	§§	68	bis	70	verantwortlich	noch	nach	§	71	 in	
Anspruch	genommen	worden	sind,	durch	Maßnahmen	zur	Gefah-
renabwehr	getötet	oder	verletzt	werden	oder	einen	billigerweise	
nicht	zumutbaren	Schaden	erleiden.

§ 74 
Art, Inhalt und Umfang der Entschädigungsleistung

(1)	Die	Entschädigung	wird	nur	für	Vermögensschäden	gewährt.	
Für	entgangenen	Gewinn,	der	über	den	Ausfall	des	gewöhnlichen	
Verdienstes	oder	Nutzungsentgeltes	hinausgeht,	und	 für	Vermö-
gensnachteile,	die	nicht	in	unmittelbarem	Zusammenhang	mit	der	
zu	entschädigenden	Maßnahme	stehen,	ist	jedoch	eine	Entschädi-
gung	nur	zu	leisten,	wenn	und	soweit	diese	zur	Abwendung	unbil-
liger	Härten	geboten	erscheint.

(2)	Die	Entschädigung	ist	in	Geld	zu	gewähren.	Besteht	der	Scha-
den	 in	der	Aufhebung	oder	Verminderung	der	Erwerbsfähigkeit	
oder	 in	 einer	Vermehrung	 der	 Bedürfnisse	 oder	 in	 dem	Verlust	
oder	der	Minderung	eines	Rechts	auf	Unterhalt,	so	ist	die	Entschä-
digung	durch	Entrichtung	einer	Geldrente	zu	gewähren.	Statt	der	
Rente	kann	eine	Abfindung	in	Kapital	verlangt	werden,	wenn	ein	
wichtiger	Grund	vorliegt.

(3)	Die	Entschädigung	ist	nur	gegen	Abtretung	der	Ansprüche	zu	
gewähren,	 die	 der	 oder	 dem	 Entschädigungsberechtigten	 auf-
grund	der	Maßnahme,	auf	der	die	Entschädigung	beruht,	gegen	
Andere	zustehen.

(4)	Hat	bei	der	Entstehung	des	Schadens	ein	Verschulden	der	be-
troffenen	Person	mitgewirkt,	so	ist	das	Mitverschulden	zu	berück-
sichtigen.

(5)	Der	Entschädigungsanspruch	kann	nur	innerhalb	eines	Jahres	
geltend	gemacht	werden;	 die	Frist	 beginnt,	 sobald	die	 oder	 der	

Geschädigte	von	dem	Schaden	und	dem	entschädigungspflichti-
gen	Träger	 der	 öffentlichen	Verwaltung	 Kenntnis	 erlangt.	 Ohne	
Rücksicht	 auf	 diese	 Kenntnis	 kann	 der	Anspruch	 nur	 innerhalb	
von	dreißig	Jahren	seit	der	Entstehung	des	Anspruchs	geltend	ge-
macht	werden.

(6)	Gesetze,	die	weitergehende	Ersatzansprüche	gewähren,	blei-
ben	unberührt.

§ 75 
Entschädigungspflichtiger Rückgriff

(1)	 Entschädigungspflichtig	 ist	 der	Träger	 der	 öffentlichen	Ver-
waltung,	in	dessen	Dienst	diejenige	oder	derjenige	steht,	die	oder	
der	die	Maßnahme	getroffen	hat.

(2)	Hat	die	oder	der	Bedienstete	 für	die	Behörde	eines	anderen	
Trägers	gehandelt,	so	ist	letztgenannter	entschädigungspflichtig.	
Ist	in	den	Fällen	des	Satzes	1	eine	Entschädigung	nur	wegen	der	
Art	und	Weise	der	Durchführung	der	Maßnahme	zu	gewähren,	so	
kann	der	entschädigungspflichtige	Träger	von	dem	Träger,	in	des-
sen	Dienst	die	oder	der	Bedienstete	steht,	Ersatz	seiner	Aufwen-
dungen	verlangen,	es	sei	denn,	dass	er	selbst	die	Verantwortung	
für	die	Art	und	Weise	der	Durchführung	trägt.

(3)	In	den	Fällen	des	§	72	kann	die	oder	der	Entschädigungspflich-
tige	in	entsprechender	Anwendung	der	Vorschriften	des	Bürgerli-
chen	Gesetzbuches	über	die	Geschäftsführung	ohne	Auftrag	von	
den	nach	den	§§	68	bis	70	Verantwortlichen	durch	Verwaltungsakt	
Ersatz	seiner	Aufwendungen	verlangen.

§ 76 
Schadensersatzansprüche und Entschädigung  

aus der Verarbeitung von Daten

(1)	Hat	eine	verantwortliche	Stelle	einer	betroffenen	Person	durch	
eine	Verarbeitung	zu	Zwecken	der	Richtlinie	(EU)	2016/680	per-
sonenbezogener	Daten,	die	nach	diesem	Gesetz	oder	nach	anderen	
auf	ihre	Verarbeitung	anwendbaren	Vorschriften	rechtswidrig	war,	
einen	Schaden	zugefügt,	ist	sie	oder	ihr	Rechtsträger	der	betroffe-
nen	 Person	 zum	 Schadensersatz	 verpflichtet.	 Die	 Ersatzpflicht	
entfällt,	 soweit	 bei	 einer	 nicht	 automatisierten	Verarbeitung	 der	
Schaden	nicht	auf	ein	Verschulden	der	verantwortlichen	Stelle	zu-
rückzuführen	ist.

(2)	Wegen	eines	Schadens,	der	nicht	Vermögensschaden	ist,	kann	
die	betroffene	Person	eine	angemessene	Entschädigung	 in	Geld	
verlangen.

(3)	Lässt	sich	bei	einer	automatisierten	Verarbeitung	personenbe-
zogener	Daten	nicht	ermitteln,	welche	von	mehreren	beteiligten	
verantwortlichen	 Stellen	 den	 Schaden	 verursacht	 hat,	 so	 haftet	
jede	verantwortliche	Stelle	beziehungsweise	ihr	Rechtsträger.

(4)	Mehrere	Ersatzpflichtige	haften	als	Gesamtschuldner.

(5)	Hat	bei	der	Entstehung	des	Schadens	ein	Verschulden	der	be-
troffenen	Person	mitgewirkt,	ist	§	254	des	Bürgerlichen	Gesetzbu-
ches	entsprechend	anzuwenden.
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(6)	Auf	die	Verjährung	finden	die	für	unerlaubte	Handlungen	gel-
tenden	 Verjährungsvorschriften	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuches	
entsprechende	Anwendung.

(7)	Vorschriften,	nach	denen	Ersatzpflichtige	in	weiterem	Umfang	
als	nach	dieser	Vorschrift	haften	oder	nach	denen	andere	für	den	
Schaden	verantwortlich	sind,	bleiben	unberührt.

§ 77 
Rechtsweg

Für	Streitigkeiten	über	die	in	§§	72	bis	74	und	76	bezeichneten	
Ansprüche	ist	der	ordentliche	Rechtsweg	gegeben.

Abschnitt 7 
Einschränkung von Grundrechten (§ 78)

§ 78 
Einschränkung von Grundrechten

Für	Maßnahmen,	die	nach	den	Vorschriften	der	Abschnitte	1	bis	6	
getroffen	werden	können,	werden	das	Recht	auf	körperliche	Unver-
sehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	des	Grundgesetzes),	das	Recht	
der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	2	des	Grundgeset-
zes),	das	Recht	auf	Versammlungsfreiheit	 (Artikel	8	Absatz	1	des	
Grundgesetzes),	das	Recht	auf	Wahrung	des	Fernmeldegeheimnis-
ses	(Artikel	10	Absatz	1	des	Grundgesetzes),	das	Recht	der	Freizü-
gigkeit	(Artikel	11	des	Grundgesetzes)	und	das	Recht	der	Unverletz-
lichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	des	Grundgesetzes)	eingeschränkt.

Abschnitt 8 
Erzwingung von Handlungen, Duldungen  

oder Unterlassungen (§§ 79 – 113)

Unterabschnitt 1 
Allgemeines Vollzugsverfahren (§§ 79 – 92)

§ 79 
Grundsatz

(1)	Verwaltungsakte,	die	auf	Herausgabe	einer	Sache	oder	auf	Vor-
nahme	einer	Handlung	oder	auf	Duldung	oder	Unterlassung	ge-
richtet	 sind,	werden	 im	Wege	des	Verwaltungszwangs	durchge-
setzt	(Vollzug).

(2)	Für	den	Vollzug	gelten	die	§§	80	bis	99.

(3)	Die	§§	80	bis	99	gelten	auch	für	den	Vollzug	von	Verwaltungs-
akten,	die	nicht	der	Gefahrenabwehr	dienen	und	die	von	Behörden	
der	in	§	1	genannten	Verwaltungsträger	sowie	der	sonstigen	der	
Aufsicht	 des	 Landes	 unterstehenden	 Körperschaften,	 Anstalten	
und	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts	erlassen	werden.

§ 80 
Zulässigkeit des Vollzugs von Verwaltungsakten

(1)	Der	Vollzug	von	Verwaltungsakten	ist	zulässig,	wenn

1.	 der	Verwaltungsakt	unanfechtbar	ist	oder

2.	 ein	Rechtsbehelf	keine	aufschiebende	Wirkung	hat.

(2)	Beim	Vollzug	eines	Verwaltungsaktes	im	Wege	der	Ersatzvor-
nahme	(§	89)	oder	der	Anwendung	unmittelbaren	Zwangs	(§	90)	
kann	von	Absatz	1	abgewichen	werden,	wenn

1.	 auf	andere	Weise	eine	gegenwärtige	Gefahr	für	die	öffentliche	
Sicherheit	oder	Ordnung	nicht	abgewehrt	werden	kann	oder

2.	 eine	rechtswidrige	Tat	oder	mit	Geldbuße	bedrohte	Handlung	
anders	nicht	verhindert	werden	kann.

§ 81 
Sofortiger Vollzug

(1)	Der	Verwaltungszwang	ohne	vorausgegangenen	Verwaltungsakt	
(sofortiger	Vollzug)	ist	im	Wege	der	Ersatzvornahme	oder	des	un-
mittelbaren	Zwangs	zulässig,	wenn	eine	gegenwärtige	Gefahr	auf	
andere	Weise	nicht	abgewehrt	werden	kann	und	die	Behörde	hierbei	
innerhalb	ihrer	gesetzlichen	Befugnisse	handelt.	Dies	gilt	insbeson-
dere,	wenn	Maßnahmen	gegen	pflichtige	Personen	nicht	oder	nicht	
rechtzeitig	möglich	sind.	Rechtsvorschriften,	die	die	Voraussetzun-
gen	des	sofortigen	Vollzugs	abweichend	regeln,	bleiben	unberührt.

(2)	Bei	einer	Ersatzvornahme	sind	die	Verantwortlichen	unverzüg-
lich	zu	benachrichtigen.

(3)	 Für	 den	 sofortigen	 Vollzug	 gelten	 die	 nachfolgenden	 Vor-
schriften	über	den	Vollzug	von	Verwaltungsakten	 entsprechend,	
soweit	in	ihnen	nichts	anderes	bestimmt	ist.

§ 82 
Vollzugsbehörden

Der	Verwaltungsakt	wird	von	der	Behörde	vollzogen,	die	ihn	er-
lassen	hat;	sie	vollzieht	auch	die	Widerspruchsentscheidungen.

§ 82a 
Vollzugshilfe

(1)	Die	Polizei	leistet	anderen	Behörden	im	Einzelfall	auf	Ersu-
chen	Vollzugshilfe,	 wenn	 unmittelbarer	 Zwang	 anzuwenden	 ist	
und	 die	 anderen	 Behörden	 nicht	 über	 die	 hierzu	 erforderlichen	
Dienstkräfte	 verfügen	 oder	 ihre	 Maßnahmen	 nicht	 auf	 andere	
Weise	selbst	durchsetzen	können.

(2)	Die	Polizei	 ist	nur	 für	die	Art	und	Weise	der	Durchführung	
verantwortlich.	Im	Übrigen	gelten	die	Grundsätze	der	Amtshilfe	
entsprechend.

(3)	Die	Verpflichtung	zur	Amtshilfe	bleibt	unberührt.

§ 82b 
Verfahren

(1)	Vollzugshilfeersuchen	sind	grundsätzlich	schriftlich	zu	stellen;	
sie	haben	den	Grund	und	die	Rechtsgrundlage	der	Maßnahme	an-
zugeben.
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(2)	In	Eilfällen	kann	das	Ersuchen	formlos	gestellt	werden.	Es	ist	
jedoch	auf	Verlangen	unverzüglich	schriftlich	zu	bestätigen.

(3)	Die	ersuchende	Behörde	ist	von	der	Ausführung	des	Ersuchens	
zu	verständigen.

§ 82c 
Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung

(1)	Hat	das	Vollzugshilfeersuchen	eine	Freiheitsentziehung	zum	
Inhalt,	ist	auch	die	richterliche	Entscheidung	über	die	Zulässigkeit	
der	Freiheitsentziehung	vorzulegen	oder	in	dem	Ersuchen	zu	be-
zeichnen.

(2)	 Ist	 eine	vorherige	 richterliche	Entscheidung	nicht	 ergangen,	
hat	 die	 Polizei	 die	 festgehaltene	 Person	 zu	 entlassen,	 wenn	 die	
ersuchende	Behörde	diese	nicht	übernimmt	oder	die	richterliche	
Entscheidung	nicht	unverzüglich	nachträglich	beantragt.

(3)	§	56	gilt	entsprechend.

§ 83 
Pflichtige Person

(1)	Als	pflichtige	Person	kann	in	Anspruch	genommen	werden

1.	 diejenige,	gegen	die	sich	der	Verwaltungsakt	richtet,

2.	 ihr	Rechtsnachfolger,	soweit	der	Verwaltungsakt	auch	gegen	
ihn	wirkt.

(2)	Ist	jemand	nach	diesem	Gesetz	oder	nach	anderen	Rechtsvor-
schriften	verpflichtet,	den	Vollzug	zu	dulden,	so	ist	er	pflichtige	
Person,	soweit	seine	Duldungspflicht	reicht.

§ 84 
Vollzug gegen den Rechtsnachfolger

(1)	Der	Vollzug	gegen	den	Rechtsnachfolger	darf	erst	beginnen,	
nachdem	er	von	dem	Verwaltungsakt	Kenntnis	erhalten	hat	und	
darauf	hingewiesen	worden	ist,	dass	der	Vollzug	gegen	ihn	durch-
geführt	 werden	 kann.	Von	 diesen	Voraussetzungen	 kann	 in	 den	
Fällen	des	§	80	Absatz	2	abgesehen	werden.

(2)	Der	Vollzug,	der	im	Zeitpunkt	des	Eintritts	der	Rechtsnachfol-
ge	bereits	begonnen	hat,	darf	gegen	den	Rechtsnachfolger	fortge-
setzt	werden.	Dabei	ist	Absatz	1	zu	beachten.

§ 85 
Vollzug gegen Träger  

der öffentlichen Verwaltung

Gegen	Träger	der	öffentlichen	Verwaltung	ist	der	Vollzug	nur	zu-
lässig,	soweit	er	durch	Rechtsvorschrift	ausdrücklich	zugelassen	
ist.

§ 86 
Zwangsmittel

(1)	Zwangsmittel	sind

1.	 das	Zwangsgeld	(§	88),

2.	 die	Ersatzvornahme	(§	89),

3.	 der	unmittelbare	Zwang	(§	90).

(2)	Die	Zwangsmittel	können	auch	neben	einer	Strafe	oder	Geld-
buße	angewandt	und	solange	wiederholt	und	gewechselt	werden,	
bis	der	Verwaltungsakt	befolgt	worden	oder	auf	andere	Weise	er-
ledigt	ist.

§ 87 
Androhung von Zwangsmitteln

(1)	Die	Zwangsmittel	müssen	schriftlich	angedroht	werden.	Beim	
Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	§	80	Absatz	2	sowie	des	§	81	
kann	das	Zwangsmittel	mündlich	angedroht	werden	oder	die	An-
drohung	unterbleiben.

(2)	In	der	Androhung	ist	eine	Frist	zu	bestimmen,	innerhalb	der	
die	Erfüllung	der	Verpflichtung	der	pflichtigen	Person	billigerwei-
se	zugemutet	werden	kann.	Eine	Frist	braucht	nicht	bestimmt	zu	
werden,	wenn	eine	Duldung	oder	Unterlassung	erzwungen	wer-
den	soll.

(3)	Die	Androhung	kann	mit	dem	Verwaltungsakt,	der	vollzogen	
werden	soll,	verbunden	werden.	Sie	soll	mit	ihm	verbunden	wer-
den,	wenn	die	sofortige	Vollziehung	angeordnet	oder	dem	Rechts-
behelf	keine	aufschiebende	Wirkung	beigelegt	ist	(§	80	Absatz	1	
Nummer	2).

(4)	Die	Androhung	muss	sich	auf	bestimmte	Zwangsmittel	bezie-
hen.	Werden	mehrere	Zwangsmittel	angedroht,	ist	anzugeben,	in	
welcher	Reihenfolge	sie	angewandt	werden	sollen.	Unzulässig	ist	
die	Androhung,	mit	der	sich	die	Vollzugsbehörde	die	Wahl	zwi-
schen	den	Zwangsmitteln	vorbehält.

(5)	Das	Zwangsgeld	ist	in	bestimmter	Höhe	anzudrohen.

(6)	Im	Falle	der	Ersatzvornahme	(§	89)	ist	in	der	Androhung	der	
Kostenbetrag	vorläufig	zu	veranschlagen.	Das	Recht	auf	Nachfor-
derung	bleibt	unberührt.

§ 88 
Zwangsgeld

(1)	Das	Zwangsgeld	ist	zulässig,	wenn

1.	 die	pflichtige	Person	angehalten	werden	soll,	eine	Handlung	
vorzunehmen,	oder

2.	 die	pflichtige	Person	ihrer	Verpflichtung	zuwiderhandelt,	eine	
Handlung	zu	dulden	oder	zu	unterlassen.

(2)	Das	Zwangsgeld	ist	schriftlich	festzusetzen.
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(3)	 Das	 Zwangsgeld	 beträgt	 mindestens	 10	 Euro,	 höchstens		
50	000	Euro.

§ 89 
Ersatzvornahme

(1)	Wird	eine	Verpflichtung,	eine	Handlung	vorzunehmen,	deren	
Vornahme	durch	einen	anderen	möglich	ist,	nicht	erfüllt,	so	kann	
die	Vollzugsbehörde	die	Handlung	auf	Kosten	der	pflichtigen	Per-
son	ausführen	oder	durch	eine	oder	einen	Beauftragten	ausführen	
lassen	(Ersatzvornahme).

(2)	Die	Vollzugsbehörde	kann	der	pflichtigen	Person	auferlegen,	
die	Kosten	in	der	vorläufig	veranschlagten	Höhe	vorauszuzahlen.

§ 90 
Unmittelbarer Zwang

Führen	die	Ersatzvornahme	oder	das	Zwangsgeld	nicht	zum	Erfolg	
oder	sind	sie	unzweckmäßig,	so	kann	die	Vollzugsbehörde	mit	un-
mittelbarem	Zwang	die	Handlung	selbst	vornehmen	oder	die	pflich-
tige	Person	zur	Handlung,	Duldung	oder	Unterlassung	zwingen.

§ 91 
Ersatzzwangshaft

(1)	Ist	das	Zwangsgeld	uneinbringlich,	so	kann	das	Verwaltungs-
gericht	auf	Antrag	der	Vollzugsbehörde	die	Ersatzzwangshaft	an-
ordnen,	wenn	bei	Androhung	des	Zwangsgeldes	hierauf	hingewie-
sen	 worden	 ist.	 Die	 Ersatzzwangshaft	 beträgt	 mindestens	 einen	
Tag,	höchstens	zwei	Wochen.

(2)	Die	Ersatzzwangshaft	ist	auf	Antrag	der	Vollzugsbehörde	von	
der	 Justizverwaltung	nach	den	Bestimmungen	der	§§	802g	Ab-
satz	1	Satz	2	und	3	sowie	Absatz	2,	802h	und	802i	der	Zivilpro-
zessordnung	zu	vollstrecken.

§ 92 
Einstellung des Vollzugs

(1)	Der	Vollzug	ist	einzustellen,	wenn

1.	 der	Verwaltungsakt	aufgehoben	worden	ist,

2.	 die	Vollziehung	des	Verwaltungsaktes	ausgesetzt	worden	ist,

3.	 die	 aufschiebende	Wirkung	 eines	 Rechtsbehelfs	 angeordnet	
oder	wiederhergestellt	worden	ist,

4.	 der	Zweck	des	Vollzuges	erreicht	ist	oder

5.	 weitere	Verstöße	gegen	eine	Duldungs-	oder	Unterlassungs-
pflicht	nicht	zu	erwarten	sind.

(2)	 Die	Vollzugsbeamtinnen	 und	Vollzugsbeamten	 (§	 103)	 sind	
nur	dann	verpflichtet,	von	weiteren	Vollzugsmaßnahmen	abzuse-
hen,	wenn	ihnen	Tatsachen	nachgewiesen	werden,	aus	denen	sich	
die	Pflicht	zur	Einstellung	eindeutig	ergibt.

Unterabschnitt 2 
Vollzug von Verwaltungsakten, die auf Abgabe  

einer Erklärung gerichtet sind (§ 93)

§ 93 
Abgabe einer Erklärung

(1)	Ist	jemand	verpflichtet,	eine	bestimmte	Erklärung	abzugeben,	
so	gilt	diese	Erklärung	als	abgegeben,	sobald	der	Verwaltungsakt,	
der	die	Verpflichtung	begründet	hat,	unanfechtbar	geworden	ist.	
Voraussetzung	ist,	dass

1.	 der	 Inhalt	 der	 Erklärung	 in	 dem	 Verwaltungsakt	 festgelegt	
worden	ist,

2.	 die	pflichtige	Person	auf	diese	Rechtsfolge	hingewiesen	wor-
den	ist	und

3.	 sie	 in	dem	Zeitpunkt	des	Eintritts	der	Unanfechtbarkeit	des	
Verwaltungsaktes	 diese	 Erklärung	 rechtswirksam	 abgeben	
kann.

(2)	Die	Behörde,	 die	den	Verwaltungsakt	 erlassen	hat,	 teilt	 den	
Beteiligten	mit,	in	welchem	Zeitpunkt	der	Verwaltungsakt	unan-
fechtbar	geworden	ist.	Sie	ist	berechtigt,	die	zur	Wirksamkeit	der	
Erklärung	 erforderlichen	 Genehmigungen	 und	 Zustimmungen	
einzuholen	und	Anträge	auf	Eintragungen	in	öffentliche	Bücher	
und	Register	zu	stellen.	§	792	der	Zivilprozessordnung	ist	anzu-
wenden.

Unterabschnitt 3 
Erweiterte Anwendung der Vollzugsvorschriften  

(§§ 94 – 97)

§ 94 
Anwendung der Vollzugsvorschriften aufgrund  

bundesrechtlicher Ermächtigungen

Die	Vorschriften	über	die	Erzwingung	von	Handlungen,	Duldun-
gen	oder	Unterlassungen	gelten	auch,	soweit	in	Bundesgesetzen	
die	Länder	ermächtigt	worden	sind	zu	bestimmen,	dass	die	landes-
rechtlichen	 Vorschriften	 über	 das	 Verwaltungszwangsverfahren	
anzuwenden	sind	oder	an	die	Stelle	von	bundesrechtlichen	Vor-
schriften	treten	können.

§ 95 
Anwendung der Vollzugsvorschriften  

auf öffentlich-rechtliche Verträge

Auf	öffentlich-rechtliche	Verträge	im	Sinne	des	§	61	Absatz	1	des	
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes	sind	die	Vorschriften	über	
die	Erzwingung	von	Handlungen,	Duldungen	oder	Unterlassun-
gen	entsprechend	anzuwenden.	Richtet	sich	die	Vollstreckung	we-
gen	der	Erzwingung	einer	Handlung,	Duldung	oder	Unterlassung	
gegen	einen	Träger	der	öffentlichen	Verwaltung,	so	ist	§	172	der	
Verwaltungsgerichtsordnung	entsprechend	anzuwenden.
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§ 96 
Sonstige Anwendung der Vollzugsvorschriften

(1)	Die	Vorschriften	über	die	Erzwingung	von	Handlungen,	Dul-
dungen	oder	Unterlassungen	gelten	entsprechend

1.	 für	 die	Vollstreckung	 aus	gerichtlichen	Entscheidungen,	 die	
nach	gesetzlicher	Vorschrift	von	einer	Verwaltungsbehörde	zu	
vollziehen	sind,	und

2.	 wenn	ein	Gericht	eine	Vollstreckungsbehörde	zur	Ausführung	
einer	Vollstreckung	in	Anspruch	nimmt	und	die	Vollstreckung	
nach	landesrechtlichen	Bestimmungen	durchzuführen	ist.

(2)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	bedarf	es	einer	Androhung	der	
Zwangsmittel	(§	87)	nicht.

§ 97 
Maßnahmen gegen Tiere

Bei	Maßnahmen	gegen	Tiere	aufgrund	der	Vorschriften	dieses	Ge-
setzes	 sind	 die	 für	 Sachen	 geltenden	Vorschriften	 entsprechend	
anzuwenden.	Hierbei	haben	die	Behörden	die	Verantwortung	des	
Menschen	für	das	Tier	zu	berücksichtigen.

Unterabschnitt 4 
Einschränkung von Grundrechten und Rechtsbehelfe  

(§§ 98 – 100)

§ 98 
Einschränkung von Grundrechten

Für	Maßnahmen,	die	nach	den	Vorschriften	der	Unterabschnitte	1	
bis	3	getroffen	werden	können,	werden	das	Recht	auf	körperliche	
Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	des	Grundgesetzes),	das	
Recht	 der	 Freiheit	 der	 Person	 (Artikel	 2	 Absatz	 2	 Satz	 2	 des	
Grundgesetzes)	und	das	Recht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	
(Artikel	13	des	Grundgesetzes)	eingeschränkt.

§ 99 
Rechtsbehelfe

(1)	Die	Rechtsmittel	und	sonstigen	Rechtsbehelfe	gegen	Vollzugs-
maßnahmen	richten	sich,	soweit	durch	Gesetz	nicht	ausdrücklich	
etwas	anderes	bestimmt	ist,	nach	den	Vorschriften	über	die	allge-
meine	Verwaltungsgerichtsbarkeit.	Sie	haben	keine	aufschiebende	
Wirkung.

(2)	 Einwendungen	 gegen	 den	 dem	 Vollzug	 zugrundeliegenden	
Verwaltungsakt	 sind	 außerhalb	 des	Vollzugsverfahrens	 mit	 den	
dafür	zugelassenen	Rechtsbehelfen	zu	verfolgen.

§ 100 
(aufgehoben)

Unterabschnitt 5 
Ausübung unmittelbaren Zwangs (§§ 101 – 113)

§ 101 
Rechtliche Grundlagen

(1)	 Lassen	 Rechtsvorschriften	 die	 Anwendung	 unmittelbaren	
Zwangs	 zu,	 so	 gelten	 für	 die	Art	 und	Weise	 der	Ausübung	 des	
unmittelbaren	Zwangs	die	§§	102	bis	 112	und,	 soweit	 sich	 aus	
ihnen	nichts	Abweichendes	ergibt,	die	übrigen	Vorschriften	dieses	
Gesetzes.

(2)	Das	Recht	zur	Verteidigung	in	den	Fällen	der	Notwehr	und	des	
Notstandes	bleibt	unberührt.

§ 102 
Begriffsbestimmung

(1)	Unmittelbarer	Zwang	 ist	 die	Einwirkung	auf	Personen	oder	
Sachen	durch

1.	 körperliche	Gewalt,

2.	 Hilfsmittel	der	körperlichen	Gewalt,

3.	 Waffen.

(2)	Körperliche	Gewalt	ist	jede	unmittelbare	körperliche	Einwir-
kung	auf	Personen	oder	Sachen.

(3)	 Hilfsmittel	 der	 körperlichen	 Gewalt	 sind	 insbesondere	 Fes-
seln,	Wasserwerfer,	technische	Sperren,	Diensthunde,	Dienstpfer-
de,	 Dienstfahrzeuge,	 Reizstoffe	 und	 Sprengmittel;	 Sprengmittel	
dürfen	nicht	gegen	Personen	angewandt	werden.

(4)	Als	Waffen	sind	nur	Schlagstöcke,	Distanz-Elektroimpulsge-
räte,	Pistolen,	Revolver,	Gewehre	und	Maschinenpistolen	zuge-
lassen.

§ 103 
Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte

(1)	Unmittelbarer	Zwang	darf	nur	durch	Vollzugsbeamtinnen	und	
Vollzugsbeamte	ausgeübt	werden.

(2)	Vollzugsbeamtinnen	und	Vollzugsbeamte	sind

1.	 Polizeivollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	und

2.	 andere	Beamtinnen	und	Beamte	und	sonstige	Bedienstete,	die	
durch	Rechtsverordnung	der	Landesregierung	ermächtigt	sind,	
unmittelbaren	Zwang	auszuüben.

(3)	Vollzugsbeamtinnen	und	Vollzugsbeamte	der	Ämter	und	amts-
freien	Gemeinden	bedürfen	der	Bestätigung	der	Kreisordnungs-
behörde.



392	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2020	 Nr.	35

§ 104 
Handeln auf Anordnung

(1)	Vollzugsbeamtinnen	und	Vollzugsbeamte	sind	verpflichtet,	un-
mittelbaren	Zwang	anzuwenden,	der	im	Vollzugsdienst	von	ihrer	
oder	 ihrem	Vorgesetzten	oder	 einer	 sonst	 dazu	befugten	Person	
angeordnet	wird.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Anordnung	die	Men-
schenwürde	 verletzt	 oder	 nicht	 zu	 dienstlichen	 Zwecken	 erteilt	
worden	ist.

(2)	Eine	Anordnung	darf	nicht	befolgt	werden,	wenn	dadurch	eine	
Straftat	begangen	würde.	Befolgen	Vollzugsbeamtinnen	und	Voll-
zugsbeamte	die	Anordnung	trotzdem,	so	trifft	sie	eine	Schuld	nur,	
wenn	sie	erkennen	oder	wenn	es	nach	den	ihnen	bekannten	Um-
ständen	 offensichtlich	 ist,	 dass	 dadurch	 eine	 Straftat	 begangen	
wird.

(3)	 Bedenken	 gegen	 die	 Rechtmäßigkeit	 der	Anordnung	 haben	
Vollzugsbeamtinnen	 und	Vollzugsbeamte	 der	 oder	 dem	Anord-
nenden	gegenüber	vorzubringen,	soweit	das	nach	den	Umständen	
möglich	ist.

(4)	§	36	Absatz	2	und	3	des	Beamtenstatusgesetzes	ist	nicht	anzu-
wenden.

§ 105 
Hilfeleistung für Verletzte

Wird	unmittelbarer	Zwang	angewendet,	ist	Verletzten,	soweit	es	
nötig	ist	und	die	Lage	es	zulässt,	Beistand	zu	leisten	und	ärztliche	
Hilfe	zu	verschaffen.

§ 106 
Fesselung von Personen

Eine	Person,	die	nach	diesem	Gesetz	oder	anderen	Gesetzen	fest-
gehalten	wird,	darf	gefesselt	werden,

1.	 wenn	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	sie

a)	 andere	Personen	angreifen	oder	Sachen	von	nicht	gerin-
gem	Wert	beschädigen	wird,

b)	 fliehen	wird	oder	befreit	werden	soll	oder

c)	 sich	töten	oder	erheblich	verletzen	wird,	oder

2.	 wenn	sie	Widerstand	leistet.

§ 107 
Zum Gebrauch von Schusswaffen Berechtigte

Die	Befugnis	zum	Gebrauch	von	Schusswaffen	steht	ausschließ-
lich	zu

1.	 den	Polizeivollzugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamten,

2.	 den	 Beamtinnen	 und	 Beamten	 sowie	 anderen	 Bediensteten	
der	Landesforstverwaltung,	die	im	Forst-	und	Jagdschutz	ver-

wendet	werden,	sowie	bestätigten	Jagdaufsehern	(§	25	Lan-
desjagdgesetz),	sofern	sie	Berufsjäger	oder	forstlich	ausgebil-
det	sind,

3.	 den	 Beamtinnen	 und	 Beamten	 sowie	 anderen	 Bediensteten	
der	Gerichte	und	Behörden	der	Justizverwaltung,	die	mit	Si-
cherungs-	 und	 Vollzugsaufgaben	 betraut	 sind,	 jedoch	 nicht	
den	Gerichtsvollzieherinnen	und	Gerichtsvollziehern.

§ 108 
Allgemeine Vorschriften  

für den Schusswaffengebrauch

(1)	Schusswaffen	dürfen	nur	gebraucht	werden,	wenn	andere	Maß-
nahmen	des	unmittelbaren	Zwangs	erfolglos	angewendet	worden	
sind	oder	offensichtlich	keinen	Erfolg	versprechen.

(2)	Der	Schusswaffengebrauch	ist	unzulässig,	wenn	Unbeteiligte	
gefährdet	 werden.	 Dies	 gilt	 nicht,	 wenn	 der	 Schusswaffenge-
brauch	 das	 einzige	 Mittel	 zur	Abwehr	 einer	 gegenwärtigen	 Le-
bensgefahr	ist.

(3)	Gegen	Personen,	die	tatsächlich	oder	dem	äußeren	Eindruck	
nach	noch	nicht	14	Jahre	alt	sind,	dürfen	Schusswaffen	nicht	ge-
braucht	werden.	Das	gilt	nicht,	wenn	der	Schusswaffengebrauch	
das	 einzige	 Mittel	 zur	Abwehr	 einer	 gegenwärtigen	 Gefahr	 für	
Leib	oder	Leben	ist.

§ 109 
Schusswaffengebrauch gegen Personen

(1)	Gegen	Personen	ist	der	Gebrauch	von	Schusswaffen	nur	zuläs-
sig,	um	diese	angriffs-	oder	fluchtunfähig	zu	machen	und	soweit	
der	Zweck	nicht	durch	Schusswaffengebrauch	gegen	Sachen	er-
reicht	werden	kann.	Ein	Schuss,	der	mit	an	Sicherheit	grenzender	
Wahrscheinlichkeit	 tödlich	 wirken	 wird,	 ist	 durch	 Polizeivoll-
zugsbeamtinnen	und	Polizeivollzugsbeamte	nur	zulässig,	wenn	er	
das	einzige	Mittel	zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	Lebensgefahr	
oder	 der	 gegenwärtigen	 Gefahr	 einer	 schwerwiegenden	 Verlet-
zung	der	körperlichen	Unversehrtheit	ist.

(2)	Schusswaffen	dürfen	gegen	Personen	nur	gebraucht	werden,

1.	 um	eine	gegenwärtige	Gefahr	für	Leib	oder	Leben	abzuweh-
ren,

2.	 um	die	unmittelbar	bevorstehende	Begehung	oder	Fortsetzung	
eines	 Verbrechens	 oder	 eines	 Vergehens	 unter	 Anwendung	
oder	Mitführung	von	Schusswaffen	oder	Explosivmitteln	zu	
verhindern,

3.	 um	eine	Person	anzuhalten,	die	sich	der	Festnahme	oder	Iden-
titätsfeststellung	durch	Flucht	zu	entziehen	versucht,	wenn	sie

a)	 eines	Verbrechens	dringend	verdächtig	ist	oder

b)	 eines	Vergehens	dringend	verdächtig	ist	und	Tatsachen	die	
Annahme	 rechtfertigen,	 dass	 sie	 von	 einer	 Schusswaffe	
oder	einem	Explosivmittel	Gebrauch	machen	werde,
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4.	 zur	Vereitelung	der	Flucht	oder	zur	Ergreifung	einer	Person,	
die	in	amtlichem	Gewahrsam	zu	halten	oder	ihm	zuzuführen	
ist

a)	 aufgrund	richterlicher	Entscheidung	wegen	eines	Verbre-
chens	oder	aufgrund	des	dringenden	Verdachts	eines	Ver-
brechens	oder

b)	 aufgrund	richterlicher	Entscheidung	wegen	eines	Verge-
hens	oder	aufgrund	des	dringenden	Verdachts	eines	Verge-
hens,	 sofern	Tatsachen	 die	Annahme	 rechtfertigen,	 dass	
sie	von	einer	Schusswaffe	oder	einem	Explosivmittel	Ge-
brauch	machen	wird,	oder

5.	 um	die	gewaltsame	Befreiung	einer	Person	aus	amtlichem	Ge-
wahrsam	zu	verhindern.

(3)	Schusswaffen	dürfen	nach	Absatz	2	Nummer	4	nicht	gebraucht	
werden,	wenn	es	sich	um	den	Vollzug	eines	Jugendarrestes	oder	
eines	Strafarrestes	handelt	oder	wenn	die	Flucht	aus	einer	offenen	
Anstalt	verhindert	werden	soll.

§ 110 
Schusswaffengebrauch gegen Personen  

in einer Menschenmenge

(1)	Schusswaffen	dürfen	gegen	Personen	in	einer	Menschenmenge	
nur	gebraucht	werden,	wenn	von	ihr	oder	aus	ihr	heraus	schwerwie-
gende	Gewalttaten	begangen	werden	oder	unmittelbar	bevorstehen	
und	andere	Maßnahmen	keinen	Erfolg	versprechen.

(2)	Wer	sich	aus	einer	solchen	Menschenmenge	nach	wiederholter	
Androhung	des	Schusswaffengebrauches	nicht	 entfernt,	 obwohl	
ihm	das	möglich	 ist,	 ist	 nicht	unbeteiligte	Person	 im	Sinne	des	
§	108	Absatz	2.

§ 111 
Warnung

(1)	Bevor	unmittelbarer	Zwang	gegen	Personen	angewendet	wird,	
ist	zu	warnen.	Von	der	Warnung	kann	abgesehen	werden,	wenn	die	
Umstände	sie	nicht	zulassen,	insbesondere	wenn	die	sofortige	An-
wendung	des	Zwangsmittels	zur	Abwehr	einer	im	einzelnen	Falle	
bevorstehenden	 Gefahr	 notwendig	 ist.	 Als	 Warnung	 vor	 dem	
Schusswaffengebrauch	gilt	auch	die	Abgabe	eines	Warnschusses.

(2)	Schusswaffen	dürfen	nur	dann	ohne	Warnung	gebraucht	wer-
den,	wenn	dies	zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	Gefahr	für	Leib	
oder	Leben	erforderlich	ist.

(3)	Gegenüber	einer	Menschenmenge	ist	vor	Anwendung	unmit-
telbaren	 Zwangs	 möglichst	 so	 rechtzeitig	 zu	 warnen,	 dass	 sich	
Unbeteiligte	noch	entfernen	können.	Vor	Gebrauch	von	Schuss-
waffen	gegen	Personen	in	einer	Menschenmenge	ist	stets	zu	war-
nen;	die	Warnung	ist	vor	dem	Gebrauch	zu	wiederholen.	Bei	Ge-
brauch	von	 technischen	Sperren	und	Einsatz	von	Dienstpferden	
kann	von	der	Warnung	abgesehen	werden.

§ 112 
Verwaltungsvorschriften über die Anwendung  

unmittelbaren Zwangs

Die	 allgemeinen	 Verwaltungsvorschriften	 über	 die	 Anwendung	
unmittelbaren	Zwangs	erlässt	das	Ministerium	für	Inneres	und	Eu-
ropa	für	seinen	Geschäftsbereich;	die	anderen	Ministerien	erlas-
sen	sie	für	ihren	Geschäftsbereich	im	Einvernehmen	mit	dem	Mi-
nisterium	für	Inneres	und	Europa.

§ 113 
Einschränkung von Grundrechten

Für	Maßnahmen,	die	nach	Vorschriften	dieses	Unterabschnitts	ge-
troffen	werden,	werden	das	Recht	auf	Leben	und	körperliche	Un-
versehrtheit	 (Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	des	Grundgesetzes),	das	
Recht	 der	 Freiheit	 der	 Person	 (Artikel	 2	 Absatz	 2	 Satz	 2	 des	
Grundgesetzes)	und	das	Recht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	
(Artikel	13	des	Grundgesetzes)	eingeschränkt.

Abschnitt 9 
Kosten (§ 114)

§ 114 
Kosten, Ermächtigung zum Erlass  

von Rechtsverordnungen

(1)	Für	Amtshandlungen	nach	diesem	Gesetz	und	den	zur	Durch-
führung	dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnungen	werden	
Kosten	(Gebühren	und	Auslagen)	erhoben.

(2)	Die	obersten	Landesbehörden	werden	ermächtigt,	jeweils	für	
ihren	Zuständigkeitsbereich	durch	Rechtsverordnung	nach	§	2	des	
Landesverwaltungskostengesetzes	 die	 einzelnen	 Amtshandlun-
gen,	für	die	die	Verwaltungsgebühren	erhoben	werden,	die	Gebüh-
rensätze,	die	Entstehung	der	Gebührenschuld	sowie	Art	und	Um-
fang	der	zu	erstattenden	Auslagen	zu	bestimmen.	Das	Landesver-
waltungskostengesetz	 findet	 Anwendung,	 soweit	 dieses	 Gesetz	
keine	 abweichenden	 Vorschriften	 enthält.	 Durch	 Rechtsverord-
nung	kann	von	den	§§	10,	11	Absatz	1,	13	Absatz	1,	15	Absatz	1	
und	2	sowie	§	16	des	Landesverwaltungskostengesetzes	abgewi-
chen	werden.

(3)	Die	Kosten	trägt	die	pflichtige	Person,	im	Fall	der	unmittel-
baren	Ausführung	einer	Maßnahme	(§	70a)	die	oder	der	nach	den	
§§	69	oder	70	Verantwortliche.

Abschnitt 10 
Schlussbestimmungen (§§ 115, 116)

§ 115 
Ausnahme- und Übergangsvorschriften

(1)	§	46g	Absatz	1	und	2	gelten	nicht,	soweit	eine	Kennzeichnung	
tatsächlich	 nicht	 möglich	 ist	 oder	 solange	 eine	 Kennzeichnung	
nach	dem	Stand	der	Technik	nicht	möglich	ist.

(2)	Abweichend	von	§	46g	Absatz	2	ist	eine	Weiterverarbeitung	
oder	Übermittlung	personenbezogener	Daten	auch	zulässig	nach	
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den	Bestimmungen	der	für	die	Daten	am	4.	Juni	2020	jeweils	gel-
tenden	Verfahrensbeschreibung	in	der	bis	zum	4.	Juni	2020	gelten-
den	Fassung.	Satz	1	gilt	für	personenbezogene	Daten,

a)	 die	mit	Ablauf	des	4.	 Juni	2020	keine	Kennzeichnung	nach		
§	46g	Absatz	1	aufweisen,

b)	 die	 ab	 dem	 5.	 Juni	 2020	 gespeichert	 werden,	 soweit	 eine	
Kennzeichnung	tatsächlich	nicht	möglich	ist	oder	solange	ei-
ne	Kennzeichnung	nach	dem	Stand	der	Technik	nicht	möglich	
ist.

(3)	Protokollierungen	nach	§	46e	müssen	bei	vor	dem	6.	Mai	2016	
eingerichteten,	 automatisierten	 Verfahren	 erst	 bis	 zum	 6.	 Mai	
2023	 erfolgen,	 wenn	 andernfalls	 ein	 unverhältnismäßiger	 Auf-
wand	 entstünde.	 Satz	 1	 gilt	 nicht	 für	 die	 Protokollierungen	 bei	
verdeckten	und	eingriffsintensiven	Maßnahmen	nach	§	46f	und	
bei	 der	 Übermittlung	 personenbezogener	 Daten	 an	 Drittstaaten	
und	weitere	zwischen-	und	überstaatliche	Stellen	nach	den	§§	39d	
bis	39h	sowie	nach	der	Verordnung	(EU)	2016/679.	Die	Anwen-
dung	 von	 Satz	 1	 ist	 zu	 begründen,	 zu	 dokumentieren	 und	 dem	
Ministerium	 für	 Inneres	 und	 Europa	 mitzuteilen.	 Die	 oder	 der	
Landesbeauftragte	für	den	Datenschutz	ist	über	das	betroffene	au-
tomatisierte	Verfahren	 und	 die	 Gründe	 für	 die	Anwendung	 von	
Satz	1	zu	unterrichten.

(4)	Die	Frist	für	Prüfungen	der	oder	des	Landesbeauftragten	für	
den	Datenschutz	nach	§	48b	Absatz	6	beginnt	erstmalig	mit	dem	
1.	Januar	2021.

(5)	 Das	 erste	 berichtspflichtige	 Kalenderjahr	 gemäß	 §	 48h	Ab-
satz	1	Satz	2	ist	das	Jahr	2021.	Bis	zum	31.	Dezember	2020	finden	
§	34	Absatz	7,	auch	in	Verbindung	mit	§	34a	Absatz	9	und	§	34b	
Absatz	9	des	Sicherheits-	und	Ordnungsgesetzes	in	der	am	4.	Juni	
2020	geltenden	Fassung	Anwendung.

§ 116 
Evaluierungspflicht

Die	Landesregierung	berichtet	dem	Landtag	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2024	über	die	erzielten	Wirkungen	der	mit	dem	Inkrafttreten	
dieses	Gesetzes	am	5.	Juni	2020	vorgenommenen	Änderungen.

Artikel 2 
Änderung des Brandschutz- und  

Hilfeleistungsgesetzes M-V1

Das	Brandschutz-	und	Hilfeleistungsgesetz	M-V	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	21.	Dezember	2015	(GVOBl.	M-V	S.	612;	
2016	S.	20)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	28	Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	gelten	die	
Bestimmungen	der	Verordnung	(EU)	2016/679	des	Europäi-
schen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 27.	 April	 2016	 zum	
Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	Verarbeitung	personenbe-
zogener	Daten,	zum	freien	Datenverkehr	und	zur	Aufhebung	
der	 Richtlinie	 95/46/EG	 (Datenschutz-Grundverordnung)	
(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1,	L	314	vom	22.11.2016,	S.	72,	

L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	und	des	Landesdatenschutzgeset-
zes	nach	Maßgabe	der	folgenden	Vorschriften.“

2.	 In	den	§§	14	Absatz	2	Satz	3,	17	Absatz	2	Satz	1	und	in	§	32	
Absatz	1	und	2	wird	jeweils	das	Wort	„Sport“	durch	das	Wort	
„Europa“	ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des Landeskatastrophenschutzgesetzes2

Das	Landeskatastrophenschutzgesetz	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	15.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	S.	611,	793)	wird	wie	
folgt	geändert:	

1.	 In	den	§§	3	Absatz	1	Nummer	1,	5	Absatz	4,	6	Absatz	1,	15	
Absatz	5	Satz	7,	24a	Satz	2,	25	Absatz	5	Satz	2	und	in	§	33	
wird	 jeweils	das	Wort	„Sport“	durch	das	Wort	„Europa“	er-
setzt.		

2.	 §	35	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	gel-
ten	die	Bestimmungen	der	Verordnung	(EU)	2016/679	des	
Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 27.	April	
2016	zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	Verarbei-
tung	personenbezogener	Daten,	zum	freien	Datenverkehr	
und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	95/46/EG	(Datenschutz-
Grundverordnung)	(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1,	L	314	
vom	22.11.2016,	S.	72,	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	und	
des	 Landesdatenschutzgesetzes	 nach	 Maßgabe	 der	 fol-
genden	Vorschriften.“

b)	 Die	bisherigen	Absätze	1	bis	3	werden	die	Absätze	2	bis	4.

3.	 §	38	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	 Verantwortung	 für	 die	 Zulässigkeit	 der	 Übermittlung	
trägt	die	übermittelnde	Stelle.	Erfolgt	die	Datenübermittlung	
durch	automatisierten	Abruf,	 tragen	die	Empfänger	die	Ver-
antwortung	für	die	Rechtmäßigkeit	des	Abrufs.	Die	Empfän-
ger	dürfen	die	übermittelten	personenbezogenen	Daten	nur	zu	
dem	Zweck	verarbeiten,	zu	dessen	Erfüllung	sie	ihnen	über-
mittelt	 worden	 sind.	 Die	 Verarbeitung	 zu	 einem	 anderen	
Zweck	ist	neben	den	in	§	4	Absatz	2	des	Landesdatenschutz-
gesetzes	genannten	Gründen	zulässig,	soweit	die	erneute	Er-
hebung	der	personenbezogenen	Daten	zu	diesem	Zweck	mit	
vergleichbaren	Mitteln	zulässig	wäre.“

Artikel 4 
Einschränkung von Grundrechten

Durch	Artikel	1	werden	das	Recht	auf	Leben	und	auf	körperliche	
Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	des	Grundgesetzes),	das	
Recht	 der	 Freiheit	 der	 Person	 (Artikel	 2	 Absatz	 2	 Satz	 2	 des	
Grundgesetzes),	 das	 Recht	 auf	Versammlungsfreiheit	 (Artikel	 8	
Absatz	1	des	Grundgesetzes),	das	Recht	auf	Wahrung	des	Fern-
meldegeheimnisses	(Artikel	10	Absatz	1	des	Grundgesetzes),	das	
Recht	der	Freizügigkeit	(Artikel	11	des	Grundgesetzes)	und	das	

_____	
1	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	21.	Dezember	2015;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2131	-	1
2	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	15.	Juli	2016;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	215	-	3
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Recht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	des	Grund-
gesetzes)	eingeschränkt.

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	Gleich-
zeitig	tritt	das	Sicherheits-	und	Ordnungsgesetz	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	9.	Mai	2011	 (GVOBl.	M-V	S.	246),	das	
zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	22.	März	2018	(GVOBl.	
M-V	S.	114)	geändert	worden	ist,	außer	Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	27.	April	2020

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für 
 Manuela Schwesig Inneres und Europa 
  Lorenz Caffier
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